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Dasi. Lap.
DerLandes-FürstenIrrungen.

§. i. Eingang. Von des L.andesZustandüberhaupt.
2. Um der Fürsten Schulden willen, werdenvieleL.and-

Tage gehalten,
z. DieTurcken-Sreur gehenoch immer fort. Schwerin

sollbefestigetwerden.
4. Irrungen zwischenden Hcryogen,wegen der L.andcs-

Theilung. AnstandderIustiy und derUniversität.
5. Es kommtzum gütlichenVergleich.

^iegrosseVeränderung,welcheimvorhergehende«
Buchbeschrieben,da dasLandvonRäubern,
unddieKirchevonAbgöltereygereiniget,ist
einederwichtigsten,soinMecklenburgvor-
gegangen;indemdadurchfür dieSicherheit
derGüter undSeligkeit derSeelen gesor-
getworden.

Nun war nochübrig, daß dieHindernissendes Guten im
geist-undweltlichencleichfalsallgemählichweggeräumet,undsowohl
dieKircheals dasLandmitheilsamenOrdnungen versehenwürden;
damitman nichtwiederin dievorigeunschlachtigeZeitsnverfiele.
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4 Lib. X. Cap.!. Ao.t^.

Das nungedämpftePabsthumwar vorlängstin Mecklenburg nüt
eingeführet,als das LandzumchristlichenGlaubenbekehretworden,
wiedas dritteBuchgezeiget.Doch war es damahlsnochsogrob
nicht, als es nachher»geworden. Denn so vieleJrthümer als nun
abzuschaffenwaren,kontenntd>£miteinmal)!ausbrechen,sondernnur
allgemählicheinschleichen.Es geschähesolchesunvermerckt,nachdem
sichhieundda dieGelegenheitanfand. Die erstenVertheidigersol-
cherJrthümer mogtenwohlkaumaufdieErfindungderselbengedacht
haben; sondernergriffennur,was siebei)der damahligenFinsterheit
an vorteilhaftenBegebenheitenwahrnahmen,preisetenes derEin-
falt an, schmücktenes denWitzigenzuGefallenaus, und drungenes
zuletztdurchdesRömischenPabstesAnsehen,derKirchen,ds einen
Glaubcns-Punct auf. So wie nundas Pabsthumsichallgemah-
lichbei)uns eingenistelthatte, so ward es auchmit vielerGedult,
Glimpf undFürstchtigkeitwiederabgeschast;denn man war nicht
willenseineneueLehreeinzuführen,sondernnur diealteaus derApo¬
stolischenRirche wiederhervorzusuchen. Das lVort GOrccs,
worausdieLehrezubeurtheilen,wardJedermannin dieHand gege-
den; weilmanseinerSache gewißwar,undalsosichhierinfürMen-
schennichtscheuendurste;auchwurdendieSacramente nachChri¬
stiEinsetzung,gehandhabet,undAnstaltgemacht,daßdieKirchen-
Ordnung von 1552.mögtedurchgängigvon allenStänden ange-
nommenwerden.

Was das Landbetriff,soregiertenun, nachHertzogsHin-
rieb (Pacifici)Tode, dessenBruder-Sohn, Hertzoĝ Iobann AI-
brecht, undzwargantzallein. EinHerr, welcherdarinfeinenVa¬
ter undGrvß-Vaternachartete,daßer vonhohemGeistundnichtviel
vongemeinschaftlicherRegierunghielte. Weil aberdochdas Thei-
lungs-RochtvonAltersherimFürstlichenHause,gleichivieüberhaupt
bSymAdel,gewesen;sokontedas LandnichtohneUnruhebleiben.
Doch wüstedieserHerr seinenNeigungeneinZielzusetzen,undin die
verlasseneBahn wiedereinzulencken,vb es ihmgleichsauerward.

Es war aberdasHertzoglicheHaußmirgrossenSchuldenbe-
schwerer,welchehauptsächlichaus demdänischenKriegeherrührten,
daherodieFürstenihrerRegierungnichtrechtfrohwerdenkonten; in-
demsieimmer5ondenCredirorengcdrcngetwurden,undihreUnter-
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Ao-nn. MecklenburgsOrdnungen. ?
thanenumHülfeansprechenmusten. Die Ritterschaftstandsichin-
dessenmehrentheilswohl/und fingnunan, sichbesseraufdieWirth-
schuftzulegen;weilsieauf denDörfernSicherheithatte; daherihr
Vermögenwuchs,und obsiewohl sonsteinfreierStand, dennoch
williggenugwar, denFürstendieHand zubieten,um sievonihrer
Schuldenlast zubefreien.

Die Städte dagegenfingenan, immerschwächerzuwerden,
da sicheingutTheil ihrerNahrungwiedernachdemLandezog,und
aucheinigeHandwerkermit demAdelnachdenDörfern gingen.
Der gro^eundvordemsoberühmteHanseatischeSund, war schon
sehraufdieNeigegekommen,brachauchimmermehrundmehrab,
nachdemdasVertrauengegeneinander,durchdenUnterscheidin der
Religion, verlvhrenwar,undgerietenbalddarnachihreweitschicl)ti-
geWaaren-Lagernin denNiederlanden, bcyVerfolgungderPro-
restanrendaselbst,in mercklichesAbnehmen. Der besondereBund
unterdensechsrvendischenSradren, alsL.übcck,Haniburg, Ro-
stock,Srrahlsund, Cismar undLüneburg, bestandzwarnochei-
ne Zeitlang,dochhattensienichtmehreinsolchVertrauengegenein-
ander,wievordem,nochdas Vermögen,sicheinandermitNachdruck
deyzustehen;nachdemderunglücklicheKriegmitDanemarckeinMiß¬
verständnisuntersieerwecket,unddieKräftevonL.übcck,Rostock
undWismar sogeschwächethatte,daßsienunnichtmehrgantzeKric-
geö-Flottenin dieOst-Sceschickenkonten.

Dieü.and-Sradre nahmenimmermehrundmehrab,nach-
demdieRitter-lLalandeindenselbenaufgehöret,inwelchendieEdel-
Leuteeinvieleszuverzehrenpflegten,undNahrungdamitin dieStäd-
te brachten. S» kamauchnundieAcciseauf, welchedieStädte sovielmehrbeschwerte,weilderLand-Mannwenigaus denStädten
hohlete;indemer das meistezuseinemUnterhaltwohlfeileraufdem
Lande,wo dieseAuflagenichtwar,erlangenkonte.Dochnaheteauch
nun dieZeitheran,daßMecklenburgdurchKundmachungallerlei)gu-terOrdnungen, sowohlingeist-alsrvelrlichenDingen,ineinebessere
Verfassunggericht,unddieGerechtigkeitrichtiger,als vordem,geHand-
habetwurde.

2. Die Haupt-Sache,welchejetzozubesorgen,kamaufdie
Schuldenan, womitdasFürstlicheHaus beschweretwar; derenBc»

A 3 rich^-



6 Lib.X. Cap. I. Ao.iff3:.

richtigungnotwendigvorhergehenmuste,bevordieHerrenBrüder
zurTheilungschreitenkomen. So langihrVater-Äruder,Hertzog
Willrich/lebte/halfer mitdazu,daßsievonsolcherLastmögtenbefreiet
werden,welchesabersichnichtweiterstreckte;indemgar znviela»
Zinsenjährlichdaraufging. Es ward deswegenbereitsAo. >ssi.
einLand-Tag nachWismar ausgeschrieben;weilaberhier nichts
endlichesbeschlossenward,gesialtnurwenigevondenLand-Ständen
zugegenwaren; so ergingmit demAnfangedes 1552.Jahres ein
abernnthligesAusschreibenzumLandtage, welcherden17.Febr.(nun
singmanan dieTage derMonahtebei)demNahmenderHeil,gen
zugleichzusetzen)soltezuGüstrow eröfnetwerden. Es wardsolches
Schreibenin beyderHertzoge(Hlitnch und Iohannoalbrccht)
Nahmenausgefertiget,undzwarin hochdeutscherSprache, als wel-
chenun in derCantzeleygebrauchetward; wiewohldieplatdeutsche
nochlangeaufdenCantzelnblieb. Hieraufwardes gedruckt,umei-
nemjedenLandbegütertenundauchjederStadt einExemplar davon
zuzusenden;solchewurdenmitAufschriftenversehn,undmit beyder
HerrenkleinenPitschierversiegelt,diesehrsaubergestochen,abernicht
grösser,als m einemSiegel-Ring,waren. Das Ausschreibenhatte
einerlei)Druck,sowohlimTitulals imSchreibenselbst,undHuban:
„HeinrichundJohansalbrechtGevettert,vonnGodts GnadenHertzo-
„genzuMeckelnborgk:c.UnferngünstigenGruß zuvorn. Ehrsame
„liebegetreue.,,Der S6)luß war: „daranngeschiehtunsguts gefal-
„lens. In gnadenhinwiederumzu bedencken.v^rum zuSweriu
„amTageinum RegumAo.&c.Lll.„ An einenEdelmannKeistes
Erbar, was hierEhrsame.

AlsHechogHinrich 4.Wochennachherverstarb,undHer-
tzogJohann Awrechtnunalleinregierete:soschrieber einenLand-
Tag nachRostockaus, woselbster abermahlsVorschlagethat, wie
dieLandschaft(so hkß man damahls, was nunRitter-undLandschaft)
ihnundseinez.BrüdervonderSchuldenLastabhelfenkonte. Die
von derRitterschaftwilligtenin denVorschlägen,aberdieGesandten
derStädte wollenehernichtsbeschlossen,bis siemit denIhrigen da-
heimRücksprachegehalten.Es warenalsoMüheundKostenvergeh-
lich; daraufschriebderHertzognochmahlseinenLand-TagnachGü.
sirow guö, auf den16,Januarii155z. In demAusschreibenwar



Ao.i;n- MecklenburgsOrdnungen. 7
derAnfang,wie in demvorherangeführten/ aberderSchlußzeigeteschoneinenWiederwillen,indemes hieß:„daranthutihr unsrcernste,/zuverleßigeMeinunge,undwollenes gegendiegehorsamenmirGna-//denbeschulden.DatumSchwaand.20.Dec.Anno&c.LIIV/womitalsoderHertzogzuerkennengab,wieempfindliches ihmsey,daßim-mereinLand-Tagdenanderngebähre,unddochnichtsdamitbeschaf¬fetwürde. Es wardaberauchhiernochnichtsfruchtbarlichesaus--gerichtet,deswegenderHertzogsichnur mustegefallenlassen,einenabermahligenVersuchzuthun, dahernochmahlsin diesemJahr ein5and-TagnachGüstrow ausgeschriebenward, undzwarsehrnach-drücklich;tfidemdieStädte beyVerlustihrerPrivilegien dazuerfo-dert wurden. Da es dennzuletzthieß:„daranthutihrunsreernste,,Meinung. Oatuin8»/erind. IO.̂ ujjAo.&C.LIII.//dißwarenalsoin 2. Jahren 5. Land-Täge; womitdochweiternichtsausgerichtetward,als daßdieTürken-Seeurdaraufverkündiget,deshalbesaberauchkam,daßderHertzogdenStädten abgeneigtward.

z. Mit EinhebungderTürcken-Steurginges folgenderge-staltzu: In jederStadt war eingewisserL.cge-Rasten,beywel-chemeinervonAdel,einBurgemeister,2. Rahts-Männerund dexStadt-8eLlerai'lus,Einnehmerewaren.Der^ecierariusmachtedieSpecification, wer und wie viel ein Jeder einlegte. Der Schlüssel zusolchemKasten,war bei)demLandes-Fürsten. In den5. gröstenStädten warenOber-Einnehmerbestellet,wieschonimvorhergehen-denBuch bey 1542. gezeiget. An diesesandte der HertzogdenSchlüte! derkleinenStadt, aus welcherdiegrossen,nachihrerEin-theilung,dasGeldzuempfangenhatte. DieseStadt ließsichsodanndieSpecificationgel»en,undempfingnachderselben,das eingekomme-neGeldvonderkleinen. EinJeder, derda steurete,musteseinVer¬mögennachEidesPflichtundvorgängigerWarnung fürdenMeineid,angeben. Wer andernnichtwoltekundwerdenlassen,wiehochseineGüterzuschätzen,der übergabsolcheSteur, nachseinemGewissen,versiegelt. Ob es allemahlgewissenhaftzugegangen,das stehetdahm. '
In demAmpteIvenack schätztedieKrügerschcihr Gutauf 4O fl. der Schuster auf 16fl. der Schneider auf s fl.der Küster auf 20 fl. anderenoch vielweniger. EinKnecht

bekam
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bekamdamahlsan Lohn2 fl. eineDirne auch2fl. wovonsieden
iQtenPfenningerlegten. Ein Tcrnose(Art kleinerMüntze,soz.
schwerePfennigehielte)wardzus.Creutzerangenommen. So gut
war hierznLandenochdas GeldgegendemKaiserlichen. Man ste¬
het hieraus,daß auchHandwerker auf demLande,in Fürstlichen
Aempterngewohnt;desgleichendaßdieKüstervondieserSteur nicht
freygewesen. Man findetmehrdergleichenZpeciticunonen,aberkei¬
nenPredigerdarin. In demAmpteL.üpzhattedas ClosterSrcp-
niy (inderMarekBrandenburg) auchetwaszuversteuren,»velches
derVorweserdesselbenValklVolkenstemversiegeltübergab,lindda
er selbstin MecklenburgeinLehn-Gütleinvon 2. Hakenhatte, so
sieureteer auchhievonbesonders,undlegtedasGeldunterseinemPit-
schier,in denKasten. Woraus man stehet,daßderAdelseineSteur
nachdemLege-Kastenin dernahestenStadt gebracht,welcheswohl
dieUrsachseynwird,warumauchejnervomAdel,als Einnehmer,da-
bei)sitzenmüssen.

Damahls war derregierendeHertzogJohann Albrechtwil-
lens,das SchloßmiddieStadt Schwerin zubefestigen,undzwar
aufs eilfertigste.Weil es ihmaberanMittelndazufehlte:soließer
einSchreibenan alleStädte ergehen,ihmetlicheLeutezuschicken,
welchedenBau umsonstverrichtenfolten. Die zuweitentlegenefol-
ten, an statderArbeiter,Geldsenden. Die Städte wüstenwohl,
daßin denunsichernZeitenderBauer zumBau dernächstenSchlös¬
seraufgebotenworden,(hießderBorgwercksBann) aberbei)Bür-
gernwarsolcheswas unerhörtes; als welchezuihrenStadt-Wällen
vordemwohlHülfeempfangen,andernabernichtgeleistethatten,des-
wegendiesesAnmuhtensienichtwenigbefremdete. Es kamsolches
SchreibenanNeil-Brandenburg. DieseStadt besprachsichdes-
wegenmitMalchin. Die MalchinschcnHessenes weiteran an-
dereStädte gelangen, um solcheneueAuflagezuverbitten. Es fiel
ihnenaberdieserStein baldvomHertzen,als das Unternehmenmit
Schwerin gestüretward,wovondieUrsachediesewar.

4. Der Hertzogpd Adminiftratoi-desStifts, Ulrich, war
nichtdamitzufrieden,daßseinBruder, HertzogJohann Albrecht
gantzalleinregierte,und ihnvondenEinkünftendesLandesgäntzlich
aukWoß. Er lag alsodiesemseinenBruderschonimvorigenJahr,

nach



Ao.m3. MecklenburgsOrdnungen. 9
nachdemTode ihresVater-Bruders, an, mit ihmzuthcilen. Her-
tzogJohann Albrechrbezogsichauf ihreBeliebung/welchediesämt¬
lichenHerrnBrüder nachdemTode ihresVaters Ao.15-47.gemacht,-
daß derältestein den ersten10.Jahren dieRegierungallem führen
solte. HertzogUlrich wandtedagegenein: dieserVergleichginge
nur überdeneinenHalbscheidde?Laude6,welchenihrVater, Hertzog
Albrecht hinterlassen;nun aber wäre auchderandereTheii, nach
HertzvgsEinrieb Tode, dazugekommen.Zudemso hattensichdie
EinkünftederFürstlichenCammer,durchEinziehungder©oster,sehr
vermehret, welchesman zurZeit desVergleichsnochnichtabsehen
können. AlsaberHertzogJohann AlbrechrsichvonsolchemVer-
gleichnichtabgebenwvlte: so beklagtesichHertzogUlrich deswegen
bcydenenbenachbartenFürsten,alsPommern undHolstein. Diese
sahenwohl,daßderandereBruder, wenn es zurTheilungkommen
solte,nichteinmehresRechtalsderdritteundviertehabenkönte,und
wölkensichalsomitdieserIrrung nichtabgeben. AberHertzogHin-
rich Jim.von25runsn>ickwar andersgesinnct. Dieserhattenoch
einenWiederwUIengegendemHertzogeIoh. Albrechtaus vorigem
Jahr, da derDrunsrvicker mitdemBrandenburger, Marckgrav
Albrecht/inStreit gerahten,welchenaufzugreifensichunserHertzog
Johann Albrechtbemühethalte,worüberer bcydemBrunsrviker
in Verdachtgerathenwar, als sei)er gar zugut Brandenburgisch.
Hierin ward der Ärunsrviker nochmehrbestärket,als nachder
Schlacht bei)Sivershusen der flüchtigeBrandenburger bei)un-
sermHertzogeinSchwerin seineAufnahmefand; daher"HertzogUU
rich leichtbeydemVriinsrvidcr Gehörfand; welchesaberseinem
Bruder nichtwenigschmertzte.

HertzogUlrichhatte seinordentlichesHosLagerzuBüyow.
als AdministratordesStifts, undpflegtesichdaheröftersin dembe-
nachbartenClosterRnhn (nichtRehn) aufzuhalten. HertzogIo-
HannAlbrechrwar zuSchwerin, und hattedaselbsteinFähnlein
Knechte(BattaillonvonZsc>.Mann)und2OO.Reuter. Von solchen
Reuternschickteer etlichenachRühn, umseinenBruderUlrich auf-
zuHeben.Als dieseaus Schwerin ritten,undeinemZaunvorbei)
kamen,solag daselbstamWege imGarten einalterSchneider,wel-
chenderHertzogundAdmioiftratordesStifs, Magnus, Ao. i szo.

^ehnree^uch- B hatte
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mitvonAugsburg gebracht,undderdemHertzogUlrichin seinerJu--
gendseineKleidergemachthatte. Dieserschlief,erwachteabervon
demGeräuschderPferde,undhörtewas dieReutervonihremUnter-
nehmensprachen;machtesichalsoeilendsauf, ließsichim nächsten
Stifts Dorf einPferd geben,eiltewas er konte,undkamalfomitdie-
serNachrichtzuSüyorv an. HertzogUlrichwoltees kaumglau-
den,schickteaberdochKundschafternachRühn aus, welchedieda-
selbstwürcklichaufpassendeReuterentdeckten.Der Schneiderward
für seineTreue reichlichbelohnet,und bekamfür sichundfeineEr-
den,zuewigenZeiteneineClausezuÄüyc>rv,wieL.atomusberichtet,
derdenSchenckungs-Briefgesehen. Alle,diesolchesVerfahrenzwi-
schenBrüder höreten, wurdendemHertzogeJohann Albrechrsehr
abgeneigt,undHertzogUlrich warddadurchaufsheftigsteerbittert.

DieserverklagtealsoseinenBruder beymKayserCarlV.wel-
cherdamahlszuVrüsiel war. Hierauferfolgted. 28. einBc-
fehlan dieLand-Stände,sowohldenHertzogUlrich, als seinenBru-
der,für einenregierendenHerrn, beyStrafe derAcht,anzunehmen.
Es ergingauchzugleicherZeiteinKavferlicherAuftragan dieChur-
FürstenNloriy zuSachsen, undJoachim zuBrandenburg, des-
gleichenan dieHcrtzogeAugust zuSachsen undHftirichzu"L.üne-
bürg, (diebeydenerstenhatteHertzogJohann Albrechrselbst,und
denletzten,HertzogUlrichbeliebet)dieseMißverständnisse,wegender
Landes-TheilungundVormundschaft,zuuntersuchenundbeyzülegen.
Weil aberHertzogJohann Albrechrdennochfortfuhr,alleinezure-
gieren,auchvieleReuteranfchafte,die demLandefehrbeschwerlich
waren; soergingabermahlsaus Ärüsicl d. lo.OÄobr. dieserwegen
einsehrscharfesKayserl.Mandat. a)

Bey solchenUmständenschwebetealleszwischenFurchtund
Hosnung,und lag nundieIustiy im Landedanieder,wiedennDi-.
Arasscin seinerHistorievomL.andund Hof-Gericht b) bezeuget,
daßsolchesGerichtvon^o. 1552.au,in 6.Jahren nichtgehaltenwor-
den,undvonordentlichemCautzelep-Gerichrwüstemandamahlsnoch
nicht,wieschongesagt.

IndessenbefandsichdieUniversitärsehrwohl; wiedennnun
in einemJahrvomFrühling1552.bis dahinlssz. durchRe6toi-2(n-
thonius Frcudemann(aus Hallegebürtig)22z. neuAngekommene

eingc-
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eingeschriebenwurden; unter welchenauch Simon Paul: aus
Schwer»», war, c) der mit derZeiteinsehrberühmterMann ge-
worden. Ao,

y. Die erwehnteKayserl.Commisiärkn setztenAo. 1554. iss4»eineZusammenkunstnachZcrbstan, umdieseIrrungen beyzulegen.
AderHertzogUlrich,vieleichtaufAnreitzendesHertzogsHinrichvon
Ärunsrvich', schriebsolchenTag ab. Daraufkam der2$vun&xvU
kcr imMay-Monahtmit io tausendMann zuFuß,unddrei)tausend
sOo.zuRoß, aus demVchrdischen,überdieLLlbe,gingdurchder
JLi'jbccFevundHamburger Vier L«nde,und überdieÄoice nach
2)oiccnbnrg. HertzogJohann LllbrechrbotseineRitterschaftuni»
Land-Volckauf,aberweilerwenigLiebe,unddasLanddenKayserl.
Befehlvor sichhatte,sokamniemand. Als er sichnunzuSchrve-
nn nichtsicherhielte;sogingernachMalchin, sodamahlseinhalt«
bahrerOrt war. Hier bemüheteersichzivarumeinKayserl.Abru-
fungs-Befehlan denHertzogHinricb von^ninswick, »velcheser
aucherhielte;aberes wardnichtbefolget. Zu Schwerin hatteer
Veit vonSaatfeld mitseinenSoldaten geladen,d) dieabersolchen
Muhtwillentrieben,daß vieleMenschenvon da nachLübeck und
Vvlo»nargingen.

Für dieSchulezuSchwerin hattederHertzogJohann AI-
brechtjederzeiteinezärtlicheSorge. An derselbenwar jetzoKeäor
tNarrhias iTlairrns3Dabcrciiftne/welchenderHertzognichtlange
vorher, aus der Fürsten-SchulezuMcljscn hatte log gewürcket.
Denn erfuchtetüchtigeSchul-Lehrersehrsorgfältig.An diesenschick-
te erBefehl,daßernachRostockgehenfolte,bis sichdasUngewitter
gelegt,e)

Als es nunnachvielerWeitläuftigkeitaussähe,sotratendie
L.and-Srände zu, undbemühetensichdieseschonsehrhelllodernde
Flammezuersticken,setzteneinePuncrarion zumVergleichmitAn-
sangdesJunii,auf,worunterderachtePunct dieserwar: „das hin-
,,furtdereltistFürstbeiderTeilen»zuewigenZeitenin derRegierung
pleiben,,folglichdiesesmahizuletztgetheilct»Verdenfolte. Woraus

manstehet,»viedieStande wohlerkannt,daßdieTheilungdemLan-
demehrschädlichals nl°iylichse»,und alsoHertzogJohann 211-

B 3
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brecht dieBestimmungdesLandesvorsichgehabt,wieer dasNcch^
derErsigebuhrteinführenwollen,wovonuntenfolgenwird.

JctzothatensichdieRähte und derverordneteAusschußdes
Landeszusammen,verfügtensichnad)23©iccnbut*gzudemHertzoge
ifcintid) vonJÖnmermtf, woselbstunser Hcrtzog Ulrich auch war,
und thaten VorschlägezumgütlichenVergleich. Diese bestunden
darin: Das gantzeLand,samtdenneulicheingezogenenClöstern,solte
getheiletwerden; dochdaßHertzogUlrich,als erwehlterAclminiKra-
ror. das Stift Schwerin alleinfürsichbehielte. HertzogJohann
Albrecht soltevonderVerlassenschastdesHertzogsHinrich,alsihres
Vater-BrudersRechnungablegen,und de»SchwerinschenAntheil
haben/HertzogUlrich aber denStargardischen (d. i. Güstrow-
sehen.) Jeder vondiesenbeydensolte

"einen
derjüngstenBrüder zu

sichnehmen,und ihmstandesmäßigenUnterhaltgeben; als Hertzog
Johann Albrccht den ältesten,Christopher, HertzogUlrich den
jüngsten,Carl. Die Theilungzubefodern,woltedas Landdiegc-
samtenSchuldendieserHerren(wovon man nochnichtwüste,wie
hochsieanliefen)übernehmen,umsiedurchgewöhnlicheL.and-Zedcn
zubezahlen. Es war derBurgcmeistcrausRostock, PcterÄrnm-
mer, derdisAmkallererstimvorigenJahr (1^2.) erlangethatte,f)
mitzugegen,welcherwiederdenBrauchseinerVorfahren, soauf ei-
nengewissenAntheilgehalten,in allenwilligte. Der Vergleich,wie
er vonHertzogUlrich beliebet,ward von demAttsschnß niederg!-
schrieben,den versiegelt,unddemHertzogeJohann Albrccht
nachGüstrow zugesandt. Diesergab gleichfalsdcn ro.Jun. seine
Einwilligungzuallen,nebsteinerVersicherungvonsich,daß diê Hei¬
lunginnerhalbMonahksFristvorsichgehen. und dieLandschaftmit
darüberhaltensolte, wozusichdieseebenmäßigverbindlichmachte.
Daher derVergleich46.mahl besiegeltward; wie davon dieAb-
schrifthiererfolget,dergleichenRevers auchderHertzogUlrichd. 16.
jun. zuWittenburg vonsichstellet?,g)

a) Chytra*Saxon. L.XVIII. Heder.Chron. Sweiin. Mylii An-
nal. in Gerdes. Saml. p. 262. Betracht, der Gemeinsch. und
Lonrribut. Verfass. von 1751. Beyl. 19. p. 2>. b) in Ungnad.
Amoenit. Hiftorico-Jurid. p. 402. c) Rvstocksches Etw. P. IV.

?-198.
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p. 198. 6) A.Myliusin Annal.apudGerdesI.e.p. 26z. e)
Hedcrici Chron Swerin. ad h.a. Betracht, der Gemeins. Ulli)
Lonrrid.Verfassungvon 17?'. Beyl.20. p.27. ScBeyl. 21.0.
28. f) Z Grap.Evangel.Rest.p.91• g) LetztesWort Beyl.
14.p. 33. Betracht, von1751.Beyl.20.
Hcrtzogs Johann Albrecht Vergleich und Revers

mit seinemBruder HertzogUlrich, und gegender Landschaft
vom10.Jim.1554.

Cyillit vonGottesGnadenIohans AlbrechtHertzog;u Meeckelnburg,Fürst zu
-<vWc»den, Graff zuSchwerin, RostogekvndStargart derL.uideHer. ^Be^

kennenhiemitfreywilliglichöffenrlich,daßwir vns mit demHochgebornenFürsten
VnserFl. liebenBruder/ Hern VlrichHertzogenzuMecckelnburgk.'e.ze.zuabhelft
ungder beschwerligenirrunge»/soeineZeitlangher zwischenS.L. vndvußnichtzu
geringe»Vorderb/ schaden,vndnachtheilvnscrLandvndLenktegeschwebet,durch
fleißigevuterhandelnngvnservutcrtheNigentreweuLandschafftauffvorgeschlagene
mittelvndwegediehochgedachtervnserlieberBruder denedlenvndernvesienvnftr
beiderseitsliebengttrewenHern Jürgen Moltzah»,Freihern vffPenHlin,Churt
Rohr, Heuptmander Priggttiitze^vndLandeszu Rnppiu, Hartich vonBüiowzu
Wedenstorff,ChrisivffervnndWernerHaue zu Basedow,Jo6)im KrusezuDer--
•chow,HaußSperling zumRuetinge, vndJochimLützowzumEickhosegesessen,als
denvervtdcntcnAusschußvondergantzenLandschafftdeny.Jnny vnterS.L. Signet
zugesielletwolbedechtiglichzn Verhütungseruers Verderbsvnd vnwiederbringligell
schadeuseingelassenvndbewilligthabe»,daßobgcmeltcvnsereLandschafftdasgantze,
vnserLandt,anßgenommendas Stifft Schwerinwelcheswir vnsernliebenBruder
HertzogVirich.>e.:e. vor sichzu behalten,vndnachS.L. Wohlgefallenzu gebrau-
che»sreundtlichnachgegeben,aufs allergleichestcan Henßern,Städten, Clöstern
vndHöfen»Inhalts obgemelterArticulirterPiinetevudsürschlegevoneinanderse-
tzenvnndEin"theildenandern allenthalbengleichmachenmügeuu,Damit wir daß
HaußSchwerinmit seinenzugeschlagettenHenßern,Adel StedtenClöstern,vndan¬
dernvusersliebenBruders sonderbarenBewilligtingenachfür demeinemvnndvnscr
BruderHerzogVlrichdaßHaußStargardt mirseinenzugeschlagenenHenßerNAdel,
Städte, Clöstern:c,:e. für demanderntheilvberkommen,einnehmen,besitzen',ge<
brauchenvndgenießenmögen.Vnnd obwirlwolfür vnßnichtanddrsgemeinetnoch
geneigtsein,dendas wir solcheTheilungvnndDrüdcrligeVcrqlcichungallerander»
Wtieul zumsürderligstcnins Werckwolle»bringenvnnd vollenziehenlassen;So
wollenwir vn- dochnebenderLandschaffrhiemitvnd in krafftdiesesBrieffesbey
vnsernFürstligenehrenvvrpflichietvnd vorspreche»haben, darobvndan zusein,
daß dieobberürteTheilungvffsallerfürderlichücvnnd je zumlengsteNin ZKonats-
Frist vomdato an zu rechneninsWerkfolgerichtetvnndhieringar keinegef.chrge¬
suchtnochgebrauchtwerden,vndDeficitzumererVersicherunghat die vnterthenige

B z
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Landschafftnebenvus beyfolgenderVorflichtungihrer ehren/trevenvndwareil
worttendieftmallenalsogctrewlichvndvngeschrlichnachzukommensichoblujivct
«ndvorhaffcct.Vnd obwir hirinn,daßdochnichtseinsoll,seümigoderwiderich
befundenwürden,sosollderLandtschaffrsreyohnealleVerletzungihrenehrenvnd
glimpfhsnachgegebenvndzugelassensein,vnß ihrer eidePflichtvnudVorwandniß
auffzusigen,vndsichvnscrnBruderHertzogVlrich!e.:e.alleinvnterthenig,gcwcr-
tig vndvorwandtzumachen,vnndvns;» verlassenZuVhrkundtsolchervnservnd
ihrerVerpflichtunghabenwir vnserFürstlichJnsigel,vndtnebenvnßdieedlenem-
vestenvnd ersanieJürgen MoltzanFreyher vff Wartenbergkvnd Pentzlin,
Churt Rohr Hauptmannder Pciqgcnitzevnd LandesRuppin,HinrichHahne,
DictcrichMoltzahn,ChurtvonderLühe,ChristofferLinstow,ChristoffervndWer-
ner Hahne,JochimKruse,Peter Brummer, Bürgermeisterzu Rostogk,Peter
Sachse,BürgermeisterzurWißmar,HinrichLevettzowzn Schorentin,Dictcrich
Pleße,AchimLevitzow,ClawesFineckeder Eiter, ClaivesCrammohn,Chrysosto-
mns Molizahn,HieronymusWangelin,BerendtLeisten,ChristofferFlotow,Vl¬
richPenlze,AchimSttalendorff,HansLinstowzuBelli»,JochimHolsten,Matihi-
asRestorff,HenningKröpelin,WedigeMoltzahn,JürgeHageuowfür sichvndseine
Vettern, Peter Marin, BalthasarTralow, Matthias Knuth,JürgenKetelhntt,
Johann Berner, PawelvonAdrnm,Asmnsv. derLühe,Hans Köllen»,Ivel
SchenckeBürgermeisterzuNewenBrandenbiirgk,Matthias GrnndtgriperRhal-
manznParchim, undJacob Möller BürgermeisterzuGüstrowim Nahmender
qantzenLandschafftihr eigenPittschaffcwissentlichvffdiesenBrieffgedruckt.Ge¬
schehenzuGüstrowden10.Juny nachChristivnsersSeligmachersGeburdtsunff-
zehe»hundertvndimviervndsunfftzigstenJahre Johans Albrecht.

Das II. Cclp.
In allenStandengibtsBeschwerden.

§. i. Zustand der Kirchen. Die XViedcrrälifcr imb Zwing-
harter wollen sich cinnisicln.

2. Der -5>eryogen Irrungen werden 31*Ursmar ver¬
glichen.

z. L.and-Tag zu Güstrow. Grayamina und Refolut 'tones.
4. Heryog Christopher wird Coadjutor 3» Riga. Zu Rib-

m'y wird der Evangelische Gottesdienst cingeführer.

5. Wismar beruft einen Superintendenten»

Als
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ls es zwischenden Landes-Herren die erzehlteIrrungen gab:
so war es in der Kirchen auch nicht gantzruhig; wiewohl
daraus eben kein sonderlichesUnheil entstand. Andreas
Oslander (Hosmann) hatte zuAönigsbcrct seinenlang ge¬

hegtenJrthum nun geäussert; da er meinte: derSünder würde nicht
durch die erworbene GerechtigkeitChristi gerechtsertiget; sondern
durch die wesentlicheGerechtigkeitGOttes, unterschiedalso nichtrecht
Christum für uns bey der Rechtfertigung, und in uns bei)der Hei¬
ligung, womit er viel Lärm inPmiflm und anderswo anrichtete.

Es war davon das Gerücht auchvor unser»HertzogJohann
Albrecht gekommen; weil er nun als ein sehr gelehrter Herr
von allenStreitigkeiten gerne rechtenGrund haben mogte: so schrieb
cr deswegenschonim vorigenJahr, an Dar». Chyrraus zuRostock/um seineMeinung hievon in eineröffentlichenSchrift bekantzuma-
chen. Chyrrans ward damit erst in diesemJahr fertig; da er sie
zuförderstan denHertzogJohann Albrcchr sandte,und darauf durch
L.ndrvigDiey zuRostock druckenließ.

Was mehrere?hatte es zu sagen,als Meno Simonis (voll
welchemdieMennistendenNahmen haben) aus Holland nachXVis-
mar und etlicheaus Engelland vertriebeneZrvinglianer nach un>
fern See-Stadten kamen. Es hatte Died. Schröder zu EPWmar
davon dieNachrichtengesamlet,und würdesie bekantgemachthaben,
wenn sein Evangelisches Mecklenburg wäre heraus gekommen,
als^er aber blind darüber ward, so kamen sie in andere Hände; in-
dessenhaben dochvor ihm welche davon geschrieben,h) insonderheit
Ioh. Xvigandns, der Ao.^67. zu vvismar Superintendens war,
lind also sichrechtnach allenerkundigenkönnen. Was aberGodfr.
Arnold vonHinrichSmedenstede schreibet,!)als habe sichderselbe
zu Rostock den Zrvingliancrn wiedersetzet,das hat nur schlechten
Grund, dennSmcdcnstcdt war schonAo.^47. von Rostock weg¬
gegangen,und hieltesichnun in lVismar auf, woselbstcrnochin die-
femJahr verstarb,nachdemer eineUnterredungmit dem Medico aus
Genr, Marrino Micronio einemZrvlnglianer, gehalten. K) Zu
Rostock aber waren jetzo^KeoloZi,die beydenFürstlicheprosessores.2lurifaber und Chöraus und der Rähtliche Draconitev; wiewohl
siekeineFaclilrar -oder ordentlichesCollcginm machten; indem die
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MißHelligkeitenMischendenFürstlichenund Nähtlichen,deren bei)Ao.
iss l. gedacht, nochnicht beygelegetwaren.!)

In demStift Rayeblirg lebte nochder vbgedachteBischof
Christopher von der ScbuleiibiirI. Diesem hatte der Sachsen-
L.auenburgische Hertzog, Frany, das Schloß Stove genommen,
der auch die Dom-Herren fthr gebrandschätzet. Es war daher der
Bischof des geistlichenStandes müde,und gedachteauf dieErhaltung
seinesGeschlechts. Weil nun das Dom Lapittel daselbst noch be-
ständig über das Pabsthum hielte: svkonte es keine»verehelichtenBi¬
schofleiden. UnserHertzogJohann Albrecht verschaftealso, durch
«in gut Stück Geldes, daß er seinRecht an den jungem Bruder des
Hertzogs, Nahmens Christopher, abtrat, darauf das Dom-Capit--
tel diesenHertzog Christopher erwehlte. Doch behielte er dabey,
was ihm der regierendeBruder zu seinemreichlichenUnterhalt ange-
wiesen. Hertzog Ulrich aber räumete dem vierten Bruder Carl die
TlemterWredenhagcn und Nien Calden mit der Zeit ein. m)

Bon der MecklenburgischenRirchcn Ordnung waren die
xxemplana schonvergriffen; deswogelisie nun zum andernmahl in
Wittenberg bey Hans L.ussr gedrucktward. Wir kommen nun

wieder zu den weltlichenGeschichten.
2. Der Landschaft erste Sorge war, wie man nun den Her-

tzogHinrich vonÄrnnsrvick, mit seinenVölckern, wieder loß wer-

den solte. Es ward zu dem Ende ein gewisserAusschuß erwählet,

und zudemHertzogenachseinemLager beyVOittenburgabgefertiget,

um mit ihm darüber zu handeln. Diese Männer schriebennach ihrer

Rückkunft zu Güstrow d. 24. Junii eilend eineZusammenkunft der

Stände, nach derSagLdorsser-Vrücke, als den gewöhnlichenOrt,

l aus, und versiegeltendie Briefe mit 4. Pitschaften, um den 2.Julii

zusammenzukommen. Die Unterschriftist mercklich, und die Wil-
sahrigkeitdesLandes zuloben; indem Yaraufi6 tausendThaler, durch
Befoderung desHertzogsJohann Albrechr zusammengebracht,und

an gedachtenHertzogvon Ärunsrvick bezahletwurden, n) womit ex

das Land räumete.
HertzogUlrich ließ, als nunmehro mitregierenderHerd, ein

ernstlichesSchreiben vom 24. Aug. an die Stadt Güstrow, wegen
Befoderung derTürcken-Stcu^ ergehen,und mit demAusgange die-

ses
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sesJahres, kamen dieStände zweymahlinGüstrow zusammen/und
berahlschlagten, wie die HerzoglicheSchulden verspi-vchenerMassen
abzulegen.0) As.

Als darauf Ao. isss. am Sontage Septuog. dieChurfürsten 1ssf*
von Sachsen und Brandenburg, vermöge des vorgeregtenKayserl.
Auftrages, unsereHertzogenachRuppin beschieden:so ward daselbst
am folgendenTage ausgesprochen,daß die L.and-Rähre sollendas
Land in zwei)gleicheTheile setzen,und dieregierendeHertzogedarüber
loosen.p) Diesem nachzusetzen,ward sogleicheineZusammenkunftin
Wismar veranlasset; als woselbst sichHertzvgJohann Albrccht
jetzoaufzuhaltenpflegte. E6 war ebenum derZeit, daß dieserHer-
tzogmitsemerobgedachtenBraut ausprcusien alhieBeylager halten
wölke, wie auch aufs prächtigstegeschähe,q) deswegen der Braut
Vator, Marckgrav Aibrechr, Hertzoginprensien, desgleichenHertzog
Philipp in Ponnncrn unter andern zugegenwaren. Die L.and-
Rahce (wie sienun zumerstenmahl ineiner öffentlichenSchrift heis-
sen, r) da siesichdas Jahr vorher nur nochalleinRähte genant) m*
ren, samt den L.and-Marschallcn gleichfalsda, und ward nun am
Montage nachReminifcere d. 25. Febr. ein Vergleich getroffen, wel- ll.
chervollerMerkwürdigkeiten, und deswegenhier der Längenach er-
folget; weil damit manches erwiesenwird, was vorhin nur alleinge-
sagt. Die Land-Rähte dancktenden Unterhändlern für ihre Müh-
waltung, und denLandes-Fürstenfür ihren brüderlichenVertrag; in-
sonderheitauch dafür, daß dieHertzoge willens geworden, (wie die
Land-Stände tt>obgedachterPunctalion vorigen Jahres für gut an-
gesehen) die eingezogenegeistlicheGüter hinführozum Unterhalt der
Armen, Anordnung eines Conßfioruund Z>irchen-Vis!rationen an¬
zuwenden. Zugleichbaten dieLand-Rähte, daß etlicheVorzüglichkei-
tcn der Geistlichenmögtenbeybehaltenwerden,damit auchjungeEdel-
Leuteund anderegeehrterLeuteKinderLusthätten, sichderGotts-Ge-
layrtheit zu widmen. Es hätte also der Adel gerne gesehen, daß s»
wohl bey uns, als in Pommern, der Prälaten-Stand wäre bepbe»
halten worden, worin er dochseinenZwecknicht erreichet.

Was das Gcriches-XVcsen anbetrist: sowurdendieHertzoge
nun willens,daSHos-Gericht4 mahl imJahr zu halten,aber dieXVi&*
marischen nuinten, es seyan smatzl genug)verlangten aucheine/»-

Lehmes ÄucH. C ridique
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ridique um die andere, nach altem Gebrauch La; sichzu haben. Das
Lanyeley-Gerichr war bisher an feinem gewissen Ort gewesen;
sondern wo sichderHof aufgehalten,w.'lches'denParrheyen sehr de-
schwerlichwar; deswegendie Stande baten daß dasselbeunverrückt
mögte zu Güstrow gehalten werden; weil solcheStadl fast mitten
im Lande läge, und daß dieHertzogegcruhen wölken- den ?>abullsii-
sct)enRancken zuwehren, und dieGerichts Sporrltli» auf ein bil-
Üges zu setzen. Der damahlige Cantzlar hieß Gieselerus Gicftlcr,
ein^icenriacus^uns. Wegen des ConßfloriigeschähezwarVerspre¬
chung,es wahrste aber nochls.Jahr ehees angeordnetward, und ver-
langtendieRostockcr und rvismarcr einti^mCcnßßonum zuhaben.

3. So bald der Wismariscbe Vertrag gemacht: so ward
von beydenHertzogenzugleicheinLandtag nachSternbcrg, aus.?//-
dica, ausgeschrieben, und beygehendeProposition gethan, da denn
dieStande baten, ihnen die Summa der Herzog!. Schuld "'undzu
machen, übergaben auch ihre Beschwerden, und baten um derselben
Abhelsung. Die Ritterschaft beschwertesich: dieBürgen unttr ihnen
wurden nicht schadloßgehalten von den Haupt-Schuldnern. Die
FürstlichenBeampte lodertenungewöhnlicheZölle,odersteigertenauch
die gewöhnlichen. Unter den Handwerckern, als Tuchmachern und
Krämern, wären mancherlei)Unordnungen. Die Burg-Dienste wür-
den von denFürsten gesteigert,worunter derBauer, folglichauchseine
Obrigkeit litte. DicBcampten nahmen die entwicheneUnterthanen
desAdels inSchutz, beemtragtigtenauch sonstdenAdel ans mancher-
leyWeise,besondersin denAemptern,so neulichaus Clöstern gemacht.
Die Fürsten bestelletenFremde zuAmptleuten,und gedachtennicht an
dieIhrigen. Die^ircben- Vißtmoresschmälerten,auf einseitigeKla-
ge, diePacronac-Rccbte. In denNonnen-Clöstern wäre nochalles
papisiisch. Es würde gut seyn, wenn solcheClöster zur Erhaltung
armer, undErziehungjungerKinder beibehaltenwürden, und daßjähr-
lich 2. Land-Rähle und 2. Hof-Rähte dieRechnungenbei;denClöstern
aufnähmen.

DieHertzoge erklährten sich hierauf nur überhaupt, daß sie
alleBeschwerdenabstellen,und mit ZuziehungderLand-Rähte ändern
wollen.

Die Städte beschwertensich,daß ihnen ihre bürgerlicheNah-
rüng
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rung entzogenwürde. Der Adel verkaufeMciltz,braue zuHochzeiten,
Kindtaufen, Fast-Nachts und andernSchmausen, sodieHandwercker
Kielten, die unter it>ncnwohnten. Auf dem Lande würden allerley
Jahr-Marckte mitTuch, Honig, Wolle, Flachs, Kupfer undEisenge-
halten. Frembde triebenVorkäuffereyen im Lande; dergleichenchcU
ten auch dieFürstlichenBeamplen. Auf dem Landewürden allerlei
Handwercker gelitten, und die reisendenKaufleute mit ungewöhnli¬
chenZöllen beschweret: die Städte müstenfür andern die Emquatti-
xung tragen.

Die Hertzogegaben darauf zur Antwort: daß allen selche»
Beschwerden,soviel es derLand>Ordnungzuwieder, solteabgeholfen
werden r) dergleichenVertröstungen sie nachhero nochvielfältiger--
hielten,und erging deswegen den 8.Junii Verordnung, die auch von
den Städten excquiret ward.

Als die Hertzogeauf die Ubeniehmungihrer Schulden antru¬
gen und zu dem Ende auf 8-Jahren eine doppelteLand-Bede ver-
langten, wozuauch dieAempterundClöster mitgebensollen: sowand-
ten die Abgeordneteder See-Städte dagegen ein; daß sie zu dersel-
denBewilligung keineVollmacht hätten, und müstenalso dieselbeerst
aus ihrerHeymaht hohlen.

Damahls ward den Standen die Kirchen-Ordnung von
,552. übergeben, ob sie vielleichtetwas dabey zu erinnern hätten.
Den See-Städten aber ward scharfverwiesen,daß sieeigeneConfifto-
ria haben wölken, da sie doch zur Zeit dcs Pabsthums, in geistilchen
Dingen, unter den BischöfenzuSchneen, und Raycburg gestau-
den. und jctzoallerlei)Jrr-Geister, als Wiedertäufer und Sncramen-
tircr, hegeten.

Wegen derSchulden käme es jetzonichtaufVolmacht an,
obdieBezahlung zu bewilligen; sondernWiedasVersprechenzuLot-
ceilbury vom vorigen Jahr, zu erfüllen. Indessen ward den See-
Städtischen dennochverstatet, daß sienachHause reisen mogten bis
zum abermahligen Land-Tage, u) welcherd.29. Maji ausgeschrieben
ward, um d. 19.Junii an derBrücke zu Sagsdorf, mit genügsamer
Volmacht einzukommen.

Die Land-Städte dagegen bewilligtend. 22, Maji einedop-
C z
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xclte L.and-Äede, aucheineAcciseaufMaltz unDWein, auf 5Jahr,
und erhieltenVersicherung,Dn§ihnensolchesan ihrenFreiheitennicht
folteschädlichftyn, dergleichenReverfales auch der Ritterschaftange-
händigetwurden,wobei)dieSum»na der FürstlichenSchulden war,

ZV. die sichauf 487Z0s fi. delief,wie siehiebe»)aus einer zuversichtlichen
Abschrifterfolget.

Auf dieübergebeneBeschwerdenerhieltensowohldie Ritter-
V. schaftals dieStädte, nacheinigerZeil,schriftlicheRefolutiones,sowie
VI. siehieranliegen.

Ueberdemward d. 5. Julii einRevers an Ritter-und Land-
schaftausgestellet,womit nochmahlsversichertward, daß ihnenaller¬
seits dieseHülse an ihrer sonstigenFreiheit nichtsoltehinderlichfeyn,

VI!, so unten edenfalszufinden.
Damit auchdieStädte denErnst spürensolten: soergingein

IIX. Mandat fc.24.Jun. an jedemvonAdel,sichder bürgerlichenNahrung
zu enthalten, als welchesihrem Stande nichtgemäßnochrühmlich,
michvor Alters nichtgewesen,wovon hier eine nach dem Original
gefertigteAbschrifterfolget.

Hierauf ward von derLandschafteinAusschuß bestellet,die
ZusammenbringungdiesesGeldes zu besorgen. Die erwehltenGlie-
der waren Henrich -Hahn zupleyc, Dicderich Molyan zuGru-
benhagen, Churt von der Luche zuBuschmülen, Christophcr
Lunjrow zuL.ürkendorff Harrig von Sülow zuXVedcnstorff,
Achim Negendanck zu Czirow, XVerner Hahn zu Basedow,
Achim L.üyow zumLikhofe, Jochim Holsten cüompcerzuN^eme-
row, IcronomusXvangelin zuVllste, HansSperlmg zumRö-
tin^e, Oswald Dorn zuRehbcrge, L.nrkcBasieviy zuL.ühborg
und Jürgen L.üdberstorff zuL.übl>erstorff,wie die ertheilteVol-
macht besaget,so d. s. julii unterschrieben,nnd d. 12. jul. besiegelt
ward.

4. HertzogUlrich zuGüstrow hattezumHof-Mm'sch'allZur-
tjctt (Georg) Kclow 511Klirtfcn, der grosseVerdienste, und dahero
dessenbesondereGnade hatte,w) diesemschenckteer den kO.Leprbl-.
vinenTom-Hof zuGüstrow, x)

Auchward derjungeHertzogChristophcr, ^ömmilti-acordes
Stifts Rayeburg, nun von demErtz-BischofezuRiga, N^nhclni

March-
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Marckgrav vonBrandenburg (der einBruder von demSchwieger-
Vater des HertzogsJohann Albrechr war) zum Coadjutar seines
Ertz-Stiftes angenommen. UnserHertzogJohann Ztlbvechcrichtete
solchesdurch seinenSä)wieger-Vater in dieWege, damit er nicht
weiternöhtighatte, seinenBruder Lhristopher, den versprochenen
Gehalt zureichen. Dieser ließ sichauch gefallen, alles an Hechog
Johann Albrechr abzutreten,was er in und an Mecklenburghatte;
jedochmit demBedinge, wcnn.er würcklichzumGenuß solchesErtz-
Stifts gelangenund ruhig darin bleibenwürde. Es ward der Ber-
gleichzuSrreliy d. 24.8epöbi-.getroffen,y) daraufHerhog Johann
Albrechr ihm vieleIltwclen aus der annochungetheiltenErbschaft
gab, und ihmeineGvarde vonReutern-zuordnete,dieihn nachRiga
bringenmuste,woselbster d. 2s.Xov. unterBegleitungseinerMutter
und seinesBruders Carl anlangete,und mit vielenFreuden von dem
alten Ertz-Bischofeempfangenward. Aber die deutschenOrdens-
Rirrcr daselbst,waren hiemitübelzufrieden,und kam er niemahls
zumBesitz/ sondernvielmehrins äußersteGedrenge, da er sichan
Schweden hing,welchesdamahls mitPohlen übernFuß gespannet
war. Doch diesesgehet uns, als eineSache die nichtin oder um
Mecklenburgs willengeschehen,jetzonichtferneran. z)

Die Land-Sladte führtenan stat der Bier und Wein-Zieft,
dieMaltz-Aeciseein,vomDromt i fl. Als sieaber zuGüstrow der-
gleichenvon demEantz'larGieftler foderten,foergingvom Hertzoge
Ulrich am MittwochnachSimonis Inda einBefehl, ihn damit zu
verschonen,weil er anders nichtserwürbe, als was derHertzogihm
gäbe,auchdergleicheninChur-und FürstenLandernnichterhöretwä-
re. Weil aber dieStande keineFürstl. Bediente mrt dieserLonrri-
bmion verschonenwollen; sogab solchesG.eleKenheitzu vielenWie°
derwillen,zwischendenHof-Bedientenund Land-Ständen, wie die
folgendeZeitenlehrenwerden.

Dem Adel hatten dieHertzogeden Vorschlag gethan, von
ic?fl.Pacht i fl. von i Dromt Kom an Weihen,RockenundGersten
6 ßl. und von i Dromt Haber undBuchweitzenzßl.zugeben,welche«
vhngefehrderZehendewar. Doch blieb ihnen freygestellet,einen
andern Modumvorzuschlagen,densiebilligerachteten,woraufsienach
Roß-Diensten steuretcn;und war diesesdas erstemahl, so vielmau

C 3 findet^
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findet, daß der Adel sichvon selbstfreiwilligmit einerLandes.Steur
belegte.

Auf Andrea ward solchedoppelteLand-Bede eingesamlet,
nachdemsiezuvorvondenCantzeln/aufFiirstl.Befehl vom zi.OÄob.
abgekündioet. Die Einsamlungthat derverordneteAnschuß, wel-
chemvom gantzenLandedazuVollmacht aegebcuwar, wie AnlageIÄ* zeiget.

Die AebtißinzuRibniy, Ursula, HerhogSEinrieb
5ci)Tochter,bliebnochbeständigbeyihrempapistischcnGottesdienst,
und wolte keinenevangelischen Prediger gestaten,wievielauch der
Magistrat und die Bürgerschaft darum anhielten. Als nun die
Wiedertäufer sichin den Sce-Städtcn eingefundenhatten: so ließ
der Magistrat zuRibniy geschehen/daß siesichauchdaselbstnieder-
liessen. Hiedurchward dieAebtißin,als Patronin derPsarr-Kirche,
bewogen,dieKirchegar zuverschliessen.Die Stadt wandte sichal-
so zudemHertzogeJohann Aldrechr und bat, hier ins Mittel zu

A6. treten. Dieser brachteeö auchendlichdahin, daß dieAebtißinnach-
,)s6. gab, und dieKirchewiederervfnete. Daraufkamen 1556.

der Superiritendensvon<Süjlrc»tt>,Gerard (Dcmtcbcit, der Profes-
for David Chytraus und der PaQor an Nicolai zu Rostock, Georg
Ryk , dahin, welchedieWiedertäufer vertrieben,dieStadt mit der
Aebtißinausföhneten, und die evangelische Lehre daselbsteinfuhr-
ten. a)

5. Die Stadt Wismar hatte in den papistischen Zeiten
niemahlendemBischöfe zuRayeburg wollengeständigseyn,daß er
em geistlichesGerichtbeyihnenhaltentönte, sondernder Magistrat
eignetesichsolchesRechtzu, wie man beymSchröder in Ao. 1323.
findet. Daher dieseStadt auch nochjetzoein eigenConfiftorium,
und das Recht habenwolte,einenGnperintendemcn über das Pre-
digt-Amtdaselbstzusetzen.Zudem so hatte derSupeiintendens,
hannRicbling, ausparchim, wie er Ao. ,541. Visitation gehal¬
ten,demMagistrat angerahten,sichnacheinemgelehrtenMann um-
zusehen,densiezumSl'pcrimendemcn bestellenkönten. Der Rahe
antworteteihmdamahls, man habesichschonlangedarnachbemü¬

het,

1«>
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het, aber nochkeinenauffindenkönnen. Indessenbekamensie ao
1942. einenfeinenMann, Rahmens M. Henning Lioc^, welchen
sieaber dochnur als Paftoi-an Marien annahmen: wiewohler in
etlichenNachrichtenSuperhitendensgenant wird. Nachdem23loci?
Ao. isss. gestorben: so schriebendiedreyMänner, Arnold ^nrc-
MUS, Hmrtch von L>ingcnund David Chvrrans, auf Michaelis
von Rsjisck an den HertzogJohann Albrccbr, und schlugenihmJoachim Leander zumSnperinrcndenrcn in U?tsmar vor, der
aus Cismar gebürtig/ und damahls Gllperinrendens zuGrade
war. b) Aber dielvismarischen hatten mehrGefallenan JohannFrcder, der sichauchjrcmuis nanfe. Er war einMann von gros¬serGeschicklichkeit^aber auchvon eigenerGen-.kchls-F-.siiing.und hat-te daher seltsahmeBegebenheiten, Dieihn sehrbekantgemacht, des-wegen wir uns etwas bey ihm aufhalten wollen. Seine Geburts-Sradt war Coslin inHmrer-Ponnncrn, woselbster auchPrediger,jedochohneOrdination, sollgewesenseyn. Er veränderteöfters sei-nen Dienst-Ort; fand aber immer an demneuenmehrUnruhe,alsan demalten. Ao. 15-37.ward et Con-Reäoi- nn der Iohanms-Gchnle zuHamburg. Ao. 1740. erlangteer das Pastorat amDom daselbst,und ward zugleichLe&or fecundariusin derTheolo¬gie. Von hier ginger nachGreiforvald, und ward daselbstPro-t'efior, von da ward er Ao. 1547. zum Slipcrinccndcnten VachSrrahlsund berufen; ohnedaßdieLandes-Fürstenund dcr(^eneial-LuperincendensZxmpstro darum Wilsten. Denn dieSee-Städtemeinten,daß sie zu dergleichenBerufung eben fo viel Recht als dieReichs-Stadte hätten; indemman sichsogleichnachderRcforma-tion nichtdarin findenkonte, wieweit sichdie Landes-HerlicheHo-heit in Kirchen-Sachen, nach Abschaffungder Bischöfe, erstrecke.Gederns aber hatte hier vieleVerdrießlichkeiten,weiler andereor-
dinircii woltc, da er doch selbst nicht ordimret war. c) Als er wiederdas Interim predigte,soderRahe zuthun verbotenhatte, auchsonstNeuerungenanfing,ward erAo. 1549. abgesetzt,und gingabermahls
nach Grcjfvrvald. ^Hier ward er Profcfibr in derTheologie undSuperintenoens des Fürstenthums Rügen. Endlich kam er nun nach
V^iemar. Hier fand er vielmit den N?iedcrranfern und Sacra,

meim-
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m«nnrcrn zu thun, als welcheeinengroßen Anhang daselbsthotten.
Mit diesenmusteet sichöffentlichund daheimwackerherum diivuti-

ren, und ward von ihnen nicht wenig verschmäherund gelästert..
Indessen ward er dochvon den Landcs-Fürsten, wegen feiner aus-
bundigenGelehrsamkeit, und daß er noch Ü.urhcrr Schüler und
Hnuß-Genoßgewesenwar, sehrwehrt gehalten, die ihn auchmit zur
^irchett^Visitanott zogen,und lebteer bis 1562. Sein'Grabmahl'

ist zu rvismar inMarien Zxirchczusehen,cl) Sein Sohn gleiches
Nahmens, der ihmzu-Hamburg gebohren,ward Dodlor undSuper-
intendens ZU Rostock, von welchem unten zu seiner Zeit ein mehres

fvlgenwird.

g) Rost. Etw. P.IV. p. 17. h) Scbrod. Wism. Pred. Hist. p.34.
i)?lrnold Kirch-und Katzer-Histor. P.II. C. zi. n. 29.

cf. Z.Grapn Evangcl.Rost. p. ?8o. k) Schröd. Wism.Pr.

Histvr. p. Z4- I) Rost. Elw. P.II. p. 14-9. m) Chytr<eiSaxon.

I* XVIII. p. 47g. de Beehr de Rebb. Meclenb. L. V. C. V. p.

759. in nott.
'

n) Ger des. @ntnl. p. 184- ex B- La tonn Chron.

o) de Beehr I.e. p.760. aus denLand-Tags Afeien. p) Chem¬

nitz in Chron. M. in Vita Joh. Alb.I. Vol. 2. P.z. LetztesWort

von 17sr. Beyl. I?.p.?6. q) Myl'tiAnnal. inGeldes.

p. 248. 264. r) LVismnr. Vertrag in Cerd. Saml. p. 197.

8) Gerdes ex Chemn. in den Saml. p. 641. t) de Beehr de

Rebb. Meclcb. p.763. u) de Beehr I.e. p. 761. w) de Beehr

I.e. p. 876; x) Ungnad. Amoenitat. p. 7^6. y) Myhl Annail

fnGerdes. Saml. p. 2? l. Z62. Letztes Wort Beyl. 17. p. 4s.
zi de Beehr de Reb. Mecleb, L.V. C. IV. p. 766. a) Anonymi

Nachrichtenvon Mecklenb.Städten rir. Ribnir?. ^LC. b)
Scdröd. Wismar. Pred. Historiep. 16.29. zo. e) D. Jac.
Hinr. Balthafar. ersteSaml. zurHommerschenKirchen-Historie

x.s l. prod. Ao. 1723. d) Schröders Wismar. Pred. Hist.

p, 44.%.

1Derer



ao.i»«. Mecklenburgs Ordnungen. s;

i.
DerernachdemLagerzuWittenburgabgeordneterNölhe
und AusschujftsgemeinerLandschaftgedruiLtesAusschreibenan Rit¬
ter-und Landschiist,sichwegen der gemeinenLandes-Noch bei)dep

Sagstorffcr Brücke einzufinden,und ihrenRath in Cani>c6«
Sachen mitzuthcilendeUnserenfreundlichenDienst,vndwaswirfrnftmehrgutt?vermögenzuvor.E?

tragen sichdiefache»dermassenvnd alsozu, dissergefarlichcnvnd gantzsbs»
schwelichenZtriegsHandlungenhalben/damitdisicLandevnnöJürstenthunibvbev«
tzogenvnndbefchwerdftinworden,das wir vnsmit euch,wn^enfelÜgenbefchive-
rungen, wiesorgliche»dienochzurzeitsthen,vndvffwaZsorglicherwegedie noch
geeichtsein,woedenendurchreiffcmrathe nichtwurde vorgekummenwerden,vm
derredcn,dar von eigendlichenvnd gründlichenBericht thun niüssen,auchewct
alier rächvndbedencken,wo die vbermessigeSumma, darmit dissvnschuldigeLan»
belangetvndbeschweretworden,in sogar kurtzerZeitzu wegen,vnd vor dieHaud
gebrochtmngcwerden,hir in zustichenvndgebrauchen,Derhalbendienott erbringt,
eine gemeineLandfchafflalier stendevffdenn gewonlichenorih, dieBrückeSage-
fiorffzu bescheiden,aldardiegelegenheidtdissergefarlichenvorstehendenott, euch
zuvermeidenvndanzeigen ewersbedenckensvndratshyrinnezugebrauchen.De»
wegenvndsollichersorge.halbenvuserfreuntlichebittir wolletamDingstagenachMa'
rienHeimsuchung,denanderntagJuli) zufrewertagezeitseiersvmbNewens6)legen
vffderDrückezuSagesiorfferscheinen,'aldarwir mit GbdlicherVerleihungeauch
^in werden,vudnebengemeinerLandschafftdiedurchein soliichesschreibenaucher»
fordert,ewerenrathe demVaterlandemit thcilca,vndeuchöarannekeinerlepnoch
verhinderenlassen,das kumpteuchselbstvndallerewerWolfart zumbesten?vni»
demvnschuldiqcnVaterlandezutrost,soseinwirs auchvmbeuchju verdienenWillich.
Datum eilendGüstrowden54.Iuny Anno 4.

Reche, vndAusschoß,einergemeinerLandschafft,soins Lazccgege«,
Wittenbach abgeferttigel.

II.
Fürst-brüderlicherVertragzwischendenHerzogen

Hans AibrecbeundUlrich zuWismar Montags nach
Reminiscerelsss. errichtet.

^V^achdemsichk̂urtzuerruckgterZeit zueqetragen,daßdieDurchleüchtigerlHdchgt«
+JV dornenFürstenvndHerren, Herrn Johanns Albrecht,an einem, undHera
WrichamandernTheil,Gebrüedere,HerzogenzuMeckclnburg,Fürstenj»Wenden,

Zehntes Such. D Grauen
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Grauen zuSchwerin, Rostockund Stargart der LandeHerrn, In Sachen der Thei-
lnng vndRegirung der LandeMeckelnburg, auchandere nebenArtieul vnd derfelbiaen
Mißuerstandt belangend, fteüntlich vertragen, vereinigen vnd entscheidenlaßen, nach
Zant vnd Jnnhalt, der aufgerichtenBoitzenburgischcn,vnd Rupinischen Receßen, vnd
aber in bemelltenVortregen, noch allcrley Weitlcüftigkheit vnd schwerheit, gespürt
vnd vermerckt, dadurch man zu frnchtbarlicher Abtheilung vnd nützlicher rnhiicher
Regierung der Lande Meckelnburg zu gelangen, verhindert, desglei6)en der beiden
Zungenvnmundigen Herrn Hertzogen, Christoffs, und Hertzogen Carle», auch son-
fien anderer notwendiger Punct vnd Articui halben, nicht genügsame Verwarung
geschehen, haben hochgemelte beide Fürsien, Hertzog Johanns Albrecht, vndHer-
tzogVirich, demDurchleüchtigtuHochgeboruen Fürsten vnd Herrn, Herrn Albrech-
ten demEltern, Marggrauen zuBrandenburg vnd in Preußen?e. Hertzogen, vff sei-
nerF. G. fteüntlich Bitt vud wolgemeintes erl'icten, in obberürten fachen, gütliche
Handlung, fteüntlich vnd gutwillig einzereümbt vnd verstadtet, worauf S. F. G.
mit Rath der hierundten verzeichneten fürnemesten Rüthen der Lande Me¬
ckelnburg, dieaufgerichtenobgemelltenVertrege, vnd was darin nochvnentfchei-
den, vnd auf verner Handlung gestellt, auch darneben weiter abzuhaudlen für not¬
wendig befunden worden, für dieHandt genommen, vnd nach vleissiger notdürffti-
xer erkhundigung, hondlnng, berathfchlagnng und befindung derBilliekeit, mit hoch-
gemellter beiderFürsten gutem Wißen vud eutlicher freyer Bewilligung? die obberürte
Gebrechen vnd vorstehende Weiileüftigkheit in gute entscheiden, beygelegt, vud zu
zrundt vertragen, beschcidenlichvnd also:

Nachdem in gepflogener Widerhandlung stattlich befunden
worden, das die gesunderte Regierung vnd gezweite Theilunge der
Lande Meckelnburg in itzigen geschwinden vnd sorgselltigen Zeiten vnd
Leüfften, und dann der beden hochermelten vnmundigen Herrn Brüe-
dere halben, noch zur Zeit, kbeinevweaö für rathsam, nutz vnd guet
hat mügen erachtet, vnd bcstendiger Weise vortgefeht werden, Co
wollen vnd sollenhochgemeltebeideFürsten Hertzog Johanns Albrecht, vnd Hertzog
Wrich, bey Veralten semptlichenRegierung bleiben vnd dieNutzungen vndEinkhünff-
ten der Lande Meckelnburg in zweygleicheTheile, durch die verordneten Personen
im Rupinischen Vertrage, sondern, vnd von einander fetzenlaßen, dergestalt, wie
Sy zwischenHertzogAlbrechten vnd Hertzog Heinrichen hochlöblichengedechtnus in
zwey Theil gefundert vnd verordnet gewesen, vnd gebraucht worden, jedoch soll in
allwege ob ein Theil beßer dann der ander befundenwürde, die gleichheit, wie sich
nach Villickeit eigent vnd gebürt, für die handt genommen vud ins Werckh gesetzt
werden.

Vnd
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Vnd weilHertzog Johanns Albrechten uff freündtliche nachgebunz Hertzogi
Virichs die freixWahl zuHertzog Heinrichs oder HertzogAlbrcchts Theil zugelaßen,
So hat sein F. G.zu HertzogAlbrechts Thcil gekoren, doch d̂ergestalt, da sichdie er-,
weiten Thcilungs-Leuthe, der gleichheit nicht vereinigen würden, solle«beide TheK
vff denKhabel gesatztvnd durchs Loßentscheidenwerden, was aber an Heusern vnd
Stetten, Jagte», Ablagern in gemeinen Clöstern, Compturcien, Stetten vnd
Dörffern,

"desgleichen
auä) gemeinesAusschreibenderLandt Tege, erfürderung der

Ritterdienst vnd andern Fürstlichen Herlickeitenvnd Gerechtigkeiten, bey hochermell«
ten beiden alten Fürsten vnd Herrn im gemeineerhalten, vnd gebraucht worden, da«
sollenvnd wollen hochgedachkebeideFürsten Hertzog JohannsAIbrechts vnd Hertzoz
Vlrich auch gemeine pleiben, vnd semptlichzu verwalten,^ bestellen, genicß n vnd ge>
brauchen, vnd sollHertzog Johanns Albrecht, aus frcüntlichcn nachgebenvnd Be-
willigung seinesHerrn Bruders Hertzog Vlrichs, den neuerpaueten Thcil am H ufi:
Schwerin, für si6) allein behalten, inHaben vnd besitzen, vnd diesesembtlicheRe-
gierung vnd obgemellteTheilung vnd gebrauchung der Lande Meckelnburg, sollvon
hochgemeltenbedenFürsten, biß zu der jungen Herrn mündigen Jarcn ge-
halten vnd adminlstrirt, vnd ans denschieristkhünfftigenSontagJudica dievb-
berürte alteVatterliche vnd Vetterliche Theilung, durch die verordneten Personen
angefangen vnd bis zumBcschlns damit verfaren werden, vnd ob Inen darinnen ei-
nicherMangel fürficle den Sy nicht entscheiden, oder ssnstendieVolge zurBillicheit
nicht haben müchten, auf denFall sollen S>) sollchs an den Churfmstcn zu
Brandenburg:c. vermügedes RupinischenVortrags vffs fürderlichstegelangen
laßen, darauf seineChurfürstl. Gn. sichmit verner Vnderhandluug zu erzeigen, vnd
vmlich durch einen Machtspruch den vorgefallenen Irrungen abzuhelffen wißen
werden.

Das Kirchen Regiment, Vni'versitcl zu Rostock, gemeine Schulen, vnd
Hospita'.ia in LandenMeckelnburg, wollen vnd sollenhochyemdte beide Fürsten Her¬
tzog Johann Albrecht, vnd Hertzog Vlrich zugleichbestellen, vnd sieißhaben, daß
beideKirchen vnd Schulen, mit Gotssürchtigen gelerten Mennern versorgt werden,
vnd zum fürdcrlichsten, ein ordentlich Christlich Consistorium zu Rostock,
d saleicheneine notwendigeChristlicheVisitation, Vermüg vnd Jnnhclr der bewil«
ligten, vnd von gemeiner Landschafftangenommenen, Meckelnbnrgischen Kirchen-
ordnung Anno 52. ausgangen, vud der jüngstgcstelleten, vnd bewilligten Visitation
forma je. asrichten, vnd zum allcrfürderlichstenins Werckh setzenlaßen, dieBestel»
lung vnd Vnderhaltung aber des Kirchen Regiments, Consistvrii, Visitation, Schu«
lcn vnd Hospitalien vnd derselbigenPersonen, sollvon den Nutzungenvnd einkünfftcn
der GeistlichenGüter des Hertzogthumbs Mecklenburz geschehenvnd nvtdürfftig ver¬
ordnet vnd vcrwidmet werden.

D » Ss
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Ao.if ,6. MecklcnHurgs Ordnungen. 29

Iaren von iet Administration der einkhunfft vnd Nutzungen, der Lande Mcckcln-.
bürg vnd aller Erbe, ^vnd auch Lchns vnv LeibgedingsFelle wie die namcn-habe«
mögen, zn Irem gcbürlichenAnrheil, guten Bescheid geben.

Hertzog Philipftn aber will vnd soll Hertzog Dlrich zn sichnenien, vnd mit
guter Vnderhalrnng versorgen, dargegen will vnd sollHertzogJohanns Albrcchr das
Freülcin bey sich behalten, vnd Ir. F. G- mit notdnrfftiger Vnderhalrnng, Kley¬
dung vnd fchmncksversehen, bis^n Ir. F.G. ehelichenAusstattung, welche beyd?
hochgeinelteFürsten vff gleiche»Kosten ausrichten sollen, vnd «ls den Fall soll auch
hinwiederümb Hertzog Philips Vnderhaltung auf beide Fürsten alsbald geschlagen
lverden; Alle vncostcn, so zu Besirchnng der Reichstage, Cammer -Gerichts Han-
delc, grentzen,Ausrichtung vndKergleituug frembderBortschaffr aufgewandt, sollen
vnd wollen beydeFürsten zugleichausrichten, es were dann, das ein Fürst allein,
außerhalb gemeinesFürstcnthnmbs Sachen am Cammer-Gericht verklagt, oder allein
mit frcnibdcr Bottfchafft besucht würde, vff denFall, soll erden vncostcnfür sich
allein ausstehen.

Es will und sollauch Hertzog Virich aus dem Stifft Schwerin ins Fürsten-
thumb Meckelntarg alles leisten, was S. F. G. Veiter Hertzog Magnus seliger,
vnd andere Vorfarn geleistet, dagegen wollen vnd sollen beideFürsten, den betitelten
pfifft Schwerin, mit aller seinerZugehörnng, Herligkeit vnd Gerechtigkeit zugleich
beschirmen, vnd vertreten, sichauch befleißigen, das der Stifft als ein eingelcibter
Standt der Lande Meckelnburg bcy aller Freyheit dcr Elcction vnd Jurisdiction ge
laßen vnd erhalten, vnd davon nichts entzogen, oder abgewannt werde.

Inngleichnns solles auch mit dem Stifft Ratzenburg, als einem, auch der
Lande Meckelnburg incorporivten Bisthumb gehalten werden,, weil' aber die HcrM
gen znMeckclnburg, von Alters den schützvnd gleite vber denselbenStifft gehabt,
daraus auch Ir gebürlich fchntz-Geldjärlich ciupfangen, So wollen vnd sollensiy
beideFürsten zu HertzogChristoffs itzigenAdministratoris mündigen Iaren, niit S.
F. G. des schutzgelltshalben brüderlich vergleichen.

Beider kjochermellterFürsten vnd Herr» Vatterlichc vnd Vetterliche auchÄ
selbsteigne gemachte schulde, so viel der itzo vorhanden', wollen vnd sollenbeide
Fürsten, zugleichbefördern, das sie von

"der
gemeinen Landtschafft»lügen bezalk

werden, da aber befunden, daß itziger Zeit Hertzog Johanns Albrecht eigne gc>
machte schulde, Hcrtzogs Vilichs sonderbare Wilden vbertreffen würden, vnd' iil
künfftigcnZeiten, Hertzog Vlrich auch in bcfchwerungeder schuldewachsenNiochte,
vff den Fall will vnd sollHertzog Johanns Albrccht bcv dcr Landschaffrauch,die Bk«
»ahlung brüderlich befördern helffen. vnd sollendie gemeineLand'tbcrhchtüfuro, lvit
von alters hcrkhomcn, von beidenFürsten zugleichgefördert eingcnomluc«vnd ge-
braucht werden. £r;

"
Oh
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ao.wc. Mecklenburgs Ordnungen. z<

Diener und Viiderchanen, so vileicht der vorgelauffeuen Hendel halben in Vngna-
den gestanden, wederum zu guaden genommen sein, vnd bleiben sollen, laßen es
beide Fürsten auch uochmahls dabey beruhen.

Vnd hiemitwollenvndsollenbeideFürsienvonobgemeltenBoitzenburg^»?!!
vttd RupinischenReceßen, in denenArtieuln, so in diesemneuenVertrags begriffen
vnd eapitulirt, sreiwillig abgestanden haben, vnd hierdurch aller Irer brüderliche»
Irrungen, zuspräche vndansorderung, die sieitzo gegen einander gehabt oder haben
mögen, zu grund vnd gentzlichentscheiden, versünet rnd vertragen sein vnd pleiben
derselbigeu in Vngurem hinsüro nimmer zugedencken. Da aber künfftig vber
diesem Brüderlichen Vertrage/ oder sonsten andere Gebrechen vnd
Mängel vorfallen würden, derhalben die beide Fürsten in neueZusprü-
che gegen einander wachsen vnd gedeien wuchten, disfals wollen vnd
sollen beide Fürsten, in Jrem selbst besten vnd gemeiner Landschafft
Wolfart inö fürderlichste die Land-Räthe zu sich verschreiben, die vor-
gefallene Irrungen mit Inen beratschlagen, vnd da eö möglich nach
Billickeit entscheiden^ vnd vertragen laßen.

Da aber die schwerheit der Hendel oder andere Vrsachen solliches nicht lebden wollen, sollen beide Fürsten, den Chur-Fürsten zu BrandenKirg vnd Hertzo?Philipsen zuPommern sreunilich ersuchen, sichals die negst angelegenen Bluts Ver-wandten Herrn vnd Freunde in Vnderhandlung vnd srenndtliche Vergleickunge dervorgefallenenGebrechen einzulaßon,darauf auch beide Fürsten Inen zur Billickeit zufolgen, damit in allwege dieBrüderliche einigkeit, vnd gemeiner Fried vndWolfartder Landtscha^ftwiederümb gestiffcetvnd erhalten werden möge. Wo aber einer vonden beidenFürsten, sichdarüber znr Billicheit nicht weisen wolte laßen, sollevermü-ge desBoitzenhiirgischenVertrags der Landtschaffrfrey ohn alle Verletzung Irer eh-ren vnd glimpffs nach vnd zugegebensein, vff erfordern des haltenden Fürsten, demnicht haltenden vnd verprechendcnFürsten, Ire eide, Pflicht, vnd Verwandtnus auf-zusagen, vnd sichdem haltenden Fürsten allein verwandt zu machen, vnd den nichthaltenden zu verlaßen^ Welches alles beide hochermellteFürsten einander stete, 'veße
vnd vnvorbruchlich, be»Fürstlichen ehren vnd Wirden, treulich vnd vugenerlich, ver-sprochen vnd zugesagt, vnd vnterciuander bewilliget sichzu befleißigen,das zu mehrersicherheit dieserBrüderliche Vertrag durch hochermelteuChursürsten zuBrandenburgvnd HertzogPhilipscn zuPommern, mit Iren eignen Ehur -vndFürstliche»Handtzei-chen vnd^.ecrcten beliebetvnd bewilligt, dergleichen sollauch auf den negsteuLand»läge bey gemeinerLandtschafftgesuchtvnd erhalten werden.

Des zu waren Bekhentnns vnd vesicrhaltmig, ist dieserBrüderlich? Vertrag
gleich«



gleichslautsgezwiefacht,vndjedemFürsteneinervbergebc»/vndzugestelt.auch
vo>lbeidenFürstlUials tcnParte», vuövonhochgedachcemHerzoge»zuPreußenalS
als demHerrnV-iterhandlervnddenenhierzugebrauchte«LandRathen,HerrIva-,
chimMoltzan,ChurcRohr, HauptmannzuPrigaitz, DietrichvonMoltzan zum
Arubenhagey ĈhurtenvonderLirhe,CHMoffenLjustawMarschaich,vndChri-
sioffcnHauenzuBasedow,verhandtzeichnetvnd bcsiegckworden. Alles treulich
vndohnegeferde. ActumzurWißmar, MontagnachRemmiscereimJare nach
Christivv§rsseligniachcrsgeburtTausendFünfhundertvudimfünfvndfunstzigstcn.

H- A. H. z. M.
MZflupropria ssr.'

(L.S.)

Joachim M.
(L.S.)

Vlrich H. z. Meckhelburg. . Alb. Qui fup.
manu ppria fft,

(L, 5.)

Cort Ror.
(l.. L.)

manu ppria ssc.

(L.S.)

Dithrich Moltzan.
(L. S.)

Crystoffer Hann.
(L. S.) *

CordtvonderLüe. LhristoffLmsiow.
(^.8.) (L.S.)

* ex LetztemWort Bcyl. l 6. p. 39 - 44.

III.
Hertzogttche Landtag^ ?ropo5ition vom Jahr 1555.

auf Judica.
^>>olgkndeschrifftlicheZlrtickelehaben»vnseregnedigeFürste»nvnndHern»,Hernn
«^)Hertzog IohanßAlbre6)tvnndHertzogVlrichzuMeecklenburgte.ze.Gebrü-
der, derLavdtschafft,nachgeschehenermündlichennBropositi'onn,zuvberzebennbe-
tohlekn, begerendarauffschrifftlichevnderschcidtlicyeAntwurt

i. Das GadelobbeideIre FürstlicheGnadendurchdenHertzogennzu
PreussenentlichvnndbestendichlichallerIrer F. G.brüderlicherIrrung vorgleichent
Kw, dergestalt,das Ire F. G. zusembtlicherRegicrimng,wieIrer F. G.Heren
LZatervnndVetterHochlöblicherseligergedcchtnüßgewesen»,bleiben»,vnndde»
Wyterthanemiaufstrewlichstev«ndvleissigstevorsehen»wollen»,gnedichlichbege-

Xcndt, eineErba« LandschafftwollesollicheBrüderlicheVortrcge,zumchrerstche-
rnng, auchdurchire Siegelbekrefftigennhelffen,wie dieLqndtrededen mehrere»
«heilalbereitgeihan

1. WeilGottesEhrevnndWordt erstlichsolgesuchtvnndbefurdertwer-
dcna, daran quchdashöchste,alße,dersehelenirheil vnndseligkeitgelegen»,dar-
h auchIre F.G. wieeineErbar Lgudschafft««ffderHuldungvnnövielenLandt-

Pagenn

Ao.x^s.



Ao.iff<r.MecklenburgsOrdnungen. zz
dageni!gepetenn,siemichGoilesHülstezuschützen»vnndzuhandthabenngeneiget,
Szo suche»»Ire F G. erstlichder VnderthanennRadt, wiedieKirchen»vnnd
schulen»sollenversorgetwerden»,Vnnd alß da» solchs,vormügederpnblieirte»Kirchennordnungnichtfüglicher,danndurcheinegemeineVisitation»,darzugodt-furchtigevnndgelerteLentevomAdelvnndTheologenvorordent,geschehenkan,SobegerenIre F. G. Jr bcdenckenn,ob die christlicheVisitationim gantzennLandenichtsürderlichfürznnemenn,vnddievorigeInstruction»zuvorbesserenn,vnndwerdazuzuvorordenen».

Gleichergestaltwollen»Ire F. G. auch,mith radtederLandschafft/einConfistörium,dasanffdiekirchenn,Schnlennvnndderselben»diener,gut achtunghübeun,vnndingeistlichen»vnndEhesachen»Vrteilsprechenn,bestckenn,dieVni-versitetznRvsiogkmichgelertennLeütennvorsorgenn,Vnd denselben»allen»vondengeistlichen»güttereunvnterhaltmgvorordenen»/auchdieHospitaiiavnndAr«menndarvanvorsehe»».

4. NachdemdurchdiegewontlicheRechtstagediefachen»anffgezogennvnn^allerleiVnrichtgkeitvnndWeitleuffrigkeitdenVnterthanen»darauserfolgenn,SzobegerenIre F.G. Iren» Radt, welchergestalteinLandtgericht,viermalljmJahrznhalrenn,zuverordenenn,Vnndwasfür einLandt-RichtervnndBeisitzerdarzuzuj» bestelle««seinmnchtenn,dardurcheinemIedenn desterschlcnnigsRechtenvor-holffenwerde.

5. Alß dan aucheinErbarLandschafftanffdenletzgehaltenen»Landtthe-gennzurWismarvnndGüstrowvntertheniglichzugesagt/Ire F.G. schuldeanffsichzunhemcilabzulegen,vnndIren F.G. einfrei Landtzu schaffen»,desIre F. G,gnedigdanckbahr,Vnndaberbißanherdemselben»derbrüderlichenIrrung halben«,nichtnachgesetztwerden«mögen»,Szo begeren»Ire F.G. gnediglich,einErbarLandschafftwolle,vormügevorigerzusage,anffdiemittelvnndwegegedenckenn,dardurchdem grossen»Vnradt geholffenn,vnndinsonderheitdas dievorpfcndteHeuser,darvonIre F.G. dieVnterhaltunghabenn,vnndregerungesollenbefiel-lenn,fürderlichwiderümbmügenngefreieth,ChristoffWulffauch,wieauffvori-gennLandthegen»gepetenn,feinsgeltsversichertwerdenn,vnnddenvorigen»zufa-gevolgegeschehenmüge.In Betrachtunng,das durchdiegewoutlicheHülffennfol-lichsnichtgeschehe»»ka»,das wollen»Ire F.G. mithallen»Gnaden»vnibeineErbar Landtschafftbeschuldenn.

(>.Letzlich,weildiePlackereivnndRäubereiwidernmboberhanndtnimpt,dardurchderwanderenmanbeschediget,vnnddenVnterthanen»dieNarung,ha»<delvnndWandelentzogen»werdet,vnndaberes an derNacheileammeisten»theil
Zehntes Such. E mangelt,



'Lib. X. Cap. II. Ao.if?ß.

mangelt,Szo begeren»Ire F.G. derLandtschafftRadt, wiees mithdernacheile
zuhalten»,vnndsollichemVbeldardurchauch,vorigerordenungnach,mochtege-
wehretvnndsicherheiterhalten»werden.

* ex ausführt. Betrachtungen über verschiedeneStücke der Ge-
meinfchafts-undContributions - Verfassungde lys i.Beyl»
Num. 2z.

IV.
DererHerhogeJohannAlbrechtundUlrichVorstellung

an dieLandschaftund Verzeichnisihrer Schulden von lsss.

nfenglichachten»Ir F.G. vorvnnotigdievffjüngstgehaltenemL.«<dtagever¬
glicheneArtickelwiedernmbzu repeterunge,sünderIr. F.G. seinderLaudt-

schafftbittvnndIr. F.G. vorigenerpietennnach>mhöchsten»geneigtvnndbegleich,
diewäreReligio»durcheinechristlichevisitalwnzubefürdern,dievnterlhanenauch
beydemalleinselichmachendc»götlichsmWortezuschützenvnndhandthaben,vnnd
danndiegeistlicheGcketerIn diesemptlichenregeriingegehorichmitRath derL.ndt-
schafftzuchristliche»milde«»Gebrauch,zuBestetigungederVniversitctconfistory,
Schulen»vnndKirchenanzuwenden.GleichergestaltwollenIrcr F. G.auä)diege-
richteordentlichbestelle»,damiteinemjedemdasRecht, vnnddiePilligkeitsorder»
lichmügewiderfaren.

So vielaberdieBeschwcruugevnndschuldesoauffdemeLannoestehen»be-
langenthueu,wollenIre F.G. dasjenige,sodieselbenauffjüngsten»Landtageg»e-
diglichberichtenvnndbegerenlasse»,hieherwiederümbrepetirerimiiderholthabe»,
vnndalsdanndamalsvonwegen»derAbwesendenv»dznmteilaußMangeldesBe-
vehlsentlief)nichthat müge»geschlossen»werden»;So begerenIre F. G. gnedig-
lich, Ein Erbc,rLanndtschafftwolle»imallenvleißbewege»dasIre F.G. zubestcl-
lungeder regeruttgordentlichHanßvndtHoffhaliunge,auchzuAuffnhemenvnnd
gcdeyhe»triebtkomiuen»lögen,wodenc»schulden,soauffdenenHeuser»stehen»,
darauffauchdieGläubigerniitschwerenVukostenerhalte»werde»,davondochdorch
delcibgedingealbereitfastderdritteteil!Ire» F. G.entzogenWirt,desgleichenauch
denenreichsAnlagen»,Bawgelt,Roiizugk(Rantzion)desensiffHülff,Vorratvnudcha-
mergerichtZunterhaltungevnnddanndenc»ander»schuldenvonderDenischenfheide,
auchdenenjüngstendreienKriegeshandelnnge»,vnndsünstherrürende,darvorauch
dievon»derRitterschgfftenvnndSteite zumteilegelobet,vundzumreifevffBrie
vennvndsiegele»auchBürgschaffthafften,welchesummenzusanimendesicherstrec¬
ken,wieiminliegendemZettelzuersehen»/nichtsolleabgchülffen»vnndgeraten»
werden,vnnddaseinErbareLanndtschafftdievorigeZusagenwollenbewahren,vnud
dorchforderlichebequeniegleichmessigemittelvnndwegenallen»solchenBeschwerun¬

gen

34
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genzumallererstencibhelffenIreF. G.fei»einErbareLanndtschafftmitgenügsamen
Reverssenn,das inenahn»irenPrivilegien,sreyheitenvndgerechtigkeitensolchsvn-
nachteiligseinsollzuversicherenerböttig, desvielgeliebteunfriedensinnallewege
sichzubefleissigeun,vnnddieHanshaltungeauffsengsteeinzuziehen,damitallefernnet
vnrac, vndbeschiveruugevorhütet,vnddieseLanndefernnerallervnrnhevndNach
teilKeyderwarenReligion,FriedevnndRechtmitGottesHülffgeschüztvndgc-
handthabtwerden»miigen. In demdasesIrF.G. imallenngutenmitchgnaden
zubeschüldcunhimmerwollen»vorgessenn.

Verzeichnüs der schulde
wie folgtAnno isss. D.21. May dergemeinenLandfchafft,

zuSternberg, zugestellet.
AnffIrer FürstlichengnadenHenserrn, Gulden
EmpternvndStetten vorpfandtist » - » 1-7080-o ßl.

Gulden
DemeCammergerichtistin » « » » 50000 >
DenischeschuldtauchReuternKauffleutenvnd Gulden

anderegemeineschuldtist - i - 3102244 -
Summa allerschult

istnemblich
'

- 487z05 gülden

V.
DererHertzogeErbietenaufdieBeschwerdender

Nitt.crschafftvon rsss.
(7\ui'cl) diechristlicheVisitationwollenvusereG. Fl. vnndHern in denJungk-
iij FraweuKlösternimLandedievnehristlichevndpapistischeuGreüwellvndMiß-
breucheabschaffen,vnddagegenreineLhervndgutheVermanenauffrichtcnlassen,
vnd nachgehaltenerVisitationmitNatt derLandtschafftguthevndchristlicheOrde-
innigethueu.

Das Garden,Raden,VvrwustungederHöltzer,Vüchseuschiessen,Lauschen
?ndKhncr»wollenIro F. G.widerümbernstlichvorpieten,auchmitVleißdarüber
haltenlasse». Iro F. G. wissennichtandersdendasdieVisitatoressichin allender
zugestelltenInstructiongenießvorhalten,würdenaberIro F. G. inSpecieberichtet
werden,das jemantSvffeinesparkberichtbeschwertsey; So wollenIro F.G. di«
Billigkeitvorschaffen.

Iegen denEhrliebendenvomAdellwollensichhinsürderIro F.G. güthigk
erze!aen/"auck)in allemguthemsiegnedigzubesürdern.

E - Daß



Lib. X. Cap II. aö.t^5.
Daß invnklarensackenauffdieEreeutivnsolchebevehlick)außgangeitsein,

des wissensichJro F.G. nichtzuerinnern,aberwoöffentlicherBeweißoderBreve
vudSigellvorhandensein,könnenJro F.G. Llmptshalbernichtvncherlassendarauff
AieBilligkeitzubevehlen,Jro F.G. wollengleichwolldanebenvlcissigauffsehenHa¬
ie», damitdesfalsniemantszurVnbilligkeitbeschwerdtwerde.

AuffblossenBerichtderAmptleutheistmitWissenJrer F. F. G. niemants
beschwert,auchistin denKlösternoderdcrselbigenzugehörigengnthernanßirerF.
G. bevehlichniemantsseinrechtodergerechtigkeiteingezogenworden;Jedochwo
Jmants einigebeschwernngedarthnenkonthc,wollenIrer F. G. wasrechtvndbil-
ligkvorfüegen.

Die PawernwollenJro F. G. zur vnbilligkeitoderitemvngehorsamjegen
denJnngkernzusiergkennichtvorgleiten,sondernforderlichihrerbeiderseitsIrrun-
genvorhörenvndentscheiden.

Der mengelnmit denDienstbvttendergleichenmidtHandtwergksLenthe»
«uchscheffern,wollenIr F. G. mitNatt derLandrettezumersten«bhelffen/vnnd
diepublieirteLandtordenmigevornewen,vnndda es nötig,verbessernlassen.

^ro F.G. gebrauchensichderBnrgkdienstc,höchstenGerichtevndZollewie
tm altersHerkommen,woIcmants darüberbeschwertwürde,wollenJro F. G.sol-
lichsabschaffen.

VI.
DererHertzogeAntwortundErbietenaufderLand-Städte

pnvsc Beschwerungenvon ,sss.
Unsere gnedigeFürstenvndHernseingeneigtdieStette, wiegebetten,beyIre«

althergebrachtenGerechtigkeitenk. :e. giiedigzuschützen,auchmidtvngewon-
kchcnablagernzuverschonen,vndinenallengnedigenwillenzu ertzeigen. Dage¬
genwollenauchJro F.G. dergewonlicheu'AblagervndandernhabendenGerechtig
leitenvoninengnediggewertigsein.

Der angezeigtenZollehalberwollenJro F. G. sicherkundenvndwonewe-
rnngevorhanden,diesclbigenabschaffen,jedochbegherenaucĥ lroF.G. daßdieal-
lengewonlichenZollevndStrassenbeyVerlustderGüthernichtvmbvarenwerden.

Die Beschwernnge»desBierbrawen,Kanffmanschafft,vndHandtwergker
in Doi'ffrai,VorkauffvndWegktreibnngedesVehrs;e.k. betreffeut,wollenJro
F. G. sovielees derLandtordenmigezuwiederabschaffen.
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VII.

HerhoglicheReverfalesNNRitterundLandschnfft
von Isss.

01mGotsgnadennWir JohansAlbrechtvndVlrich gebrüdereHertzozenzu
MegelenburgFürstcnnzuWenden, GravenzuSchwerin,derLandeRostock

vnndStargardtHerrn
BekennenhicmitvorvnsvnnddieHochgeborneFürsienHernnChrisioffvimd

HernnCaroln»HerzogenzuMegclenburgk:c.:c.vnserefreüudilichcliebevnmündigc
BrüdervnndvnscrallererbenvnndnachkommendeHertzogenzuMegclenbnrgkje.
NachdemvnsereliebegetreweVnderthanenvffvnsrevielfaltigsgncdigesbegeril
ttindanregensichans vnderthenigerZniieigungetrewvnndliebe, sosiekegen.vns,
als ihremErbhcrrnvnndLandessürstentragennletzlichdahinbewegenlassen. Das
sieallevnndjeglichevnserevetterlichevndandereschuldeso inndicsenngeschwinde»
ZeittenvnndbeschwerlichenLeuffcc»dieeinzeitherinvnsernvielgelicptennVaterlan-
de der deüts6)enNationgewesen,auchdesHeiligenReichsAnlagenvnndandere
VmbsiindedurchvieleLeibgedingevnnd|on|teuverursachtwordenn,Vnndsichvff
viernialhunderttausent,vnndSiebenvnndachtzigtansentvnnddreyhundertgülden
erstrecckennthur,zubezalenn,abzulegen»,vnsereverpfanteeinkonimen,Heuser,Güld-
ten vnndRentenzuentsreyhenn,vnndvnsailersolcherschiildezuentledigen«,auff
sichgenommen,bewilligt zugesagtvnndvorsprochenn.Sich auchetzlicherMittel
vnndHulff,dardurchsolchegeschehensollemireinandervorgleichennhabenn. Das
Wirwiezuvorinnder erbhuldignnggeschehenist, allenvnsernMaimenvnndSted¬
ten!,gnediglichzugesagthabenn,Sie beyallenteerthabendennPrivilegien,Freyhei-
ten, vnndgcrechtigkeitten,diesievonnvnsernnlöblichenVorfahrenHertzogennzu
Megclenburgk!e.ic. erworbennvnndwolhergebrachthaben»bleiben»'lasen,Auch
darbey,desgleichenbeyderwaren»Religio»derAngspnrgischenConfesion,vnnd
beyfridvnndRechtgnediglichschützen»vnndhandthabenwollen,mitdiesem,anhan¬
gevndgnedigerzusage:Das dieseihre jtztgeleistetefreywilllgeHülffe ih»
nen darann, vnnd alsoan ihrennPrivilegien/ Freiheiten vnd gewon-
heittengantzvnschedtlichvnnd vnnachkeiligseinsolle. Sie sollenauch
solchevnnddergleichenBeschwerungenauffsichzunemen.vnndHülffezuleistenhin?
fürtetnichtschuldignochpflichtigsein. Sondern inalleWegebei)ihrennal--
ten Privilegien vnnd Freyheicenvnnd den gewönjichenHülsten vnnd
LandtbettmnOb einigedennLandessürstenin künfftMNnZeittenaus
redtlich'eiisürfallcndennVrsachcnvonnotten, Diesiedannauchnichtän¬
derstdannvffvorgehendeftcyvnndgutwilligeBewilligung?,vnndsonstennichtzu
leistensollen»schuldigsein, gelassenn, vndweiterdanihreVorfahrnmitNichten
beschwertwerdenn. Weichsalles,vnndjedeswiefür vnsvndvnserefteündtliche
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liebevmmmdigcBrüderevndallevolgendeHertzogenzuMegclenburgsc.:c. allenu
vnsernnVnderthanennvomAdelvnndStedten zngcsaztvnndvorsprochennhaben,
jufagenvnndvorspreche»solchesJH'?nhiemitFürstlichvnndwissentlichinCrafftvnnd
machtdiesesvnsersoffene»BrievesvndReverßallestrewlichvnndvngeverlich. Vr>
kündtlichHademwir vnsereIngesigellwissentlichann diesemBriest hengenlassen.
Denn wir auchmiteigenHändenvnderschriebenhaben. GeschehenzuGüstrowdenn
fünfftcntagIuly NachChristivnsersSeligmachersGeburdt, Tauscutsünffhnndcrt
vnndsüuffvundsuuffzigk.

^.8.) (U8.)
IIX.

Herhogl.VerordnungwegenAbschaffungderBürgerlichen
NahrungaufdemLandevon 1555.

Von» Gots gnadennIohaus AlbrechtvundNrich gebrüdereHertzogen
zuMeeckelnburgk:e.

(Y>»sem günstigenGrusszuvor». Erbar liebergetrewer. Nachdemdir bewnst,
das wir auf etlichengehaltenen«LandtegenvielseitigvonvnsernStedten an--

gelangt, das nichtalleiuediePawren vffmLandesichBier brawens bcfleissigenn,
vnndHantierung mit Wulle, getreidich, Hering vnd allcrleyVittalien kanffenvnnd
Vorkauffenvbeu, vndhinvndwiederin Dörffer«SchusterSchneider vudandere
HautivercksLeutebefundenwerdensollen. SondernauchetlichevomAdelderglei-
che»(das dochiremstandnichtgemeßnochrümlich/ auchvor alters nichtgewesen)
Bier brawe», vndvffdieKrügevorkauffensollen, welchsallsdemgemeinenHaut-
wercksMan» vndHendeler»inStedten, an irenBürgerlichenNahrungenzumhoch-
slennachteilig,vorderblich/vndderLandtordnung,somit Radr vndBewilligung
gemeinerLandtschafftdorchvnnserelöblicheVorfarenauffgerichtetworden,zuwieder
vorgenommenWirt. Als begerenwir hiemiternstlich,Du wollesterstlichfür dich
ftlbst, wiedeinemAdelicheunStand gebüret,dichBrawens vmbgeltzuvorkauffen,
vndanderer.Hantierungallenthalbengeutzlichenthalten,vudnachmalsdeinePawren
dahiunmit ernstehalten,das siedergleichenthuu, keinerleiweißBier brawenoder
Hantieren,das auchkeinHantwerckervnnterdir gelitten«,»ochhinsiirderbefunden
werde, sondersolchenahrungdenStedten, darauffsiefnndittvuderbawetworden,
vuvorhindcrtbleibenlassen. Daran geschichtvnsereentlicheMeinung?,vudwirha>
bcn dir solchs, dari»achdu dichvund die Deinen entlich zu richte» habe»müget,
gnedigcrvndernstlichermeiittingnichtvorhaltenwolle». Datum Güstrowden-4.
ItNIYAnnolsstz

Aufichrtffc.
D-m Erbare»vnsermliebengetrewenX. X.

(I.. S.) (L. L.)
IX.
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IX.

DerMecklenburgischenLandschafftVollmacht,diesiedem
Ausschuß gegeben d.d. Güflxow d. 5-Julii l?ss.

CVJT5itdievonder RitterschafftvndStedten derLandeMecckelnburg,Wenden^
Schwerin, RostockvndStargardt allesemptlichvndsonderlich,bekennen

vndthnnkmidin Krafft diesesBreves vor vns vnsererben vndnachkomme»/daß,
nachdemwir ans einhelligenwohlbedachte»Rath? die Ernvesienv»dErbaren Hen¬
richHan zuPleye, DitterichMolizan zumGrubenhagen, Chnrt vonderLühezn
Buschmvhlen.ChrisivfferLinstowzuLütkendorff,HarrichvonBülvwznWcdeniswrff,
AchimNegendanckzuCzirow,WernerHan zuBasedow,AchimLützowzumEickhove,
JochimHolstenCompterzuNemerow,Ierononius WangclinzuVilste,HanßSper-
liiigzumRütlnge, OßwaldtDören zuRheberge, LückeBaßewitz'» Lüborch,v̂nd
Jürgen Lü berstorszuLübberswrs,bittkichenvermögt, daß siesichmit derBürden
dieAblehnungder beschwerlichenSchulden, damitdi' DurchleüchtigeHochgeborne
Fürste'iHer?JohansAtbrecht, Herr Vlrich, Herr ChriftoffcrvndHerr Carl,Gö-
brüdere, HerzogenzuMeeckkenburg,vnseregnedigeHerren, zudieserZeit beladen,
vnd einvuterthenigeLandschafftallerStende dieselbigenin nechstsolgendenfunffIah-
reu abzulegen,gegenVerreichungdes bewilligtenreversalsbewilligetb^ommeril
machten, vermögedesübcrgebenenZettelssoz»Sternberg den21May dergemei¬
nen.Landschafftzugcstellet,desSummaSummarumsicherstrecket,in viermahlhuu-
dert tausend,siebenhunderttausend,siebenvndachtzigtausend,dreihundertundfünf
Gulden, vndin sp'eievffI.F.G. Heuser,EmptervndStedte, Einhunderttausend,
siebenvndzwantziqtausendvndachtzigGulden, zwanzigSchillinge, vndvomCam-
mergerichtdehnischeSchulden, auchRenternKaufleutenvndandergemeineSchul-
deu, dremnahlhunderttausend,sechszigtausend, zweyhundertviervndzwanzig
GuldenvndvierSchillinge,vsmaßevndausgedrucktemBescheide,soin demZettel,
auchan obgemeldtenein undzwanzigstenMay z»Güstrowübergeben,wie es mitderHülsesollgehaltenwerden, daraufmausichauchhieherwillrcseriretundgezo¬
genhaben, allenausgenommen,daßin gemeldtenZettelsechsschillingLübeeckschvsein itzlichetonnebier, soin Stedten gedrunckenvndansgeschencktwird, vndeinen
halbenGuldenvoneineritzlichenAhme»Weinß, vnd aber nn solcheHülsevsdaS
Maitz soiu Stedten gemahlenvndverbrämenwird von einemitzlichenDrömt einGuldengereichetworden, vndsichdannachGelegenheitdiesesbeschwerlichenHan-deis, nothwendigenbegebenwird, daßgcmeldtevnsereFreundederAusschoßnichtzugleichsolcheSchuldeallzeitmit bahremGelde abtragenkan, oder mag, ahn»müssendurchVnibschlege,Handelunge,neweVersichernnge, denSachenHelsen,wie
dieGelegenheitderZeit undderPersohnciidanerheischenwird, DemnachgebenwirvbgemeldteLandschafftvonderRitterschafftvndStedten vndallenanderenStenden
vor vns vndvnsermitbenandten,gemeldtensachweldigenAnsschoßhiemitvollnkvm>
wenGewaltundMacht denreverjalvonhochgemeldtenvnserngnedigenFürstenvn>

Herrn
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Herrn versiegeltvnterschrieben,vndin einerglaubwürdigenFormvndgestalcgeftr-
tigervonvnscrallerwegenanzunehmenundzubelieben.AuchsolcheHülfeanGel«
DevonallenInwohnerndieserLande,wiediein demobgemeldtenZetteldenuMai)
zuGüstrowdenFürstenvbergeben,ansdrücklichenangezeiget,getrewlicheneinneh«
wen, in dieSchulde wende»/vndobsiesichalsdannin einigeweitereHandlun-
gen vnd Obligation jegen inlaxdischenoder ausländischenGläubigern einlassen
müssen/Wollenwir vnd unsereMitbenandten sollensievnd ihre Erben hierein
schadloßhalten/ vnd ohnealle GevehrvndInrede auchargelistvertreten, ein-
freien/ vnd ohn alle ihre Beschwerungganzschadloßhalten vnd machen- wer-
ter geredenvndversprechenwir in KrafftdiesesBreves/ obgemcldtervnscrAusschoß
ctzlichenaus vnscrnMittelnvor grosseoderkleineSummenmitBürgschasstbeladen
würden, oderauchjemandsvnter vns inBotrschaffcvndHandelungverschickenvnd
brauchenmüsten, daß wir vsgnngsahmschadloßBrievedesAusschoß/mit einem
sonderlichenIngefiegel, daß vnserZkisschoßimNahmenvnserallergrabenlassen,
vnd zusolchemHendelnalleingebrauchensoll- das hiemitsokrafftigratificirenvnd
haltenwollen/ als hettenwir ein jederseinangebornPitschafftoderSignet vnder-
gedrucket/davordochdiegantzeLandschafthafftensollvndwill, vndvsVnkosten
der gemeinenLandschaftvns desuickitbeschweren/ohnewilliglichahnealleInrede
vns dazugebrauchenlauenwolle»/ Vnd wollenalsoalleswas gemeldterAusschoßin
diesenSchuldSachen/ darmitdenselbigengeholfenwerde, handelnthunvndlassen
werden vor angenehm vnd vor erefftighalten vnd bewilligen, Haltens hiemit vor
genehm,vor bewilligtvndvor krefftigan, also ob auchgemcldtenvnsernAußschuß
dieserSachen halbennochweuresBevehlsvndGewaltsnottürfftigseynwürde,wol¬
len wir ihnendenselbigenhiemitvollnkömlichenvndinKrafftdiesesBrievesgegeben
vndzugestellethaben, In derallerbestenForm, WeisevndMaaße als solcheszum
üllerkrefftigstenvonRechtsvndehrenwegenseinkanvnd mag, vndhierinvonWor-
teilznWortengeschriebenstünde, vnsernAusschoßvndihrenErben vor allenScha-
denvndNachtheil, sosiedieserSachenvndBürdenhalben,darmit wir siebeladen,
»nd sieaus gntwKligkeitvns vnd gemeinerLandschaffrWolfarhtzumBestenange«
uommenhaben,leidenoderduldenwürden, durchwasWegesolchesgeschehenkun-
deodermüchte,sievndihremitbenanntendesalleszuentsreyhenbei)vnsernadeli-
chenehrenvndwahrenchristlichenGlaubenallesgetrewlichen,ohneallegevekwde
wohlzuhalten. Vnd des znwahrer vnd sichcrhaltmuzevndZeugnißder Warheit
aus denGeschlechten,Herrn Iürge Moltzahn,Frenherr vffPentzlin, Christoffer
Han ;n Basedow,Otto Hau znBasedow, AchimWangelinznWiste, Chrisosto-
mus Moltzan, ChristofferFlotow, ClawesBelow zn Klincken, Ewald von
Oldeuburgk, AchimHalverstadtzu Prützen, Otto von der LühezuBüttelkow,
GewertMoltkezuDrusewitz,Stella«PlessezumgrossenHave, Dietterich
MesseznmNienh«e,VickevonBülowzuPlützkow,ChristofferRabenzuStu¬
cke,MarquartQuitzowzuSchwecha»,ChurtSperlingzuSchlage,wrff,Si>
«crt Ortzcn zuRogga», HardsnackVibviyzu Westgenbrügge,Virich Straleu-
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üorfznGoldebe, JochimRibbr yl Galenbecke,Jacob OrkenzuHrlpt^ Henring
BehrenzuMollenbacke,CristofferPeeckatelzuBlume,ihagen,EhristofferPeutzzu
Ragut, vndStedtenRofrock,Wißmar/ Güstrow/ ParchiM/ Newenbrandenburg,
Malchin/ FredelandtvndSchwerinbitlichenvermocht,ihrePitschafftenzuBekraff«
tiznugaller obgemeldteuZjrtickelnvor vns vndvnserErben vndNachkommen,an
diesenBrief zuhengcn, däs wir sokrefftighaltenwollen/ als obenitzlichervonuns
hicrinnenhamhüfftiggemacht,vndseineigenPitt schaltoderJngcsicgelhierangc-
bangenhette,allestrewlichvndvngevehrlich.GeschehenvndgebenzuGüstrowam
fünffcenMonaths Tag Iuly »achChristivnscrsSehligmachersGeburth, funszeh«
hundertvnd fünfvndfünfzigstenJare. ^

LetztesWort de 17sl. Beyl. s6. p. l i6.

Das III. Lap.
ESlast sichzuvielerWeitläustigkeitan.

§. I. Von Aufbringung der doppeltenL.and-^ede. Fried'
land brennet ab. Oer RuppinscheVergleichwird gc-
macht.

2. RostockscheUnruhe mir denPredigern Peter Eggerdes
und Paß. O.Tielem.^eshustus.

z. VonGeorgiusVenerus, AndreasMartlni, Chytraus.
4. Johann Draconites feil Superintendentzu Rostock

ftyn.
s. Voil L.and-Tagen. Vurgcmeister Vrümmer zu Ro«

stock. ^irchen-Vistrarion.

ls das andereJahr zurAufbringungderdoppeltenLand-Bede
verflossen,und einervon denEinnehmernsäumigwar: so
schriebder verordneteAusschuß(der sichzuGüstrow auf-

hielte)am 6. Januar.,ss6. an denselben,weilderUmschlagobhan-
den, daß er angesichtsmit demGeldeund klarenRegisternkom-
menmüste,^mit es zurVerhütungdesLandesSchadenwiederkön-
te ausgegebenwerden. Es hebtdas Schreibenan: „Unserfreund-
„lichDienstzuvor,Ersamer guterFreund: ?llsJhr, wiewirberich-
„tet,vonunserngnädigenHerrnzuMeglenburgkdieMaltz^Ziese- - -
„einzunehmenund an uns zubringenverordnet.,,Der Schluß ist:

ZehntesSuch. F Datum
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Datum Güstrow am Tage TriumRegumunterunseremdesAus-
schoßSiegelt. Ao.&c.LVI.

Die Unterschrift:
VerordnetedesAußschosderLandeMeglenburgk.

Das Siegel, daraufsie sichin demSchreibenbeziehen,hat 2.
Felderübereinander. Im oberstenistderStier'Kopfgaichdeutlich.
Die Figur in derandernistnichtmehrzuerkennen. Q>'sscheintals
soltesieeineLandschaftvorstellen. Es hattesolchesSiegel derAus-
schußaufVollmachtvomLande/selbstgrabenlassen,wiebeykommen-
deUrkundezeiget.

Damahls ließes sichauchdieserwilligenBeysteurhalben,zu
neuenMißHelligkeitenzwischendenbeydenregierendenLandes-Herren
an. Denn derHertzogJohann Albrechthatteeinseitig,ohneHer-
tzogsUlrichVorbewust,Gelderdaraus gehoben,die dochderAus¬
schußhätteempfangensollen,um damitdieLandes-Schuldenzube-
zahlen. AlsHertzogUlrichsolcheserfuhr:soschrieber vonLüyorv
amDonerstagenachOculian dieStädte/FeineAccise-Celder,weder
an denAusschuß,nochsonstjemand,ohneseinVorwissenundBefehl
zuentrichten. Das Siegel auf diesemMandat war gantzklein,wie
es in denRingenan derHand getragenward, welchesdieHertzoge
ihr Daum-Siegel nanten,führtedennoch5.Schilder,wieaufHer-
tzogsAlbrcchrMüntzen,diewir drobenbeschrieben;darüberstunden
dieBuchstabenV.H.Z. M.

Die Landschaftbat dieHertzoge, in denkünftigenLandtags-
Ausschreibenanzuzeigen,was für Sachen foltenvorgetragen,in Ue-
Verlegunggezogenund beschlossenwerden; damiteinJeder, wo es
flothigthate, dazuInltrudion und Vollmachtmit nehmenfönte.
SolchesgeschähemichundHessensied.25.Marc,einSchreibenergehen,
um d.z.^pr. nachGnstrorvzumLand-Taaezukommen,woselbstder
AusschußsodannRechnungablegen,einigeBürgschaftenerledigen,die
LandschaftdenAusschußquitirenund dabepüberlegensolte,wieder
Rest förderlichzubezahlen. Ob aus diesemLandtage etwas ge¬
worden,kanichnichtsagen. In demAusschreibenbeschwerensich
dieHertzogeschon,daßbei)vorigemLand-Tagesowenigeerschienen;
vermuhtlichsinddißmahlnochwenigergekommen; weildiebestirnte
Zeit zukmtzund derOrt ungewöhnlichwar; wenigstensistHertzog

Ulrich
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Ulrichnichtzugegengewesen,denndieserHerr war zu2)üyorv, als
er den, 1.Apr.wegender Maly-Accise abermahlsan dieStädte
schrieb:„Er seyin glaubwürdigeErfahrunggekommen,daßHertzog
„Johann 2llbtccbtfblcheAxtxifein seinenNutzenverwendenwolle,,
deswegener nochmahlsdenStädten dieAbfolgungsolcherGelder
ernstlichverbot.

ZuNcu-Brandcnburg war damahlsSuperintendens,V.
iLrasml»sAlberus, einMann vongrosserHeftigkeitundseltsamen
Schreibart. Er gab in diesemJahr 1556.zuZ7lclt-2)randenburg
durchdieBuchdruckerAnrhonms undlValther Brenner, Gebrü¬
dere,einBuchrviederdievcrfIi«cdrcL.chrederCarlstaderzc.her¬
aus. darines imBogenB. am EndeHeist:„AlsO.Mamnus (Lu>
tder)starb, ließer hinderihm diesedreyMammenlucken,lviylcn,
Grikeln undIekeln, als dieHefenseinerFeinde,woruntererGeorg
TVicelins,Ioh. AgricolaundJacob Schenk verstand.

Nunmehr»vermähltesichHertzogUlrichmitdesvorigenAd-
miniftratoris des Stifts, Hertzogs Magni hinterlassenen Wittwe,Eli¬
sabeth,ans demKönig!.HanseDaneinarck. DasBeylager ward
zuCopenhavengehalten,wieAndreaskNylins berichtet,e) derzu
dieserZeitHof-RahtbeydemHertzogeJohann Albrechtwar, und
fleißigangezeichnet,was erbeyHofeerlebet.

Am drittenPfingst-Feyer-TagebrantedervierteTheilder
Stadt Friedlandab. Die Stadt hatteschonifofl. aus derbewil¬
ligtenMalg Accisezusammen,welchesiean denAusschußhätteab-
liefernsollen; aber dieHertzogeschencktensolchesGeld denAbge-
brandten,underliessenihnennoä)dazudieAcciftauf z.Jahr, gaben
ihnenauchHoltzausdemFürstenbergifchenundFeldberm'schcn,wel¬
ches,weiles sehrabgelegenwar, ihnenauf dieHälftedesWegesge-
liefertwerdenfolte.f)

Weil nochmancheswar,fodembrüderlichenVertrauenun-
srer regierendenHertzogeim Wege stand: so liegenverChurfürst
Joachim II. vonLrandcnbnrg, welcherunsrerHertzogeV?utter-
Bruder war, undderMarckgravAlbrecht, Hertzogvonprensien,
unsersHertzogsJohann AlbrechrSchwieger-Vater,sichangelegen
seyn,auchdenletztenFunckenzurMißhelligkeitin denGemühternder
Bu'idtt auszutilgen. Sie kamendeswegen/ samtdesKönigsvon

F 2 Dane-
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Danemarck abgeordnetenRahlenundetlichenMecklenburgischen
Land-RahtennachAltenRt»ppin zusammen,undthatenam r. Aug.
einenAusspruch, welcherderRuppinscheMachr-Spruch genant
wirdundinGerdes Samlungenzufinden. Der Herr von ^eehr
fuhrtaus denLand-TagsActenan, g) daß damahlsSchwerin, Gü¬
strow, Teterow, L.ageundKrakow nichtmitzurTheilunggekom¬
men, undsagt: daßsolchesnichtwohlzubegreifen,weilGüstrow
undSchwerin diebeydenFürstl. Residenten gewesen. Aberes
verhaltsichin derThat also,wiewir dennauchuntenbeyAo.1562.
sehenwerden,warumsolchesgeschehen,undwas es nachsichgezogen,
daß alsodieLand-TagsActenhieringantzrichtigsepn. Es hielten
auchdieHertzogedamahlsnochnichtvielausbeständigeHof-L.ager,
sondernreisetenimLandeherum,undbedientensichdazuderAbläger.
Doch ivarHertzogJohann Albrechrdie meisteZeitzuStargard,
HertzogUlrichaberzuÄüyow, wieihrevondannenergangeneRe-
fcriptazeigen. Zeh»ergingvonHertzogUlrichaus ^üyow d. 28.
AuZ.einSchreibenan dieStädte, dariner ihnenkundmachte,der
Macht-SpruchdesCKurfürstenvonBrandenburgsei)dahinausge-
fallen, „daßderAusschußdieMaltz-Accisevorserst,zurBefreiungder
„Fürstl.Aempter,anzuwendenhatte,deswegenderArreNaufgehoben
ffseynsolte,undFöntennundieStädte das eingehobeneGeld inner-
.-/halb8. Tagen nachGüstrow bringen.,, HertzvgJohann Al-
brecht aber schriebd. 10.O&obr.an dieStädte: „Wir begehren
„gnädig!.ihr wolletdieBier-ZiesedesAusschoßEinnehmerunvorzüg-
„lichenüberantwortenlassen,damitwir zurVerhütunggrosserScha-
„denundNachtheilssolchGeldzurAbzahlungdesKrieges-Volcksge-
„brauchenmögen.,, Diß war nunabermahlswiederdieAbsichtdes
Landes,wozudas Geld bewilligetwar. Denn das Krieges-Volck
war nur dazuangeschast,daßes denHertzogChristophcrnachtiep
laud zuHülfegesandtwerdensolte.

2. Zu Rostock ließes sichgleichsalszu grosserUnruhean,
welcheendlichzuunsäglichemSchadenderStadt ausschlug.Es war
derDom-HerrDetlevDanckwarch, dessenwiröftersimvorherge¬
hendenÄuch gedacht,als einPapist gestorben. Der Burgemeister
percr Vrummcr, vierRahes-Hcrrcn undvielevornehmeLeuteaus
derStadt hattenfeineLeichebegleitet,undivar er aufdem hohen

Chor/
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Chor, vor demAltar, d. i.Martii begrabenworden. DieseLaulig-
keitin derReligion bestraftenetlichePredigersehrscharf.Untersol--
chenwar auchderPredigeran derDom-KirchePetrus LLggerdcs,
einRostockervonGeburt,dermehrenEiferalsVerstandhatte,auch
allererstimMajovorigenJahrs berufen, undalsonochvonkewerEr-
fahrungwar. Diesergingsoweit,daßeralleLeichBegleitcrc,dieer
sichauf einenZettulgeschrieben, vonderCantzelmitNahmenablaß;
ohnezubedenken,daßdieBegleitungderTodtennichtaus demChri-
stenthumherrühre,sonderneinePflichtderalgemeinenLiebesey,die
wir auchunfernFeindenschuldigsind.

AlsDanckrvarchtodtwar, unddieHertzogenunfreieHand
au derDom-Kirchehatten,auchhiereinenevangelischenPastoren
zubestellen;so beriefensiedazuTiclcmann^eshusius; dieserwar
vonXVcsel,aus demHertzogthumClevegebürtig,ward Ao. iss2.
Superintendent zu Goslar, aber wegenseinerHeftigkeitdaselbstAo.
7556.abgesetzt,und kamalsonunnachRostock, imJulio, wieder
Raht unddas Predigt-Amptschonsehrgegeneinandergereitzetwa-
ren. Der Güjrrowschc!zupennrenciens.Oemicben,musteihnals
Vaftorem einführen, h) weil zu Rostock noch kein 8upennrencienz
war. Als er nunhierdiegrosseUnordnungfand,daßHochzeitenam
Sontage gehaltenwurden,zuwelchennachdamahligenBrauch700
bis ioooPersonenFanten,diealledenGottesdienstdarüberversäume-
ten,sowolteer solchesgernabschaffen,hatteabernocheinJahr Ge-
dult. Endlichwarder undEggerdes sicheinig,fernerkeinenzum
H. Abendmahlanzunehmen,der nochan etlichenpäbstischenMiß-
brauchenhange,vielwenigerJemandamSontage zucopuliren,wel-
chessieöffentlichvonderCantzelabkündigten.DieGemeine,sonoch
mehrauf handgreiflicheMisbräucheals aufchristgeziemendeOrdnung
gab,wardhienibevsehrbewegt,undklagtees demRaht; welcherdaö
patronar überEggerdes hatte, und aus vorgeregterUrsachediese
Gelegenheitergrif,sichan ihnzuräche». Das gantzePredigt-Ampt
undinsonderheitderPredigerznJzicobi,AndreasMartini, welcher
zugleichProfessorin derlvelt-V^eißhcit und damahlsRettor der
Universitär war, i) bat für ihnaufs beweglichste;aberderRahe
setzteEggerdes ab, ohneeinenordentlichenGerichts-Gangdarüber
zuführen. Diß unziemlicheVerfahrenkamvordemHertzogeI».

F z
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hannAlbrecdt, welcherBefehlan ^cshusms gab, denEggerdcs
wiedereinzusetzen,auchan i)cnMagistrat schrieb,diesesnichtzuhin-
dern. HcohusiusIn§DenBefehlam26.Juliiöffentlichab,undwich
Eggerdes wiederan feinAmpt.k) Dly verdroßnuninsonderheit
dem"BurgemeisterÄrümincr, deswegener sowohldenPaflor>^es-

Ao. husins als DiaconusEagcrdes anfeindete. Als dieBürgerschaft
issy. Ao.1557.d. 12.Aug.auf demRaht-Hausezusammenwar,undRede

davonvorfiel,daßdiePredigerzuSc. Jacob angezeiget,siewoltcn
hinsührokeineunbußfertigeLeute,als verstocktePapisten, undoffen-
bahreSünder,ohneKirchen-BußewederzumH. Abendmahlnochzum
Gevatter-Standlassen,auchsienichtnachihremAbsterbenmitehrist-
gewöhnlichenCeremouicnzuGrabebringen;sosiigtederBurgemei-
sierÄrümmer: diePredigerzuSt. Jacobwolten einepharisäische
Gecte anrichten. Diesesschmertzetenun den wohlmeinendenHcs-
htisius, derbisherdieBösenmitziemlicherSanftmuht getragenhat-
te, dergestalt,daßer am 22.Aug.,da dasEvangelium vomPhari¬
säer handelte,alleGedultverlohr. Er Hüttesichdarüberfreuenfei¬
len,daßmanseinenEiferfürswahreChristenthumgeschmähet,under
alsoeinesProphercn ZeugnisundLohnempfangen,aberer vergaß
sichdergestalt,daß,nachdemer etwasüberhauptvondenPharisäern
geredet,undgezeiget:worinihreJrthümer bestanden,er nichtallein
dieVerläumdung,als wäreer vonsolcherSccre, vonsichablehnete,
sondernauchdenBurgemeistcrÄrummcr mitNahmennante, und
ihn als einenlügenhaften,ehrlosen,GotteslästerlichenVerfolgerdes
Predigt-Amptsverdammet«.WasHeshusius Vormittagsgesagt,
das sprachEggerdcs Nachmittagsnach. Darauf ließderRal?t die
KirchezuSr. Jacob verschliefenundversiegeln. Hcshusius klagte
solchesdemHertzogeJohann Albrecht; dieserversprachdieSache
fordersamstzuverhörenundzuentscheiden;befahlindessendemMa¬
gistrat: dieKirchewiederzueröfnen;aber solchesgeschähenicht,son-
dern̂ eshusius undEggerdcs bekamenvomMagistrat Befehl,die
Stadt zuräumen. HertzogJohann Albrechtdagegen,gebotihnen
ju bleiben. HertzogUlrichschriebauchfürEgzcrdes an denMa¬
gistrat; aberderBurgemeisterBrummer war vielzusehrerbittert.
Es ergingalsoam 9.0ftobr. einBefehlan diesebeyde,Heshiistus
vndjLggerdes,sichvorSonnenUntergangausderStadt zumachen.

Als
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AlsLLggcrdesmehrauf desFürstenals aufdesRahtsBefehlgab;
sosandtederRahc dieStadt-Diener, samtderNacht-Wachcumr 1.Uhrin derNacht,ließihnaufeinenWagen fetzen,undbisnachNew
cn-Z^irchcnimStift Schrverin fahren, woselbstseineBegleiterihngehenliessen.Er wandtesichdaraufnachOcsterich,woselbsterPre-digerbcyeinemBaron ward, der ihn aber auchwiederabschufte.Der Paftor-iocehufuisward mit etwasmehrerBescheidenheitvonderWachebegegnet,da erVersicherunggab,daßeramfolgendenTa¬gefreiwilligabziehenwolte, wieer dennauchthat. Er nahmfeineFrau undKinder,wieauchEggerdcsgrobschwangereFrau zusich,setztesichmitihnenaufeinenWagen, undreifetenalsonochden10.QÄobl.bisGrvaan, undam folgendenTage zudemHertzogUlrichnachGüstrorv. Der Hertzogerbotsich,ihnmitGewaltwiederein«zusetzen,aberHcshufuls bat lieberum feineErlassung,alsdaßer vie-le unschuldigeLeuteinUnglückbringenwolte. Er konteauchRostockleichtvergessen;indemer balddarnachVrofejforPrimarius, Vr<cß~
dent des^xirchen-Rahts und General-Supermtendenszu^cidelberA
ward. Indessengab es in derStadt selbstvielMurrens UberdißVerfahren,m)

z. Zwifchenherfand sichnocheineandereVerdrießlichkeit.Der vberwehnteMatthäus Edclcr, Predigeran Marien kirchetvar d. 6. Majigestorben. HertzogJohann AlbreÄ?rberiefan des-senStelle einenPreußischenEdelmann.dereinDoctorin der(Betts-Gelehrtheit undeinMann vonfeinenSitten war. Er hießGeorgX>enefc>iger(Venetus)und folteer zuMarien auchzugleichFürstl. Profeflorin DcrTheologieseyn. Er kamumPfingstenzuRostock an, undober zwarvongrosserGelehrsamkeitundherlichekGabenwar; sogefieles dochdemMagistrat nicht,einenFürstlichenProfeflbrau ihrerKirchezumPaftorzuhaben. Da mannunkeinenandernVorwandwüste; sowoltemandemHertzogednsparronaestreitigmachen,undgabvor,einenPaftoremanMarien Airchefön*te nur alleinderpabst berufen,als welcherdenletztendaselbst.Nico-laue Frank,gesetzcthätte,worindochderReichs-AbschicdzuAugs¬burg Ao. lsss. schonHatteabhelflichcMaassegegeben,gestaltdarinverordnetwar, „daßdenprorettsnuschenFürstenin Bestellung-der
Mini-
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,/MinifterienkeineHindernisoderEintraggeschehen,sondern,dieztfl
^endlicherchristlicherVergleichungderReligion,diegeistlichêunscii.
,.QionderBischöferuhen,eingestelltundfulpendirctscynundbleiben
„solte.,,n) IndessenwoltedochderMagistrat denBerufenennicht
zumBesitzdesPfarr-Hauseekommenlassen,sondernappelliitc von
desHertzogsBefehlan dasReichs-Cammer-Gericht,0) Venetuslieg

sichalsoan seinemProfeßoraibegnügen. Was erfür eingeschickter
Mann gewesen,erhelletaus einerBittschrift,dieer im Nahmenaller
FürstlichenProfessorengefertiget,undd. 18.Aug. auf damahligem
Land-TagezuSrernberg übergeben.Er bliebabernichtlangehier.
In diesemJahr war er nochbeyderZ^irchcn-Visirarion,welchedie
Hertzogeanstelleten.Abermit demAnfangedesfolgendenJahres
ginger nachGreifsrvald, undwardaufOsternGeneral-Superhuen-
dens im Stift Lamm, Decdanr desColbergijchcnDom-Capittels

undPaflorzuLolberg.p) VorgedachterMarrini, weilerdasVer-
fahrendesMagistrats mit demPattor Heshusius undPrediger
LLggerdcsöffentlichgemißbilliget,unddieGemeinezuIacobi, als
woselbstgij;ci;fülöstand-ersuchethatte,sichderAbgesetzten,durch
fieißigesBittenbei)demMagistrat anzunehmen,wardebenmäßigau*
uhrlaubet,woraufer dritterHof-PredigerzuCopenhavcnward, q;
Als nunDavid Chyrraus sähe,daßmansolchergestaltmitgeschick-

tenLeutenzuRostockverfahre;sowolleerauchdavongehen.Aber
HechogJohann Albrecht,derVoranbernseineVerdienstezuschätzen
wüste,bewogihnzubleiben,indemer versprach,dieFürstlichenP10-
feflores bald in bessere Umstände zu setzen. Es waren auch beyde

HertzogtJohann AlbrechrundUlrich darausbedacht,wie siediß
Versprechenerfüllenmögten; deswegensieeineComruisßonzuGü¬
strow niedersetzten,und dazuverschiedenevonA?clundihrebeyder?
seitigeCantzlarsverordneten,welcheam8.Apr.denhierbeykommea-

denDora/ions-25ticfderUniversitäraufsetzten,zuwelchemnochei--

nigeAnmerckungengefügetwurden. Daß alsoauchhierdas Böse
mit zumGutenAnlaßgebenmuste.

4. Der Magistrat zuRostockwoltenichtwenigerAnsehen,

«ls derzuGrrahlsundundWismar haben,kamalsoaufdieGedan,

^en einenSuperincendenren zusetzen,welchesauchzurandernZeit
wchlmögtea»segmgtnseyn>aber jetzolebtedas Prcdigt-Amptin

m
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gar zuvielemMisvergnügenwiederdenRaht, deswegendenPredi-
HernalleNeuerungenverdächtigschienen,als sucheman nur sieWkrancken. Der Raht, in welchemderBurgemeisterkrümmer alles
vermogte,NahmdazuJohann Draconites, dessenwirbey1551.ge-
dacht. DiesersolteSuperintendens Heissen, unddochnichtdieMacht
haben,diePredigerzusammenzusodern,undsichmitihnenzubtt'üht-
schlagen,wonicht2. Nahts-Herrenmit dabei)wären, welchessichauchDraconices gefallenließ. AberdiePrediger warenübelmit
ihmzufrieden,weilergar keineLasterstrafte,unterdemVorwande,
er sei)einEvangelischerundfeinGescy-prcdiger. Der altePaftor
zuNicolai oberwehnterGeorg R>'k,grisdagegensowohldenMa¬
gistrat, wegenVerjagungderPrediger,als auchdenneuenSuper-
lnrendenren,aufdekCantzelan, gingzudemRaht aufderSchrei-
bereysiellcteihmseinUnrechtvor,undermahnteihnzurBusse,r) aber
er richtetedamitwenigaus. Der verordneteSuperintendensberief
dasMinisterium, unddiePrediger,welchefürKrümmern guten
Theilserzitterten,ließensolchesgeschehen,dochnichtüber 2 oderzmahl, darauffingendiePredigeran, ihrenSuperintendenten sal-
scherLehrezubeschuldigen;indemer dasGesetzwolleabgeschafftwis¬
sen, aus welchemdochunstreitigdieErkentnisderSünden komme,
welchesdieersteStuffe zurBussewäre, dievor demfeligmachenden
Glaubenhergehenmüsse,dieHindernissenwegzuräumen.Sie nah-
menes ihmauchsehrübel,daßer dieHochzeitenamSontage billigte,
undnichtsvonderKirchen-Zuchthielte;indemer wölke,daß grobe
Sünder, unddie,soes nochöffentlichmitdemPabsthumhielten,zum
H. Abendmahlanzunehmenwären. IndessenstanddieseSache sohinbis 1560.da eineCommisßonvondenHertzogenangeordnet,und
Dracomren anbefohlenward: sichdesSuperintendenten Tituls
zuenthalten,daraufer balddavon, undnachWittenberg ging,s)Wir kommennunvonRostockwiederzudenLandes-Sachen.

5. Der Land-Tagward an feinemgewöhnlichemOrt, auf
Reminifcere, beySternberg, gehalten. Auf demIuden-Äerg wa-
ren2.GezeltefürdieHertzogeaufgeschlagen.Die Stände säheman
in zahlreicherVersamlung. HcrtzogUlrich, zuwelchemdieRitter-
schaftdas meisteVertrauenhatte,kammitdieserzuerst.Hertzoĝ0-HannAlbrechtkamdaraufmitdenAbgeordnetenderStädte. DieZehntesLuch. G Hexs
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Herhogegingenin ihreGezelte,dahinwurdenauchdie Land-'nd
Hof-Räthe, samt den Deplirirren derSee°S>ädkeRostock und
ZVismar gefodert. DerCantzlar Johannes L.uc.'.nusthat den
Vortrag, sagtezuförderstdenStänden Danekfür ihrezahlreicheEr-
scheinung,underöfnetedarauf,was derLandes-Herr.nBegehrenan
dieStände wäre; daraufdieLand-Rahtesolchesan dieStände ver-
breiteten.Was sonstauf diesemLand-Tagevorgefallen,wiedieHer-
tzogeGeldzurReisenachdemReichs-Tageverlanget,unddieStau-
de solches,als was ungewöhnliches,verbeten;wiedieSee-Städte
sichsehrhart gehalten,ihrenBeptragzudenLandes-Schuldenaufein
gewisseszu bestimmen;solcheshat derHerr von Beehr aus den
Landtags-Aclenumständlichangeführet. Von derStadt Rostock
war hierabermahlsder BurgemeisterBrummer zugegen,welcher,
samt demRahts-Mann Jochim Voß, auf dieserStadt Antheil
24OOQfl.bewilligte.

NachgeendigtemLand-Tageward dieLandschaftd. x.Maitii
nachGüstrow auf denMittwochnach.fudicabeschieden.Hier ließ
sichderBurgemeister25rün„ncrbereden,an statdervorigen24020
fi. nunde?Stadt RostockachtzigtausendGüldenaufzubürden.
Als aber sonsthier nichtsfruchtbarlichesausgerichtet,so warddas
Schreibend. 9.Aprilwiederhohlet;tun nachSrcrnberg am Son«
tagenachJubilate, zukommen;mitdemVersprechen,daßniemand
solteübereinenTag aufgehaltenwerden. Darauf kameinSchrei-
denvonAltcn-Srargard d.16.JunüzumgemeinenL nd-Tage,den¬
selbenaufMargareten (d. ii.Juiii) zutTleu-Brattdenburgzuhal-
ten. DaselbstbeklagtensichdieLand-Städteaus allendreyenCrei-
senMecklenburg XVendenundStargard, daß diein demertheil-
tenRevers ihnenversprocheneAbstellungderBürgerlichenNahrung
auf demLande, nicht beobachtetwürde; indem >edcmBauer erlaubet
wäre, wöchentlichein-'nScherl zubrauen. Zudemwürdeaufdem
LandevielMaitzgemacht,Handw.rckergelittenundKauftnanschast
getrieben. Der Land-ManncönteseinB'.'r wohlfeilerals dieBür¬
gergeben,weiler keineMaltz-Zieseerlegte,unddasHo!) umsonsthat¬
te , welchesderBürger tkeuerkaufeni 'üfte. Sie stellctensolchesin
einemwohlgefaßtenSupplicatobündigstvor; dieHerzogesahenihnen
«uchgerngeholfen,aberes bliebimmerhinde»)mvorigen. Aufdie-
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femLand-Tagewar nunderBurgemeisterBrummer mi6Rostock
nichtmehrzugegen. Denn als er vonGüstrorv wiederzurückkam.
AndderStadt l)interbrach'e,daßer80000fl. bewilligethätte; sowar
dieBürge-sthaftübel,nit ihmzufrieden,weiler überseineInftruäion
gegangen,und ward cr darauf d. ,6. April seinesBurgermeister-
AmptsunddesRaht-Stuhls entsetzet/nnisteaucheinezeitlangHauß>
Arresthalten. Er woltesichzwarrechtfertigen,verklagtedieStadt
deymCammer-Gericht,undverspildetedamitnochvielGeld/dochob-
ne seinenZweckzuerreichen. Endlichfieler in einetödlicheKranck-
heit. Hiererkanteer nunGOttesGerichtübersich,bercueteseinvor-
mahligesVerfahrenhertzlich,bat auch/ daß vonseinerBussemögte
öffentlichErwehnungvonderCantzelgeschehen/r) undstarbalsoAo,
lsüO.U)

Umdas Landeinmahlgantzlichvon denSpuren desPabs«
thmns vi reinigen:sowardin diesemJahr einegrosseAirchen-Vi-
siranon angeordnet. Hiezuwurdenvon wegenderLand-Stande
aus demAdelgezogen,ChnstopherL.instorvundLhristopherHah-
nc. ?!n Geistlichen,der GüstrorvscheLupeiinrenclens,Gcrard
Ocmicden, dieRostockschcnDodlores, oberwehnterTiicmaint
^eshustus undGeorg Vellerns (denndieVifitationgeschähe,da
diesebeydenochinRostockwaren)derLuperinren^ensausWismar,
IohannFredcrus derpattorGeorgRyk ausRostock,undderLe-
crctarlusGl'nionLeopold welcherdergleichenVerrichtungenschon
seitAo. 1s34. bongewohnethatte. Hiemitward alsodieKirchen-
-Ordnungvon1552.soschonAo.>>74.zumandernmahlgedruckt,und
allererstinHertzogsJohann 2llbvccrts Nahmenpublicirctwar,nun-
mehroendlich(nachdemdieStande ihreBewilligungdazugegeben)
in veyderHertzogeNahmen,durchsgantzeLandkundgemachtundan-
genommen. Die sonstunbekanteNachrichtvon derEditiondeAou
54. habedemHrn. PafiorJohann Erichson zuSrarkorv in Pom-
inern,zudancken,dersolcheEditionbesitzet.Der XVismartscbeSu-
perintendens,gedachterFrederus, hattesiein die^lieder-Sachst-
schenSpracheübersetzet,dieer, als einpomnier, volkommenver-
stand. Tie VifitatoresfundennochmanchenSauerteigauszufegen,
am allermeistenaberin demClosterDobb-rrin,woselbstdieNonnen
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Bettedtcttiier-Ordcnswaren, und zwarvonderArt, welcheman
Listerciensernennet/diesichsehreigensinnigerzeigten,undvonBeob-
ÄchtungihrerRegulnnichtwollenabdringenlassen.>v)

e) inGenealogiaderHertzogenzuMecklenb.inGerden Sanil. p.
249. Latom. P. III. ad h.a. c£ Chemnitz, in Geldes. Saml.

p. 649. g) de Rebb. Mecleburg. L. V. C. IV. p. 767. h} Rost.
Etw. P- IV. p.434. fqq. 440. i) Rost. Etw. P. II. p. s6l. k)
Rost.Etw. p.IV.p.440. 1)Rost.Etw. P.IV.p.443. m) Ni¬
co/,Grjifi inVitaSlüteriLindenb. Chron. Roftoch. L.IY. C. V.

p. 12i. Grapii Evangel. Rost. p. 144. Jöcbers gelehrt. Lexic.
lic. Heshufius. n) Reichs-Abschiede p. 4? r. o) Rost. Etw. P.
IV. p.693. p) Rost. Etw. P.II. p. 496.fqq. q) Rost.Etw. P.
II. p. f 60. r) Rost. Etw. P. IV. p. 44s. s) de Beehr de Rebb.
Mecleb. ad h. a. Grapii Evang. Rost. p.41. lqq- Z8l. r) Rost.

Etw. P. IV. p. 447. u) Chemnitz, in Ger des. Sa Nil. p. 801.

w) Thomas in Analeft. Guftrov. Per. III. §. XI. p. 148.

I.

ExtraftausderVolmacht,welchedieLandtschafftvonder
RitterschafftvndStedten, demverordnetenAusschosgegeben.

(>lt?citer geredenvndversprechenwir in CrafftdiesesBrieves, obgeineltervnser
Ausschos,etzlicheans vnftrnmittel»,vor grosseoder kleineSummenmit

Bürgschafftbeladenwürden,Oder michjemandtsvnter vns, in Botschafftvnd
Handlungverschickenvndbrauchenmüsien,das wir vff genugsamschadlosbrieve
desAusschos(mit einemsonderlichenIngesiegeldas vnserAusschosimNamenvn-
serallengrabenlassen,vnd;u solchenHendelnalleingebrauchensollen,'.daswirhie-
mitsokrcfftigratifieierenvndhaltenwollen,als hettenwir ein iglicherseinange-
bornpitzschafft,odersignct,daranoderdaruntergedruckt:)darvordochdiegantze
Landtschaffthäfftensolvndwill,vndvffvnkosten,dergemeinenLandschafft,vnsdes
nichtbeschweren,Ohnewilliglich,ohnealle inredc,vns gernedar;» gebrauchen
lassen»vollen.

Vnd wollenalsoalles wasgcmeltervnserAusschos,in diesenschnltsachen,
darmitdenselbengeholffenwerde,handelnrhuenvndlassenwerden,v?rangenehm
vndvorkrefftighaltenvndbewilligen,ze.zc.ze.

II. Vota-
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11.

Dotations-53rtef dcr Rostockschen Academie
von iss?.

ir JohannesAlbrechtundUlrichGebrüdere,vonGottesGnaden,Hertzogen
zuMeecklenburg,FürstenzuWenden/ GrafenzuSchwerin,derLandeRo¬

stockundStarzard Herren, bekennenhiemitöffentlich,vor uns, und in Verwal-
lungundVormuudschafftderhochgebohrnenFürsten,HerrnChristophersundHerrn
Carls/HertzogenzuMecklenburg,unsernfreundlichenliebenminderjährigenund
unmündigenBrüdern,undunser aller Erben und allenachkommendeHertzogen
zuMecklenburgie.ze. Nachdemder barnihertzige,ewige,gütigeGott, einVater
unserseinigenErlösersund SeeligmachcrsJesu Christi,aus lauter väterlicher
BarmhertzigkeitseinalleinseeligmachendesgöttlicheWort, in diesenletztenZeiten,
wiederumlanterundreinahnt>cnTagkgebracht,dardnrchallenMenschenderrech»
te WegkzurewigenSeeligkeit,undrechterGebrauchderhochwürdigenSaerament,
geoffenbahrctundgelehret,dagegenauch,wasfalsche,verführischLehren,Abgötte-
reyundMißbrauchseyngezeigetwird. Darum wir, und alleChristenMenschen
seinerGöttlichenAllmächtigkeit,daß wir aus dcrFinsternißvondenpabstlichen
Greuelerrettetseynworden,täglichvonHertzenDancksagungthnnsollen;daßwir
ans ErfürderungunsersFürstlichenAmtesuns schuldigerkennenseyntauchzum
höchstengeneigtundbegierigealleSachendahinzurichten,daßdiereineLehredeS
GöttlichenWortesin allenunsernFörstenthumeuundLanden,unsernUnterthanen
allenthalben,inStädten unddörsern,durchgelehrtegottsürchtigeMänner gepre-
digetundfürgetragen,auchchristlicheCeremonien,demGöttlichenWort und der
AngsburgischenConfessionAnnoif,o derRömischenKayserl.Majest.übergeben,ge-
maßaufgerichtet,unddagegenalleunrechteLehrendiedemGöttlichenWort und
alsodenprophetischenundApostolischenSchafftenzuwiderunduugemaß,auchalle
unchristlicheCeremonienundpabstlicheMißbraucheabgeschafftundabgethanwerden
mögen,Verhaltenwir auch, GottdemAllmächtigenzuEhren, undunsernlieben
getreuenUnterthanenzuWohlfahrteinechristlicheKirchenOrdnung,wie es hin-
fürterinallenKirchenin unsernFürsteuthnmbsollgehaltenwerden,habenstellen
lassen,nndeinechristlicheVisitationin allenunsernStädten undDörfernzu hal-
tenverordnet,gottsürchtige,gelahrtePredicanren,Seelsorger,KirchenundSchul-
dienerzubestellen,denselben von den Kirche» Gütern in Städten und
Dörfern:(davonwir nichtsin unsernNutzwenden,oder,durchan-
dere,verrückenlassenwollen:)ehrlichenothdürffrigeUnderhaltungzn
vermachen,undalles, was übrig,zuHospitaliensurdieArmen,auch
Stipendien fürJung-Gesellen,sozumStudiren geschickt, zuordnen

Weilwir den»befinden,daßzu denFcld-ClöstMi in unsernLanden
(dhawirdennauchdieAbgöttern)undGottesLästerungabgeschaffthaben!) ?yn

G z
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siathlichjährlichAufhebengehörig?,undwirnichtalleinuiunfernSeiten .
rr Religiongerechterhalten/sundcrnauchauf unsreNachkonimenvererb! » )
denselbenjungeLeute,soinGottesfurchtauferzogen,unddesgöttlichenWoru; -d
guterfreyerküiistewohlerfahren,nachunslassenwollen;welchesabernichtfüj
Her und besser,denndurchsAufrichtunghol)erund anderenSchule»,darinnen,
durchvornehmegelehrteMänner, GottesWort, diebeschriebeneRechteundalle
freyeKünstetreulichundfleissigkgelehrctdadieJugeudnichtallemausunfern,soit<
dernauchauSandernKönigreichen,FürstenthümernundLautenzusammenkommen,
undmitGottesFurchtundfreyenKünstentaglichnnderwiefenu!>dgejchret̂unddie
Zeute,so zumgeistlichenundweltlichenRegimentdienstlich,auftrzogenwerdeir
mögen;

Szo habenwirdemnach,aus wohlbedachtemMuthe,mitRacheimftrlieben
getreuenUnterchanenallerStände, unsereUniversitätzuRostockmitgewissenewi¬
gen Einkommen, vonneueszudotirenundzuversorgen,unddiefelbigemitfib
TefflichengelehrtenMännernin allenFacultätenundfreyenKünstenzubestellenui>s
entschlossen,undordnendemnachintNahmenderunzertheiltenDreysaltigkeit,vou
unserFeld-ClösterEil^orpmenunserUniversitätRostock:3000und

GüldenjährlichergewisserAufhebung;neml.1^00Güldenszo
unserClosterDvbberan,Marien-EheundNeuen-Closterjährlichaus
derSülhe zuLüneburg,undimLandezuPommernaufzuhebengehabt,
und500GüldenvongewissenwiederkäuflichcnSummen, undhaben
übersolchjährlichEinkommenundHeüptSummen unserUniversität
ülleBriesseundSiegel alsbaldzugestellet,siein solcheGütergewiesen,
undindemwürcklichenBesitzgesetzet,alledieftlbigeGüter undHaupt-
Summe bei)derUniversitäterblichund ewiglickzubehalten/ Die
hinterstelliqen1500GüldenjährlichesAufhebenswollenwirunserUni-
versitätRostockaus unserngewissenjährlichstPachtenundZinsen,5»
zuunsernClvstcrnDvbberanundMa?icn-Ehegehörig,vermögeeines
versiegeltenRegisters,auf Pcrgamenegeschriebenahnweisenlassen,
diesieauchjährlichdurchihrenverordnetenQu. frorenzuBesoldung
fcerProfefforen, einzumahnen, auch ohne alle unserer, unsererErben,
»derunsererAmtleüleVerhinderungdarumpfändenzulassen,sollen
FugkundMachthaben; dochhabenwiruns,unserenErbenundallennach-
kommendenHerzogenzuMecklenburgvorbehalten,ihr ^Gülden vonsolchenDob-
teranischenMarien-EhischenPachten,mireyntausendGüldenbahr, übercrlegktcr
Heüpt-Sumnie,abzulassenwelchGeldderUniversitätzumBestenwiederüimneahn-
§eleg«twerdensoll. Da wiranchmitandernjährlichengewissenEinkommenunsere
Miverjitätversorgt»khtutten,szohabenwirunsundunsereErbendadurchdieDob-
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bcranischenundMarienEhischenPachtewiderümzuentfreyenvorbehalten/alles»er
r.iögederUniversitätunsdarüberzugestelleteuKeversules. DieobgefetzteVierde«
l>albtausendGülden EinkommenssollenbeiderUniversitätzuRostockundScho-
Ich. dazu wir dieÜbermaße, wann die Universität nothdrüfftiz darümb versorget ist
verordnenwerden,ewigklickuuwiederrusfliegkpleiben.

Wyr unsreErbenundnachfolgendeHertzogenzuMegccklenburgwollenmti>
sollenauchsch'-ldigundverpsiichte!seyn s> allensolchenAussommenitzliche»
Slückc inso.-'....1: ..!:J>zuschütze»,zu^.rcheodi.'.::undzuhandha¬
ben i 11.«iiiiavjn:::?oderEinkommensahnvbzemelde^:stimmeehrwere
(j! ichivetiiijf01erLylcmitRechteverlustig?oderentsetzetwürde, soscholenwirund
iiitü;l-Erbendasselb,szoderUniversitätabgangenist,michanderengewissenjährli¬
chenEynkommenwyderüm^zuerstatte«schuldigs im; solchesjhedesundallesord¬
ne!»wyrinKrafftundMach»dies>-unfe»;->.jstnenBrieffessagenzuundversprech«auchdasselbsied:,festundmworbrüchlichzuhaltenrrcwlichundungefährlich.Uhr-
rundlichmit un.ernahnhangende»Inges'^'.elnve.sicgelt.GeschenzuGüstrowi;tBeyseynderEddelen,EhrbahrenundHochgeehrtenunserRatheundliebengettewe»
GeorgenMoltzahn,FreyherrnaufWartenbergkvndPentzlien,HinrichHahnenznPletz,Dieterich?)?oltzahnenzumGrubenhagen,CordtvonderLchezuPantzow,Chri-
sivfferLinstow!>iLütkendorff,ChristofferundWernerHahnenzuBasedow,Hartiz
vouBülowzuPoeckreut,HansSperlingzuRüting, JohannvonLücke,undGiesler
Gieselers,beydederRechtenLieentiaten,nachChristi^uusersHerrnundSeligkmack-
hert GeburihtawsendfünfhundertvndimsiebenvndfünfzigstenJahrs nachIudie«,
d. 8.Aprilis.

Dem jctzn'.idbei,gebrachtemistnachgehendes25cdcttckclt
bepgelcgtgewesen:

Untert-'ämgesBedcnckci,,welcheraesialtdieUniversitätzuRs-skockmit?rolcllorenunDStipendiis,in allenFacultaetenzubestellen:

In allenbestelltenUniversitätenistgebräuchlich,daßlegi gehaltenwerden, undunftrsundmhanigenErachtenssindnachGelegenheitdieserLaussteundLandedestobessereStipendia5»verord¬nen,damithmangelahrtevnd düchtigeLeutedestoleichterbewegen,
lind bey der Universitäterhaltenmüge, jhedochwissenwir diesesTheilounferngnädigenFürstenundHerrnkeineMassezustellen

Dem
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®em erfreuTheologo a(g ordinario - * - 260 Gülden
Dem andern ------ 260 -
Dem dritten ------ 200 -
Dem vierdten -- - - ? - -160-

Doch sollenkeinenProfessorenvon denFürstenVittally undGetray--
de gegebenwerden»/nifi id fieret ex fpecialipafto, vel ex fingulari
gratia.

In Jure.
Sind gleichergestalt4Piofeffores zubestelle»als ein I.eÄor

Lodicis ....... 220 Gülden
Fande&arum ------ 200
Decretalium - - - - i*o
Inftitutionum - - - - 100

Und weil diejuriften von vnserm gnadigenHerrn, in ihrer Fürstl.
Gnaden Sachen, und sonstvielfältigkgebrauchtmüchtenwerden,kan
derProfessorenin Jure nichtwol wenigerseyn, denn4, sonstwürde
dieJugend versäumet, zudembefindenwir, daß vor alten Jahren in
der Umverlität zuRoftock, 6ProfessoresJuris gewesen.

In Mediana.
Twene Medicos
Dem ersten - - - - 260 Gülden
Dem andern - - - ° 150 -

In Artibus

Bedarf man nachfolgendel.eLiionos
- 260 GüldenGrsccx lingüx MagifterDavid (Chytraeus)

Grammaticag - - - - - 8° -
Diale&icx ------ - 80
Rhetoricae & orationum Ciceröhis So -
Mathematum - ICO -
Arithmeticx & Sphxrse - So -

Eticae& Policicae - 100 -
Phyii-,
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Phyfics - - - . 80
Poecarum &Hiftoriarum - - 80
Hebraicsclinguar. - - 50 -
Notario Univerfitatis - - 40
Qiiacftori - - - - - so -

Summa allerProfeflorum undPersonen
Besoldungthun - - - * 3000 Gülden
WeilvielearmeGesellenuudKnabengemsilüglichinUniversitätenseynd,dar

offtdiesürnehmstenundgelchrttsienSeilteanswerden;So weresehrgutundnütz-
lich, daßeingemeinerTischvorarmeGesellenundKnabenimCvllegioausgerichtet,
und.daßdazueinsonderlicherOeeonomnsbestelletwürde,demekontejarlich8oderjLastRoggen,mideinesreyeBehausungverordnetwerden,dagegensolteer einê gc-
wisseAnzahlarmerStudententäglich,ümmceineziemlichGeld,nachbilligerMäßi«
gungderwiiversitat,speisen,solchGetraydekauvonderDom-KirchenzuGüstrow
jahrlichdachenverordnetwerden.

Fernermußmanin einerbestelltenUniversität,nothdrnfftigevicrlerleyun¬
terschiedeneAuditoriahaben. DenndieTheologi,MedieiundArtistenmüsienzuge«
legeneuStundenuitterschiedlichprofitjren.WeiluudasJuristenCollegiumzuRo-
stockdemandernweitabgelegen,sowoltefolgen,daßsünstdieGebaüwundHäuserzur
Universitätgchörigk,mitdemsürderligstenerbauwet,undzurNothdurfftmitAudi¬
toriis «ubeHabitacionibuszugerichtetmüssenwerden.*

* exUnpartheyischenPrüfung des MecklenburgischenKirchen-und
?auonar-Nechtö 6e 1739. Bevl. s.

Das IV. Lap.
Allerley Geld-Sachen.

Z. 1. Von der L.and-2Zedeund Turcken-Seeur.
2. Den Rosiockern rvird eine hohe Geld-Busie angekün-

diger.
Z. Srand zu Schwerin. Von Rosiockschen Geistlichen.
4. Die Sr»dre beschweren sichüber vieleAusgabe bey rve-

NigerNahrung.
s. Von der Müny-Ordnuncs. Spanische Schuld-Fode-

rung.
6. Von den Zehenden aus demL.andeTribusees»

Zehntes 25uch, H NM
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it Ausgange diesesJahres 1^7. wurdenzuEinnehmernder
Land-Bede,Acciseund desRoßdienst-GeldesSimon Leo¬
pold (der vorgedachtê evpc>I6uz)und Urbanus L>amp-

recht/ von beydenHertzogenJohann Albrechr und Ulrich vcr-

ordnet.
Da sichauchin diesemJahr einBrandenburgischer Ge-

sandtebeyunsernHertzogenaufhielte,um zubefördern/daß derRup-

pinscheMacht-Spruch zurWürcklichkeitkäme,und das Geld nicht

anders wohin verwandt würde, als wozues bestimmet;so wurden

nun die übrigenJuwelen (Hertzog Chnstopher hatte, wie gesagt,

schonseinenÄntheilweg) und andereKostbarkeiten,so dieverstorbene

HertzogeHinrich und Albrechc hinterlassen,und bisheroauf dem

Schloß zuplaw waren aufbehaltenworden, in etwas getheilet,auch

das Amptrvalsmühlen eingelöset;welchesan Andreas von25arbi

für 6oczoReichsthlr. versetzetwar, sonun derAusschuß,samt hinter-
stelligenZinsen,bezahlte.

Aus den eingezogenenCloster-Gutern wurden zsvo fl. zum
freyenTischfür armeStudenten inRostock angewandt,wieL.ucas
Backmeister L.F. demHertzogeUlrich in seinerLeichPredigt nach¬
rühmet. Es vermachteauch damahls Andreas tVesling, Hoch-
Lehrerderhebräischen Sprache zuRostock, in seinenletztenWillen,
Stipcndia für z. armeStudenten, welchenochim Gange sind. Das
Testament ward nachaltförmischerArt in der lateinischenSprache
abgefasset,x) bald darnach führte man durchgehendsin dergleichen
Handlungen diedeutscheSprache ein,dochaberso, daß nochimmer
etlichelateinischeBrockenblieben,wiedenn hiemitdie buntscheckigte
Sprache unter denGelehrtenaufkam,die man nochjetzoauf denCa-
chedern höret, auchvormahlsin allenFürstlichenund andern öffent-
lichenSchreiben gebräuchlichwar; welchewir bepbehaltenwerden,
wenn wir untendaraus etwas anzuführenhaben.

Als der Magistrat zu Rostock nun einenPrediger an des
verstorbenenlLdlers Stelle an Marien Kirch berief; fo verhießcr
ihm jährlich100fl. io Fuder Holtz, 2LastKohlen, 2Drömt Nocken
zureichen,auchseinemSohn, wenn er ftudirte, einStipendium,und
seinerTochter,wennsieverheprahtetwürde, einenBraut-Schatz von

. fünfzig
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fünfzigGulden zugeben,y) Es war damahls das Geld nocheins so
gut als es nach200 Jahren geworden; indessenschienees dochwaS
kümmerlichesfür einenPrediger an dererstenHaupt Kirchein einer
so grossenStadt. Aber es erfolgeteauchhier,was dasMecklenburg
gischeSprich'Wort saget: VOarde mchr krjgrmit dcmVoke,dar
kngt dc mir dem Poke.

Wie derKayserFerdinands einenReichstag nachRegcns-
bürg ausschrieb,und daselbstder Religions-Friede von 1555.»och-
mahls bestätigetward: sosandteunserHertzogJohann Albrecht ei«
nenAbgeordnetendahin; dergleicheninlangerZeit,wegender schlech,
tenUmständederFürstlichenCammer, nichtgeschehenwar. Dieser
unterschriebden ergangenenReichs-Abschied,zwischendenPommer--
sehen (denbekantenValenun vonEichstädt) unddenÄadenschen
Gesandten,mit folgendenWorten: „Johans AlbrechtenHertzogen
„zuMechlenburg,Fürste«zuWenden, GrassenzuSchwerin derLande
„RostockundStargard Herrn Karl DrachstecerDodtor.,,z)

Wie von demReichabermahls eineTürcken-Steur bewillk- Ao.
get war: soschriebHertzogIohannAlbrechr dieselbe^o.1558.auch issF.
in seinemLandeaus, und zwar von roofl. an Gütern, einenhalben
Gulden. Der Einnehmerwar der,beymSchluß desneunten Buchs,
erwehnteSigismund vonEisfelde, der nunRent-Meisterhieß.

Da die bewilligteGelder zumAbtrag der Landes-Schulden
zwar beygetri'eben,aber nichtallemahldahinverwandtwurden, auch
derAusschußdes LandesnichtfreyeHand hatte, damit zuverfahren:
sogeschähees, daß wohlGelder aufgekündigt,und dennochnichtbe-
zahletwurden, worüber, insonderheitdieStädte, herbeWorte ver-
schluckenmusten. Es erhelletsolchesaus bekommendemSchreiben I.
vom 7. Maji,sodievornehmstenLand-Städte anödenAusschußerge-
hcn lassen. Der Tüul demselbenistschonmerckwürdig,uudwird das
Wort Gestrenge wohl auf dieLand-Rähte, Ehrendeste auf die'BurgemeisterederSec-und Land-Städte,Ehrbar auf dievomAdel
gehen; woraus dennabzunehmen,daß schondamahls derAusschuß
seineGlieder mußbeyderlcyStänden gehabt, welchein bedencklichen
Fällen von andern um Radt und Beistand angesprochenworden.
Wir haben auch drobenderIVeln-Zicscgedacht; aber hieraufwen-
den mm dieStädte ein,daßzwaranfänglichauf eineBiepund Wem«

H 2 '
Ziest
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Zteseseyangetragen, aber an stat beyder hernachinahls dieMaly-
Zicse bewilligetworden. Unter dem Gelde sunden sich damahls
Dütgen (z ßl.Stücke) im Stargardischen, welchevonDemHertzo¬
geJohanns Albrccht zu Gadcbnfch d. 12. auf 2gl. 6Pf. ge-

IF. sehetwurden, wie das hierbei)kommendeSchreiben bezeuget,darin
derHertzogebensalseinesAusschussesgedencket.

Die Hertzogeverwarnetendamahls das Land, da siebesorg--
ten, es mögteneinigeauswärtigeCrcditoren, die nichtlanger warten
wolten,und nun nichtmehr dieFürsten, sonderndieStände für ihre
Schuldiger ansähen,insLand fallen,nnd sichalsomitGewalt zuihrer
Befriedigungverhelfen. Denn das alteFaust-Rechtwolte sichdurch
denLand-Frieden,soernstlicher auchabgefassetwar, nichtsobald ver-
treibenlassen. Wie auchzu vermuhtenwar, es mögtein Abwesen-
heit unsers HertzogsCbristopher als zuRazcburg
in diesemStift einigeUnruheentstehen,somachtendieregierendeHer-
tzoge,als Erb-Schutz-Herrn des Stifts, Gegen-Anstalten,wieanlie-

HI, gcndesMandat vom 1«.Jun. mit mehrenbesagt. Es ward dasselbe
gedruckt,mit beydrrHertzogekleinemPitschaftversiegelt,und nachal¬
le diensameOerter gesandt.

Der pattor zuGrernberg, Nicolaus Gieftnhagen, welcher
sichclivinapioviäenria schrieb,und seineKircheeineCarhedral Z>ir-
che nante, (vielleichtwegen des Irlands daselbst)pracfcntirteauf
Johannis, seinenSohn alhiezum2>irchcn-L.ehn,wiedavon gegen-

IV. wartigeUrkundezeuget.
Wegen derTürcken-Hülse erging d. y.^ulü ein ernstliches

Schreiben an dieLand-Städte, um dieselbeohnfehlbaram s.üeszrbr.
von ihren Bauren zusammenzubringen, und an die Beampte jedes
Orts abzugeben,als wohindieBauren der Städte auchvormahls
ihre Land-Bedenentrichtet. Es hatte der Reicbs-Fijcal schondes¬
wegen bey unfernHertzogenAnregung gethan, wie beykommendes

V. Mandat zeiget.
GedachterHertzogChristopher kam hierauf imvermuhtlich

aus L.ieffland wiederzurück,weil er dnftlbstgar zuvielFeindeange-
troffen. Doch der Ery-Biscbofvon Riga sandte sogleichwelche
nach,ihn zurRückkunftzubewegen. Diese kamenzuScreliy d. 14.
Septbr. beymHertzogJohann Albrechr an, undwurden d. 2,Oäob.
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zurvismar gehöret. Der Chur-Uirft von Brandenburg schickte
gleichfals2Nähte, als Cilrt Rohr UndvoüorMinshciM' dieNück-
fünft zubefördern. HertzogJohann Albrechr ließein eigenSchif
dazuausrüsten; aber sie hatte dißmahlkeinenFortgang, z) indessen
crfolgetesiedarnach. Zuvor aber stellttcHertzogChristopher d. 10.
Maji issy. abermahls einenRevers von sich, desseniLxrracc hier VI.
angehanget.

2. ZuRostock gab es wegenderverjagtenPrediger M.Eg-
gcrdcs und O.^eshuslus, nochmancheVerdrießlichkeit. Die an-
demPrediger daselbstbejmiidenfestdarauf, daß am Sontage keine
Hochzeitenzuhalten; insonderheiteifertederPrediger zuSt. Marien
M.tnattbaiiö Ficgc (Mulla, Mufa; dawieder,a) welcherzwar des«
wegenzuRaht-Hauß gefodertund schrbedrohetwurdeals er aber
dath, man mögtenichtin ihn dringenwiederGewissenzu handeitt, so
kam es bald dahin, daß, nachdemnoch2. Trauungen, dieeinedurch
Draconires, die andere durchL.indemann am Sontage gehalten,
dieselbengäntzlichabgestelletwurden, b)

Wegen desUngehorsams,so derMagistrat geäussert,da er,
wiederFürstlichenBefehl, mehrgedachtePrediger verjagt, war der
HertzogJohann Albrecht sehrerzürnet,und weil er auchsonstnoch
andereMßhelligkeitenmit derStadt hatte; so ward Naht und Bür-
gerschaftdurchbeydeHertzogemm12.Nov. nachGüstrow gefodert.
Sie erschienendurchAbgeordnete,welchenwegensolcherVerjagung
und UngehorsamseineStrafe von 6o tausendThaler angekündiget
ward. DieBürger sagten: das hatte derNaht ohneihrWissenund
Willen gerhan, siewürdenkeinenPfenning dazugeben,c)

Als beyderegierendeHerren in brüderlicherVertraulichkeit
mit einander zuGüstrow waren: so faßtensie denEmschluß: das
Hof-Genchr wiederanzurichten,und ward dem CantzlarJohann
L.ucanus (vvNl.ucca) aufgegeben,eine -Hofgerichts Ordnung zu
stellen. Diß war dieerste Land-und Hofgenchts-Ordnung, soviel
man weiß,diehier imLandegesehenworden. Sie wardzuRostock
durch Ludwig Dicy gedruckt, unter folgendem Ticul:

Reformation undLand-Geriehts-Ordnung Unservon Gottes Gna-
denJohannes WibrechtenundUlrichenGebrüdern,Hertzogenzu

H Z Mcck-
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Mecklenburg,FürstenzuWenden,GravenzuSchwerin,Rostock
undStargard, derLandeHerren.

Unddurchein vorgedrucktes^Fürstl.Befehlkundgemacht,woraus
nichtalleinerhellet,daßdieStände an Pralarcn, Ritterschaft und
Stadccn,bel)vorigenLandtagen dieFürstenöftersdarumangelan-
gct, sondernauch„kegenwertigeLand-Gerichtö-Orbnungmit reiffem
„Rahl vieler---- ehrbarenundgelahrtenNähteverfast,befthlo^en,
„gesetztundpublicivctworden,,wie dieeigentlicheWorte in solchem
parcnr lauten,d) Es sindhierausnochanderedergleichenOrdnun¬
gen^«. i>68/ l s?o und 1622.gefolget,e)

BeydeHertzogequitirtcnFreitagsnachJohannis Baptisiä
zuVl?rcdcnhagcndenAusschußwegenderfreiwilligenLand-Hülfe,
undließendemselbendiefernerefreieDifpofitionderEinnahmeund
Ausgabe,jedochjährlichdavonRechnungabzulegen,wieanliegende

VH. Urkundemitmehrerenzeiget.
z. Damahls wohnte zu Schwerin ein Bürger, Rahmens

HansSchnlc, welcherdesvorhin fchongedachtenPredigersJoa¬
chimZxüken-(nichtKoken)biercrsTochterzurFrauenhatte. Diese
wardnichtohneGrundbeschuldiget,daß siemit demHos-Marschall
inEhebruchlebe. JhrVater hielteeS nur für eineVerläumdung,
und bestraftesolchesauf derCautzel. GegenAbendfchlugderBlitz
in Schulten Hauß,verzehrtedasselbe,wieauchdas Raht-Hauß,des
HertzogsZehend-Scheuneundnoch44. andereHauser. Es schrei¬
betsolchesÄcrnh. -Hedsrichundmeldetdabei),daßderVater auf
derCantzelgesagt:wo seineTochtereineEhebrecherinwäre, sosolle
GOtt mitDonner undBlitzin ihrHaus schlagen,f) welchesauch
' daraufnochan selbigemTagegeschehen.Aberes scheinetdiesesein
GedichtdesPöbelszuseyn,derbei)solchenBegebenheitenmitseinen
Zusätzenbaldfertigist. Z>nkcnbictcrwar einvernünftigerMan»,
welchenHertzogHinrich (Pacificus)etlichemahl mit zurKirchen-
Visitation gezogen. DieserWunschaber würdenichtalleingantz
unchristlich,sondernauchhöchstunvernünftiggewesenseyn. Denn
werwünschtdemwasBöses,denergernevertheidigenwil? wassolte
dasfür einZeichenderUnschuldseyn,wennderBlitzinsHausschlüge?
undwarumzündetedißFeurnochvielandereHäusermehran? He¬
derichhat esvonHörfagen; indemererstlangenachdieserZeitRc-

!
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ttot-zuSchwerin geworden.Diesemhabenes anderenachgeschrie«
ben; Chcmniyaber,dernichtsohneUeberlegungwiederhohlenwol¬
len, hat es weggelassen,g)

NunmehrofingenauchetlicheNonnen imRostockschenClo«
sterzumH. Creutz,an, der evangelischenü.chre Gehör zu geben.
voQor Draconires, welcher ^upeimren6ens hieß, und zuweilen auf
BegehrendesRahcs, in St. Johannis-Kirche predigte,auchdas
H.Abendmahlverreichte,war dererste,welcherdiesenNonnen am
XVIII.Sontage nad)TrinitatiseinePredigtvomGeseyundEvan-
t^cliohielte,diesiegedultiganhöreten. Darauf auchAnnaWede-
manns, Anna Gerdes, Carharina Sroarrces undanderedas H.Abendmahlunterbeyderlc Ĝestaltempfingen. Doch bliebdieDo-
mina tNargareraBeselins, und etliche andere, noch bei) ihrer papi-
siischcnWeisebis >562.k) Denn es hieltensichnochimmerheim-
lichePapisten in derStadt auf,welchein denHmiftrnundin diesem
ClosterMesselasen,i)

So reichlichdieRostocker ihreGeistlichenvormahlsim
Pabsihnm versorgeten,unddabei)hochemporkamen; sowenigga-
bensieaufdiePredigernach derReformation,kamenaberauchim-
mermehrundmehrdabeyzurück. Wir habendavonschonLLxem-
pcl gesehen;jetzomüssenwirnochanführen,wiekümmerliches dem
damahligenPredigeram ArmeN'HausezuGt. Georg, NahmenS
Thomas Johann Jordan, ergangen. Er stelletsolchesin einem
nochvorhandenenSchreibend. 21.Dec.E.E. Raht vor, undsagt:
daßernur 20fl.und2Prüven(Pracbenden)und neuetho bcrisinge
(keinenZuganganKleinigkeiten)oder̂ cciclenrienhätte,undmüstees
alsoverlaufen,wo ihmnichteineZulagegeschehe,k) Was daraufer¬
folget,istnichtzufinden.

Mit demAusgangediesesJahres, schriebPhilippus Mc-
lanchrhon einenlateinischenBrief an unfernHertzogJohann Al-
brecht, dariner Perrmn Vinccntium einengelehrtenNcapolitct-
ner, an denselbenrecommencliret. Der Brief ist mit andernzu
L.ondon gedruckt,und in G. Fr. Sticbcrs Mccklenb.Historieder
Gelehrsamkeitzulesen.

Die Stadt pcnylin brantedamahlsauf dieHalste,vonei¬
nemangelegtenFeuer,ab. t)
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Äo. 4- Da unsereHertzogenöhtigfunden,abermahlseinenLand-
i ssS« halten: soschriebensiedenselbenam 2D.Januar,1559.zuGti-'' *

strorvgemeinschaftlichaus,um am z. Febr.undalsonach14.Tagen
(da es sonstordentlich4.Wochenwaren) de»Srernbcrg auf dem
Iudenbcrg, zuerscheinen.Hier ward derLandschaftunterandern
Vorgetragen/daßdieHertzogebeyderseitsdenkünftigenReichs-Tag
beziehenwollen,wozusieeineHaldeLand-Bedebegehrten. Die Ab-
geordnetederLandstädte warenhieraufnichtinftruicet,weilimAus¬
schreibennichtdavongedacht,und reisetenalsozurück. Nachihrer
'Wiederkunftgabensieam 26.Febr.ihreStimmen dahinab: daßsie
an derdoppeltenLand-BedeundMaltz-Zieseschongenugzutragen
hätten. Es wäreihnenm denFürst!.Reversalenversprochen,daß
sie,wenndies!Beschwerungvorbei)wäre,dergleichenfernerzvtragen
nichtschuldigseynsollen. Dagegenaber soltedenStädten wieder
zuihrerWohlfahrt, durchHerstellungderNahrung,geholfenwerden.
So hättenauchdievorigenHertzogedas Landnichtmit dergleichen
Auflagenbeschweret,obsiewohlgleichfalsdieReichs-Tägebezogen.

Wie hart es öfterswohlgehalten,diedoppelteLand-Bedevon
denStädten zusammenzubringen,ersiehstmanaus einemSchreiben
vom 19.Aug.welchesder verordneteAusschußan dieStädte erge-
henlassen;dariner ihnenmeldet,daßschoneinigeBürgen (sofürdie
Landes-Schulden gut gesagt) zumEinlager gefedert, und theils schon
würcklichCinlagerhielten,dahersiedochzureiligenBezahlungAnstalt
machenmögten;begehrteauch,daßdas rückständige,samtklarenRe¬
gisternmögteden8.Scpteinbr.nachGüstrow eingesandtwerden.

s. Als derKayserFerdinand in diesemJahr einenReichs-
Tag nachAugsburg ausschrieb:sobezogHertzogJohann Albrccbe
denselbeninPerson,undkamzuAugsburg d. 11.Aprilan.m) Her-
tzogUlrichabersandtedahinJohann Louk, derRechtenDotter'und
FrofeflorinRostock,welcherbei)diesemHertzogein grossenGnaden
war. Die Stadt Rostock erhielteauf solchemReichstage vom
Kayser d. 27. jumi die Bestätigung ihrer Privilegien unter einer gül¬

denenBulle,woraufsiesichnachhervielfältigberufen. Der Reichs-
Abschied.wardam 19.Aug. von Hertzog)ohann Albrcchcgleich
nachden,MarckgravenGeorg Fndcrich zuSrandcnburg unter-

schrie-
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schrieben.HertzogSUlrichGesandterstrittesichnichtwenigmit den
andernwegendesVorranges/er kamabernochhinterJülich, Pom-
mcrn undHessenzustehen,n) woraus nachherovielWiederwillen
erwuchs.

Hier wardnun aucheineMüny Ordnung aufgerichtet,wor-
aus wir anführenwollen,was insonderheitMecklenburg angehet.
Das MarekSilbers LöllnischenGewichtszu16Loht(8Nthlr.Spec.)bliebzumGrunde, wievonAltersherdas MarckSilbers gerechnet
worden. Von denSundischen (SchillingenoderMecklenburgi¬
schenScchslmgcn sollenaufdasMarckCöklnisch157.undeinhall»
Stück gehen,unddiese187Stück oderSechslingean feinemSilber
6Lohthalten,wovon48. einenGüldenoder6oCreutzergeltensollen.
Weil nun damahlseinReichsthalerSpeciesnur 8Creutzermehrals
derGuldengalt, wieaus ebendiesemlLdiccerhellet:sostehetman
hieraus,daßderMecklenburgischeGüldenzu24ßl.gerechnet,damahlS
nur 3 undeinstelßl. wenigerals einenTMcr Speelesbetragen,folg¬
lich,daßes richtigsei),was wirdrobengesagt:derWehrt desGeldes
seynocheinmahlsogutgewesen,als zuunserZeit. Von L.übcck-
scheuPfenningensotten288Stück denWehrt einesGüldenzu60
Creutzerhaben. Von Mecklenburgischenaber576.weildiesenach
dempommcrschenoderSundischen Fußgeschlagenwurden,folg-
lichnur halbsogutals dieLuibeckschenwaren; daraufwurdenun°
sersHertzogSÄlbrechtMüntzen,sozuGadebuschgeschlagen,undde-
renwir bei)1547.gedacht,mit angesühret,wieauchdessenThaler
nndOrtS-Thaler; davonwardverordnet,daßdieselbeninBezahlung
hinführonichthöherzunehmen,als denThalerzu53. denhalbenzu
26. unddenOrt zuzehnthalbCreutzer. Auf gedachteOrts-Thaler
standdesHertzogsBrust-Bild,mitderUmschrift:ALBERTUSDUX
MEGAPOLE,zwischenherwarendieBuchstabenG.C.I.G. mitein-
gepregt,0) wovonG. C. vielleichtdesMüntz-MeistersNähme,l.G.
aberInGadebufchheissensoll,dochkanes auchIn Güstrow heissen^weilhiergleichstesgemüntzetward. Was dieGold-Gülden anbe-
trist; so ward nun verordnet,daß 72 Stück davoneinColnisch
Marck(l6?oht) wägensotten. Es warenalso72 Gold-Güldens»gut,als 64Ducatcn, undhieltenan feinemGoldei2Loht6Green.
Daß umdieseZeit auchgüldeneMüntzenin Mecklenburg gepreget

Zchnces^uch. I wor-



worden,undzwarsowohlschlechteals gute,oderleichteundvollwich-
tige, solchesistaus ebendieserMüntz-Ordnungabzunehmen;denn
wenn darin dergüldenenMüntzengedachtwird, dienach6Monaht
nichtmehrgenommenwerdensollen,soHeistes auch: tNechclnbur-
gischohn S. Christoff. Es müssenalsohiergüldeneMüntzenseyn
gepregetworden,dietheilsdesH. ChristophersBild geführet,theils
nicht; ohnezweiselhat sieHertzog2Übtecbrgepreget,dereinenseiner
Sohne Christopher,diesemerlichtetenHeiligenzuEhren,nennenlas-
sen.p)

AufsolchemReichs-TageempfingHertzogJohann Albreche
dieVelehnnngvondemneuenKayserq) fürsichund seineBrüder.
Es wardauchhierderSpanischen Schuld-Foderungwiedergedacht.
Der KayserCarlV. war den21.Leprbr.hinterlegtenJahres gestor¬
ben,undregiertenunin Spanien seinSohn Philipp II. 2ln diesen
ertheiltederKayserFerdinand eineVorschrift,undließunserHertzog
denGrund solcherFoderung,auf AnrahtenderReichs-Stände,von
2. RechtS-Gelehrten, als Modestinus Pistorius und "^acob Tho-
ming auffetzen,welchederMeinungwaren,daßdieserKönigalsErde
seincsVatcrs,auchdessenSchuldenbezahlenmüste,welcheszwarsei¬
ne guteRichtigkeithatte; es kamaberhauptsächlichaufdieFragean,
wiemanzudieserrechtmäßigenFoderunggelangensolte. Denn der
Königwar in solchenUmständen,daßhalbEuropa zutretenmuste,
wennmanihnwiederseinenWillen wozunohtigenwolte. Es that
nlsoInfkus Jonas ^ui-.Licent. einenVorschlag,wie man füglich
durchdenHertzogErich vonBrunervick, weicherin desKönigs
Dienstenstand,undjetzozuMiddelburg lag,an denKöniggelangen
könte. Die Sache wardauchan diesesHertzogsCantzlarJost von
rvalchuscn empfohlen.DessenLlntworts-Schreibenauchnochim
Archiv, aberweiterfindetmannichts,daßetwaserfolget,r)

6. Wir haben bei; Ao. 1532. gehöret, was wegen der Zehen-
den aus demLande23arrh, Srrahlsund undTribusees in Pom-
mern vorgefallen,undwiesolchean unsernHertzogUlrich,als Admi-
niftrator des Stifts Schrverin, versprochen worden. Als nun die-
selbendennochnichterfolgten:soschriebHertzogUlrichauöSüyorv
d. 28.Febr.an denHertzogPhilipp inPommern, und beschwerte
sichwegen deren Zurückhaltung, mit dem Bepfügen, wo dieses nicht ab-

geän-
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geändertwürde,sosäheer sichgeuöhtiget,desfalsbeymKayferzukla-
gen. Es ergingdaraufdieAntwortd. lO.Apr.derHertzogPhilipp
habesichschonvielfältigerboten,wenndemStift Camin,aus dem
Mecklenburgischen,abgefolget,was ihmdarausvonAltersherzu-
stünde,auchan statdesvormahligenAicki vmconizuTribuseesein
Superintendens, oder sonst ein christlicher gelehrter Mann hingesetzet
würde,derausLehrundLebenderGeistlichenimLandeAchthätte,daß
er sodannauchwiederausPommern wolteabfolgenlassen,wasdem
Stift Schwerin gehöre. Die BestellungeinessolchenSuperin-
rendenrenwürdejetzosovielnöhtigcrseyn,weilsichdesOrts allerley
Irr Geistereinschleichenwölken. Die Stadt 2?arth that aucham
20.MajianHertzogUlricheineVorstellung:weilfürsolcheZehenden
nichtderDienstgeleistetwürde,wofürsieanfänglichgestiftet,unddie
Stadt zurErhaltungihrerKirchen und Prediger solchehöchst
nöhtighätte: somögtederHertzogihr dieselbeüberlassen;wiedrigen
Falls müstesietragenwas mit ihremHertzogeverglichen,unddieser
ihnenauflegenwürde. Es wardhieraufabermahlseineZusammen-
kunftam Sontage nachMartini gehalten. Von MeAlenbnrgi-
scherSeite fundensichdazuein,Jochim ZurufezuVerchentin,Iür.
genrvackcrbarth,Amptmannzu2)üyorvundRühn, wieauchvor-erwehnterJohann Bouke.s) Von PomnlerscherSeite Ulrich
vonSchwerin zuPuyar undSpamekow Erbgesessen,derCantz-lar Valentin vonEichstädt undErasmus Hausten. Diesekonten
sichaber nichtvergleichen,werdenSuperintendenten setzensötte?daß vvrmahlsder ÄischofzuSchrverin denArchi-DiaconumzuTribuscesgesetzt,war gewiß. Es war aberauchin demReichs-Ab-
schiedvon isss. erkant,daßdiegeistlicheIl»risd:ction dervormah¬ligenBischöfenunmehroruhensolte. Die"Mecklenburgischenwol¬
lendas alteRechteinesBischoseswiedergeltendmachen,diePom-mcrschcnabersteifetensichauf denneuenReichs-Abschied,undalsogingensieunverrichteterSachewiederauseinander,wiederAbschied,
sosiezuDemmin d. is.t^ov. unterschrieben,umständlichzeiget,c)Als wegenderLandes-TheilungzwischenunsernHertzogen
nochlangenichtalleszurRichtigkeitwar: sowurdeneinigeLand-und
Hos-RählezuSternberg niedergesetzet,umeinenMacht-SpruchindieserSache zuthun,welchesauchgeschähe.Wir werdendavonbey.^0.isöz. einmehreshören. J z Bis
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Bis hieherhattensichdieRostockergeweigert/dievondem
BurgemeisterVrüinmerbewilligte80000fl.zudenLandes-Schulden
abzutragen.Wie aberdieHertzogesie,desobgedachtenUngehorsams
halber,nochmit60000fl. Strafe bedrohethatten; soberedeteder
Magistrat dieBürger, sichnur zumAbtragederContrlbutwnwillig
findenzulassen,sowürdedieStrafe wohlwegfallen. Die Bürger
erklährtensichalsozuden80000fl. undweilsiebishersäumiggewe--
sen,nochzu5000fl.Zinsen.Darauf dieHertzogeihnend.az.vcwb.
einenRevers gaben,daßsolcheWilligkeitihrenPrwkleZienunschäd¬
lichseynsolte.u)

x) Rost. Elw. P. I. p.707. y) Rost. Etw. P. II. p. 442. z) Myla
Annal.inGerdes. @rttnl. p. 268- 2) Rost.ElW. P.I.p.4^8,69r.
b) Gryfe in Vita Slüteri adh.a. Rost. Etw. P. IV. p.446. c)
Chemnitz, in Chron. M. Ungnad in Amoenitat. p. 316. d)
Kraft Meckenburg. Land-und Hofgerichts-Historie in Ungn.
Amcen. p. 403. e) Porters Sanil. IV. p. 39. f) in Chron.
Swerin. adh. a. g) in Chron. M. apudGerdes 1.c. p. 650. h)
Rost. Etwas P.V. p. 29. Z0. i) ibid.p. 96. K)Rostocks
Etw. P.V. p.790. 1)Chemn.in Chron. M. in Vita lllriciIV.
deBeehr de Rebb. Mecleb. L.V. C. IV. p. 776. m) Myhl An-
nal. inGerdes.@aml.p.270. n) Reichs-Abschiedex>.593- O)
Reichs-Abschiedep.598.599-600. p) Müntz-OrdnungimR.
Ll.p.60z. q) MyLAnn.I.e. Betracht,derGemeinsä),und
Conrrib.Verftiss. von I7sl. Beyl.8. P-8- r) Ioh. Scbuly
Spamsä>eSchuld^Foder.inGerd.Saml. p.602.fq. s) Rost.
Etw. P. I. p. 506. t) Gerdes.Saml. p. 718.fqq. u) Chemn.
in Ungn.Amoenit. p. 318-

I.
Schreibender Städte, Neu-Brandenburg, Güstrow,
Malchin undFricdland an denAusschußderRitterschaftund des

Landes,wegenihrerBürgschaftin derHertzogeSchuld-
Sachenvon 1558.

^V>nserefreundlichewilferigeunvordratcneDienstenachvermeegenIdertide
thvvorne.GestrengeErnuhesteundErbaregünstigelicbmHerenundgneterr

freunde



Ao.irrj. Mecklenburgs Ordnungen. 69

freunde,wyhebbcnjn bissenVagenbeydeunsereRegerendeLandesFürstenund
gnedigenHernOkI.G. schriventvonwegeneinerDorsiegelnngevpSosiehalffdu
senddalerHovethsnmme,TinseundInteressedenErmihesienIachobvanArilin«
belangendthosampteinemI.G. Schadloßbreffvptvuderdenigstentfavgen.Ockim
der andervoruhamenI. G"Hochgemelcc»unsereLandesFürsienbeuchtgedmie,.
alsescholdewihdieWin;iesevondrnddehalveIare vorflaceiidenInnhemernnichr
ingebrachtHebbenunduns dermatenalsedeungehorsamenvormergkentaten;der-
halvenbcghercntsnlchenachstendigeWin^isetuschendatoundPingstennochmalen
thoenthrichten.DarentjegenbiddewyInwe gnnsienwiedernmbtho vornhemend
undstellenin keinenthwisell.I.G. alßdieHochverstendigenwerdensickchobesehe-
denWethen,wounsindissem"vorgemeltenHandellahnunsermithbörgerConsens
willenundfulbortethwashierinnevorthonemenniä)tgeborenWoldein Ansehn,
bahrdeStadt Siegel!nichtuns demRadesunderder gemeinenStadt, alsede
darvorhafftenmothenthoaehorigist. Undeffrwywolssolichschriventundockdenn
schadcloßbreffunsergemeinevorgeholdenundvorlesenlachen,sohebbcndiesulvigen
darenthjegen,wiedennauchnichtunbillignachgestaltderSachen,allerlei)Ilwede
ingebrachtundbefthweringegehatt. Nun haben»wir allerseitserwogenunduff
diesenwegkgedachtsoderSchade-loßbreffmöchtegestelletwerdenalsodachI.G.
di^eSvsihalffdnscntdalerHovetsnmmetinse»ndInteressevandissergegenwerdigen
HülpeinnherhalvediessernegstvolgendendrüddehalvenIare, michdemallerfnrder-
lichstenundvorallenanderndarLandschuldedemgemcltenJacobvonArnimtho
vollernögewedderafieggen,geldeu,betalcnunduns dieBürgerschadloßholden
undvortredenwollen,undedenBürgeninndenStedensoveledieHoversumma,
tinseund Interessebelangentvonder MoldezieseunddubbeldenLandtbedentho
erer benhemungena avrekungeeinerjdernStadt andeill,durchdenZiserschriever
undInnehmerderLandbedebeyeinenErsamenRath depvnirendachalsoInwen¬
digdissendrüddehalvenIaren Jacob vonArnimdieloßkündigmigevonI.G. moch¬
te geschehenundvondemdepoiiirtenGeldevolliglichbetalt,undwyschadloßmögen
benommenwerden,wasdennanGeldeowerichblivenwörde,möchtenI.G. gelcke-
wollthobetalingeandererschuldejresgcsallenswendenundgebrngken.Solches
auchalsPrineipalensachweldigenundsteifst,schuldigenvorIn unddensülwigenEr-
venniit erenegenangebornciiPitschafftbekrefftigen.So"woltwirJedochnicht
verbindlich,beyunsernmitbörgcrnvlcissiganhalten,zuversuchen?ob wirsiedahin
beredenkönnen,sieinsolcheVersiegelungwilligenwolen,waswir alsobeyIhnen,
als diediebordetragenmosten,erhaltenmochten,wollenwirE. ErbarGunsten
glichvermeldenundgeschichtsolcheunsererundunserbörgervorbcwachtingenicht
ausfreventlicherVorsatzstindcrnmißsorglichenbeweglichenUrsachen,dannwirzum
Teil hievorvonwegengeligkesgelöfftsundavergevenschadloßbreffevonHinrich
vonSzesterfictvorSegellose,Erlose,meineidige,vorgewene,vertwiffelndebosewich-
ternptallerhöhstahnunserehrerverkleinert,geschmehet,undgesä)uldcn,darthoin
GalgenimRade, alswerenwy-Oveldederundwedderehrengedahnhaddcn,mit
grüwlizkengemelten,angeschlagennnddochupunservelefoldiganropenrundbidde'

I i «et
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Overallcthoversichtnichtbenahmenworden/darummetVorhabenssulcheschregkligke
exempelnndnhabedengkuns bymennigkliä)e!inichtmögeverdachtoder ovcl nhage-
düdetwerdenSunderlickwilderHovetbreffsohefftiggestelletworden/mißallebe-
gnadunge,PrivilegienundgerechtigkeitengantzundgarimGefalleaffschnedenund
tholieffeigenschoeleuverbindenundverplichten,dat dochnieerhürtworden,wat
«werftdewin Zinsebclangentsovonnnsunvorschensgefordert, weten>v»Unstho
berichtenSind ocknichtinAffredenals daßihmanfangedisservorgeschlagenhülpe
van jglichertnnnebier,soinStedengedrmigkenund uhtgeschengttwürdeVI. ß.
lübschnndeinenhalvenfi.vorichliheAmewiusthorZisethogeven,vernwgeenes
overgevenZeddels,So thoGüstrowdenartenMay derlandeschopthogestellet,pro-
ponert,undangeschlagenworden. So istdochsolcherVorschlagden22tm May
durchdieLandschopgentzlichnpgehavenmmiretundgewandeltundsolcheHnlpeup
datMolth, soindmStedengemhalenundverbrnwetwurdevonJchlichendrompt
einenfl.thogevengerichtetwordai,woVennedatoorsigeldeMandat und dievol
machtsbreffsoI. G.von derRidderschvpundStedender landeMegklenborg,
WendenundStargard, desdatumsteidtthoGüstrowamvefftenMontsdagJuly
Anno I.V. avergevenundthogestelletin sinenBugkstavenundockdieReversalbreff
darupwyuns denRefererenklerlichmit bringen,tröstlicherchoversicht,wat also
damahlsvanwegenderwinnndbehrZinseupdeMolt Zisegewandeltundgelegt
wordenScholdejhobilligich»nichtverniet,wedderhalet/velcwenigerdiesülvigeu
vanunsthonentrichtengefordertwerden,lindgelangtanI.G. unseregontzfreund¬
lichebidde,diesülvigewoldensicknichtbeschwerennnsarmelüdemithfüllennoht-
wendigenschadloßbreventhoVorsorgennndwiegemeldetvorthosehenundjuvorge-
wissen,diewirunsergemeinealsovorzulegenhaben,ob sieinsolcheversigelungewil-
ligenwolteund»nverargwonetbliven,OckmitderwinZisevortelledermaßenund
vrsagkenenichtbeschwerenSünderbyunfernLands-FürstenundHerrngmistiglichen
vortredenundentschuldigtnhemen.Daß wyI.G.in antwurtgnderwolmeynunge
nichtvorholdenmögen,nndfeintschlechtimsesvormogenskegennI. G. semptlich
undsnnderlichihnallewegenthoverdenenwilligk.DatumMalchinden7dachMay
Anno &c. LVIII.

T. E. G.
willigen

BnrgermeysterundRahtmannederSiedeNien-
brandenborchGüstrowMalchinundFredeland.

II.
HertzogsJohansAlbrccbtVerordnungwegen

der Düttken.
BonnGottsGnadenJohanßAlbrecht,HertzogkzuMecckelenbnrgkze.-e.

<V>nnstrngünstigenGrus znvorn.ErsameliebeGctrewcn.Nachdemdannwie«v vnsvorkumpt1dieDuttke»Im LandezuStargart allenthalbensehrgenge
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feilt,vndhoheraußgegebenwerdenfollenn,denauffdenWertdarauffsiegeschlagen,vnndahnandernEndensotheurnichtaußgebrachtwerdenmügen,WeichsvnsernVnterthanenzumNachreilvnd vnserMüntzzuVerkleinerunggereicht/das vnßdannnichtzuleiden. Demnachbegerenwir/ Ihr wollettbeyEuchvvnndemPre-digstueleabkündigenvndverbietenlassen/ das hinfürderdieDüttkennichtmehr/odernichthöherdennvmbdrittehalbenSchillinggenommen/auchvonvnsernAus-schoßrheurernichtentpfangenwerden.VnndIhr wollettdassolchesgeschehevnndgehaltenwerde/gntheachtnngevndanffsehenyaben. Daran geschichtvonEuchynserejnvorlessigeernsteMeinung«.DatumGadepnschd.litenAngustiAnnois^z.

Dem ErsamennvnsernliebengetrewenBürgermeistervnndRath¬mannenvnserStadt Gadepusch.

III.
AnkündigungeinesbevorstehendenAufboths

cie lss8-
VonGotts gnadenIohansAlbrechtvndVlrichgebrüdere,HertzogenzuMecckelnburgkk.k.
nserngünstigengruszuvor«.- > - WirgebeneuchgnedigerMeinungzuerken¬ne»/Ob wirwolsürunserPcrso»/desgleichenauchderhochwirdighochgeborneFürst, .^err Christoffer,CoadjntordesErtzstifftsRiga, postulircerBischoffzuRatz-dnrg:c.?c. Vnd HertzogzuMecckelnburgkk.k. vnserfreundlicherlieberBruder,mitniemantinvnguthemetwaszuthunehaben/aucheinemjeder«,ordentlichRechtzupflegengeneigtsein,zuvnfreuntlichemvnnachbarlichemwillen, keinvrsachgebenhaben,So erfordertnichtsdesterwenigervnserbesohlenAmptanffvnsersvndvwsersfreundlichenliebenBrudersvnterthanen/imStifftRatzeburgk,das wir ver-mügevnserBrüderlichenVortrege,alsdiewirErbschutzherninsonderheitdesStiffcsvorpfiichtct,gnttanffsehenszuhaben,dassiefür gewalcgeschütztvndgehandthabtmügenwerden.Demnachbegernwirernstlich,jr wolletinguterReitschafftsitzen,vndauffvnnserfernerschreiben,mit ewernDienernvndvnderthanenzuRoß vndFuß, sostarckjr werdenkontanffsein,vndan denort, dahinwir eucherfordernwerden,euchbegeben,vnd vnservndvnserUnderthanenbestesfordern/vnndscha-denvndNachteil!verhütenhelffen.Daranthntjr,zndemdaseseuchselbstniitzumbestengericht,unserernstejnvorlessigeMeinung. Datum Wredenhazenden18.Juny Anno lssZ. (L. S.) (L. S.)



IV.

Präsentatio zum Kirchen-Lehn von 1558.
zu SrcrichcrA.

Cvram univeriis & fingulispr&fentes literas inlpe&uris, audituris

five le&uris EgoXicolausGiefenhagen, divina Providentia Ec-
c/^/foSternbergenfis animarum Paftor, hoc meo Chirographe»libero

conteftor, quod Sacerdotium beato Martino in Cathedrall Eccleßa

Sternbergnifi dicatum, cujus jus Patronatus de jure ad me meosqve

perpetuos fucceffores fpe&at, Studiofo adolefcentulo, Johanni Gie-

fenhagen fiiio meo charisfimo contuli & asfignavi, ac eidem vi prx-

fentiarum confero & asfigno in nomine Pacris & Filii &Spiritus S.

Amen.
Porro nunc prxdiflus Johannes bonis literis addiftus, qux

fuae vocationis funt, diligenter fecerit, quo rändern Reipublicx

Chriftianx profit, ac Deo omni laude dignisfimo grata faciat. Vo-

lumus atqve fimiliter petimus, ut quisqve debitos frudtus proven-

tusqve cum omnibus attinentiis eidem plenarie & integre reddat,

peifolvat atqve concedat. Id Chriftus verus Paftor largiter refe-

ret. Sin minus hoc debitor fecerit, hunc Dens juftusJuftitix vin-

dex digna poena afficiet. In hujus Collationis teftimonium ac fi-

dem hafee prxfentes literas ego fupra nominatus figillo meo ufuali

inunivi atqve ratifieavi. Adlum Sternbergx in prxfentia piorum

& honeftorum Virorum Domini Johannis Homingii inGogelow&
Dabele pagis plebano, ac Jacobi & Johannis Jordanorum civium in
Sternberga AnnoChrifU MDLVI1I.dieJohannis Baptiftae.

V.
Derer^HertzogeJohann Albrcchtund Ulrich Schrcibcn

wegen der einzubringendenTürcken-Steur de 1558.
Iohans AlbrechtvndVirichgebrnderevonGvts gnaden..Herzogen

MecckclnburgkK.
nscrngünstigengrnszuvorn.Ersameliebegetrewen,Es babendieRömKey:
Mayt:vnserallergnedigsterHerr, samptEhnrundFürstenvndStendendcs

hiiljgenRöm:Reichs/imeingangedesvvrschienens7Jahr», eineHülstederjlji>

m Röm:Key:Mapt: rnnftrmallergnedigstenHern/widd^ denLrbfeindtdes
rhriß-

Ao.]<w.
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christlichenglaubcnsvad namensdenTürckeu,zu vnterhaltungeinsansehenliche»
Krtgsvolcksbewilligtvndeingereumbt,Denvege»auchvndvmbenttichtungdersei«
bendülffe.hochstgedachteRdm:Key:Mayt:ftll'st,vnddurchdenverordentenFiscal
«mChammergerichtbeyunsAnregunggetha»hatt, Vnndaberwir vnsernliebe»getrauenVnderchanenzumbefte»,vmbDilationvnderstrcckunagebeten,vnddiesel-benunfernernichterhaltenkönnen.So begernwir demnach,jr wölktauffden
MonragnachEgidy,denfünfftenSeptenibrisschirsten,vonallenewrengutern-beydenEidenvndpflichten,damitjr dembeiligenReich,deutscherNationvndvnsvorwantfeit.vmjtzlichcmhundertgüldenWerth,einenhalbengüldeneinlegen,DesgleichenauchvoneinemjtzlichenBürgervndei«wonerbeieuchsvlchseinfordern,a>«hallenewrenPanrcnsovieljr derausserhalbderStadt babt,vondenPredig-siülenabkündigenvndbefehlenlassen,dassieauffobgemelteZeitinvnsernEmptern.dasievoraltersdieLandtbetehingegeben,erscheine»,jreguterordentlichauffschrei-benvnddavondieHülffeentrichte«lassen»,vnnddavon»klareRegisterhalten,wiein» de»benachbartenChurvnndFürstenthumenvorlengstdergleichengeschehenist,Wo jr aberhierin»«gehorsamseit, werdenwiez»VerhütungderLandschafftvndvnsernschaden,sovnsdurchdenKeyserlichenFiscalamChammergerichtgedrawetwirtk, ewrenvngeharsamzu straffennichtvmbgehenmügen;Vndjr thutdaranrnseregeselligeMeinung. DatumBredenhagende»izIuly Anno1*58,

(LS.) (LS.)

VI.
Extraft aus HertzogsClMoffcr zuMecklenburĝenunci-

urion vomJahr 1559.d. 10May.
onGottesGnadenwirEhristoff,HertzogzuMecklenburg,FürstzuWende«.GrafzuSchwerinderLandtRostockmd StargardHerr, Bekennenöffent«lichvorunsund unsereErben,imdallenachkommendeHertzogezuMecklenburgze.-e.-c. Nachdemder HochgebohrneFürst,HerrJohannsAlbrecht,HertzogzuMecklenburg,FürstzuWenden,GräfezuSchwerin,derLandeRostockundStar-gardHerr, UnserfreundlicherlieberBruder,durchgroße«augewaudrenFleiß,undschwereUnkosten,^aussonderlicherBrüderlicherLiebe,TrewedieS.L. zuunstragt/bendemHochwürdigsteminGott, undHochgebohrne»Fürsten,HerrenWilhelm,ErtzbischvfenzuRiga,undMarggrafenzuBrandenburg,UnfernfreundlichenHerrnOheimenundSchwager»,unddemCapittel,auchgenuinerLandschafftdesErtzStifftsRiga, diemachendahinundsow.'itbeförderthat, daßwirMsersVerhof-fenserstlichznmCoadjutvrundfolgendtzumErtzbischoffaufgenommenunderwehletwerdensollen,undunsbißwirdieRegierungimErtzStiffterlangen,FürstlicheUnterhaltungzugesaget,daß wir demnachin Betra6)tu»gsolcherbewiesenerBrü»derliche»LiebundTrew,wannwirdesStifftsmitgöttlicherHülfehabhafftig,unddabeydieZeitunscrsLeben»gelassenwerden,unddesselbenunentsetztbleiben,S.5.undderselbenMaanlicheilLeibes-ErbennnsernanererbtcnTheilanLand?«undLei*Zch,ms Blich. K
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Jen, an den Fnrstenthunibcn, GraffschafftSchwerin und Landen dem Fürstlichen

Hanse zuMecklenburg zugehörig, und aller andern unserErb -Gerechtigkeit/soviel

derselbenbiß atther auf »ns vererbet worden ist, erblichimd eigenchümlichübergeben

haben, thun dasselbigeauchhiermit wissentlichin Krafft und Macht dieses unserS

offenenBriefes. Verzeihe» uns auch auf demFall, da wir zuBesitzdes Ertz-

Stisstö Riga kommen, und darbey und dazubiß an unser Ende bleiben und ge-

lassenwerden, aller und jeglicher unser Gerechtigkeit an Landen und Leuten

des Hcrtzogtkumbs Meccklenburg, und der zugehörigenLanden, anchallbe-

reits gefallenenErbgerechtigkeit, und wollen, daß solchesalles unfermfreundlichlic-

den Bruder HertzogIvhans Albrechten züMecklenburg ic.ie.zc. und S L.LehneS
Erben erblichund eigcnthümlichbleibenund gclaifcnwerden soll.*

* ex LetztemWort de 17p. Beyl. Num. 17.

VII.

Hertzögl. Quitnng und Abschied wegen der fteywlUlgen
Land-HÜlft d.d. Wiedenhagen Freytags Nach

Johannis Baptiftsr.

ir Johans Albrecht und Vlrich Gebrüdere von Gotts Gnaden Hertzogen zu
Mecckleuburg, Fürsten zn Wende», Gravenn zu Schwerin, der ganDcRo>

siockund Stargardt Herrn, Bekennen hiemit öffentlichfür uns vnd vnsereErben;
Nachdem vnsereliebegetreweVnderthanen vnsereSchulden zu!bezahlen», miß vn-
dertheniger trewc vnnd Liebeangenommen, Vnnd darzu eine sonderlicheHülffe zn
rntrichten bewilligt, auchdie Erbarnn vnsereRethe vnnd liebe getrewen, Heinrich
Haue, Dicterich Moldau, Cnrtt vonnder Lühe, ChristofferLinstow,Hartwig von»
Bülow, Hanß Sperling, Werner Hane, LüttkeBaßcwitz, Achim Negendanck,Hie-
ronimus Waiigelmn, Achim Lützow,Oswaldt Dornn, Joachim Holstein vnnd Jür¬
gen Lübberstorffverordnet, die solcheHülffe einnehmen,vnnd damit vnsereschulden
«biegen», vmbschlagennvnnd bezalennsollen; das wir demnachheut dato itzgedach-
keinAusschoßanher ghen Wredenhagen zuvns vorschrieben»,vnnd aller ihrer Ein¬
nahme vnnd Anßgabe, Rechnungeangehorct, die wir dann nicht anders, als erbar
vnnd aufrichtig in allen»punerenvnnd Artiekelnn befunden; Sage»» derwegen sie
vnnd ihre Erbcnn solcherEinnahme vnnd Aussgabediemill quidt, ledig vnnd loß.
Vmid alß wir dann befunden, der Ausschoßanch selber berichtet, weill Ihrer viell
tußnmnen» kommen, vnnd die Hendel nach notturfft vorrichienn Fontcnn,sondern
das dardurch wollvertzugeinfallen»,v»nd bißweilennetwas vorseumetwerdenmuch-
te; So haben sie(doch auf vnfer gnedigesBegeren, vnnd mit vnfermVorwissen
vnnd Bcwilllgiingc) Vier, die nechstbcusammengesessen»,anß Ihrem Mittel «ahm-
hafftig gemacht, nemblichDicterichMoltzahn, ChristofferLinstow,Werner Hane
vnnd LütkeBassevme.vnnd dieselbenerbeten», das sie die bewilligten»Hülfen hin-

fürter
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förter einnehiiM», die schuldedavom, bellum, v»nd die vmbschlegebestellen»,vnni»
d»rchHandlung odcr auchAnlelhnng etlicher Summen, glauben erhaltenn, vnnd
schadenvnnduachteillvorhütem soöenn,vnnd in den Ausgaben»die massehaltenn,
das, vormüge vnser brüderliche Vortrage vnnd Machtspruchs, zum allerersten»
das vsrpfandte fürstlicheeinkommenvnnd.Yeuser-entfreiet werden; Inn welchem
allem wir Ihnenn eine freie dispositionzv lassen»,vnnd annulier einnähme vnnd
AnßgabekeineVerhinderung zu thun, vnnd die bewilligteHülfen» auch von den»
vechlztennpechtennmir vleißeinbringen!!zu helffeu, bewilligtvnnd zugesagt. Wir
habenn Ihnen auchejnenneigenen»schreibet,soihre Register haltenn vnnd wahre»
kann, nemMichMagister Symvn» Lcupoldt,zugeordnet,vnnd denselben»zudiesem
Handell, das damit trewiich vmbgeheimwolle, insonderheitvereidet. Es habe»
aber die vier obgenanntevnsereRethe Ihnenn vorbehalten»/ i» wichtigenSachen
die andern» vomAusschoßzuvorschreiben,ihren» Rath darin zu gebrauchen, vnnd
dann, mit genieinemRothe, wichtigen»Sachen» v»»d Beschwerungen,sofürfalle»
milchten»,abhelffen»zu schliessenn. Es sollenauchdie vier verordente» von, Auji
schoßvns vnnd den ander» vomAusschoßalleJahr a«er ihrer einnähmevnndAnßga-
de clare Rechenschafftthnen». zn mehrer sicherheithabenn wir vnsereSecrett wis¬
sentlich ann diessennAbscheidthengen-lassen»,denselbenauch mit eigenenHände»
vndcrschriebey»vnnd geben»zumWredenhagen, Freittags nach Johannis baptiM
tag, ihn, Iare Christi funffzehenhundettvnnd acht vnnd fnnsszig.*

I. QUH. z. M. Vlri6) H. z.Meckelburg :c. :c.
lnuuu propria sst." manu propria sst.

(L.S.) (L.S.)
* ex Betrachtungen über Gemeinsch.und Loncrib. Verfass. 6e 1751.

Beyl. iss. p. 206.

Das V. Aap.
Allerley Rechts - Händel.

§. 1. Vom L.and und Hof-Gericht. Von der Todtttt-Hand.
2. Die Draconirischen Handel zu Rostock.
z. Die Universität erlanget ihr völliges Recht. t Dömiy

rvird befestiget. Die Papisten werden zu L.üpz abge-
fehafr. Streitigkeit wegen der Zehenden in Pom-
mern.

4. Scharfe Gesey-Prediger 311lViemar und Rostock.

K 2 Wegm



egen des Land-und Hof-GcrichtS hatten sich beyde Hertzoge
verglichen,daß solä)cs abermahl zuGüstrow gehalten wer-
den solte, und liessenzu dem Ende öffentlich von den Can-

heln abkündigen, daß wiederum auf nechstkommendenGalli (d. i6.
der gewöhnlicheLand-Gerichts-Tag daselbst, seinen Anfang

nehmen würde, mit der Anzeige: daß, obgleichdieserGerichts-Tag nur

4. Wochen vorher angedeutet, da es, nach der Gerichts-Ordnung 6.
Wochen seyn solten,dennoch diePartheyen mit ihren Klagen und an-

dem Produeten, Antworten undkxcepcivncn, auf ergangene Citation,

Isfaßt erscheinenfeiten.
Was es soiistdamahls bey den Unter-Gerichten für Beschaf¬

fenheit, wit Bestrafung derTodschläger, gehabt, ersiebetman aus fol¬
gender Begebenheit. Daniel von plejsc auf Sreinhuse gab Hoch--
zeiczuWismar, in eines Bürgers Hause. Die adelichenGaste ge--
richten daselbst in Schlägerei), und ward in dem Getümmel Heimlich

fco»pief}c zuBrühl, tödlich verwundet, woran er auch starb. Der
Thater solle Joachim von Strahle,idorff gewesen seim; welcher
abet entkam. Der Stadt-Magistrar wolte den Entwichenen, nach
damahliqer Weise, beschreienlassen,das ist vogelfrey machen. Strah¬
lendorff aber wolte nicht gestehen,daß er derThäter gewesen, deswe-
Sm auch der Magistrat mit der Beschreiung einhielte, und ihm frey

ellete,seineSache gerichtlichauszumachen. Run war damahls in
solchem Fall der Brauch, daß man einem Ermordeten die rechceHand

ablösete, und sie dem vermeinten Tdäter zusandte; womit ihn der
Entleibte gleichsammit eigenerHand vors Gericht führte. War aber
der Entleibte eincStandes-Person, so nahm man an stat der eigenen,
hiezueinewächserne Hand. Die Anverwandten dcs Heimuch von
plcjsc baten für ihn, daß ihm dieHand nichtmögte abgelöst! werden;
erhielten auch deswegen von beyder regierenden Herzogen eine 'Vor-
schriftan den Zxahr zuCismar, den Enlleidten mit Abnehmung der
Hand zu verschonen. Es ward also an den von Strahlendorff eine
wächserneHand gesandt. Als aber dieser darauf nicht erschiene,und
seine Sache ausmachte, (welches hieß, die Hand lösen) so geschähe
über ihn dieBeschreiung; womit einem Jeden frey gestelletward,ihn
zu tödten, wo er ihn fünde, welches sonst nur allein dem Blut-Rächer
ftey stand. Der Magistrat zu XViemar meineke: er hätte darin

elwas

<76 Lib. X. Cap. V. Ao.Tff9*
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etwas von derStadt L.übschen-Rechc vergebe«/daß er dieHand dem
Entleibten nicht ablösen lassen; welches der Stadt an ihrem Jurimu-
nicipali hinführo konte schädlich seyn. Damit er nun ausser Sorgen
wäre: so verschriebensichdieAnverwandten des Entleibten, als„Nei-

marPlesse thomBrüle, FrantzSparre thom ----- Jürgen Sper-
„lingk tho Schlagestorp/ AchimHahne tho Hinrigkshagen, Achim von
„dcrLühethoPantzkow„am 21 0£tobr. daß siewolten für allenScha-
den und Verantwortung einstehen,w) Es war dieserArt von Tod-
ten-Händen schonlängst vorhin bekant gewesen. Denn so findetman
in Schröders Papist. Mckl. eineUrkunde von 1257. darin von Tod¬
schlägern, (manu tantummodo mortua prsefentium) die nur allein
vermittelst dcr Todten-Hand gegenwärtig, bereits gedacht wird.
Vielleicht ist dergleichenschonbey benlvarinern im Gebrauch gewe-
sen, als welchein ihren Gesetzenhatten: für Hand, auch von
solchemerstenGesetzunter allen ihren Gesetzenden Richtet, Hendln,r,
Hände-Richter, nanten, wie wir im ersten Buch wahrscheinlich ge-
macht. Die^übccl-'scheRcchts-Regu!: Hand rvahr Hand, wor¬
auf hiebey die Vvlsinarischcn wohl mögen gesehenhaben, scheinet
aus diesemBrauch ihren Ursprung genommen zu haben, als welcheso
viel sagenwill: Eines jedenHand muß sichan dem halten, der ihm mit
seinerHand Schaden zugesüget.

Sonst war nocheineandere Art von Todten-Händen, da man
einem verarmten Leibeigenennach seinemTode dieHand ablösete,und
an den Bischof sandte, wenn er demselbenschuldiggeblieben; derglei-
chen auch wohl bey andern Geistlichen mag geschehenseyn; daher
man noch hie und da, besonders zu Srcrnberg, verwahrte Knochen
von abgelösetenHänden findet,die vielleichtnoch von ihren verarmten
Psarr-Unterthanen herrühren. Es scheintauch, als wenn dieRedens-
Art; zurTodtcn-Hand kommen (ad manus movtuas) womit man
sagen wil,daß weiter nichts davon zu Hohlen,aus diesemGebrauch her-
gekommen. Denn er ist in allen Reichs-Städten, wo Bischöfe refi-
dirtcn, beobachtet worden, x)

2. Mit Johann Dracomrcs zuRostock gingennun dievor--
gedachten Handel einmahl zu Ende. Die Prediger übergaben ihrg
Ursachenschriftlich, warum sieihn nicht zumSuperintendenten ha-
ben wollen. E. E'.Naht ließbeyde parrc auf die Schreiberey kom-

K z mc»,
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men, und brauchte zuUnterhändlern ÄcrtihardMcnzingcr, damah-

ligen^e^or der llniverfitxt, und den Professor Joh. Posstlius wo-

zu hernach auch V.L.aureimuL Kirchhofs und der alte Conrad Pc-

gel kamen. Die Prediger baten, Oracoimcs mögte sichnur erklä¬

ren, wie er seineWorte von GesetzPredigten, Fever de6 Sabbaths

und Vertreibung ber beydenPrediger wolte verstanden haben, aber er

wolte sichzu nichts erklahren. y) Vielmehr grif er diePrediger hier-

nächst noch immer härter auf derCantzel an: Solches Acrgernis ab-

zustellen,baten die Prediger, die gantzeSache an die Universitäten

Franckfurr und rvittcnberg zu schicken,und ihr Bedencken darüber

Ao. einzuhohlen. Als diesesnicht sobald erfblgte: so zogen die Prediger

is6O. am 7. Januar-.1560. aufDraconites öffentlichloß. Daher dieHe<-

tzogecm scharfes Schreiben ergehen liesftn, und am' 13. Jan. beyden

Theilen einStillschweigen auflegten, auch Joachim Trusen, LmU

2Zasieviy, M. David Chyrra-s, D. Ioh. 23ouf und M. Arnold

Buremus zu Commistaricn verordneten, die Sache zu verhören.

Da denn am 21, Jan. in allen Kirchen ein öffentlichMandat abgele-

fen ward; daß alle Rostockfche Prediger sichnach dertNccklcnbi»r-
gischenZ5.irchen-Ordnung richten, oder auch dasLand räumen fol-

ten. Gedachte Commissaricn kamen d. 18. zuRostock an, und

ward nach Verhörung derSache dieserBescheid gegeben, daß Dra-

comces seinerirrigen Lehre halber, des Amts entfetzetseynsolle; dar-

auf er bald die Statt räumete. z)
Das Minißerium bat hiernächst, daß ihm der Vormahls ver¬

triebene, aber Ao. 1559. wieder zumPrediger an Iacobi Kirche zurück

tmufene Andreas Martini, der eben jetzoRettorMagnifkus war, a)
mögte zumSuperimcndcmcn gefehetwerden; aber der Magistrat

verordnete dazu O. Johann Firrel, der zuAlc-Ärandcnburg"?alkor

gewesen,nun aber an Marienkirche zuRostock berufen war, wel¬

cher auch d. z.Xov. solchesAmpt antrat, wiewohl mit einigen Wie-
derwillen der andern Prediger, b) als nxlche dieWahl ihres Super-
intendenren haben wolten.

Die Rostocksche Gradt -Deputieren da sie im vorigen

Jahr an die Hertzoge 8s. tausend Gülden zu Güstrow bewilligten,

waren der Meinung, daß in ihrer Eammerey vielGeld müssevorrahtig

seyn. Denn siehatten nun so Jahr her/die^icr-Accisc gehabt, und
de?
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der Magistrat hatte die geistlichenGüter gebrauche,also, daß er die
Einkünfte davon gehoben. Gleichwie aber die Accise, ohne Bewjlli-
gung der Hertzoge, war eingenommen, welcheauchdie Stadt dieser-
halb beym Reichs-Cammer-Gericht verklagt: also hatten die Adlers-
Federn der geistlichenGüter so wenig von den rechtmäßigenEinflüssen
übrig gelassen, daß bei) der Cämmerey anders nichts als schwere
Schulden zu finden waren, welcheder Rahr auf zo tausend Gülden
angab, so der danische Krieg weggenommen hatte. Die Bürgerschaft
verwunderte sichhierüber nicht wenig; deswegen sie wieder ihre 60.
Männer auf dieBahn brachte, welcheauf das Betragen des Rahts
Acht haben solten. Weil aber doch das Versprechen zu Güstrow
muste erfüllet werden: so brachte dieBürgerschaft im Vorschlage den
hnndcrstcn Pfenning aufzubringen,wenn nun nach solchemFuß, der
am meistengcben solle, der das Meiste hätte, und die Nahts-Gliedec
die reichstenwaren; jb wolten diesehierin nicht willigen, daher es an-
derthalb Jahr hindurch vieleUnruhe sehte, c)

z. Da dieStadt in solchenUmständen war, daß daraus auch
für dieUniversitär leichtein Unheil hätte erwachsenkönnen, und der
Hertzog Johann Albrecht den Gelehrten sonderlichgeneigt war: so
reisete er zümKayserFerdinand nachUAen, welcher derUniversität
alle ihre privilegia d. >8. Aug- bestätigte, cl) womit die Fürstliche
Professoren wieder in ihr voriges Recht gesetzetwurden, daß sie so
wohl als dieNähtliche, konten^^,n werden.

Be» dieserGelegenheit reiseteunser HerAg auch nach litt#
garn, und besähe dieGrentz-Festungen,welchedaselbstgegendieTür-
ckischenEinfälle angelegt waren; um zugleichzu erfahren, wozu die
bisherigenTürcken-Hülfen angewandt. Daher auch derKayfer selbst
solcheReise sür rathsam hielte,und ihmGcleits-Leute gegenRaab und
Comorrha mitgab. Diese FestungengefielenunsermHerhoge sowohl,
daß er sichwünschte eben dergleichenin seinemLande zu haben, da er
sichdenn ohnzweifelerinnerte, wie schlechtes ihm gefallen,als neulich
der Hertzog Hinrich von Srnnervick in seinLand gegangen, und er
von Schwerin weichenmüssen. Er ließ also,nachdem n: im Septem¬
ber wieder zurück gekommen, durch einen Iralianer, Nahmens Fran¬
cisco aBarno der auch die Handwercks Leute dazu aus Italien mit
brachte, das Schloß zu Schwerin, wie auch Domis heftstigen. e)
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Der Hcrtzoavergnügtesichzwaran derFestungDomiy, siehat aber
demLandemehrSchadenals Vortheilgebracht;indemdieFeinde
hieraneinensichernOrt hatten,aus welchemsiedas Landbeschweren
tonten.

Die FrauMutterunsrerHertzoge,Znm, lebtenochauf ihrem
Wittwen-Sitz;uL.üpz. Sie war derpapistischcnReligion zuge-
than,undbliebdarinbis an ihrEnde,gleichwieihr gewesenerGemahl
derHertzogAlbrecht; daheres auchzu L.üpz nochmöitcl?«und
Meß Priester, sowohlan derStadt -alsSchloß-Kirchegab. Her«
tzogJohann Albrcchcwandleihr mancheszu, wodurchihr Witt-
wen-Gehaltverbessertward. Die (^economiczuSternberg hatte
ausNeuendorff7fl. undausdemDorfGrabow s fl.zuheben,wel-
che,da solcheOerterim AmptL.üpzbelegen,erseinerFrau Mutter
zufliessenließ,wieder8ecrLranusdesHertzogsUlrich, Johann von
^agen, bezeuget.5) Es istauchdieseHebungniemahlswiedernach
Srernberg gekommen.Als nun dieFrau Mutter nachL.ieflanv
gereiset,um ihren dahin abermahlsabgegangenenSohn Christo-
pher, zubesuchen;sobedientesichHertzvgJohann 2Ubtecbtdieser
Gelegenheit,undjugallePapisten vonL.üpzweg.Z) Indessengab
HertzogUlrichd.z.8cpckr.anDiderich vonG.uiyov?dasGut Za¬
del zuLehn,welchesvordemzumNonnen-ElosterIvenack geboret
hatte,h)

Die Sache wegenVersehendeninPommern, ward imAu-
guft wiedervorgenommen,undzwarzuMalchin, als ivosclbstvon
lNeckienbnrgischerSeite zugegenwaren,XVcrncrHahnvon2)a>
scdorv,Erasmns^chm, derRechtenLicentiatundHauptmannzu
Alrcn-Srargard, wie auch Rrusc, VOackerharrh und Äouke, so
Vormahls mit zu Demmin gewesen. Von Pommerschcr Seiten
war da Adrian Äorkmit demvorerwehntenSrvcnn, Eichstädt
undJoachim Möderiy, Fürstl.Raht. Es ward nundiebisherige
Streitigkeitdahinverglichen:HertzogUlrichsolte,als.^cjminiklarur
des Slists Schwerin, dengehendenerlangen,und diePommer-
schenFürstenpoltendazubeforderlichseyn. Den Superinrenden-
ten imTribuseischen̂i cki viaconar soltendieHertzogevonPom-
mcrn ernennen,undderSchwerinscheAdmini'ftratorihnbestäti¬
gen, undsvlte«r seinewe-sentlicheRestden? zuGreiforvald beym

Cm-
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Confiftoriohaben,auch daselbstbei) derHohen-Schulc lehren, soviel
erZeitübrighatte,undes ihmgefällig. Aus demSchrverivsche»»
Pommernsolleer zu seinemUnterhaltjährlichloo fl. 2LastNocken
und 2LastHabernvondenZehendengemessen.Dochsoltediesesal¬les nichtangesehenwerden,als geschehees vonRechtswegen,sondern
nur aus freundlicherEinwilligung,bissichbeydeFürstenfernereinereinhelligenMeinungverglichen.Weil aber dennochdiesehenden
nichtausPommern erfolgeten,wiees verabredetwar, somustedes-wegenabermahls^o.1575.eineZusammenkunftgehaltenwerden.!)

4. Wie einleiblicherArtztzwarnichtüberEyterundBeulen
hinheilen,aberdochauchnichtin denWundenwühlenmuß,um demparicnten nur alleinSchwätzenzuverursachen;alsohat einPredi¬
gerzwarauchdas Gcscy zugebrauchen,aberdennochallezeitdahinzusehen,daßer Niemand dadurcherbittere,sondernvielmehrdas
Amt einesevangelischenPredigers redlichausrichte,damit er beyseinenZuhörernLiebeundVertrauenbeibehalte,undderGeistGOt-tes, soaus dem^vangelio konimt,in denHertzenseinerZuhörer,zurHeiligung würckenkönne. HierinVersahees Hinrich L.aromns,
Predigeran Gr. Marien zuvl?ismar, dersonstGreinmeyer hieß,und des MecklenburgischenGeschicht-SchreibersBernhard L.aro-mus Vater war. EinMann,deranfangssehrbeliebtaberauchmitderZeitgantzverhaßtwar; weilergar mharteWorte brauchte,uni>seineWiderwärtigenwederzumAbendmahlnehmen,nochbeyderTaufe wissenwolte. Es ließsichschonin derStadt deswegenzurWeitläufigkeitan; daherderMagistrat nöhtigfand,ihnzuentur-tauben. Er gingdaraufnachRostock, aberhierempfingi^nHer-tzogUlricbsehrschlecht,er machtesichalsonachAntwerpen,woselbstdamahlseineL.uchcriscbeGemeine, wiewohlin geringenUmstan-den,war,und istyichtbekant,woerzuletztgeblieben,k) Doch istzuvermuhten,weilseingedachterSohn, derum dieseZeitgebohren,imLandebefodertworden,daßerwiedernachMecklenburggekommen»Zu Rostockwar Johannes Crispinus (Krause)Pvcdigeran Marienkirche, dieserwar ausÄrnnsrvick gebürtig,undhattezuDörpt inL.iefflandals eintreuerLehrergestanden,war abervondenMoscorvicernAo.i^z. vertrieben,kamdaraufnachRostock,undward,aufAnhaltenderBürgerschaft,vomRahe nlchtzumPa-
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ßore, (in eigentlichemVerstände)wieGriefe schreibt,sondernzum
Predigerbestellet.Er trat seinAmtAo.1^9. an, undverbandsich
mit denübrigenPredigern,(unterwelchenMatthaus Flcgeseinbe-
fvnderLollegawar) dieVerjagungderobgedachtennichtzubilligen.
Er wardaber nunnachHamburg an perri Kircheberufen. Der
Magistrat, das Predigt-AmtunddieGemeinewandtenvieleMühe
<w,diesengeschicktenMann zuRostockzubehalten; aber,wegendes
vielenGezanckesmitdemRahr, zoger davon. Als erd. Januar,
seineAbschieds-Predigthielte,ermahnteer denRaht aufsbeweglich-
ste, zurAenderungihres feindseligenGemühtesgegentreum'einende
Seelsorger, und sagteihnenrein heraus: wo sie das nichtthäten,
würdensieeingroßUnglückübersichund überdie gantzeStadt füh-
ren. Was hierauferfolget,undwieendlichGOttes Gerichteherein
gebrochen,werdenwir bald hören. Er fandzuHamburg anfangs
vielenBeysakl;bekamaberauch,wegenseinerscharfenGesetz-Predig-
ten, manchenVerdruß, und starb d. 17. Ockobr.1566. an der
Schwindsucht,m)

yv) Schröders Pap. Mecklenb. p. 670. x) Lehmanns Spcierschc
Chronic. L. IV. C. 42. p. 3 1o. y) Gryfe in Vita Slüteri ad h.a.
z) Gryfe 1. c. Chemnitz, in Ungnad. Amoenitat. p. 317. a)
Rost.Etw. P.II.p.s66. b) GraphEvangel.Rost. p. 149. c)
Cbernn. in Ungnad. Amoenit. p. 319. d) de Beehr de Rebb. Me-
cleb. L.V. C. 4. p. 776. Rost. Etw. P.II. p. 772. ex Ernefti
Cothmanni Confultatt. Academ. Ukkundl. Bestätig, der Ge-
rechtfamenüberdieAcadem.von,754. Beyl. 50.p-72.lq. e)
Mylii Annal. in Gerdes. Saml. p. 272. f) in Protocollo Vifit.
Eccl. Sternberg, de Ao. 1572. f'ol.4. g) Myhl in Gerd. Saml.
p. 272. h) Chemnitz, in Vita Ulrici IV. de Beehr I. c. p. 781.
Gerdes. Saml. p.6ss. i) Gerdes. Saml. p. 722. k) Schröd.
Wismar. Prcd. Historiê p.s3. I)GryfeinVitaSlüteri. m)
Rost.Etw.P.lV.p.697.
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DasVI.Lop.
Mißvergnügte Zeiten.

§. r. Die Städte beschwerensichüberMangel derNahrung
nnd viele2lusgaben.

2. Der IüccrbockscheAbschiedwirdpubliciut.
3. DieRostockscheUniversitärmacht ncne Dofiores.
4. Das Mimftenumist rvicderden Superintend.D.Ritte!.
s. DieBürgerschaft ist wieder denRaht. Mir 0. Rittet

läuft es schlechtab.

iefünfJahre, in Alchendas gantzeLandeinedoppelteLede
unddieStädte nochüberdemeineMaly-Ziese,zurAblegung
derHertzoglichenSchuldenbewilliget,warenmmaufMar«

tini verstrichen;daherdieBürger sichschonheimlichsreueten,daßsie
dieserLast,soihnenmitderZeitunerträglichschien,baldwürdenloß
»Verden. Ader man kommtimmer eherherunterals wiederhinaus.
Es warenauchetlichemit-AbtragungdesletztenJahres säumiggewe-
sen. Denn soberichtetederverordneteAusschuß,welcherdieRech-
nungvonEinnahmeundAusgabeüberhauptführte, an denHeryog
Ulrich, daßdieStadt Güstrow das fünfteJahr nochnichtabge-
tragen.

Da auchüberNeu-Brandenbiirg Klageeingekommenwar^als wäredaselbstnichtrichtigmitderLand-BedeundMaltz-Zieseve»
fahrenworden:soschriebenbeydeHertzogedeswegengemeinschaft¬
lichund aufs ernstlichsrean dieseStadt. Der Magistrat laßder
BürgerschaftsolchFürstlichesSchreibenvor. Diese'gab zurAM-
wort: siehattenbisherdieseschwereLastgetragen,wäredamitnicht
richtigverfahrenworden,das lägenichtan ihnen. Der Rahc ver-
suchte,obdieBürgernichtnochauf einJahr dieMaltz-Ziesebewilli¬
genwölken,abersiewarennichtdahinzubringen,weildieseseineBe^
schwerdesey,sodieStädte alleintreffe. Docherbotensiesich,wenn
aufbevorstehendemLand-TagebequemeMittelausgefundenwürden,
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soderArmuhterträglich,unddenAdelsamtdmBauren mit fasseten,
daßsiesichsodannals gehorsameUnterthanenerklährenwölken.

Als hieraufderLand-TagzuGüstrow gehaltenward: so
liessendieHertzoged. i6.vcc. gemeinschaftlichvortragen,daßdiefünf-
jährigeHülfenochlangenichtalleSchuldengehoben,fondernannoch

Äo. einunverhosterübermäßigerRest zubezahlenfey; welchenabzulegen
ijßi. dieStände zwifche»?hierundInvocavit1561.Anstaltmachenwolten.

Wie nundieDeputieren derLand-Städte, beyihrerRückkehr,den
Bürgern hievonNachrichtgaben; fomeintensieallerseits,wennnur
derAusschußzuvorwürdeRechnungabgelegethaben,unddiebeyihm
eingekommeneSummen gegendie in den Reversalen bestimmten
487300fl. gehaltenworden: somüstesichfinden,daßdesLandesHül-
feweitgrösserals dieSchuld wäre. Sie stelletensolchesd.24.kebr.
in einemweitläuftigenSuppUcatodenHertzogenvor, darin es unter
andernhieß: „Solches alles istgantzerbärmlichzuhören(daß)wir
„armennelendenLeute,mitDarstregkungeunserssaurenSchwdsses
„nichtmehrdennSchadenundSchuldenaufSchuldengemacht,,be-
schweretensichauch, daßderAdeldieStädte, wiederdieHeryogl.
Rcvcrsalcs,in ihrerNahrungbeeinträgtigte,zudenSteuren daswe-
uigstegelegt,undtheilsgarnichtsgegcben;erbotensichaberdennoch,
solcheLastfernerzutragen,wennzuvorRechnungvomAusschuß,in
BeyseynetlicherDeputieren vonRitterschaft undStädten, abge-
legt,unddieStädte nachderLandes-OrdnungbeyihrerNahrungge-
schützet,aucheineSteur bewilligetwürde, wozuderHerschaft,des
AdelsundderClösterBaurengleichgebensollen,also,daß auchdie
mitErnstangehaltenwürden, diebishernichtsbezahlt,wennsichso
dannnocheinRestfünde,dermit Urkunden,Siegel undBriefenzu
erweisenwäre; sowoltensiesichweiterherauslassen. Doch daßso
dannauchdenLand-Städtenfreybleibe,wie in denSee-Städten
RostockundWismar geschehen,dieAnordnungundSamsung svl-
cherSteur aufsbequemsteselbstzuveranstalten. Danebenbatensie
sichaus, daßdieFürstenihnengegendieSäumigenHülfeleisten,und
beyderEinfamlung,mitArrestirungen,EingriffenundVerhinderun¬
gendieStädte verschonen,auch,laut desvorigenReverses,siehin-
führ»zuewigenZeiten,mit dieseroderdergleichenBeschwerungder
Schulden,undsonstenmitNichtenbeladenwolten. Die Unterschrift

war:



war: „E. F. G. gehorsameunnderthanenAllegemeineLand-Stette
„desFürstenthumbsMegklenburgk,WendenundStargard semptlich
„undsonderlichen.,,

2. HiernächstwardzuNaumburg an dcrSale vondenFür-stenAugsburgischerConfess!oneineVersamlunggehalten. Un-serHertzogUlrich reisetegleichsalsdahin,undnahm seinenjüngsten
Bruder Carl mitsich,ihn in BekantschastandererRcichs-Fürstenzudringen. AuchführteerM.David Lhyrraum vonRostockbeysich,weildaselbstvonReligions-Sachen foltegehandeltwerden,n) Esward hiervonderBeDickungdes obhandencn(LonciliizuTn>nrge-
sprechen,undwarenzudemEndedesPabstesPii IV. und desKay-sersFerdinandI. Gesandtenmitzugegen. AberdesPabstesAbge-ordnetewarendemFortgangderSache mehrhinder-alsförderlich;indemdieprotestantischenFürsten dempabst nichteinräumenwol-ten,siezueinerKirchen-Versamlungsodernzukönnen,als womitsieihmeincOber-Herschaftwürdenzugestandenhaben. Hätte derKay-sersolchesalleinaufHändengehabt; sowürdees denFürstennichtbedencklichgewesenseyn,aber dieseswar demPabst ungelegen,daherdieZusammenkunftfruchtloßblieb. Damit aberdochnichtalleKo-stenvergeblichwären; so unterschriebengegenwärtigeFürstendieAngsburgischeConfeßion,undhingenihreSiegel daran,o) der-gleichenUnterschriftsonstnochvonkeinemMecAenburgischenFür-stengeschehenwar. Warum sieaufdemNeichs-TagczuAugsburgAo.15-30.unterlassenworden,habenwirzuseinerZxitgehöret.Damahls wohnteHertzogUlricb undseinBruder Carl derVermählungbey,welcheWilhelm HertzogvonOrange, mitAnnades verstorbenenEhur-FürstentNoriy vonSachsen Tochter hielte.HertzogJohann Albrecht reiseteseinenBrüdern nachSachsenentgegen,da sieunterwegensdenChurfürstcnvonSachsen,Augu-sius, und denChurfürstcnvonBrandenburgJoachim II.zuIüccr-dochantrafen; welchedieIrrungen, sozwischenunfernHeydenregie¬rendenLandes-Fürstenannochwaren,vermögedesKayserlichenAuf-träges, gäntzlichbeylegeten.Der Abschieddarüberistin PötzersSamlungen zufinden.

Da nunin demselbenauchenthalten,daßdieHertzogeihrerLandschaftnohtigenBerichttyunsotten,vonAblegungderSchulden,
L z die
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diebishermitdemGclde,sodas fand aufgebracht/lautQuitnngcn,
bezahletworden,damites nichtfernerHiesse,solcheGelderwarengu¬
tenTheils anderswohinverwandt: fo wardeinLand-TagzuGü¬
strow amDingstagenachTrinitatis gehalten. Als hier nun die
Rechnungennachgesehenwurden; sofundensichdarin etlicheMan.
gel,wiedieHertzogeselbstmelden,in demAusschreiben,welchessieam»

I. 4. ergehenließen,wiees hierbei)zufinden. Wie endlichalles
nachgesehenwar, sofandsich,daß dieLandschaftzurAbstossungder
FürstlichenSchulden, welchesichnun auf 578839st-belieftn,noch
?68i8l fl. zubezahlenharte; worin sieauchd. 2?.Septbr. willigte.
Darauf dieHcrtzogesichanheischigmachten„dieLandschaftnichtmehr
,,zubeschweren,auchdieselbebeyder?iligsbl»rgischen̂Lonftsilonund
, der gewöhnlichenHrüfeundLand-Bedezulassen,,wie der hieran-

II. liegenbtAJJecurätions-'Bitv>et&besaget,p) Da manaberwegendes
ModinochnichtzumendlichenSchluß gekommen;so ward gleich

HI. daraufd. 26.Septbr. aufsneueeinLand-TagnachScernberg auf
denIlidenbcrg , ausgeschrieben.Als sichnunhier auchdieSee*
Städte RostockundN)ismar, mit denandernStanden verglichen,
undallerseitsübereingekommenwaren,denhintcrstelligenRestansich

IV. zu nehmen; so erging einBefehl an die Städte vom 27.8eprbr. nun-
NKl)VozurAufbringungsolcherHülsebeyihnenAnstaltzumachen.Es
ward auchd. 26.L)ec.zuGüstrow nochmahlseineZusammenkunft
derLandschaft,aufdemMontagencicl)Invocayit1562.ausgeschrieben,
mn mitgemeinemRaht allerStande zubeschlossen,was für Mittel
endlicham bequemstenzurErledigungdiesesRestes,zuergreifen.,SMe
RegisterwelcheüberdieEinnahmegehalten,führendenTttul: Ein-
nahm des neuenverordentennAusschosdes erstenJahrs sichanfa-
hendtdens. NovembrisAnno61. und endigettsichdens.OÄobns
Ao,62. Wir gehennunwiedernachRostock.

z. Mit derUnivcrstratalhiewar es in kurtzerZeitdahinge-
kommen,daßdaraufkeineintzigerDoctor inderGorrs-Gelahrchelc
unterdenProfessorenwar. Denn dievorigenwarenentwederweg-
gezogen,wieSmedenstcdt,oderabgesetzt,wieDraconites, oderauch
verjagt,wieHeshusius. Da nunderKaiserFerdinandl. derUni-
vcrsitatihreprivtlegia, wiegedacht,aufsneuebestätiget,und darin
auchunteranderndasRechterneurct,voQoies in derIdeologie zu

^ mach¬
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machen;sowoltedieUniversitätnunnichtlangerohnedergleichenZier-
debleiben.Sie bat sichalsovonGreifsrvald denDecanumGeorg
Venediger (Venecus)unddenVice-CantzlarJacob Rurig, aus,
welchedieersteDo&or-Vromutionin derTheologie,feitderRefor¬
mation alhieverrichteten. Es geschähedieselbed. 29.^pnl, und
wardvorhereinAussatzgemacht,wiees dabei)soltegehaltenwerden,
damites ordentlichzuginge. HertzogUlrich,als ^clminittrarordes
Stifts, unddaheroCantzlarderUniversität,gab dazuseineBewilli¬
gung. Die Candidaren wurdenzuvorexaminiret,unddaraufer¬
folgtediePromotion mitgewöhnlicherFeyerlichkeit.Zu Docroren
wurdengemachtXl.Darid Chycrans, 5^.Johann Littel, ^uperin-
tendens, und M. Simon Pauli, so alle 3. Professors in der Theolo¬
gie waren. ZuBaecalaurienwurdengemachtMarthaus Flege,des¬
senvorhinschongedacht,Barrold Derharding, welchebeydePre¬
digeran St. Marienwaren, Iosias Reith aus Preussen,Georg
Giese ausRuppin, Joachim Holtin, vonNeu-Brandenburg,Io-
HannEisenseeaus BrunswickundNicolaus Budanns vonAm-
sterdam.q) Was denhiergedachtenEisensee(Jsensee)anbetrift,so
war er CapellenzuRibniy, aberdieAebtißindaselbst,Ulrica, weil
sienochpapistischwar, beurlaubteihn Ao. i?66. Er ward dar¬
auf von1).Johann lVigand (welcherAo.1562.zumSuperinten¬
denten nachWismar berufen)r) zumPredigerin Wismar vorge-
schlagen,„weiler gelehrtundgutenWandels,auchherlicheGabenzu
predigenhatte,undMecklenburgischrede,,denndieseSprachewardnochjetzoundlangenachdieserZeitausdenCantzelngebraucht,dar-auf er auchPaftoram H. Geist ward.5)

Zu gleicherZeitwar in RostockaucheineDocb?rPromo«
tion in der Juristen Facultat. Diese verrichteteE>.Johann Vouk
dlöDecanus, der, wie gesagt, zugleich Ivaht bei) Hertzog Ulrich war.
Die CandidatenhiessenÄarrholdCling, vonCvblentz,Profefl".Lo¬
gic. undDialeft. (der die damahligen Handel zu Rostock verzeichnet)wieauchJohann Bocerns einWestphälinger,beyMinden her,r)derProfessorPoes.war,undhierinsonderheitanzuführen,weilerdas
Stemma Megapolitunum oder den Stamm-Baum der Mecklenburgi¬
schenRegenten(darin er demMarschalk folget)in nettenVersen
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kürtzlichbeschneben/wiewir davonin vorigenBüchern einigePro-
benbeigebracht.

Als mehrgedachterAndreasMartini in diesemJahr kranck
ward,daraner auchd.26.starb; sowurdenihm2.anderePre-
digervomMimfteriozugeordnet,als M.Äarrhold undM.Äansoro,
welchedieletzteNachtbeyihmwachten. GewißeinerühmlicheAn-
sialt. Er hattesichdievielenUnruheninRostocksosehrzuGemühte
gezogen,daßer darüberin einKeLUschFieberverfiel,u) Von solchen
Unruhenwollenwirnunweitersehen.

4. Es sundensichdieselbensowohluntergeistlichenals Welt-
liehen. Was dieGeistlichenanbetrift,sowarJohann Ritrel, wie
gedacht,nitnDcxäorgeworden;aberdiePredigerinRostock,welche
schonvorhindieMeinungvonihmhatten, daß er siegar zugering-
schatziggegensichhalte,hattennocheinschlechtesVertrauen zuihm.
DoÄorVcnccus hatte sichangelegenseynlassen,bei)der Docror-
Promorion , denIuiht mitdemPredigt-Amptauszusöhnen,darauf
Zsittcl zwar ins Mlnißcrium,abernichtals Supet-incendens,ausge¬
nommenward. Ais zuLüneburg eineZusammenkunftvonEotts-
GelehrtenimMio angesetztwar, umwegeneinigerstreitigenReligi-
ons-Puncten

"zu
handeln; so reiseteFirrel, auf Veranstaltungdes

Rahrs auchdahin,ohneJemand vorherzuersuchen,seineAmpts-Ar-
deitinzwischenzu übernehmen,w) Die Artikuln ss zuLüneburg
abgehandelt,unterschrieber, undnantesichdabei)RofiockschcrSu-
ferintendms. Wie er zurückkam, gab er demPredigt-Amt von sei-
nenVerrichtungenkeineNachricht. Dieses ward als eineVerach-
tungaufgenommen,und dervorigeStreit damit wiederrege. Die
Predigerwüstensichnichtandersan ihmzurächen,als daß sieihn
vom H.Abendmahl abhielten,biß er sichauf gewisseFragen erklahret.
Er meldetesichd. 16.Aug.beyvorerwehntenÄarchold Decharding
zurBeichte.,musteaber, weiler sichauf dievorgelegtepuncce noch
rechtfertigenwolte, unverrichteterSache wiederweg gehen. Er
klagtedarüberbeimRahc. Dieserließd. <9.Aug.ütöMimfierium
auf dieSchreibereykommen. Hier zogD.Kittel heftigaufdasPre-
digt-Amtloß; welchessichaber am 29.Aug. durchSimon Pauli
vcrthcidigte.Es kamenam 21. Odtobr.einigeFürstl.Commijjarü,
welchedenStreit suchtenbepMegen,abervergeblich.Das Minijte-

rhim
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rium ci'tot sichzumVergleich, und hatte im Novembr. dam s. Arci-
culn, durchdenProfessorAndreas>Vcslmg, auffetzenlassen;aber
Ixicrelverwarfsie,undschmaletebei)ersterGelegenheitheftigvonder
Cantzel,auf ftjneWiederfacher. Diese warennun baldmit einer
weitlaufkigenSchutz-Schriftfertig,woltensichauchöffentlichvonden
Cantzclngegenihnverthcidigen;aberaufZurcdendesRahts undder Ao.
Bürgerschaftunterlassensiees. Ao.1762.handeltederNaht etliche 1562.mahlmit demPredigt-Amt,um einenVergleichmirD. Kittel« zn
stiften.Aberam 6.Febr.kame6dahin,daßdiePredigernichtsmehr
mit demNahtwölkenzuschaffenhaben,sondernbieSache demLan«des-FürstenzurEntscheidungübergaben,x) Es ergingdarauf ein
Fürstl.Befehld. io. Febr.daßsichRtttel desGupenntendcntcn-
Nahmcns undAmprs, bis zumAustragederSache enthaltensol¬
le./) Hieraufstarb der oftgedachteCantzlar,Johannes L.uca-
nus d. r.>^ji. Er bießeigentlichPraetor,nanlesichaberliebervon
seinerVater-Stadt tiiccan, Lucam10. D. Chytraus hat in einer
Rede,soer seinenPraeeeptistheoieticisangehänget,undHecht inei¬nembesondernPrvArüinmzteseinLebenbeschrieben,wiemanim ge-lehrtenLexicofindet.

s. Was dieweltlichenHandel betrist: so rührtensieausvorgedachterUrsach,wegenderbewilligten8c?tausendGüldenzurLan-
des-Hülfe,her. Der Nahtgabzuerkennen,daßbeyderCämmerey
keinGeldvorhanden,undnochdazuzotausendThaler Schuld wa¬ren.z) Diß gab, wieleichtlichzuerachten,vieleVerwunderungunvbitteresMurrenunterdenBürgern. Sie bedachtensicheinezeitlang,
endlichbeschlossensie,undbegehrtenvondemNaht zubewilligen,daßdiegantzeGemeinemögte>6Personenwählen,zuwelchenderNahtauch4. aus seinemMittelverordnensolte. Diefe 20. solleninsge¬
samtrahtschlagen,wieam füglichstcnGeldaufzubringen.DenRahtbefremdetesehr, daßman ihm gleichsameinenNcben-Raht setzenwolle; daherhierüberlangegestrittenward. Die Bürgerbestundenauf ihreMeinung,bliebensamtdembesetztenRaht beysammen,bisauf denspätenAbend, das;man Lichteranstecken.muste.Wie mmderRaht sähe,daßnichtandersabzukommen; sowilligteer in solche16.Männer. Etwa 4. Wochennachherließer dieBürgerschaftzuRaht-Haußfodern,undzeiaetean,daßer solcheMännererwählet,dieZehntesÄnch. M auch
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auchalsbaldgenantwurden. Weil aberalle16.desRahts Schwa¬
ger undguteFreundewaren; sokontendieBürger ihrenSckmertz
hierübernichtweiterbergen. Die ErwähltehatteneineS6)rift auf-
gesetzet.wiesiemeinten,daß man am füglichstenzumAbtrageder
80000fl. samtsooofl. anZinsen,gelangenkönte,welchesiedenVer-
samletenvorlasen. AberdieBürger sagten:siewölkennunauch16.
wählen,diesollengleichfalseinenschriftlichenVortrag thun,undals-
dennbeydegegeneinanderhalten,um das füglichstedarauszuerwäh¬
len. Doch hierinwoltederRaht nichtwilligen;worüberdieBür-
ger nochverdrießlicherschienen,auch vielfältigmurreten,daß der
Raht diebeydenPredigerHeshttfms und^Lggerdcsverjagt,deßwe-
Kensiewillenswurden,anstat der is.nun 60Männer, als einenAus-
schlißderBürgerschaft,wievorAlters,zuerwählen. Der Raht ließ
dieBürgerschaftaufJohannis AbendinGr. Marien Kirchezusam¬
menkommen,umvomAbtrageder80 tausendGüldenzurahtschla-
gen. Der Raht warderMeinung,mansolteeineAcciseaufalleWa¬
renlegen, sowürdedas Geldbaldzusammensepn. Weil aberdie
Bürgerschaftmeinte,daßdieserVorschlagnur dengemeinenMann
am meistenbeschwerenwürde: so bestandsieauf denhundcrsicn
Pfenning, als welcher die am stärksten angriffe, dieam meisten hat-
ten. Es ward hierübernachhernochvielfältiggerahtfchlaget,aber
nichtsausgerichtet.

Als vorgedachterBefehlkam daßDi-.Kittel sichdesSuper¬
intendenten Timls enthalten ftlte, so verglich sichdas Predigt-Amt
baldmit ihm, nahmihnals einMitgliedundAeltesien,aber nicht
alsSuperintendenten auf, welchesderRaht geschehenließ, ob er
gleichdagegenproteftirte. Da nun im funioietztgedachteUnruhen
wegender80000fl.waren; sothatRittet einescharfePredigt,worin
er dieFoderung derFürsten an dieStadt, (welche doch in einer freien
Bewilligunggegründetwar) als unbilligbeUrtheilete.Diß wardau
HertzogUlrichnachGüstrow berichtet;daraufkameinBefehl,ihn
stracksAngesichtsfeinesDiensteszuentsetzen,und aus derStadt zu
verweisen;auchihm anzukündigen,innerkalb8.Tagen das Landzu
räumen,a) Nun aberwoltederRaht Dr.Kittel gernebehalten,und
beratschlagtealsomitderBürgerschaft,wiees anzufangen,daßHer-
hvgUlrich besänftigetwürde. Damit nun der Naht in seiner guten

Gcsin-
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GesinnunggegenFirrel mögteBeystandhaben; sobewilligteer Die
vonderGemeinebegehrte60. Männer zuerwählen,und bestätigte
abermahlsden schonvenvvrfenenBürger-Briefvon 1428.b) Ale
Iuiht undBürgerschaftsichwiedereinigwaren: soschriebderRakt
fürKittel nachGüstrow, undentschuldigteihnaufsbeste.Sie rich-
tetenaber nichtsdamitaus. Denn wied. 14.5eprbr.in Güstrow
Marcktwar: soließderHertzogUlrichdieRostockschenKram-Wa-
renarrelttren; derRaht vonRostockschicktedeswegenAbgeordnete
nachGüstrow, umfürsiezubitten; aberauchdiesewurdenzurück
behalten. Der Raht sandtedenBurgemeisterThomas Gerdcs,
und denRechts-GelehrtenLaurentius kreide, nebstI). Georg
Kommet, c) um für diearreftu-teDeputierenzubitten. Diesen
wardnundieUrsachsolchesVerfahrensangezeigt,undihnengesagt:
Ihre Waren undAbgeordnetewürdennichteherwiederlvßkommen,
bisFirrel iveggeschastworden. Diesermustealsonur,undmit ihm
dieStadt Rostock,gehorsamen.Er reiseted. i.OÄobi-.nachGreifs-
wald, ließaberFrau undKinderzurück,kamdaraufd. 10.Nov.wie-
der,inHofnung,es würdedesHertzogsZorn, nachsolchemBlend--
werckdesGehorsames,sichgelegethaben. Es geschahendarausviele
Fürbitten,auchbcyHertzogJohann Albrechr um eingütigesWort
bcpseinemBruder demHertzogeUlrich, zuverleihen;abereswarallesvergebens;daraufRicrelgantzweg,nachBerlin, ging,c) IneinergeschriebenenNachrichtwirddiesesin dasJahr 1565.gebracht.

n) Litt.Bacmeißef L. F. inOrat.Funebr. Ulrici. Rost. Etw. P. IV.
p. 73. o) CbytrcciSaxon. L. XX. p. 723. p) dt Beehr de Reb,
Mecleb. L. V. C. IV; p. 781. in nott. q) Rost. Etw. P. I. p. 62s.
r) Schrod. Wism. Pred. Histor.p. ss. s)Schröd.I.c. p.78.t) Cbytr.inEpifLadHeniicumMeibomium,qux legiturin jo.C^oesopufcul.Var.de Weftphal. p.22. u)Rost.Etw. P.Iis
p's69- w) Gryfe in Vita Slüteri ad h. a. x) Rost. Etw. P. IV.p-?2s. y)RostockerFriedeAo.Is6s. z) Lindenberg.Chro¬
nic. Roftoch. F. IV. C. 8- p. 126. a) Urfach und Beschreib, derjungstenMostockerFriededeAo.1565. cujussuÄordici-
tur Larckold Llin^. Ungnad. Amocnit. p. 1045. in nott. b)Cbytr. Sax. L. XX. p. 522. C) Rost. Etw. P.IL p.828. P IV.
p-72?. M 2
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I.

HerhogsJohannAlbr.undUlrichSchreibenwegenBerich¬
tigung der Rechnungen bcym Ausschuß, vom 4. Aug. 1561.

Volt Solls Made»AohansAlbrechtvudVirich/ gebrüderc,Hcrtzogenzu
Mecckelnl'urgk,Fürsten zuWenden :c. :c.

^)^usern günstigenGrus zuvorn. * - > Das ctzlichc,Menget, ^belaugeudt
^ dieRechcuschafft,auffjüngstgehaltenemLandtagezu Güstrow sÜrgefalleN/

Das ist euchohnewidecholuug,desselbengnugsanibewust,Weil dannnuädemVor¬
züge, jhe lengerjhe mehr Vnrichtigkeitenerfolgen/vus vnd vnserLandschafft,zu
«ercklichemschadenvndNachteil,vndwir denselbenmengeln,vermügcdes Güter-
bockischenAdscheids,entlichabznhelffeu,vnddardurchschadenvndNachteilzuverhü-
ten, gneigtsein. So begernwir demnachgnedigvndernstlich,ihr wolletauff den
SiebenzehendenMonats tagckSeptembris, schirstkünfftich,zuGüstrowlegenabendt
gewislicheinkommeu,vndnicht.etzlicheTage darnach,wie bisherovonci-lichen,das
vns nicht wenigmisfclt, geschehe», Dieselbennochvnvorrichtemengel in den
schnldtsachen,folgendesTages zufrewerTagezeitanhören,md entlichauffeinmahl
verrichtenhelffcn,vndeuchnichts,dannLeibsschwachhcit,daranverhindernlassen.
Das gereichteuchvnd gemeinerLandschafft,selbstzumbesten,vndwir seindtsmit
gnadenhinwiederzu befthuldcngeneigt. Darum Güstrowden 4ten Augusti,
Anno 1561.

(L.S.) (LS.)

II.
Jp)Ochfui'ftl.AfTecurations-UeversderNitter-undLandschaft
gegen bewilligte s788?sfl. und davon Vamghls reüirendr z68l8i fl.

enheilet vom 25. Leprbi-. 1561.

CYJftit Johanns AlbrechtundUlrich,Gebrüderc,vonGottes GnadenHerzogen
zuMeccklenbnrg,FürstenzuWenden, Grave«zuSchwerin,derLandeRo-

stockundStargard .Herren,bekennenhiemitvoruns,und dieHochgebohrneFürsten,
Herrn Chrlstofferen/und Herrn Carolen,HcrtzogenzuMeecNenburgK. K. unsere
steundlichslicbeBrüdere, undunserollerErben, und nachkommendeHerizogenzu
Mecklenburgje. NachdemunftreliebegetreueUntcrthanenallerStands, aufun-
ftr vielfältigesgnedigesBegehrenundAnregen,sichaus unterthanigerzuneiguug,
TreueundLiebe,sosiegegenuns, als ihreftErbHerrenuudLandes-Fürsten,rra-
gen letztlichfür fünffJahren dahinbewegenlassen,daß siealleuud jeglicheunsere
Väterlicheundandere"Schulde, soin diesengeschwinde«Zeitenund beschwerlichen
Lanfflen,dieeineZeithcroin unsernvielgeliebtenVaterlande der teutschenNarion
gewesen, auchdesHeil.Rom.ReichsAnlagenund andereUmstände,durchLeibge-

diug
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dingundsonstenvetuhrsachetworden,unds!Ä)auf st'mffmahl hundert acht mW
siebentzigtausend acht hundert und neun und dreyssig Gülden, vermöge
unserdaniahlszumSternberge übergebenenund unterschriebenenSchuldzettel,er-
streckenthun, zubezahlen,abzulegen,undunsere,verpfändeteEinkommenundHau-
scre,auchGülteundRenthe zuenrfreyen,undunsaller solcherSchuldezuentledi-
gen, auf sichgenommen, bewilliget,zugesaget,und versprochen,sichauchetlicher
Mittel undHülfe, dadurchsolchesgeschehensolle,mit einanderverglichenhaben;
daßwir, wie zuvornin derErbhuldigunggeschehenist, denenvomAdel undLand-
Städten gnadiglichzugesagethaben,siebei)allenihrenhabendenPrivilegien,Frey-
heilenundGerechtigkeiten,die sievon unser»löblichenVorfahren, denHertzvgen
zuMecklenburgerworben,gernhiglichund wohlhergebrachthaben,bleibenlassen,
auchdarbey,desgleichenbei)der wahrenReligion,der Augspurgische«Coufession,
auchbeyFried undIKcht, gnadiglichschützenund handhabenwollen,mit diesem
Anhangeundgnadigerzusage,daß diese ihre jetzt geleistete freywillige Hül-
fe Ihnen und allen ihren Nachkommen daran,und also an ihrcnPrl-
vilegien / Freyheiten und Gewohnheiten , gantz unschädlich und uw-
nachteilig seyn solle. Sie sollenauchsolcheunddergleichenBeschwerungen
auf sichzunehmen,undHülfezuleiste«/hinfuhronichtschuldigoderverpflichtetseyn,
sondernalle wege bey ihren alten Privilegien und Freyheiten, und der
alten gewöhnlichen Hülse und Landbeten, ob einige den Landes Für-
sten in künfstigen Zeiten, aus redlichen fürfallenden Uhr suchen von nö-
then , diesiedannauch,undnichtanders, dannansvorgehendefreyeundgutwilli-
geBewilligung, undfonsleunicht,zuleistensollen-schuldigseyn, gelassen,„nd wel-
ter, dannihre Vorfahren,sieundihreNachkommenmitNichtenbeschweretwerden.
Welchesalles und jedeswir, für uns, und vuserefreundlicheliebeBrüder, und
allefolgendeHerzogenzuMecklenburg,unser»llnterthanenvomAdel und Land-
Städten zugesagetundversprochenhaben. Unddannje($o,an solcherangenomme¬
nenSummen, nochdreymahl hundert tausend acht und sechzig tausend
ein hundert und ein und achtzigGulden zu bezahlenrestenund nachstandig
seyn,welchenRestdievon derRitterschafftundLandStadten,nebenandernallen,
soin diesemunser»Fürstenthumgesessen,und nochsitzen,auchGüter, Einkommen
Zinse,HerrlichkeitGerechtigkeit,erblicher-oderLeibgedings-Weise,inne gehabt,-
besessenodergenossen,sieseynGeistliches oderWeltlichesStandes, Wesensoder
Conditio»,wiesiedieselbenhiebevorngebrauchet,undnochgebrauche»,vonFlecken,
Dörfer» und LandStadten,wie dieselbenalle, und keinesausgeschlossen,in der
vorigenfünffjahrigenHülfegewesen,undbillighatten seynsollen,auchzu bezahle»
gewilliget,und vonneuenzugesagethaben,nachLautundEinhaltdesJüterbog?
schen Abschiedes, undjeHoverabscheidetenlind bewilligtenGüstrowscheuUnter-
Handlung?,durchdie Churfürfrl.SächsischeundBrandenburgischeGesandtenund

M 3
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Räthc gehandeltundverabscheidet;daßwir VerwegensolchenunferngegebenenRe¬
vers auchin allenvorgesetztenPuneten und Artieul»unser»lievengetreuenllnlcr-
thanenwiederumerneutethaben; Zusagenund versprechenihnensolchesalles hie-
mit Fürstl.und wissentlich,tu Krasstund Macht diesesunsersoffenenReverses.
Allesgetreulichundungcsehrlich.llhrkundlichhabenwirunsereIngesiegelewissent¬
lichan diesenBrief hengenlassen,denwir auchmit eigenenHänden unterschrieben
habe». Geschehen;u Güstrowden -s.Septbr. nachChristiunsersHeilandesGe-
burthim fünffachenhundertstenund ein undSechzigstemJahre.

J. UlnckH.z.M.*
* ex Ausführt. Recht bot Auseinandersetzungs Convention de 1749.

Beyl.80.p.137. Betracht,derGemeinsch.Lonrridurions-
^Terftissimgvon17^. Beyl. 156.p.208.

III.
DesselbenInhalts.

Von Gotls gnadenIohans SllbrcchtvndVlrich, gebrüdere,Hertzogenzu
Meecklenburgk,Fürstenzu Wenden jc. k.

CY>ti(icmgünstigenyrus zuvor». - - - - Was jr auff liegstgehaltenem
LandtagezuGüstrowRests der schuldehalben,dieselbe»durchdie alleHulff

derMaltzisenvndLandtbetenbewilligtvnd beschlossen,das wissetjr euchvhue wi-
dcrholunggemigsamzuberichten. Ob sich'nun wol ctzlichevnvorsehnlichemengel
der Rechnungchalbenzugetragen,So seindtdochdieselbender Wichtigkeitnicht,
das siedas gantzeWerckder Hülffhindern,vndfernerderLandschafftschadenver-
Ursachenfolten. Dann wir seindterbüttig,vns das Geldr, so wir vonder einge-'brachtenLandtsteuereingenommen,sovielnachbilligkettkanberechentwerden,ver-
mügedesGürerbockischeiiAI'scheidtsauchabkürzenzulassen. Denuiachbegernwir
mit ernstemvleis, ihr wollet mitler weile, bis auf liegstkommendenLandtcigk,
welchenwir auffdenSiebeiizehcndenMonats tagkSeptembris zuGüstroweinzu-
kommen,vndfolgendertageznhalten, ausschreibenwollen. AlsdannMr vnsmit
euchvnd gemeinerLandschafft,desReversalsvndDispositionhalben• ferner auch
vergleichen,vnd allenandernmengelnentlichabhelfenwollen. Die Hülffender
Maltziesenalsbald nach empfahuilgdiesesBrieffs, bey Vermeidungvuserernsten
straff,mit vleis wiedernmbzusammenbreiigenvnd einfordern. Wie wir solches
auchan vnsernZicsemeistergeschrieben,auffdas durchdenpermig?,weilder vmb-
schicknahesürderthüre, vus vndgemeinerLandschafftgroßerschade,schimpffvnd
spodtnichterwachsenmüge,Das gereichteuchselbstmit zumBesten, vndthnt in
demvnsereernsteMvrlässigeMeinung. DatumGüstrowden4.Augusti,A»no1561.

(L.S.) (L.S.)
IV.



IV.
SchreibenderHerhogevonMecklenb.tt.wegenderLandes«

SchuldenundBerichtigungder Rechnungen/vom27. 8epr.1561.
Johanns AlbrechtvndMich/ gebrncdere,vonnGots gnadennHertzogen»

zu Meckelnburg»c. k.
nnferngünstigengrueszuvor, Ersameliebegetrüwcn.Das ihr auf demvo>
rigen vnd ĵtzt gehaltenemLandttagedesRestsder schuldehalber denselben»

durchdiealtehülsder MaltzziefevndLandtbetenabzulegen,nebeungemeinerLand-
fchafcbewilligetvnndbeschlossen/des wissetihr euchzuberichten. Weil dhannden
mengeln,fosichderRechnunghalder̂ tigcfraacn,durchbeiderChurFüo
Pen, SachsenvndBrandenburgverordcntcReihe aufjtzigemgehaltenen«Landttage
abgcholsemi,vnndeingewisserRestgemachtworden,vnd vongemeinerLandtschast
eintrechtiglichbeschlossen/die MalyziefenndubbelteLandtbetennvnd anderenHül¬
senbißzufernervvrgleichnugzuentrichte»/ vndwir hiebevoralbereitverwegenan
euchernnsteschreiben»habennausgehen»lassenn;So begernwir demnachmit ern¬
ste: Ihr wollet die Hülffeimder Maltzziesennalsbaldt nach empfahungdieses
Briefs beiVormeidung»ufereternstenstraffemit vleis von der Zeit an als sollich
Hülfcnnvon»Neuwesbewilligetworden»..wiederumbzusammenfürdcrii,cinbrer»
gen, vndbeieuchbehalten»,vndrf fernernbevehlichvnnd Verordnungzursiedle/(die ewererjedemvffnehernLandttagesoll benometvnd angezeigt!werdenn)schaf-
fenn. Wie wir sollichsauchauff diefmfallann vnsereJicsemeistervnndeuchalbe-
reit hiebevorgeschrieben/ansdas durchdennVerzug/weiliderVmbschlagnahenndt
für der thürenvnnsvndgemeinerLandtfchaffrgroßerschadeschimpfvndspottnicht
erwachsenmnge. Das gereicheteuchselbstmit zumbesten»/ vndihr thnetin dem
vnsereernstezuverlässigeMeinung. Datum Güstrowden^.SeMmbr. Auno1*61.

(LS.) (LS.)

Das VII. LG.
DesHertzogsUlrichVerantwortung.

tz. I. Die Pares Curi<£werden nach dein Iüterbeckjchen Ab¬schied nicdergcseyt. vl?as Heryog Ulrich als Admini-ßrcitordes Grifts voraus gehabt.
2. Des Herzogs Johann Albr. erster ^laae-pi»ncr rvird

beantrvsrrer.

Z.Dee



z. Der andereund dritte punct.
4. Der vierte, fünfte u. fern. Pnncr bis 17.
s. Der achczehendeti. fern. Punccebis 22.

a in dem^üterbockfchenLlbfchiedenthaltenwar, daß.zur
HmlegungderIrrungen zwischenbxydenregierendenHertzo-
gensollenvonderoselbenNähten4. und4. niedergesetzetwer-

den; so w^irddazuauchalsobaldAnstaltgemacht. Die Herren
Gebrüdere vertrugensichzuförderstüber die Jnftruction, so den
ParibusCurix oderden vonHeydenHofen in gleicherAnzahlnie-
dergesetztenNähtenzu crtheilen. Darauf ergingam 11.?eb>-.ein
Auftragan diehierzuauserschenevonAdelundGelehrten,als anden
CantzlarBalthasar vom lVolde zuSeverin, Achim Riebe zu
Scbönhausen, Erasmus ^Vehm̂ ui-.I^ieLnc.(welcherFifcaliswar)
Georg 2)lanckenburgzumVVolssshagen,Cuno Hahne zuVast-
dow, venCantzlarGieftlerus Gicfcler, David Pfeiffer undIoa-
chimdrallst zuVerchemin. Solä)er Auftragward nüt 2. kleinen
Siegeln,jedesmitdengewöhnlichens. Feldernbesiegelt,undvonbei)-
denHertzogeneigenhändig, dochohneNahmen, nur alleinmit den
Worten Manupropvia(wiedamahlsgebräuchlichwar)zuGüstrow
unterschrieben.Uebrigeusward dieserAuftragvölligalsoabgefasset,
als es derIneerbockscheAbschiedvermogte,desseneigentlicheWor¬
te siedarinbeibehielten. DerAusannuenkunfts-Ortsolteanfänglich
ZTleu-Ärandenburgseyn, nachheraber ward Güstrow dazuge¬
nommen.

Zuförderstund ehenochdieseCommisfionangeordnet,war
dieFrage: was HertzogUlrich, als AdminiflratordesStifts, aus
denClösternDoberan, Maricn-^he (fonunzuAempterngemacht)
undsonstenhabensolte?als worausderBischofzuSchwerin vor
Alters/Hebungengehabt. Solches zu untersuchen,ward ernant
Joachim preen zuGutekow,HauptmannimAmpteRibniy, JLur-
keSasteviy zuL.üborch,IZorge»,vsn derL.ühezuZ^olyowIoa-
chimvon derL.ühr zu^Vnrrclkow,Sigismund vonIsfeld und
Gabriel Ärugkmann. DiesestatetenihreKdarion voni>eraul^e-
habtenVerrichtungbereitsd.4, Febr. zwDoberan ab, undunter-

schrie-
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schriebensiemitdenhierangeführtenNahmens,denennoch2. Nota¬riat, dieZeugenabzuhören,beygefügetwaren. Sie hieltennichtnöh-tig,wieihreWortelauten,„solcheRelationDenParibusCurisezuüber«„senden,weilsienur Kleinigkeitenbetreffe,,als da waren: EineSofiHaber,sojährlichaus derZchend-Scheure,vomHofeSarow nachÄüyorv zuliefern;desgleichen18ßl.Königs-Bedevon demHofeJanncviy jährlichnachdemAmtSrvaan unddas halbeHöchste-GerichtüberdieGrenger Mühle auchnoch5fl.Rönigs-Sede nachDoberan, und i4Drömt Haber nebst7 u. ^halbTopfFlachöanHertzogUlrich. HierüberverglichensichdieHerrenBrüder also:daßHertzogJohann Albrechrdiei4DrömtHaber samtdemFlachsan HertzogUlrich fahrenlassenwolte,wennihmdagegen7Pflüge»Diensteund2KateninPrangendorf und4KateninMarien-iLhe,einJahr ums ander,eingeräumetwürden. Was dieandernstreitigeEinkünfteanlangete: so betrafensiedieAcmpterriien<2teUn
Goldberg, Eldena, FürstenbcrgundAlten.Srargard.Neuen-Rahlen ward von HertzogsIoh. AlbtechtSeiten derAmptmannzuNeuen-Kahlen,GodschalckPreen, undvonHertzogsUlrichSeiten, derAmptmannzuDargun undGnu-gen (Lnoyen)ChristopherHegenorvbevolmachtiget,dieGerechtsa-menihrer Herren wahrzunehmen.Als Untersuchungs-LommWrii
kamendahin, Osrvald Dorne zumReberge, Claus Peccate!zuTürkenVielen, Cilms Pcnyen zuCaminundHermannMünde-rich,BurgemeisterzuNeil Ärandenburg. Hierklagteam7. .Jan.derAmptmannzuNeuen-Ralen, daßihmderAmptmannzuDar-gun zTonnenBieraus demClosterDargun,undeinenfettenEberaus derMühlezu Neuen-Rahlen vorenthielte;auchihn an demAalfangin derPcen undan denDienstenin Neuendorfbeeintrag-rigte. Des HertzogsUlrichAmptmanngründetesichdarauf,daßdieHeydenClösterRhena undZarrentin an HertzogJohann AlbrechcvonHertzogUlrichgegenDargun abgetreten,daherdieserHerr hiersoviclIKcht,als jenerdorthalte. Wenn nundennochdemHertzogUlrichEingrisimAmptDargnn geschehe;sohätteersichwiederamAmpteNeuen-Rahlen erhohlenmüssen. Es warenauchsonsteynochmancherlei)Klagen,weichedieBeamptengegeneinanderhatten-sohierzuwiederhohlenderMühenichtwehrtsind. Indessenda sol-Zehntes Such. N che
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cheZancksüchtigeimmereinerwiederdenandern, an ihreHertzoge
Berichtabstatteten(aus welchenjetzodiearciculiprobatovialesgezo-
zen wurden)undes anderswonichtbessererging;soentdecketsichhie-
mit dieQuelleder bisherigenMisheliigkeitenunter denHerrenGe-
brüdern.

2. Die niedergesetztenNähte sahendieweitlaustigen?>oco-
«allavon den unerheblichenStreitigkeitenderBeamptennichtein-
mahl nach, sondernlegtensieunerösnetbeysichnieder. Dagegen
aberschrittensiealsbaldzurHaupt-Sache,um dieMißhelligkeitender
Hertzoge,sowas wesentlichesan sichhatten,zuuntersuchenund hin-.,
zulegen. ZumGrunde,wornachalleszuentscheiden,nahmensieden
ZWisinarifthenVergleichunddenRuppinschenMacht-Spruch.
HertzogJohann Albrecht, als derälteste,ließdurchseineAnwälde
dieersteSchrift übergeben,undwar alsogleichsamKläger. Hertzog
Ulrich antwortetedarauf durchdieSeinigen, als Beklagter, und
brachtedaraufwiederseineKlagenvor, soHertzogsjeh. Albrecht
Anwäldebeantworteten;wozunichtmehr als eine4 wöchigeFrist
eingeraumetward. Die NiedergesetztennahmeneinenPtmct nach
demandernvor, undversuchtenbeyeinemJeden eingütlichesAus-
kommen,überliefenalsodenHertzogenselbstdieEhreunddas Ver¬
gnügen,sichzuvergleichen.Wenn endlichnichtanders herauszu
kommenwar; so thatensieeinenSpruch nachder Vernunft und
Billigkeit. Wir wollendavoneinigerPuncteinsonderheitgedencken,
welchezurErläuterungunsererGeschichtedienenköunen.

Von HertzogJohann Aibrechcwurden22. Klag-Stücke
übergeben.

Der erstePunct betrafdas^^irchcn-Regin:cnt im Stift
Schwerin was dieBestellungderschulen,Prediger,LonilNoiium
und Visitationenanbelanget; welcheHertzogUlrich, vermögedes
ZVismarischenVergleichs hätte übernehmensollen,so abernach
HertzogsJohann AlbrechrMeinungnichtgeschehenwar. Von
HertzogsUlrich Seiten ward hieraufgeantwortet: Er habedem
UvioinarischcnVertrage,sovielmöglich,nachgesetzet,was nochdar-
an fehle,da lägedieSchuldnichtan ihn, sondernanHertzogJohann
Albrccht, als welcherihngehindert. Denn obwohldieDvm-Kir-
chedemHertzogeUlrich,alsAdminiftmorialleinunterworfen,sohät¬

te
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te dochHertzogJohann AlbrechrimmerdieHand mit anschlagen
wollen. HertzogUlrichhabeGilniern (Nemeromontium)zumPre¬
digeran derDom-Kircheberufen,und ihmaus seinenCammer-Ge-
fallen,weilbei)derKirchewenigEinkommens,seinenGehalt reichen
wollen;aberHertzogJohann AlbrechrhabedemGilmer das Pre¬
digenverwehret. HertzoaUlrichhabedas Stift durchD. Conrad
(Becker)welchenerzumSnpcrincendenrendarinverordnet,vis.Li¬
ren lassen. DieserhabeaucheinenSynodumnachBnyow ausge¬
schriebenwoselbstvielePredigeraus demStift zusammengekommen;
aberaufHertzogsJohann AlbrechrBefehlwarensiewiederausein-
andergegangen. So habe auchHertzogJohann Albrechreinige
Dom-Höfe eingezogen,unddieHebungdesCapicrelsmitArrestbe-
legenlassen;welchesein Eingrifseyin HertzgsUlrichJurisdiktion.
Hatte HertzogIoh. AlbrechreineeigeneKirchezuSchwerin haben
wollen;sohatte er entwederdieCloster-Kirchedaselbst(überwelche
dochHertzogUlrich das Patronat mitgehabt)nichtabbrechen,oder
auchnun eineneueKirchewiederhinbauenlassensollen:sokouteer
an derselbendiePredigerbestellen.HertzogJohann Albrechrhabe
ohneVorwissenundBewilligungdesHertzogsUlrichzuSchwerin
ein (Schule für Erwachsene)angerichtet;demConcor
undandereSchul-BedientengrosseBesoldungzugeschlagen,unddar-
auf 6570.Thalerverwandt,soallesdemHertzogeUlrich an seinem
Unterhaltsabgegangen. UeberHertzogUlrichward geklagt,daßer
Dom-HöfezuGüstrow vergeben.Es wardabergeantwortet:Her-tzogIohann Albrechrhabe denAnfangdamitgemacht;indemer
einenDom-Hof an den CautzlarL.ukow (Lucanum)verschenckt.
HertzogJohann Albrechrsoltenur diezuSchwerin abgebrochene
Kirchewiederbauen,und„könteer hiezudasSilber anwenden,was
„hievornausKirchenundClosterngebrachtworden.,,

z. Der andere Punct betrafdenAusschuß,welcherdievom
LandeaufgebrachteGelderunterHändengehabt,derFürstenSchul-
dendavonzubezahlen. HierwarddemHertzogeUlrich bepgemes-
sen,daßerdenAusschußinderfreienDifpofitionsolcherGeldergehin¬
dert. Worauf seinAuwaldantwortete:dergleichenGebrechenwäreii
schondurchdieChurfürstl.GesandtenThom.von Scborcndorff uni)
.Georg Vlankenburg jüngstinGüstrow zuGnmd aus verglichen.

N 2 Wem;
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Wenn hiernocheinmal)!vonVerhinderungder freienDispofition
sollegeredetwerden;sowäreauchanzuzeigen,daßHertzogJohann
ÄlbrechtdieKastendesAusschussesaufmachen,dieSchlüsselvonih¬
nenfodern,das Geld mit undauchohneKastenwegbringenlassen;
welchesmit hohenSchadenundschwerenUnkostender armenUnter-
thanenzugegangen.Daß HertzogUlrichetlicheLand-Steurenver-
»rrettiret, sey zu des Landesbesten geschehen, lind damit sowohl seine

als seinesBruders Schuldenbezahletworden. HertzogUlrichhabe
nichtsdavonin seinenPrivat-Nutzenverwandt,wieer wollebeschul-
digetwerden,sonderndafürSchuld-Briefeeingelöset,Rechnungda-
vonabgelegt,unddas übriggebliebenedemAusschußzugestehet.Her-
hogJohann Albrcchtaberhabeetliche1000Thaler anPrivat-Sa#
chenverwandt,undnichtan AblösungderPöste, sodas Landbesage
desSchuld-Zettulsübernommen. Das AmptVOalomülen,soan
Andreas vonBarbi für 6000Thaler versetztgewesen,habederAus-
schußzwarwiedereingelöst,aberHertzogJohann Albrechthabees
aufsneuewiederversetzt.

Der dritte Punet handeltevon der väterlichen Schuld,
daßHertzogUlrich mit zu derselbenAbtrag helfenmüste. Hierauf
antwortetedesselbenAnwald: HertzogUlrich habe gleichbeimAn-
fangeder Handlungmit der Landschaft,wegenUebernehmungder
Schulden, fürgeschlagen,daß sowohldieväterlichenals alleandere
SchuldendesFürstlichenHausesmögtenin zweyTheilegesetzetwer-
den, davoner dieBezahlungdeseinenTheils besorgenwolte; aber
HertzogJohann Albrcchthabesolchesnichtthunwollen. Wie es
soweitgekommen,daßdieLandschaftdieBezahlungübernommen;so
habe auchdieseum denSchuld-Zettul(richtig«Verzeichnisaller
Schulden) gebeten;aberHertzogJohann Albrechr habe solchen
anfänglichnichtherausgebenwollen, sondernnur überhaupteinen
Anschlagauf etlicheTonnenGoldesgemacht.EndlichseyeinSchuld-
ZettulderLandschaftübergebenworden,darinalleKrämer-Schulden
undDienst-Geldmitangesetzet.Die Landschafthätte nichtanders
gemeinet,als daßaufsolchemSchuld-ZettulalleväterlicheSchulden
mit angesühret. HertzogJohann Albrechthätteauchwohlgewust,
wiehochdieselbenangelaufen;indemdieSchuld-HerrenoderCredi-
toren fleißigeAnregunggethan. Die Land-Standehättenschonbey
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Hertzogŝ inrich (Pacifiti)Leben,grossewichtigeSummen zudem
Endegegeben/daßHertzogsAlbrechr(Formofi)Schuldensoltenbe¬
zahletwerden;dahersichdieselbennichtmehrsohocherstrecket,als
dieses jährigeStcuren getragen. HertzogJohann Albrechtaber
habesolcheSteuren in seineGewahrsamgenommen,dieväterlichen
Schuldenaber, wie dochgeschehensollen,nichtabgelegt;daherer
schuldigsey,seitihresVaters Absterben,Rechnungabzulegen,wohin
solcheSteuren verwandt. Von demSilber-Werck, das ihr Herr
Vater hinterlassen,hätteHertzogUlrich nochnichtmehrals einen
Bechererhalten,undmüsteHertzogJohann Albrecheauchihmnoch
dessalsgerechtwerden.

4. Das vierteKlag-StückbetrafdieHölyung zuNeuett-
Tlosiör; worausHertzogJohann AlbrcchtsovidHaitzsodcrte,als
er auf seinHaußzuWismar brauchte;weilvonAlters her solcheö
Hauß aus demNcn-ClojkerschcnWalde, Holtzempfangen. Nun
aberstündein demDoberanischenBedencken,welchesdieChurfürft-
lichenGesandtennebstdenHertzoglichenRahlengestellet,daß beyje-
demHausebleibensolle,was vonAltersherdabeygewesen. Von
HertzogsUlrichSeiten ward hieraufgeantwortet;̂ >außheissehier
nichteinWohn-Hauß,wiedas inWismar, sondern,wievonAlters
her,einFürstlichesSchloß oderAmpt-Hauß. Bei) derbrüderlichen
Goster-Theilunghättensiez undzClöstergegeneinandergesetzetund
darübergclooset.Da wäredemHertzogUlrichNeu-Closterzugefal-
len,undwäredamahlsnichtsvonHoltzaus demWalde daselbstfür
HertzogJohann Albrechrgesagt. Dieserhätte in demselbenLoßTcmpztn empfangen. Als derRentmeisterSigismund Kisfeld,
denZettulfürHertzogJob. Albrechtaufgemacht,undTempzinge-
lesen,habeer nochgesagt:Tempzin, L.nmpzin, daß dichPotts
Marter schände!(diesenFluchhabendieRömischenKrieges-Knechte,
soumChristiKleidergeloofef,wohlnochnichtgewust)Der Sachwal-
ter führtehiebeyvielesaus denRömischenRechten an, als vonder
Frteftrjption, von derServitute, von XaxYrtefumtion,welchedochsowenigzurSache thaten,als vorhergemeldeterUmstand. Indessen
stehetman daraus, wiederAdvocatenSlendrian damahlsschon
bekamgewesen.

Der fünftePunctgingaufdieZöllezuGüstrow.Schrve-
R 3
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tili, L.age,TeeerorvundKrakow. DieseOcrtersollen,wiedro¬
bengesiigt,bcyThcilungderEinkünftegemeinschaftlichgebliebenseyn.
HertzogJohann Albrechrwolteaus diesemGrundebehaupten,daß
auchdieZölledaselbstgemeinschaftlichseynmüsten. AberHertzogUl-
rieb wandtedagegenein, daßdieZölle undOrbörn vondiesens.
Städten demHauseGüstrow beygelegetwaren. DagegenHertzog
Johann AlbrechralleZölleimAmptSchwerin erlangethatte.

Der sechstePunctberuheteaufZeugen-Kundschaft,undward
also vorbei)gegangen. Der 7. 8. &.10. i tte waren von wenigen
Würden. Von denmeistenwarenZeugen̂ abgehöret,auf derenAns-
sagees HertzogUlrichwolteankommenlassen.Die Sache kamdar-
auf an, obvormahlsbei)derTheilung,sodieLandnindHofRähteun¬
ter denbeydenHerrnBrüdern geinacht,allesgantzgenauclecerniret
undgetroffen. Die meistenFoderungen,soHertzogJohann Albr.
in diesenKlage-Puncten,anHertzogUlrichmachte,kamennochaus
denaltenAblagern her. An statderselbe«war vordembaldhiebald
da Kastel-AbendsHaber, Ochsen, Hüner und dergleichennach
Schwerin geliefertworden. HertzogJob. AlbrechederSchrve-
nn hatte,fodertedergleichennun nochaus HertzogsUlrichAntheil,
als einealteGerechtigkeit»aberHertzogUlrichwoltesolchesnichtwei-
ter absolgenlassen.

Als man mitVorbeygehungdes 12, zum r? puncr kam;
welcherdieKleinodienAttalarie(artillerie,arkeley,vonarcu) Ge-
schützu. d. gl. zuplarv betraf: sosagteHertzogUlrich, daß er die
TheilungdieserStücke, soHertzogHinrich undHertzogAlbrechc
neulichhinterlassen,öftersgesodert,aber niemahlserhaltenkönnen.
Aus demGeschützhabeHertzogJohann Albrecht etlicheumgiessen
lassen,dieer nunfür seineachtenwolte.^ Was das Silber-Werck,
KleinodienundBaarschastbeträfe; soiuarcsolchesallesinvenciretge¬
wesen,unddurchihmltpdseinemBrudernachplarv gebracht,auchda-
selbstin einemGewölbeverschlo»enworden. Die Thüren,Schlös¬
serundKastendazu,hattenbeydeFürstensamtetlichenNähtenverslt-
gelt,undwäredieAbredegewesen,daßkeinerohnedesandernWil-
Icndieselbenerösnensolte. NichtsdestowenigerhatteHertzogIoh.
ZttbrechrzurZeitdesOberlandischenKrieges,durchdenCantzlarL.il-

einseitigdieSiegel abreden̂ und alleBaarschastsamtdengül-
denen
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denenKetten,wieauchvondenKleinodien/sovieler gewolt,berrü-
ckenlassen. HievonmüsteHertzogJohann Albrechrdengebühren-
den^heil erstaten. Ihr Herr Bater HertzogLllbrecht(Formofus)hatte statlichSilber-Werck undKettenhinterlassen.HertzogHin-
ticb (Pacificus) aber und HertzogMagnus (Adminiltmor des
Stifts) kostbahreKleidung;davongehöreihmauchseinTheil.Von
Hinrichshagen (einemFürstl.Lust-Schloß)undallenandernHau-
fern,hatteHertzogJohann AlbrcchtdieBetteu,Tische,Bancke(man
wüstedamahlsnochnichtvon Stühlen) wegnehmenlassen,welche
HertzogUlrichmitgroßenKostenaussn'euewiederanschaffenmüssen.

Der 14.Puvcr betraf Prarcsiorff.
Der i s. das Ampt Ncucn^ahlen.
Der 16.das AmptEldena, soaus einemClostergemacht.Auf diesewaren Zeugen abgehöret, derenAussagenichteröfntt

ward.
Der 17. betrafdenjungenHertzogChristopher. Aufdessen

ReisenachL.icffland,wieerHofnunghattedaselbstErtzbischofzuwer>den,wandteHertzogJohann AlbrechtvieleKosten,dieerzumHalb-scheidwolteerstatethaben. AberHertzogUlrichwandtedagegenein;das gärigeihnnichtan, weiler in diesesUnternehmennichtgewilliget.Es gäbeauchderWismarischeVergleich hierinabhelfiicheMasse;als worinenthalten,daßHertzogJohann AlbrcchtfürdenUnterhaltseinesBrudersChrisiopherzusorgenhatte.
5. Der ,8.Klage-PuncthandeltevondenUnkosten,soHer-tzogJohann AlbrechrAo. 1559.aus demReichs-TagezuAugs-bürg gemacht;welchec\ zumTheilwiedererstatethabenwolte.AberHertzogUlrich antwortetedarauf: Er habegleichfalsseinenAbge-sandtendaselbstgehabt,derauchfür ihmdieL.chnempfangen,undei-nenL.ehnÄrief mit zurückgebracht. HertzogJohann Albrechtsteltcvor,er habedenReichs-Tag inPersonbeziehenmüssen,um diestreitigeSesfionwiederPommern undJülich zubehaupten.HeryogUlrichaberwandtedagegenein,daßdieHertzogevonPommernundJülich , mitwelchendieSesfionstreitig, nichtpersönlichauf demGeichs-Tage warenzugegengewesen. Es wäre auchder Rang-Streit mitHertzvgsJohann Albrccht Gegenwartnichtabgethanworden. DagegenhabesichHertzogUlrichalleinin eigenerPerson,
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nach denTag zuNaumblirg und nachdenCreiß-Tagen zu25tum-
rvick und Jluucbntg begeben,womit ihm nicht ein geringesdarauf
gegangen.

Der imputier betraf dieJagdt zuZickhausen, welcheder
HertzogIoh. Albrechc als eineZubehörungedes Hauses Scbrve-
titx anzog. Aber HertzogUlrich wandte dagegenein, daß Zickhau¬
fe» mit seinenPertinenrien, zumStift und Capittel Schwerin ge-
höre, und hatten dieBischöfevonAlters her daselbstgejagt.

Der 20.Punct gingauf dieHölyung zuTechcmin. Hier¬
auf warenZeugenabgehöret,bei)derenAussagees bleibenfblte.

Der 21.Punct handeltevon dem letztenAbt zuDoberan ,
welchemder HertzogJohann Albrechc ein gewissesfür seinenAb-
tritt gegeben; so er nun zumHalbscheidewolteerstatethaben. Her-
tzogUlrich wandte dagegenein: Er wüste sichsolcherSchuld nicht
zu erinnern. Der Abt hatte ihnniemahlsdeswegengemahnet. Do¬
beran wäre anHertzogJohann Albrechc gekommen,und fci>er da¬
mit in desAbts Stelle undRecht getreten. AllenfalsmüftedieSchuld
an denAbt beglaubigetwerden.

Der 22, als leycePunct handeltevon Clay>borg (ist der

Ort, wovon schonim erstenBuch, beyErwehnungL.aciburg gehan-

delt) im AmptMirorv, woraus etlicheDienste nachScrclty, und

also zu desHertzogsIoha«m Albrecht Anthcilgehörensotten. Hie-
von foderteHertzogUlrich Beweist.

Zu solchen22.Punctcn kamenhernachnochunterschiedliche
Additionai-AstiEul, aus dem fruchtbaren Gehirn derjenigen, die für

Geld schrieben. Es betraf aber keineHaupt-Sachen. Der Gegen-
Bericht des HertzogsJohann Albrechc kamerst im folgendenJahr
«in,deswegenwir ihn dahinversparen,nun aber ferneranzeigenwol-

len, was inzwischenimLandevorgegangen.
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Das VIII. Lap.

Beigelegte Irrungen.
Die Psliccy-Vrdnung wird verbcsterc und publicittt.
Johann Wigand, Superintendent zu Wwmar. Der
Bcampccn Verfahren.
Heryog Johann Albrccbc wird Z^ayserl.Commiflarwr.
Von den Tonnen zu Rostock.
Irrungen zwischenRal^r und Bürgerschaft zu Rostock.Die Irrungen werden beigelegt.
^cucr Auflaufund Bestrafung eines Lästerers. Vonder Grafschaft Schwerin. Spanischen Schuld-Fode^
rung. Conviäono;u Rostock.

§.

2.

z.
4.
s.

regierendeHertzogeJohann Albreche undUlrich warm be-
) reits im vorigenJahr darauf bedachtgewesen,wie diePolt-<^y ce^und L.and-Ordnung wogte verbessert/und zur allgemei-

nen Annehmung gebrachtwerden. Deswegen sie mit den"Land-Ständen Beratschlagungen gehaltenhalten, auchdienützlichbefun¬denePuncre in ihre rechteGestalt bringenlassen.Es fundensichabernochetlichenotwendige Puncte, sounberahtschlagetwaren. Die Her-ßoge,sohierunterihres LandesBcstesuchten,wüstengar wohl, daßvon demWohlstände des Landes niemand besserals dieLandschaftselbsturthcilenkönte,unddaßsowohldieSradre als dieRitterschaft
in diesemFall zuhören. Deswegen siebeiderseitseinSchreibenam21.Januar, ergehenHessen,daß auchdie Städte zurVolziehungsol-chenWercks,Abgeordneteschickensotten,wovon der Abdruckhierzufinden. Es gedenckenauch dieHertzogenselbstsolcherBcrahtschla-gungsogleichin dem(Emil dieserdarauf publicittenLandes-Ordnung.Er HeistnachdemOriginal:

Der DurchlauchtigenHochgebohrnenFürsten und Herren, HerrnJohanns AlbrechtenundHerrn UlrichenGebrüder, HertzogenzuMeckelnburg:e.Polieev-undLandt-Qrdenunge,aufs neueüber-sehenvermehrtund mit Ihrer FürstlichenGnaden Underthanen
Zehntes Buch. £> und

!ß ß M i
1
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undStcnde Raht undBewilligung,zuWolfart undAusnemun-
ge Ihrer FürstlichenGnaden Landen und Leutepublicirct,und
außgangenAnnoDomini M.D.LXII.

Sie war zuRostock beyHinrich Hlulmarw gedruckt,d) Was son«

II. ftcn nochinLandes-Sachen vorgefallen,das zeigetdieAnlage.
Danzahls ward auchdieRirchen-Ordnung vondemlVis-

manschenSuperintendenten, Johann Fredcrus, in die lateinische
Sprache übersetzt,undzuFranckfurt amMayn gedruckt,e) Eö kvn-
te solcheBemühung einigenNutzenhaben, weil eseins theilsPrediger

gab, so nichtdiehochdeutsche,andern theils, sonichtdieplatdeutsche
Sprache verstunden. Es war diesesaber auchFreders letzteArbeit;
indemer nochin diesemJahr verstarb. Sein berühmterSohn, der
gleichfalsJohannes Frederus hieß, war damahls 18. Jahr alt.
David Chytraus hielteaufdemVater einelareiuischeRede, unddie
Universität schriebihm einVrogramma. f)

Sein Nachfolgerim Superinten denken-Ampt zuVviomar,
war der hochberühmteJohann VOigand, der seineAntritts-Prcdigt
d. 7.Oäobr. hielte. 2?crnh. JLatcmtis sagt,daßihnHerhogUlrich
hieherberufen. Er ist derMann, de^cnwir bereitsimdritten Buch,
bey Erwehnung der Magdeburg,schcn oder vielmehrrvismari-
schenCenturicn gedacht. Weil er nun damit derKircheneinenun-
vergleichlichenDienst gethan; so wollenwir auch seineretwas um-
ständlichergedencken. Er war Ao. 152z. zuMansfcld gebohrcn,
Ao. 1^40. da er 17.Jahr alt war, zog er nach Wittenberg, und >va-
ren daselbstseineLehrerMartin L.ucher, Melanchthon, Justus
Jonas und andere berühmteMänner. In seinem2cste» Jahr
ward er Rector an der L.aureny-Schule zu Nürenberg, legte
ober solchesAmpt Ao. 15-44.ab, und zogwieder nachWittenberg.
Hier ward er im folgendenJahr Magifter, Ao. 1546. erlangeteer tu
nenPredigerDienst in seinemVaterlande zuManofeld, und fingan
seineGeschicklichkeitdurchSchriften bekant zu machen. Ao. issz.
war er mit auf der Kirchen-Versamlung(L^nodo)zuEisleben, und
wiedersetztesichdenAdiaphoristen, welchedas obgedachteInterim
annehmenwölken. Bald darauf ward erSuperintendenszuMagde¬
burg woselbstihmdieDom-Herren viel zuschaffenmachten,die das
Pabsthum wiedereinführenwollen,wovon er dochetlicheauf evan¬

gelische
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geliscbeSeite brachte. Ao. 1557.war er mit zuCoervick, woselbsterMelanchchon, der nun aufZrvinglii Seite hing, einesbessernzuüberführentrachtete, der aber darüber seinFeind ward; weswegenMclanchthon suchte,sichAo.issZ.bei)unsermHertzogeJohannAl-brecht zuentschuldigen. Ao. 15-60.ward er Profeflbr auf der neu¬angelegtenUinversitätJena; war auchmit beydervilpuration. wel-cheViceorinus Striegel, mit Matthias Zlacius von derErb-Sün-de hielte; da er den sonstwohlverdientenFlacium, als seinenwehr-tenFreund, von seinemaus UebereilungentsahmenJrthum abzubrin-gensuchte.DerCantzlarÄrückbemühete zwischenStrigeln undFIa-cittm einel/ncrerMischeVereinbarung zustiften; weilaberWiganddarin nichtwilligenwolte: soward er abgesetzt. Er gingdaraufwie-der nachMagdeburg, und ward nun von daher nachWismar be-rufen,g)

Wie es in einigenFürstlichenAemplern dahergegangen,undwie mancherbeywährendenIrrungen unter den regierendenHerren,etwas unverantwortlichesgewagt,solchesfandsichnun einstheils,beyangestelleterUntersuchung. Alsogibt das Protocollum,sozuneuen*Kahlen gehalten, daß der Amptmann daselbsteinenBauren an sei-nemBart festkeilen,lindalsostrafenlassen.DerAmptmannzuDar-gun, vorgedachterChristoph Hcgenorv, hatte 1300fl.mehrvondenBauren eingehoben,als berechnet. Er mustealsonachMalchin ein-reiten, (insEinlager oder persönlichenAriels gehen) Im folgendenJahr bat ihn der KönigvonDanemarck zumLeib-Knechtaus. Erbefielaber mit einerlangwierigenKranckheit,und starb in bitterlicherArmuht. Ii)
2. KayserFerdinandI. lud diegesamteChurfürstenein, zumReichs-Tage nachFrancksi»rt am Ma^n, und brachtees beyihnendahin, daß seinSohn Maximilian II. zumkünftigenRömischenKay-sererwehlet, und jetzoals RömischerKönig gekrönetward. UnserHertzogJohann Albrcchc reisctegleichsalsnach Frankfurt, undtvürckteveydeniKayseraus, daßer den2s. Aug. zumCommijfar'toer-nantward, dieIrrungen derStadt Rostock gütlichbeyzulegen.i)Inseiner?lbweftnheitbrantedasStädtlein Cröpelin ab. k)Da dieNonneninRostock,soannochpapistischwaren,im-mechinbeyihrerMeinungblieben:soverordnetederMagistrat da-

£> 2 selbst,



selbst,imAnfange des Decembers, daß der oftcrwehntePrediger an
Marien ^!.M.Flege, in derClvstcr-Kircheprediaen,und das Heil.
Abendmahlhalten solte. Daher es gekommen,oaß dieCloster-Kir«
chevon demältestenDiaconozutTTunc» nochjetzoabgewartetwird.
DieserFlege that nun zwar möglichstenFleiß, die nochübrige Spu-
ren desPabsthnms imClosterauszutilgen,er fönte aber dochnichtzu
seinemZweckgelangen. Der Raht überlegtealso mit demPredigt-
Ampt, wie es anzufangen,daß endlicheinmahl die Stadt völligvom
Pabsthum gereinigetwürde.I)

z. Als dieBürger zu Rostock obgedachterMassenvon dem
Raht abereinstdieBestätigungdes altenBürger-Briefs erhalten: so
wurden die von der Bürgerschafterwehlte60 Männer nachJohan¬
nis-Kirche gefodert,und daselbstbeeydiget,um das Beste derStadt

A in allen wahrzunehmen. Einer aber unter ihnen,Nahmens Johann
/ Grisow, fiel wiederab. Solches geschäheimJanuar. 1763. m) dar-

' • auf die Gemeine am LichtmeßTage(d.2.?ebr.) in Marienkirche
zusammenkam, und hart in Grisorv drang, getreuzubleibe«. Er
sagteaber: dieBürgerschaftgingezuweit, und wäre solchesanfäng-
lichnichtdieMeinunggewesen. Dieses sagtenauchUlrich Me^er-
feld, undderL^äicusO. Matchaus Röseler. Hierüber wurden sie
alle 3. mit Hauß Arrest beleget. Es kam auchnachherdieBürger-
schaftöftersin Marien Z>ircdezustimmen,um mit demNaht, wegen
Aufbringungder 8vtausendGülden, samt Zinsen,zusprechen. Der
Rahtbcstand auf dieAccise, dieBürgerschaft auf den hundersten
Pfenning. Keinerwolte demandern nachgeben,Hiezusollen,nach
Chemniycns Bericht, n) die LandesHerren selbstgeholfenhaben;
indemHertzogJohann Albrecht an denRaht, HertzogUlrich aber
an dieSechzigergeschrieben,undsievollhertziggemacht,damitdieFür-
stennachgantzlicherTrennungihreSchiede-RichtermitVortheil wer-
den fönten; zu welchemEnde HertzogJohann Albrccht sichauch

> schonejnKayserl.Commiflor'umhattegebenlassen.^ Aber inÄarrh.
Clingens schriftlichenNachricht,von diesenHandeln, welchesehrge-
nau, als wie ein Tage-Buch abgefasset,(der ich hier am meisten

folge) finde ichnichts hievon. diesesagt: dieBürgerschaft habe(nach-

demgedachter8vnclicusR-öselerihr abstimmiggeworden)einenpro-
Stator von JUip^ig verschrieben,der sichindieserSache gebrauchen

/ lassen,

Lib.X. Cap.VIII. A0.156.3.
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lassen,„und dieBeschwerungender Bürger vor demRaht förmlich
/,angebracht/ wiewohlder Raht sichsehrgewehret,und der Gemeine
„solchen?Ic>cu>arorn nichtverstatenwollen; jedochlchlichauf?urikl-
„cationisMarfse(Licht-Meß)cum proteftatione, nachgegeben.//Am
MittwochncichSeptuages.kamdiegantzeGemeineauf eigenemGeheiß
wiederin Marien-R.irch zusammen,und beschloßeinhellig,von dem
hnnderflcn Pfenning nicht abzuschreiten. Aber der Raht wölke
auch bißmahlnicht darin willigen. Am Donnerstage und Freytage
darauf kamdie Bürgerschaft nochmahlsvon selbstzusammen,und
ließdemRaht, durchihrenProcurator, wegendes hunderstenPfen¬
nings Vorstellungtlnin; endlichward derRaht , durchdieLangebe-
wogen,dieAccisefahrenzu lassen,und verglichsichmit denBürgern,
daß ein ^»aupt- (Kopf) Geld, von nun an bis Johannis soltezu-
sammengebrachtwerden,von jederPerson zßl.Lübsch.DiesesGeld
einzunehmen,wurden aus derGemeine8-Personen erwählet,-undden-
selbenaus demRaht 2.Männer zugeordnet. Auf selbigemTage wur-
den auchnoch20. Bürger ernannt, welchebei)der alten Accisesitzen
solten.dieselbemit zumÄbtrage derLandes-Schuldenanzuwenden,die
alsbald Schlösser vor denAccise-Z^asrenlegten. Es bewilligteauch
derRaht an demselbenTage, daß der neu-bestätigteBürgerbrief
vollkommenin seineKraft tretensolte, darauf die 60, nochdesselbigen
Tages an ihr Ampt gewiesen, und von dem Raht angenommen
wurden.

Was es inzwischenwegenContribution desStifts Schwe¬
rin fürWeitläuftigkeitmit dem Reichs-Fiscal gegeben,solcheszeiget
angelegteUrkundeausführlich. III,

4. Am Dingstage nachMrferkord'ias ward dieGemeinezu
Rostock vondemRaht beschieden,um von wichtigenDingen zuspre¬
chen, darauf sichdieBürger inMarienkirche versamleten. Hier
ward erstlichwegenderMißhelligkeitmit derUniversitär, soHertzog
Johann Albrecht schonAo. 155.1.beylegenwollen, HertzogUlrich
aber mm alsCantzlar,aufs neuezuhebenversuchte,zwischenRaht und
Bürgerschaftweitläuftiggeredet. Zum andern ward wegendermit
Hauß-ÄrrestBelegtengesprochen,wie lange sie nochin solchemZu-
ständebleiben,und wer ihrAnklägerund Richterftyn solte?hierüber

O z stritten
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strittensie von dem 27. Apr. bis Vcnn.Maji und also 14.Qagc, Da
die Gemeinefast täglich mit dem Naht in kNarien-Zxirchezusam-
wen trat, bis endlichderNaht nichtweiterdahin kommenwolte, son¬
dern auf der Schreiberei)blieb. Dahin ging nun wohl der sechste
Theil von derBürgerfchaft/die sehrstarckversamletwar, besetztedie-
selbe,bewachtedenRaht und behielteihn mitGewalt daselbst,bisauf
den andernTag. Die Frauens derRahts-Männer schicktenauf den»
Abend zuessen,welchesetlichevon der Wache nichteinlassenwollen,
bis endlicheiner unter ihnensagte: daß man ja keinemder ärgsten
Missethäterdas Essenverwehre.

Am folgendenTage versamletesichdieBürgerschaftabermahl
ZnMarienkirche, undnahmendieUnwersirats-Sachc zuerstvor.
Die Profefforeswurdennach derKircheberufen,und derRaht muste
von derSchreiberey auch dahin kommen. Da ward d. 11.Maji<inct>
dieseSache verglichen,und der darüber aufgerichteteVertrag beste,
gelt. Es war bereitsd. 9. Dec.62. in der letztenSchrift, soderMa¬
gistrat zuRostock de» Fürstl. Professorenübergaben, diesesfast ge-
stellet,daß solcheVersiegelung„von denenLandes-Fürsten, KeLkore
„und LonciliarienMajestät (Majus)auchFürstl.Professorengewöhn-
„lichund Bürgermeister und Naht der Stadt Rostock Seciet und
„Siegel,, geschehensolte. Diesen Vertrag nante man denConcor-
dany-Ärief; jetzoaber Heister Formula Concordne.

Es kamhiebeyderUnterscheidzwischenFürstl. undRahtf. Pro¬
fessor« solchergestaltauf, daß sowohldiese,als jene einbesonders
LolleZmmmachten, welcherZustand noch bis zuunserZeit dauret.
Doch reprXlemirenbeydeCollegianur eineAcademie, ob siewohl
nach'Ao. 1^70. unterschiedlicheSiegel führen. Denn nun verspra¬
chendieFürsten, daß siewoltenetlicheProfessorenbesolden,es solte
aber auchderMagistraczu Rostock ebendergleichenan etlichenthun.
Die Fürstenwoltenfür dieIhrigen jährlich Zooofl.Müntzehergeben.
Die Stadt aber soltedievor 12.Jahren versprochenefoo st. dazuan¬
wenden,daß davon einjurift, einPhyficusoder Medicusund wenig¬
stens4 Artistenfalarirctwürden. ZudemsoltedieStadt noch2. Theo¬
logos und 1. Juristen unterhalten, über deren Salaria sich der Magi¬
strat mit der Bürgerschaftzu vergleichenhätte. Als mm hiemitdie
Universität gleichsamin eineneue Gestalt trat: sogeschäheauchdie-

* -
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fcä/ daß das Concilium seinvormahligesLVahl-Rccbt verlohr; in-
demsowohldieFürstl. als NahtlicheProfeilorensichmustengenügen
lassen, hinführo nur alleingeschickteMänner zuProfessorenan ihre
refp. Patronen zu ernennen. Der Magistrat aber erhielte htemit
das RechtCompatronusderUniversitätzuseyn; wie dennvon nunandas Wort (lomparronus aufgekommen,wovon man vordemnichtge-wusthatte, dennseit Ao. 144z. da dieUniversität wiederzuRo-steck aufgenommen,hatte sichderMagistrat für deneintzigenVatro-
num derselbengeachtet. Woraus entstanden, daß der Magistrat
dafür hielte, wenn dieUniversitär über ihn zuklagenhatte, solchesnichtvor denLandes-Fürstenoder demHof-Gericht,sondernvor denReichs-Gerichtengeschehenmüste; welchesderMagistrat insonder-
heit ^0.1610. äusserte, wovondieNachrichtAo. 1754. umständlich
und urkundlichmitgetheiletworden.

An selbigemTage, nemlichd. r r. Majiward auchder anderePunct, wegender z. Arrestirccn vorgenommen. Der Rabr zuRo-stockhatte von Strahlsund undWismar Beystand zurHinlegungdieserIrrung erbeten. Aber dieSrrahlsnndischcn wölkensichnichtdamit abgeben,sondernentschuldigtensich. DieXVismarischen da-gegen sandten ihrenBurgemeisterDyonisius Säger und ein paarRahtö-Herren. Ein Jeder nimmtam liebstenRahtschlägean vonsei-nes gleichen. Da vereinigtesichnun die Bürgerschaftnochan selbi-gem Tage mit demRaht. Die Arrestirccn wurdenin Freiheit ge-setzet,und der Raht gab der Gemeineeinenversiegelte»Schein darü-der,daßnun alles zuewigenZeitensolleentschiedenundverglichenseyn.Gedachter Concordany-Lrief ward d. z.^un. publidrct, und D.Dav. Chyrraus darauf zumerstenRettor aus den Fürfll. Professo¬ren erwählet.o) Daher dieFürstlichennochjetzodes Sommers, dieRahtlichenaber des ^Vinters ReQores seyn; wovondieFürstlichenden Vortheil haben, daß sieinsgemeindiemeistenAnkommendeein-schreiben. Die FormulaConcordiacistnachherogedruckt,und samtder LuUafunclarionizals ein Grund-Gesetzder Universität angese¬hen. p)
5« Es ging aber dieUnruhe bald darauf wiederan. DieSechzigerbestelletennun die Wache der Stadt/ und hatten darüber

eine»?
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einenSchreiber gesetzt, Nahmens Michael Äoldcwan, Burgemei-
sters2Zoldewan Sohn. Dieser trieb nun vieleDinge niit denSech-
zigerndurchsund schmälertedamit des Rahts Ansehen. Deswegen
derRaht ihnam5. inderNacht gefangennehmen,und inThurm
setzenließ; damit war nun wiederLärm geblasen. Denn am folgen-
den Morgen kam dieGemeine vor der Schreiberei) zusammen,und
zwangdenRaht, ihnwiederloßzulassen;da denn dieBürgerschaftihn
in-seinHaus, mitFrohlocken,begleitete. Als nun bey diesemAuflauf
einegrosseMengezusammengekommen,worunter auchvieleSchmie-
de-Knechtewaren, so gingen diese, samt einigen andern, so durch
Schaden-froheBürger gereitzetwurden, nacheines,Nahmens Hans
Brökers Hauß, so dieserBürger neulichzwischendemMünch-und
Hcrings-Thor aufgebauet,und rissenes in denGrund, weil es ihrer
Meinung nach, zu weitaus der Gassen heraus gesetzet. Ein ander
Bürger undAnsührerderSechziger, Rahmens Andreas Iunkherr,
hatte denDoftor. Jur. JUu«imus Ktrcbhctjf, der in diesemJahr bis
im Frühling KeLWrder Universlcat war, q) und seine«Bruder,
Lambert Kirchhofs der seitAo. is6o. mit imRaht saß, r) desglei-
chen ÄercttdZ^rohn undVercndPrengcr heftig geschmähet. Dieje
verklagtendenInjurianten vor demRaht; damit nun nichtdieGe-
meine, durch einenabermahligenAuflauf, dieHandhabung der Ge-
rechtigk'eithemmenmögte: soschickteder Raht den Iunckhcrr auf
einebehendeArt nachGüstrow zu demHertzogeUlrich, welcherihn
in einenThurm setzenließ,bisdieSache vor demLand-undHofGe-
richtausgemacht,s) wovon zuseinerZeit.

Indessenward die Sache wegender GravschastSchwerin
nochmahlswiederrege. Der obgedachteGrav Conrad vonTcclen-
bürg hatte keinenSohn, sondernnur eineTochter hinterlassen,die
fichAnna, Grävin von Äencheim, Teclenburg und Greinförde,
Frau zu-Rahden und lVchclingshattscn nante. Diese setztedie
Sache ihresVaters fort,und brachtees beydemHertzogeErich von
Brnttkwick undLüneburg, auch beydem Graven Hermann Gr-
mon von der Luppe, als verordnetenCommijsärien, dahin, dnß d.
29. ein Tag zur gütlichenHandlung in !7let,siadc angesetzet
ward; beydeTheile schicktenauchihreGevollmächtigtedahin. Al6
aber bei)denMeckkndnrZischen dieEüte nichtstatt findenwölke;
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soward verabscheidet:daß am 29. Marc.derProceß angehen,unS
jederTheil in z.Monahten seineNohtdurft in dieLrunsrvickscbe
Cantzeleyeinbringensolte. Es that auch solchesgedachteGrävin
Anna, und brachteihr Z>lag-L.ibclld. 19.Majiein,aber die Meck¬
lenburgischen Hertzoge Albrcchc und Ulrich batenzuSrar-
gard d. i.OÄobr. prviogationem cermini; welchesieauchbis d. 7»
Jan. folgenden Jahres erhielten. Weiter hat Chemniy davon im
Archiv keineNachrichtgefunden,s)

Aus gedachtenStargard erging d. 24. Lept. einAusbohtö-
Befehl, um na6)Nett-Ärandcnburg mit Geschützzu kommen, wo-
hin auchdieRitterschaftschonauszefodertwar; weil man Nachricht
hatte, daß fremdeVölckerwollendurchMecklenburg gehen.

Auf dieSpanische Schuld-Fodcrung ward gleichfalswie-
der gedacht, und schickteHertzogIoh. Albrcchr seineAbgeordneten,
Fricderich Speer undAndreas Hoen an dieHertzoginMargareta
vonParma welcheGonvcrnanrin von denNiederlanden hieß,wie-
wohl der Cardinal Granvella das Ruder führte. DieseGesandten
übergabenauchein Memorial, worauf ihnenzwarguteHofnungge¬
machtward, dieaber auchmitderZeit wegfiel; weilderCardinal cm
argerFeind von allenProtestanten mt. t)

Als zuRostock dieMißhelligkeitzwischendenFürstlichenund
RahtlichenProfefforcnbeygelegetwar: so hatte dieStadt sovielLie-
be für dieUniversttat, daß sieim Convi&orioyo. arme Studenten
mit Tischenversorgete,welchesD. Chyrräus mit einer öffentlichen
Rede preisete,und darin die Studenten zumBibel lesenüber der
Mahlzeit, und zurDanckbarkeit gegen dieStadt ermahnete. Die
Ordnung, so unter den Convicroristen soltegehaltenwerden, war
diese: bei)jedemTischsollen12.sitzen,denselbensoltenz.Essenund?.
Pott Bier gereichetwerden; wofüreinJeder wöchentlicheinenOrts-
Thaler oder 8. Schilling Lübfch(der8pecie8Thaler galt nochz2ßl.)zubezahlen,u) GedachteEssenwerden tn'tfus genant, welcheshier
wohl nichtsanders als eineSchüsselvollSpeist heissenkan.

Wie aucheineDoclor-Vromotion,unter demDecanoSimon
Pauli gehaltenward: soerklahrteD. Chytraus, als Piovecanus,
denSuperintendenten aus Wismar, Johann Wigand, d. 12.
Julü zumDodtoi-in tw Theologie. Daß solches©im, Pauli nicht

Zehntes ^uch. P selber
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selberthat, halte dieUrsach/weil er be» dieserVerrichtung vom Her-
HögeUlrich zum?rn-LanceIWric>ernant war. w)

Als gedachterChyrrüus diesenSommer über daß Reftorat
führte; soschrieber 68. ein,unter welchenenvehntervl?igand, des-
gleichenSimon tnnfäus (MeuPl) der einDoäor, und zumSu¬
perintendenten nachSchwerin berufenwar, wie auchMatthäus
Jl»dex, diemerklichstengewesen. DieserInder war vonJena ver-
trieben,hieltesichichozuWismar auf, und starb im folgendenJahr
zu Rostock; ist alsomehr in den Ober-Landernals bei)uns bekant
geworden. Sonst findetman auchin der Marricul, daß jetzoim
Leprembr.vielevomehmeMänner eingeschrieben;welcheohnezweifel
durchChytrai großenRuhm hiezusind bewogenworden. Sie hies-
sen: Philipp iLobelius desKönigs Philippi von Spanien,
Raht; Erich Volkmar vonBerlepsch, desChurfürstenAugusti zu
Sachsen, Raht, Hinrich L.ersner, des Land-Gravenvon Hessen,.
Raht; Hinrich Vlapp, J-ü. D. des HertzogsHinrich vonBruns¬
wick, Raht, undNicolais Güldenstcrn, Ritter-undReichs-Cantzlar
inSchweden, x) Es wird gefragt, was dieseManne? hier allerseits
zu gleicherZeit gemacht? Vermuhtlich war Cobelius damahls in
kNecklenburg, dieOriginalia von der Spanischen Schuld-Fode-
rung nachzusehen,und sichnachdenUmstandendieserSchuld zuer-
kundigen,auchwohleinenVergleichzusuchen. Berlepsch, L.ersner
undGüldenster» waren hier,um einenFrieden zwischenDanemarck
und Schweden zustiften,wieLaudenberg bezeuget. Der Bruns-
rvickscheRaht hieltesichum unsersHertzogsChristopher willenhier
auf, der bei)denPohlen imGefangnißwar, und welchender Hertzog
von Brunswick zubefreiensuchte; wie er denn auchseineVölcker
nach dasigenGrentzenrückenließ. HertzogJohann Albrechr aber^
der solchesVorhaben ohnezweifelmit demRaht Viapp überlegt,ließ
2. Schiffe nachMenzel in Prclij'ftn ausrüsten, wiewohl alle solche
Einschlagevergeblichwaren, z)

d) Heder.Chron.Sveiin. ad h.a. Befelws Auszüge aus Chemn.
Chron. M. in Geldes. Saml. p. 6n- Vorstellung wegender
1748. errichtetenLonvenrion derHertzogeBeyl. 6. p. 11. e)
fr id. TbomteAnal.Guftrov. p. ly u deBeehr de Rebb. Mecleb.

L.V.
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I.. V. C. IV. p.7^3. f) Rost. Ekw.P. III.p. 612. g) Joch, ge-
lehn. Lexic.h.t. ©ncbcts Mccklcnb.Histor. derGelchrsamk.
p.94. Schröders Wi6m. Prediger-Historiep.54. h)Lat<>'
ml Genealo - Chronic, ad h. a. j) de Beehr (ex Burch. Goth.
Struyii Syntagm. Hiftor. German.) p.783. k) Chemn. Meck--
lenb.Stamm-Baum in Vita Joh. Alb.l. I) Rost. Erw. P.V.
p. 96. m) Chemn. ex Chytrxo in Ungnad. Amoenit. p. 520.
n) Chemn. in Ungnad. 1.c. o) D. Chytrtei Saxon. L. XXI.
Chemn.in Ungn. Amoenit. p. 322. p) Em. Gothmann*liber fin-
gul. de eonfultation. AcademicisRefp. 39.p. 2is. edit. 161g.
Urkundl.Bestätigungder Gerechtem, von 1774. §. 121, 24 &
2s. p. 60&61. q) Rost. EtW. P.III.p. 442. r) Z.Grap.^Mn*
gel. Rost. p. 9s. s) Chemn.Chvon.M. & ex eo in Vötkert
Saml. V. p.13. t) Joh. Schuly Spanis. Schuld-Foder.- ZnGerde8. Saml. p. 603. u) Rost. EtW. P.I. p. 356.5on. w)Rost. EtW. P.II. p. 315. X) Rost. EtW. p. IV. p. 206. y)Chron. Roftoch. p. 124. z) Chemn. Chron. M. in Vita Chri-'
ftoph. II. & ex eo de Beehr de Rcbb. Mecleb. L. V. C. IV. p.784-

I.
Herhogl.AusschreibenwegenVerbesserungder

Policcy'Ordnung von 1562.
Vom;Gots gnadc«IohansAlbrechtvnndVlrich gebrädereHerzogen«

zuMeeckelnburgkk. k.
vfameliebegctrewenn. Wie weitwir mitberadschlagungeiner guten«Police»vnndLandordnuiigekommenfeint,ist euchnichtvnbewust. Dieweilwir aber

dieselbigennpunctfassen»vnndinn einformbringen»lasscnn?vnndaber nochvon«
etzlichennnotwendigen»vunctenn,So noch»»beratschlagetinn gemeinemRathe
zureden»- So bcgerennwir guediglichenn,Ihr wolletauff deenSieben» vnndzwantzigsiendicssesMonats zwen»auß ewrcnnMittel zubeforderungvnnd endli»
cherVolntzichungsolchesnötigen»WerccksanherogegennGüstrowschicken»,weil?
chediealbereitgestalteArticullder.policcy-ordmingncbennvnnßvorlescnnHörens
vnnddiepnncten»,sonochnichtinnrad getzogenn,vngeverlicheinentagkoder drei
nochberatschlagen»helffcnn. Dann wir solchhochnützlichWerckzumforderlich?
stennzu befördern»/vnndinn schwangzu bringen»geneigt,Solchs zereichtvnu-

P * fern«
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ftrnn Landen»vnndLenttennvnndeuchselbstzumbesicnn.',vuudthut hierann vnsere
MvrlassigegeselligeMeinung. Datum Güsirowdenn -i Ianuary Annorfa.

Infcviptio.
Denn ErsamenvnftrnliebengetrewenBürgcrMeisiervndRathmannen

»»sexStadt Parchim.

(L.S.)

II.
Der Städte Gravamina.

lle diffenhafolgendeObliggendevnndBeschwereder Stedere des Fnrsiendo»

mesthoMegkelenbnrgk,samptlichvnnd sünderlickthom Iabell, Dinxtags

nachReminiseerein nhabeschrcvenerForm, bcschlatenn,vnndockvntertenigsicren

gnedigennHerrenn vnndLandessörslenk.k. der Hoger«nohrnachantotragen,vast
bewylligettvnnd angenhamenn.

Erstlich, Dach tho einemgrotcnSchaden vnndnachtiele,ockdenSte-

deren,thomewigenvnnvcrmictlilichenvndergange,Offen,Swyue, Hemelungevnnd

vckandereVche, in dysscmeFurstendomcvpgekofft,vnnd vyt Durefivehr syckge-
wnnnen, vnnd also vlh demeLande,vnnd in fremdeFürstendomehenweggedrie,
Venn,Jnsunderheyt,dat vckerergnedigennHerren Amptlüdethomdiele myt be-
qifftinge,schenckenvnndgavengeinritert, sodünilsthovorgünnen,vnndhelpenko-
penn, vnndwelchesnochdat beswerlich^stis, vth dcmeLandehelpenbringenvnnd
driven. Bittenn dieStedere vptvntertcnegcsi,ernnstlichvnndentlichafftostellenn,
»undthovergünnen,dat gckoffteVhee bynnenLandesblivennmöge.

Thom andern». Dat devnwontlicheMarckede,sovp denDörpenvpge.

havenn,als dievannParchim msunderheitsyckdarinnebeelagenn,wovnwöntlichtho
Hertzvclde geholdenn. Bitten vpt vntertenigesrdiesülvigebytholeggeimvnnd
«ffschrivennwoldcn.

TKom drüdden DhonnsyckdiegemenenLandschafftenserhertlickbeela-
Hen»,uvelckevn grot bcswervnndvnverwintlichenSchade diesesIars iusunderheyt
dcnsülvigengeweset,datt nichtmytderMhüute kangehandeltvnndgekoffrwerden.
Mitl vnterthenigemBiddende/datdnbbeldeentsoldiaeSchillinge,SoeßlingevnndPen«
ningeegleichekörneder Stedere Mnntlie tho trost vnnd erholdingcgemeinerver-
handclnngenvndnharingeemnchtegcmnntet,darmytbutennvnnd bynnenLanndeß
müchtegehandelltwerdenn.

Thom Vierden Dat diePlackereyevnndStratcrnffser m'dyscmeFnr-
siendomeaverhanttnympt,vnnddiewyledannöffenntlichevergichtt.derStratenrowern
cthlicherrnath«geschult,vnnd ocksodannöffenntlichePersonen,de den srömbdenit

kopmani«
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kopmannunchristlichberoven»,bekannt,nichternnstlichgestraffetvundangenamenn
werden. Bitten dieStedere w. w.

Thvm vefftenn. DatdeBurenuvp denDörpernmyteinanderhandeln»,
unddatKor»eres gefallensbyhupennvpgetenn,vndalsodurchereungewundllchVor«
nhementteyi»edüre tidt erregenvnd vpladen. Bitte» :e. ze.

Thom Soeften Dat vielevannAdellvnndgemenlichdieBurenvpdeme
Lande,bruvenvndbrennenlatcn,vnnddatKorndenSredernthomewygcnVerderff,
nichtwhy betthertho gewaulick,in byliggeudenStevern thoförenn;Viele mhcr
averst,mültenbruwensülvest,vnndscheuckeudatt Ber eresgesalleunsin denKrv-
gen,vervureu,vundtatenvuren. Biddeu ze. ?e.

^hom Svvenden. DatdeFl!kmbdelinge,nemlichvthderMarckedevnnd
andernnOrdern by hupensyckhcrindrengeuuvnndnihalen. VnndKornHempp,
Speck/ Wulle, TallichHude, Velle, vundwas jdt mhcris tho vorsängedenSte>
der»vptdürestahnsyckbringen; Vnnd insunderheytdieBuren VissesFücsteudomes
dieMulle by hupennvskopenn,Koplüdewerdenn,vnnd thom dielemyt valscher
wicht,elenvnndmachenHanteren,vnndINdcmealleSpeckHenipp,Tallich,Hude,
vellevth demeLandevüren,vnndvurenhelpentaten. Bidden :e. ze.

^Tyom Achten Datt etlichevannAdellsyckwegenderStedere Fry-
heyttschöleunvergrypeuu,diewylein ere«Hölternntho jagenn,vnndwas idt mhcr
is, vornemennvnndvnderstannschöle»thodvnde. Mitt vntertenigenBiddeude^
eynn gnedigsInschenntthodvnde.ie.ze.:e. Anno-562.

III.
HertzogsUlrichsRevers,soerdemStifts Sttldtltt'nWarin,

der Conttibution halber,gegeben,tonAo. ls6z.
onGottsGnaden,Wir Ulrich,Her;ogkzuMecklenburg,Fürst ;ueWende»,
AdministratordesStifts vndGraffe ;ueSchwerin, deuLandeRostockund

StargardHer, BekennenhiemitöffentlichvorAns, vndallcBusereNachkvmlingeam
Stifft Schwerin, NachdemdieHochgebohrneFürsten, Herr Albrecht,vndHerr
HeinrichGebrüdere,HerzogenzueMecckleuburg,Fürsten;ueWende»,Graffenzu
Schwerin, der LandeRostockundStargard Herren, VnsereftenndlicheliebeHer-
ren Vater lindVetter, hochlöblichermilderGedächtnis,wegenderExemptio»vor?
vorgedachteuvnsersStiffts Schwerin mit demFiscal langeIahrehero am Kays:Cammer-Gerichtin Rechrsertiguuggeschwebet,dergestalt,daßvorberührterKays:
FiscaldenStst Cchweri«,als einensonderbaren Staudt deö Hcil. Römi-
scheuReichs, vndderowegenanchalleReichs-AnlagenvndSteure»derStifte
vor sichselbst,immaaßeoaudereStaudodesHeil. RömischenReichszueleistenvnd
;ue eontribuire»schuldigsey»,angezogen,vnddarentgegeu«bervnsereÄblickeVoe.-
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fahren, vnd sonderlichen^hochgemeldtevnseresrcundtlicheliebeHerrenVater und
Vttter, hochmÜderGedächtnis,vnse'remStift Schwerin, als einemineorporirten
vndeinverleibtenStand vnsersFürstenthumsMeccklenbnrg,vnd daß demnachder
mit sonderlicheneigenAnlagen,vndStenren desReichs, nichtsolteals einsonder,
bahrer Stand des heiligenRömischenReichs, belegetwerden, sonderndesselben
Hülse in die Contribntionund AnlagevnsersFürstenthumsMeccklcnbnrgk,
lvie vonAlters jeher vnd allewegehergepracht, pilliggeschlagen,und dabei)
gelassenwürde, vnd dann solcheRcchtfertignngcans vns continuiretund ge¬
brachtwurden; Vnd aber nun über alle zuversichtam KaostCammer-Gericht
in possessorioerkandtvnd deeerniret, daß wir als der ordentlicheAdministrator
des Stifts Schwerin, t vnd wie ein sonderbahrerSrandt des Heil Römischen
ReichsAnlagenvndHülsgeldzueerlegen,auchalledie derenthalbennachstandige
Restanten, was dar von vnsermStiffte Schwerin demHeil. RömischenReiche
vonvnsere»VorfahrenzuderZeitderRechtfertigungbißhiehernichterleget,noch-
mahlenzubezahlensollenschuldigseyn,Vndwir vnsdesgegenvnsersStifts Schwe-
rin Stande vndVerwandten,als eineransvns anerbeten,vnd von vnß vnveruhr-
fachtenBeschwerung?nichtvnbilligbeklagetvndbeschweret,vndderselbenRath viid
HülsedarinnenzueVorkommnngferner vorstehendenSchadengnediglichbegehret,
Vnd demnachvnsereliebegetreweUnterthanengemeineBürgerschaffcvnsersStifft^
Städtleins Wahrin, daraussichzuVerhütungdes wegenweiter znewachsenden
Schadens vnd gedreweterpoen,vnd dann aus vnterthanigerzueneigung,Trewe
und Liebe,sosiekegenvns als ihrenLandes-Fürsten,vnd dem ordentlichenAdmi¬
nistrator»desStifts tragen, dahinbewegenlassen,da$siezueAblegungsolcherhin.
derstelligenunbezahltenReichsAnlagen,die sichauf eine ansehnlicheSumma er-
strecket,einhelliglkhvndvnterthanigenBewilliget,zugesagetvnd verbrochen,daß
einjederEimvohnervoneinemGebel-HanseeinenGulden, denzue vier vndzwan-
tzigSchillingLübschgerechnet,von einerBuden einenhalbenGulden, vnd einen
KellereinenOhrtsguldeuaufvorgangenMartini deszweyvnd sechzigstenIabres,
ansvnserHanßBützowentrichtenvndbezahlenwölken,jedoch,daßsolcheihre Gut
Willigkeitihnenvnd

'ihren
Nachkommenhiufürder in künfftigenZeiten an ihren ber-

gebrachtenPrivilegien,FreyheitenundGerechtigkeiten,»»schädlichvndvnnachthci-
lig seynsolte,dafürwir dannihnensämbtlichvndinbesonderegnedigdanckbahrseyn,
vnddemnachihnengnedigzuegesagethaben,siebeyallenihrenhabendenPrivilegien,
ZreyheitenvndGerechtigkeiten,die sievon vnsernlöblichenVorfahrenerworben-
geruhiglichvnd wohlhergeprachthaben, pleibenzulassen,sieauchdabeivnd jegli-
che»beyFriede vndRecht gnediglichznschützenvndzu handhaben,welchesalles
Wir vorvnßvndallenvnsernNachkommendesStifts Schwerin, gerüretenvnsern
vntmhanen vnd liebengetrewengemeinerDnrgerschafftvnsersStist -Stadleins
WahriN gnediglichenzugesaget»ndversprochenhaben, zuesagenvndversprechen
ihnensolchesalleshiemitFürstlich,vnd wissendlichin krafft diej»svnsersoffenen
BriefesvndRevers, alles garewlichvnd vngefehrlich- Vhrkmidiichhabenwir
rnftr Fürfil.Pittfthafftwissentlichan diesenPries hanzenlassen,denanchmit eige¬

ner
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«er Handtunterschrieben.GeschehenzurBützvwdeniz.FebruarynachChristivn-
serSHeilandesGeburchim TausendfünfHundertvuddreyvndsechstigsienJahre ^

(I.. S.) Vilich
HerzogzueMcccklenburgk.:c.:c. mpp.

^exzweyterFortsetzungder ActenmüßigenNachrichtäe j-49.
Veyl. 67. O. x. 1L6.

Das ix. Ciip.
HertzogsJohannAlbrechtGegen-

Vorstellung.
Z. 1. VomRirchen-Reymienr, der erstepuiict.

2. Don der freien Dijpußtwn des Ausschusses. Von den
väterlichen Schulden. lVegen des Neuen-Lloster-
sehenHolycs 2. z. u. 4. Puncr.

z. Von den Zöllen zu Güstrow zc. VonFastel-Abend Ha¬
fer. Von Prangendorff. Von Kleinodien imd Ge-
schüy 5. 6. 7. 8.?. 10. ii. 12. iz.punct.

4. Von Pravestorff. LLIdena. Von Heryog Christopher.
Von Reichs-Tagev Unkosten. Von der Jagdt beyZick-
Husen 14. i s. r6.17. i8. >9.Puncr.

f. Vom Techenrinschen Hoiy. Vom Abt zu Doberan.
Von Clayborg:c. L-andes-Sachen.

es HertzogsIobann Albrecht Verantwortung auf Hertzogs
UlrichGegen-Bcricht,ward sehrweitlaustig,und daher den
niedergesetztenNahten stückweiseübergeben; wornachstnoch

aus allenPuncten 2f«icul gezogenwurden,dieals wahr soltenerwie-
sen werden.

Der erstePunct, vomKirchen-Regiment im Stift, ward
am weitläustigstenausgcführet. Es hieß darin: HertzogUlrich sei)nichtalleinAmpts halber,als Adminiiti-atordesStifts, sondernauch/vermögedes rvismarischen Vergleichs und Ruppinschen Machte
Sprliches, verbunden,dieKirchen-undSchuldienerzuSchwerin zu
unterhalten; hätte abcs in den 12.Jahren, so {vAdminiftratargewe»

" *
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fcn, desfals gar keineVersehung gethan; nur daß er vor 2.Jahren

denPrädicanten Gilmer dahinverordnet, welchenHertzogJohann

Albrechc im Predigen nicht gehindert, vielmehrhabe er selbstKir¬

chen-undSchul-Diener zuSchwerin, auf ferneKostenunterhalten.

Die Dom Kirche habeGüter genugzumUnterhalt der Kirchen-uni)

Schul-Bedienten. Sie beliefenauf etlicheviele tausend Eülden,

HertzogUlrich aber habesie ad prophanos ufus verwandt. Daß

vc>l^.Conrad einenSynodim inHertzogsJohann Albrcchr OillriLt,

ohne seinVorwisscn halten wollen, solcheslaufe wieder das jetzige

Recht vermögedessendieBischösekeinegeistlicheJurisdiäion inwelt¬

licherFürsten Landenhätten. HertzogJohann Albrechr hätte feine

Dom-Höfe eingezogen,sondernetlichewenigedenKirchen-undSchul-

Dienern eingethg!'.,Wieder VOismarischeVertrag erfvdere. Her-

tzogUlrich aber habe diePradicanten undSchul-Diener aus solchen

Höfen wiederheraus geflossen,und dieselbeWeinschenckernund an-

i5crnLaiciseingetban; brauchteauchselbsteinigesolcherHöfe; ungc-

achteter zuSchwerin eineneigenenHof, denBischoss-Hof, hatte.

Was HertzogJohann ?llbrechr an Capitte!s-Helungen verarresti-

ren lassen,das habe er an Kirchen-undSchul-Diener gewandt, auch

nachherwttder erstatet. Das Closterzu Schwerin wäre mit Bet-

tel-Mönchenbesetztgewesen,die keineCapitalia gehabt o.derandere

Lenekcizbesessen,so man hatte einziehenkönnen. Er hätte daselbst

desBaals-Reich zerstöret,und fty nun nichtschuldiges wiederaufzu-

bauen. Für dieBürger daselbstseydieKircheauchviel zukleinge-

Wesen; deswegensieum denDom, als ihrePfarrkirche, angehal-

ten. Die'Schule habe er angerichtet,auchmit feinenund gelehrten

Praccproren versehn,wozuHertzogUlrich nichtsgethan. Aus sol-

cherSchule wären bereits vieleLeuteentstanden, die derKircheund

dem Landenützlich,auchin HertzogsUlrich Antheil. Des Stifts

Einkommenwäre jährlichüber 6000 Gülden, welcheHertzogUlrich

langenichtnöhtighätte, dieSchul-Diever zuunterhatten; dochmü-

stentüchtigeLeuteauchgut besoldetwerden; sonstwürde es heissen;

KupfernGeld, kupfernSeel-Messen. Man müstealfo einhundert

Gülden 2. oder destomehr nichtansehen. In der Schwcrinschcn

Schule wären bisherdieSprachen, vornehmegriechischeAu&ores,

und darzudie gmieben. Den Dom zuRostock betref-
send;

Ao.r>6?.
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send; sohätte sowohlHertzogJohann Albrechr als HertzogUlrich
dasparronac dazu,weil denselbenihr beiderseitsGroß-Vatergestif¬
tet, HertzogUlrich habe daran denD. Souk zumMonitor (Ein-
mahuer derGefälle)verordnet, aber HertzogJohann Albrecbt hat-
te nichtdarum wissenmüssen; welchesdochnichtmehrals dieBillig-
feit erfodert hatte. Was an Silber aus Kirchen und Clvstcrnge>
bracht, das wäre mitHertzogSUlrich Wissen und Willen geschehen,
und habe HertzogUlrich' noch ein viel mehreSaus dem Dom zu
Schwerin an sichgenommen. Was HertzogJohann Albrechr an
Kirchen-undSchul-Diencrn gewendet,das belaufesichauf 6578Tha-
(er; davonInteressen i?s8Thaler; derenWiedererstattungihm und
die fernereUnterhaltungdemHertzogUlrich zukäme. DieseBorstel-
lungward d.4. Julii is6z. übergeben.

2. Bey dem andern Punct, so die \xmDifpoßtiondes Aus-
schusics über dieeingekommeneGelder betraf,wolte derHertzogJo¬
hann Albrechr nichtdavonwissen,daß er schonfolteverglichenscyn.
Die Fürsten hätten sichzwar untereinanderversprochen,daß sieden
Ausschuß,inVerwaltung derGelder,wölken«»gehindertlassen,wor-
auf dieFürstenauch demAusschußeinenRevers gegeben. Aber in
demVergleich,welchendie Sachsische undBrandenbnrgischeGe-
sandtenunter denFürstenaufgerichtet,wäre vonderUebertretungdie«
sesVersprechensnichtsenthalten. Indessen gestandHertzog )oh.
Albrecht, daßvon solchemVelde etwas scyan ihn gekommen,welches
er nichtzurTilgung der vätcvlichenSchuldenverwandt; dochftyfot>
chesmitVorwissendesAusschussesgeschehen,und hätteer es zuHer«
tzogsChrisiopher Abfertigunggebraucht,habe aber auchsichsolches
wiederabrechnen,und alleFoderungen,so er dieserwegenan Hertzog
Ulrich gehabt, in demGüskrorvschcn Vertrage, schwindenfassen,
deswegensolcheabgethaneDinge hier nichtzu wiederhohlenwären.
HertzogUlrich aber habeGelder, diezudesAusschussesfreierDispo¬
sitionstehensollen,verarrestirenlasten,zu sichgenommen,und in sei«
neuPrivat-Nutzenverwandt; daher es geschehen,-daßHertzogsIoh.
Albrechr Aemptcr nicht eingelösetworden; sonderndessenannoch
freieHäuser, um dieZinsenzuhalten,müssenverpfändetwerden.

Den dritten Punct, dieväterlichen Schulden anlangend;
sohätte HertzogUlrich sichdes halbenTHeils der Güter angemasiet<

Zehntes 23uch. Q wüste
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müstedaher âllenRechtennach,denHalbscheidder(Schuldentragen.
Hertzogsfanticb (Pacifici)Silber, seyzuGüstrow in derKirche,in
derFürstenGegenwart,unddas väterlicheSilber zuSchwerin, auf
einemGemach,in BeiseynbeyderseitigenRähte getheiletworden.
HertzogUlrichhabeHertzogsGeorg Silber alleinzusichgenommen;
wiewolteer dennnichtmehr, als einenBecher,empfangenhaben?
T)enSchuld,ZettulhatteHertzogJohann Albrccht nichtsogleich
übergebenkönnen;weilnochnichtmitallenSchuldnernliquidiretge¬
wesen. ZuHertzogsHinrichZeitenhättedieLandschaftkaumsoviel
gegeben,als dieAblegungderRentenersodert.HertzogJohann ZU
brecht habeauchnichtsdavonzusichgenommen,sondernallesanden
Rentmeisterkommenlassen. HertzogGeorg hättevielesdavoncm-
pfangen. Der RestwärezurAblegungeinigerHaupt-Summenan-
gewandt.

Der viertePunct,wegendesHolyes nachWismar ausdem
Neu-ClosterfchenWalde, wardalsobeantwortet:Die HertzogeVon
Mecklenburghattenvonje herihrHoltz,sosiezurvismar gebraucht,
aus diesemWalde genommen. HertzogAlbrcchr hätteein gantzes
JahrzuvvisinarHofgehalten. undsolcherHvltzunggebraucht.Die-
scGerechtigkeitwäredurchdieTheilungnichtaufgehoben,sonderndas
ClosterseymitdieserBeschwerdeanHertzogUlrichgekommen;nach
der bekamenRechts-Regul: Res tranfit cum onere; daherauch
nichtnöhtiggethanhätte,solcherServitut insonderheitbei)derThei-
lungzugedencken.Genug,daßsichHertzogJohannAlbrccht der-
selbennichtverziehen.Mit demHausezuWismar habees ebendie
Beschaffenheitals mit denFürstl.Aemptern,und seyeademratio.
Die Chursürstl.GesandtenunddieLand-Rähte,sodasDoberanschc
Vedenckcnabgefaßt,hattensichfchondahinerklahret,daß siedas
Wort Hauß nichtalleinvondenAemptern,sondernauchvondem
Hanse zu N)ismar woltenverstandenhaben. In demLaudozu
Grernbcrg wäredaraufdesHaufeszuWismar, unddaßes befugt
sey/ Hvltzaus demNeu-ClosterschenWalde zuhohlen,ausdrücklich
gedacht';wogegenHertzogUlrichkeineliedu&ionodersonsteinRechts-
Mitteleingewandt,folglichseyes dabei)zulassen.

z. Den fünftenPunet, dieZöllezuGüstrow, Schwerin,
Tcrrow/Krakow undL.agcbetreffend;so wardgeantwortet:die
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ZöllegehörtenzudenRegalien, (Regierungs-Rechten)mitdensel-
denwärenbeyderegierendeHerrenzugleichbeliehen,und müstensie
alsoungetheiltbleiben. HertzogHinrich undHertzogAlbrccdthat«
tcn dieseZolleallezeitungetheiltgehabt,ungeachtetdasLanddamahlS
wiejetzo,nachdenAempterngetheiltgewesen. Es wäre nichtzuer«
weisen,daßdieseZöllesoltenzumHauseGüstrow geleyetsevn.Dem
HertzogIohanilAIbrechrseyderSchwerinschcZollnichtbesonders
ausdeschicden,sondernseysowohlalßdieandernungetheiltgeblieben,
was er betragen,davonseyHertzogsUlrichAntheilaufgehoben.Der
ZollzuGüstrow seyauchallein/ohnedieandernmitdazugerechnet,
sechsmahlbesser,als derzuSchwerin.

Den sechstenPunet übergingendie AnWäldevon Heyden
Seiten.

Der siebendebetrafdenFastel-Abend-Häverundtvasdem
anhängig.HertzogJohann AlbrechrberiefsichhieraufdasStern»
beraischeLaudum,sonuneinMacht-Spruchgenantwird, undsagt
derAuwald,daßer etlicheZahr nachder^Heilungergangen;indem
esHeist:„Wenn gleichsolchealteGerechtigkeitenverrücket,sowäre
„dochderHandeldurchdasDoberamscheBedenckenunddenStern-
„bergischenMacht-Spruchin denvorigenStand wiedergerichtet,zu
„geschweiged̂aßauchdieMecklenburgischenLand-undHos-Rähte,
„zurVergleichungderCloster-GüterEinkommenverordnet,daßdie
„gesodertenprXttüclonezbeimClosterSchwerin, als dessenZugehö-
„rungen,gelassenwerdensolten.,,HertzogUlrichhabedagegenmehr
undbessereClöster,als HertzogJohann Albrechrbekommen.ESmüsteauchdasStädtleinKröpelinseinAblagcrimä)Schwerin sah-
ren lassen;ob esgleichjetzodemHertzogUlrichgehöre,namqveres
tianfic cum onere.

Der 8. Punct betrasprangendorfund war dieFrage:
es nachGüstrow undalsozuHertzogsUlrichAntheil,odernachDo-
beran an HertzogJohann Albrechrgehöre? Es wohntendarin46»Bauleute,wovon36.bereitszurTheilunggebrachtwaren, die übrt-
gen 10.hattendieLandend Hos-RähtedemHertzogJohann Al«
brecht, in ihremSternbergischenMacht-Spruch,zugebilliget.He?»
tzogUlrichhättesolchesangefochten;abergedachteRähte hättenge«
sagt; siewüstenkeinegleichereTheilungzumachen. HertzogUlrich
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hättedaraufdasHoltzdaselbstverwüstet,wofürHertzogJohann At-
brecht soofi. foderte.

Der 9.10. 11.und r2.Punct wurdenhiergutentheilsüber-
gangen;weilsieauf-Beweißankamen.Sic betrafenmehrentheils
das vorgedachteprangendorf, fassetenaber nichtshistorischesin
sich.

Im iz. ward vondenKleinodien und von demGeschny
zuplaw gehandeltd̂erenTheilungsowohlderXVismarifcheVer-
gleich,als derSrernbergischeMacht-Spruch verlangte. Hertzog
Johann Albrechträumetenichtein, daßer etlichevondenStücken
hätt-eumgiessenlassen,undsagteseinAnwald: es sei)einVerzeichnis
vorhanden,wo siegeblieben;etlichedavonivarennachBnyorv, an
denHertzogUlrichgekommen;eswäredasmeistevondieserSache,
auf demTage zuStcrnberg Ao.59.abgethan. Die Kleideranbe¬
langend,sowarendavoneinigean HertzogsHinrich Dieneregege»
den. Die übrigenwärenfür diebey!)ejungeHerrenHertzogeChri-
siopherundCarl,gegendemHof (FürstlicheVersamlung)zuXVist
mar zurcchtgemacht,undletzlichdemHertzogeChrißopher, als er
nachL-iefflandgereistt,mitgegebenworden. HertzogsHinrichSil-
hersei)allesgetheilet. BettenundZugehörigeshabeer vonkeinem
abgetretenenHauseweggenommen.

4. Der i4.Punct betrafpravestorf welchesDorf halbwüste
lag. HertzogJohann Albrecht sagte: wie desselbenTheilungbe-
willigetworden; sowäredieAbredegewesen,daßdemjenigen,soder
wüsteTheilzufallenwürde,solteeineVergütungvon2oc>Güldenund
etwasHoltzzumAnbau,gereichetwerden;wiedieTheilungs-Register
auswiesen.- AerjeHomitunterdenParibusCurix sitzendeLicentiac
23chrn wäre damahls mit dabey gewesen,und würde sichdessen zu er-
mnernwnsen.

, Das r?.KKW-Stück,sodas AmptNeuen-^alen betraf-
welchesdemHcrtzogUlrichzugefallen,war vonHertzogsUlrichAn-
Waldnichtberühret,undwardalsoauchjetzovorbei)gegangen.

Wer 16.Puntt betrafEldena, welchesgleichfalsdemHer-
tzvgeUlrich bcyder Theilungzugefallen. Es waren daselbst̂8.
Schweineund2ooSchafe gefundenworden,wovondieFragewar:

dieselbenzumVorraht dcsClostersgehvreten,undalsodabevblei-
ben

Ao.r<r6j.
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denmüsten?indemvormahlsschonderVorraht beyallenClöstem
ausgeglichenwäre. HertzogJohann Albrechtaberwandtedagegen
ein,daßdieSchweine,sozuEldena gefundenworden,nichtzumVor-
raht daselbstgehörentönten; weilsievonSchwerin dahin in die
Mastgetriebenworden. Doch hierüberverglichensichdieHerreu
Brüder lcichtlichuntereinander.

Was mehreshaltenzum17.dieUnkostenzusagen,welchean
HertzogChristophcrgewandt,dieauf 25458.Thaler angegebenwur-
den. HertzogJohann Albrechcstdletevor; oberzwardasWerck
alleingeführet,da erseinenBruderdenHertzogChristopherzumErtz-
Bischofthumin Riga verhelfenwollen;fowäre dochsolcheszudes
gantzenLandesgemeinschaftlichenNutzengeschehen,damites nichtdem-
selbenfernerhinUnterhaltgebendürste,undsei)alsobillig,daßihmdie
HälftederangewandtenKostenerstatetwürde. Die Absendungdes
HertzogsChristophcrhabeer mitHertzogUlrich, vor Scernbcrg,
auf demIudenberg, berahtfchlaget.HertzogUlrich habeauchdie»
serwegenbei;derLandschaftvorSrcrnberg selbstAnregunggethan,
um dieAbfertigungzubefordern. Der VOismarischeVertrag sage
zwar,daßeinJeder derregierendenHerrensolteeinenvonseinenjün-
gernBrüdern zu sichnehmen,auchausserhalbLandesunterhalten;
aberjetzowäre dieFragenichtvon demUnterhalt,Indern vonden
Kosten,soausdk Abfertigunggegangen. Diesehättendenältesten
Brüdern,zugleichenTheil,obgelegen.

Der 18.gingauf dieUnkostendesReiche-TageszuAugs-
bürg von 1559. HertzogJohann 2llbrcchesagte: seinHerrBru-
derwäreanfangswillensgewesen,mitihmdahinzureisen. Hütte
HertzogJohann AlbrechcgeWust,daßHertzogUlrichnureinenGe-
sandtenschickenwolte; sowürdeergleichsalseinendahingesandtha-
den,folglichhätteer nichtsogrosseKostenmachendürfen. Wäre er
aber nichtselbstda gewesen,sowürdmandereNeichs-Fürstenöie&r-
/o» vonMecklenburg eingenommenhaben; wie denndesfalsviel
Streitens gewesen,welchessoweitgegangen,daßderPommersche
Gesandte,demDr.23ou£,desHertzogsUlrichGesandten,dieKette
vomHalsegerissen. „HertzogIoh. Albrechtaberhabedie
„desHausesMecklenburg,ohneZuthundesOoÄ.Äonk,vertretenund
„erhalten./,HatteHertzogUlrichdenTagzuNaWnbmgalleinde»

Q 1 sucht/
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sucht,sosei)auchHertzogIoh. Albrecht allemnachWien undan-
derswohin gewesen.

Zun, l?. dieJagdt bcyZickhuftnanlangend,sohabedieses
Dorf undderWald daselbst(derSchlinkgenant) bckanterMassen
vonjeherzumHauseSchwerin gehöret,wieauchmitZeugenerwie-
senworden. DasDom-Capierel hatteimSchlink nicmahlJagdt
gehabt. HertzogUlrichhabeeinsmablsdascldstgejagt,aberdasha-
bedemaltenHertzogVirnich dergestaltgeschmertzet,daß ergesagt:
„Hätte er esgewust,er wollees nichtgestattethaben,undhättenihm
„auchseinegrauenHare darübersollengeraufetwerden.,,

s. Der 2o.Panct betrafdasTechenrinscheHoly. Hertzog
Ulrich hattediesenPunct übergangen,weildarausZeugenabgehöret,
undHertzogJohann Albrcchrübergingihnauch, weilbereitedes-
wegengütigeVorschlägegcthanworden.

Der 21. Punct ging auf denlegten Abt zuDoberan, mit
welchemderHertzogJohann Albrcchr einenVertrag aufgerichtet,
undihmfürseinenAbtritt iooofl. hattereichenlassen. Wenn nun
solchesdemgantzenHaufeMecklenburg zugute käme,so sei)ihm
euchderHalbscheidvonsolcheniooofl. ju erstaten.Wie dieserVer¬
trag gemacht,wäreHertzogUlrichnochnichtregierenderFürstgcwe-
sen,sonstwürdederAbtsichauchwohlan ihngewendethaben. Der
Vertrag seyvorhanden,undkönnevorgelegetwerd#i.

Der 22.Klage-PunctgingaufdieDiensteaus denDörfern
Clayburg, Dalmensiorff und Granyin, welche der Hertzog Ulrich
weigerte. Aber HertzogJohann Albrechc übergab den Vertrag ,
der obgedachterMassenzuMirorv iszz. aufgerichtet,undworindie
arkicuUrteDiensteklärlichenthaltenwaren. Dieses allesward d. 10.
Majiis6z. ausführlichübergeben.

Es kamennachheronochallerlei)Punctedazwischen;indem
HertzogUlrichauchseineKlagenübergab,dieer wiederHertzogIol).
Älbrechc hatte, als da waren:

1) Daß ihmnochnichtdieUnkostenwegenseinesBeylagers
erstatet.

2) Daß das Archiv nochnicht m gleicheVerwahrungge-
bracht, wie dieVerträge und der Chmfürstl.Macht-Spruch er-
foLittik, ch
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3) Daß nochetlicheKleinodien,Silber GeschirrundTapeze«

reyenvonväter-undvetterlicherSeiten ungetheiletwären.
4) Daß derGemahlindesHertzogsUlrichversprochen,ihr cmFürstlichesHaus zuGrabow zubauen,sonochnichtgeschehen.
O Daß demStift undCapittelzuSchwerin mancherlei)Em«griswiederfahren.
6) Daß dasHausDömiy zurFestunggemachtwürde,woran

dochHertzogUlrichdenWieder-Fallhatte,unddahergegensolcheBe-fästigungproteftirenlassen; aber es würdedennochdamit fortge-
fahren.

7) Daß HertzogsJohannAlbrcchc Krieges-Volck 56.dieStädte undAempterLoiycnbur? undGrcviomülenausgezehret,weswegenzwardenarmenLeutenVertröstunggeschehen,es seyabernichtserfolget:c.
Es geschahenhierauf,sowohlwas dieseals vorigePunctebe«trist, mancherlei)VorschlagezumVergleich,und dieniedergesetzten

Rähte gabensichvieleMühe,allesin derGütezuvertragen,dahersiemancherleiEntwürfemachten. Bey denmeistengelungihnenauchdieGüte,etlicheaberverabscheidetensie,jedochaufHertzoglicheRati¬
fication.

Zu dieserZeitwardMecklenburg in grossesSchreckenge-setzet,alsHertzogErich vonBrunswick, mitseinenVölckern,soer für denKönigvonDanemarckgeworben,überdieElbebeySoi-ccnbnrg, ging. Er verließaber dochbaldMecklenburgsGrentzen,
gingimJunio durchdieMarck Brandenburg undPommern nachDanyig, ohnezweifelunsermHertzogChristophcrzurHülfe,wieschonangezeiget.Diß gabnunGelegenheitdieStande nachGüstrow aufJohannis-Tage zusammenzurufen. Doch, da dieFurchtunver-muhtlichverfchwand,sowardhiernichtsvorgenommen.Die Stän-de hattensichindessenschondaraufgeschickt,abermühlsihreBeschwer-denzuübergeben. Da es aber hiernichtgeschehenkonte,sothatensiees hernach. Sie stelletenvor,daßvordemdieFürstenaus ihremAdelunddenStädten wohl24 biszo. zuihrenHof-Rähtengefuget,und alsodasLand-undHofgerichthaltenlassen,batendaher,daßauchjetzodieLand-Rahtemögtenmitdazugezogenwerden. Sie erinner-tendieHertzöge,daßsiedenStänden versprochen,Hrm;diez.Closte»
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Dobberrm, Ribttty unD Malchow einzuräumen. Solche Clöster

wären aufs härteste, durch Einquartirung, und ihre Bauren durch al-

lerley Dienste mitgenommen worden; daher die Lcgcbenc kaum dar-

in zu leben hätten. Die Aebtissin zuRibniy, Ursula, habe die völ¬

lige Herschaft über Ribni«, und was Malchow anbeträfe; so hätten

die Florown ihren Proccß, wegen der Schutz-Gerechtigkeit über das

Closter daselbst, beym Reichs-Cammer-Gericht gewonnen. Es wür-

de also der Landschaft mit Ribniy und Malcl)ow nicht geholfen seyn;

deswegen sie bäten, dafür Ncn-Closicr und Ivcnack (wie auch der
Ruppinsche Macht-Spruch von ao. s6. vermochte,) zu fubftituiren.

Wegen der Stift-und Ordens-Häuser baten sie,daß davon einige mög-

ten zum Besten des Adels, wieder hergestellet werden. Denn nun

ji,listen sie ihre Kinder in die Frembde auf die Fleischbanck schicken,kä-

men sie wieder zuHause, so müsten sieHungers sterben, weil alle geist¬

liche Güter und Commenden, wovon sonst der Dürftige unter dem

Adel gelebt, nun eingezogen wären. Bey Rtrchen-VlsitatiHncn

brächte man den Ades um seine Parronat-Rechce. Auf Land-und
Musterungs-Tagcn hätte fönst die Ritterschaft frei) Futter und Mehl

gehabt. Mit Handhabung der Gerechtigkeit ginge es sehr langsam

daher, und würden die Parchcyen mit ihren Schaden, an den Höfen

der Fürsten, aufgehalten. Die Stände hätten mit ihrem grossen Nach-

theil alle Schulden derHertzogcn bezahlt, und dochw^en dieHertzoge

noch nicht damit zufrieden, sondern sprächen schon wieder aufs neue

um Bürgschaften an. DieHertzoge kämen in solche beschwerliche Um,

stände durch ihre Blindnisse, welche sie mit auswärtigen Potentaten

machten. Sie mögten sichaufden Schutz des Reichs verlassen, oder

auch, wenn sie Bündnisse machen wolten, ihre Stände mit zu rahte

ziehen; sowollen sie hinwieder zu allem willig und bereit seyn.
Inzwischen ward am 14. Januar, diesesJahres eine Obliga¬

tion auf 6oczo.Gold-Gülden eingelöset, wovon die dimmne; hier er¬

folget, weil sie wegen des damahligen Geldes merckwürdig ist. Ich

fönte dergleichen noch mehrere anführen, aber es mag an dieser einen

genug seyn, weil sie doch alle fast überein lauten.
Hertzog Ulrich schrieb damahls einen eigenen Land-Tag im

Stift Schwerin^der^uyorv aus, woselbst er seine dasigen Stände

um cinePeyhiilfeansprach/diesieihmauchbewilligtenûnddagegen
am
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am 13. Febr. einenRevers erhielten, daß solcheFreywilligkeit ihnen
an ihren Privilegten unschädlich seynsolte. a) Wir gehen nun wieder
nach Rostock, um die Händel, so daselbst vorgefallen, und welche an-
dere wunderlich durch einander geworfen, nach Möglichkeit ordentlich
vorzustellen.

a) de Beehr deRebb.Mecleb. L. V. C.IV. p.784 — 787.

Christoffel Wolff von Gudenbergk Om'tung über 6000. un-
verfchlagene wichtige Goltgülden :c. cle is6z.

SchChristoffel Wolff vonn Gudenbergk vor mich meine Erben vnd Erbnemen thue
kund und bekenne mit dieser offenenQnitantz, Das nachdeme dic durchlauchtige

vnd hochgeborne Fürsten vnd Herrn, Her Jvhans Albrecht vnd Her Bleich G<'
brüedere Herzogen zu Meckelnburgk, Fürsten zu Wenden, Graven zu Schwerin.
Rostock vnnd Stargardt ic. ic. Meine gnedige Hern mir Scchs tausent VN-
verschlagene wichtigeGoltgülden laut irer gegebnenBrief vndsiegellzusampt
drei hundert vorberürter Goltgülden einem Iar zins schnldigk gemessen, Auch mir
mit etlichen schaden, so mir aus vorsaumis des vergangenen IarS, vnd jtzo dic De--
zalung (wie mir zugeschrieben nicht ervolgt) erafft gegebnerVorschreibungc vorhafft
gemessen; Darauf der verordente Ausschos Irer G. Landschafft sich verflossene«
Iars mit mir zu Besriediguttge meiner Hauptsummen zi»ß vnd schaden in Handln»-
ge gelassen, mir in neastverflossenenDeeencher, da ich die Summen in thalern mit
geburlichen Aufwechsel hochermeltem Fürsten vnd der Landschafft zu gutem (in An>
sehuny das bei ihnen Golt beschwerlich zu bekhomen) aufnhemen möchte, wolten ir
Gunsten daran sein, das ich auf deu Tagk trium Regum binnen der Stad Böttingen
gegen Dbcrgebung Brief Siegel vnd gebürlicher Quitantz gütlick) solte bezalk wer¬
den. Ob nhun wol ich aus Brief vnd siegeln zu schreiten, in Betrachtung meiner
vorigen gutwilligknit (doch vnvorweisiich vvrmeldet) gegen ir Fürstlich gnad aller
Bedeuckcns, vnd mir hochbeschwerlich, das Gold in thaler khönen zu lassen, Hab ich
auch doch fegen den Ansschos dergestalt, da mir der Goltgülden mit ;s Albus
dieser Landswherung kont erlegt werden, das ick alsdann benante Summen, zins«
vnd schaden vs bestimpte Friste vnd Malstad, oder in gutem Golde laut der Vor-
schreibnnge gewertigk sein weite, ausdrückliche» ereleret, habe auch demnach auf er«
nante zeit daselbst zn Göttingen etliche tage beharret, vnd niemandts vornvmen,
daraus mir da» des schadens vormehrung gchenffet, mir abermal also wol vrsach ju
sernerm Aufhalt gegebenn worden. Wie aber dem allen haben doch Ir Fürstlich
G. vnd Gunsten den Erbarn vnd Achbarn Eckharvern Arnffeld Stadtvoigt zu Gü¬
strow mit berürter Summen thalern, Instruction vnd Volmacht abgefertigt, dee
aus den n ten Iannuary zu Göttinqcn gnkhomen, vnd Hab ich mich auch widernmb
«zutwiltigkans rreuhertzigkeit Irer F.G. zu vnterthcnigea Willen zu ime auf den >;.

Zchl,r«s2)»»ch. R hujus
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hujus pocft^gf: vnd vb ich wol mein schaden zum glimpstgsten auf anderthalb hun¬

dert taker geachtet / vnd im notfal beteuren mögen, auch meinem zuschreiben den Auf-

Wechselinn fünf vnd dreissigk albus vor den Goltgülden (die ehr mich auch im In-

Wechselkostet) einzunehmen, vnd darauf zu beharren iu aller Erbarkeit befuget gewe-

ftn, Hab ich doch auf vielseitiges vnd vleissigs Ansuchen aucb freundlichs Bitten von

wegen der Landschafft obberürtes gesanten hochermeltcnn Fürsten Meinen gnedigen

Hern zu vnthecthenigem gevallen dem vorordenteu Ansschos zu freundlichem willen

vnd gemeinen Landschafft zumBeste« den viel anfgewcnten erliedenen schaden biß aus

fünf vnd funfzigk chaler fallen lassen, vnd den Goltgülden mit vierzigk Mariengro-

schen wie landsttlich vnd der jtzigen zeit im Werd bezalt aufgenhommen. Hat nur

demnach obberürter gesanter sechstausent vnvorschlagener thaler amHeupt--

summen, sechshundert sechs vnd sechzigkthaler fcriö 24 groschen Auf-

wechsel zuerfüllungedreihundert drei vnd dreisigk thaler 12 groschen vor

dreihundert gvltgüldeneines Jarzinses, thut in allen sieben tausent taler,
dazu fünf vnd funfzigk vor den schaden, wie vormeldt, wegen hochcrmelten Fürsten

vnd der Landschafft kegen empsahuug der alten vnd neuen Vorschreibung heut vnten-

beschriebenen dato geliefert, vild zu dancke voll alle vnd wol bezalet. Sage demnach

ichChristoffelWolffvor michmeineMitbenanten obgefchrieben,hochermelteFür-
sien, Irer F.g. Erben die Landschaft vnd den Aufschoß dieser gesamten seiner Liefe-

rnng,"oder weme Verwegen ferner qnitirens vonnöten, wie sollichs zum bestendigsten

aller rechten gescheenkan oder magk der scchftauftnt gvltgülden Heuptsummen aller

»insevudschedenhiemitquid, ledig, vndzudanckewolbezaletloß, mitder eertifiea-
tion: das ich oder meine mitbenenten hierümb künftiger zeit hochermelteFürsten vnd

Irer F. G. Erben niit berürten mit Nichten um keinerlei weise besprechen oder for¬

dern wollen. Alles treulich ohne gevehrde, vnd des zu wharer Vrkund habe ich

Christoffel Wolff obgl. diesseQuitautzien mit eignen Händen vuterschrieben, mein

«ngeborn Pitschafft vntcrdruckt, vnd obberürteu Meister Eckharden Arnsfeldt, dem

gesanten. sich vnd seinen Prineipaln iu güte mitgeteilt. Dar. & A6t. Göttingen,

Donnerstags nach Hilarii den 14 ten Ianuarii im Jare nach Christi vnsers einigen

Heilandts geburt im snnfzehenhnndersiem vnd darnach im drei vud Sechzigstem.

(L.S.) Christoff Wolff vom
Gudenbcrgk.

Das X. Cap.
Rostocks inwendige Handel.

§. l. Es läßt sich zn vieler ^Veitlaufcigkeit an.
2. Die Rirchen-Visirarion daselbst wird gehindert.

z. Die



AQ.IT64-MecklenburgsOrdnungen. 131
z. DieÄüxger stellen demRaht etliche puncte vor.

4. Die Bürger mästen sich desStadr>Rcgimettts att.
s. Aenderungen so dieLämmerey berroffm.

ls der Haupt-Anführer unter den Sechzigern, Andreas Innck-
Herr, wie gesagt, zu Güstrow gefangen saß; so brachten am Ao°
Licht-Meß Abend 1564. seine Anklager ihre Klage wieder ihn »sSH

vor, und wurden ihm 7. Wochen eingeräumet, sichzu verantworten.
AufIndica übergab er seineExceptionsSdbtfft, dieActen wurden
nach Ingolstadt geschickt, woselbst die Universität am 8«Aug- ein
Refponfum abfassete, so schlecht für ihn ausfiel, b) Nichts desto weni¬
ge erlangte er ausMichaelis ein gutes Uttel, da er des Arrestes ent«
lediget', und ihm frey gegeben ward, wieder nach Rostock zu reisen,
als wa<um die 62. unaufhörlich beyHerhog Ulrich baten. Diß gab
nun starckenVerdacht, daß dieser Hertzog mehr den Sechzigern, als
dem Naht geneigt wäre.

Die Bürgerschaft übergab dem Naht 4Am'cul, und bat darin
zu willigen.

1) Daß eine häußliche Visitation, nach allen dazu aufgesetzten
Puncten, angestellet würde.

2)Daß E.E.Naht Rechenschaft thate, wie er der Stadt furge-
standen, und derselbenLand-Güter gebraucht.

z) Daß eine christliche Policey-Ordnung und Reformation der
Rechte gcsxllet, und

4) Daß der Stadt Güter und Einkommen wohl versehe»
würden.

Der Raht wolte sich hierüber mit der Bürgerschaft nicht ein,
lassen, es sey denn, daß zuvor die 60. abgeschaft, und ihres Eydcs ent-
bunden worden. Als die Bürger solches vernahmen, sandten sie diese
4.Arricul an die Landes-Fürsten, um von derselben Billigkeit zu ur-
theilen. Die Fürsten setzten am Tage Pauli Bekehrung (d. 27.
Januar.) einen ^Lag zum Verhör nach Güstrorv an, woselbst auch
bcyde Partheyen erschienen. Der kNag^sirar übergab alhie d. 27.
^n. s z.Articui wieder dieGemeine, so-aus dem bisherigen Betragen
der Bürger, insonderheit der 60, gegen die Obrigkeit, gezogen waren,

R % und
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und bat darauf die Gemeine dahin zu halten, daß sowohl der alte als
neue Sürger-Änef wieder herausgegeben, und die 60. abgestellet
würden, über welchePuncte d. 28. und 29. Jan. gesprochen, aber nichts
beschlossenward. Die Hertzoge vertrugen sie also nicht miteinander,
sprachen auch keinUttel, sondern befohlen ihnen nur, bei)Strafe 5000.
Thaler, Friede zu halten. Hierauf ward ihnen ein neuer Tag auf d.
19. Mari, angesetzet. Die Partheyen erschienen abermahls, musten
aber auch unverrichteter Sache wieder davon reisen, und ward nun
AegidnTag (d. i.Leprbr.) zum Verhör bestimmet, welches noch ein
halb Jahr hin war. Indessen ward den Bürgern ihr Procurator,
FriderichRorh, von L-eipzig abtrünnig, und ging in der Nacht aus
d. 2s. Mart. heimlich davon. Es war grosser Verdacht auf ihn, als
hatte er sich vom Magistrat bestechenlassen. Die Bürgerschaft aber
nahm bald darnach 2. andere Procuratores an, als Do&.JUnbcmcr,
des Churfürsten von Brandenburg Raht in Berlin, und Johann
XOolff, derer Hertzoge von Pommern Land-Gerichts-Pronator in
Stettin, welche bci)Dcauf Larrholomai anlangete». AufAcgidn
solte nun der Gerichts-Tag vor sichgehen. Der Ott, wo die Rosto¬
cker hin bcschieden,war Doberan. Weil solcher nicht weit von Ro-
stock; so erschienen daselbst über 300. Bürger. Aber er ging nicht
vor sich. Acht Tage darnach solte es geschehen. Doch da waren der
Bürger Procuratores verreiset, und konten sobald nicht erlanget wer-
den. Die Bürger baten also um 14tagigen Aufschub. DieHertzoge
raumeten ihnen 8-Wochen ein, und also bis 8. Tage nach Martini,
da die Sache zu Neu-Ärandenburg solte vorgenommen werden.
Als aber E.E. Raht deswegen Vorstellung that; so ward auch aus
diesem Gerichtstage nichts, folglich ging dis Jahr in lauter Mis-
trauen zu Ende. Wir wollen nun sehen, was inzwischen im Lande
vorgegangen.

2. Am 11. Januar, besuchte Hertzog Johann Albrccdt seinen

gefangenen Bruder Lhristophcr in Pohlen. Was daselbst vorgefal¬
len, und was des Hertzogs Christophe»: Versehen gewesen, davon
schreibet Melius, der es erlebt. *) Uns gehet es jetzo nicht weiter an,
als daß wir melden, unser regierender Hertzog sey d. 24. Maji wieder
zurüch gekommen, da er ZI!Fürstcnberg anlangete.

Am Dingstage nach U°lariaHcimsl»chung ward der Land-
Tag
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Tag zuGüstrow gehalten, und waren beyde Hertzoge in hoher Per-
son zugegen. Da denn Hertzog Johann Albrcchc, als der älteste,
den Vortrag that. c)

Bald daraufd.z. Aug. ward eine Rirchen-^isiration nach
Rostock verordnet. Die Hertzoge sandten dahin die ^u^erimencicn»
tcn Conrad Äccker von Güstrow, (woselbst erAo. is62. aufOemi-
chen gesolget war) Johann Wigand von Wismar, Simon Mu-
saus von

"Schwerin,
wozu auch David Chycraus kommen solte,

welche allerseits DoäoresTheologix waren. Von den Herzoglichen
Nahten wurden dazu verordnet: Cord von der L.ühc, Joachim
Crnsc, fLiith Äasieviy, Joachim Wopersnorv und Christoph.
Mersmann ^.1.1O. sie kaMen mit einem Xorario und mit wohlgefaß-
ter Inttruä^ion d. 12. Aug. nach Rostock, zeigetenauch dieUrsach ihrer
Ankmift E.E.Naht an. Dieser wiedersetztesichzwar solchemVor-
haben nicht, wolle aber doch auch nicht anders, als mit vieler Bedin-
gung, darin willigen, deswegen solcheAnstalt vergeblich war. d) Die
Vifitatores hatten unter andern auch in ihrer Inftru&ion, die Schul-
Pncceptores zu examinircn, ob sie zu solchem Ampt tüchtig, als wor-
auf Hertzog Johann Albrcchr sonderlich sähe. Es war hier damahlö
an der Schule, Nathan Chöraus, ein Bruder de6 oftgedachten Da-
vid Chyrrans, ein Mann der grosseWissenschaft in den Scbul-Sru-
dien, und eine auserlesene Gabe in der lateinischen Poesie besaß,
aber seinemBruder in der Theologie nicht beykam. e)

Zu Parchim ward d. 4. Aug. die Geconomie durch beyde
Hertzoge angeordnet. Der ersteOccononills daselbst hieß Christo-
phcr Schwary, dem man alle Einkünfte unter Händen gab, so bis-
her die Ralands-Herrcn und andere Brüderschaften gehabt hatten.
Seine Rechnungen solte er ablegen in Gegenwart des Supcrinccn-
dentcn, derBurgcmeistere, einiger aus dem Naht und aus der Bür-
gerschaft, f)

Die Land-Städte desFürstmthums Wenden, sandten d. r.
Dec. eine nachdrückliche Vorstellung ihrer Beschwerden, wegen des
Mültzens und Brauens an den verordneten Ausschuß, mit Bitte, solche
den Hcrtzogen vorzutragen, und die erfolgte Antwort ihnen wieder mit^
zuthcilen, biß dahin sie die Land>Bede und Maltz-Ziese an sich-halten
würden. So kühn warm sie noch bey ihrer Verdrossenheit.

,»H K D«
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Da HertzogUlrich von denParibusLur« war erinnertwor¬
den, daß ihm obliege,für Kirchen-undSchul-DieneramSchrverin-
(cbm Dom zu sorgen: sonahm er zuförderstobgedachtenSimon
Musans zumSuperintendenten an; wie aber dieserbald darnach
weg berufenward,sogedachteer au-flVolf^angperisterus (Daube)
der eingeschickterMagifter zuRestex:? und aus Pmiflcrt gebürtig
war. Dieser ward mitL.ucas2)ackmcister zugleichd.s.^iaji voöt.
zuRostock, g) dochwar er damit nochkeinPrediger, deswegendie
Theologische Faculrat d. 9. Not. an den HertzogUlrich schrieb:
Wenn er soltê u^erincenäensseyn; so müste er erstoidinirct wer-

Ao. den. Worauf er vom Miniftctio zuRostock examinitetund ordini-

J5öf. ret, h) auchim folgendenJahr Is6s. zumSupennrendenren befiel-
let ward, i) Seine Frau war desHauptmanns zuSchwerin, Pa¬
schenGusievcts Tochter, derenSchwester hatte Ernst Rortman»,
?atior am Dom daselbst. Peristcrus kontesichmit diesemseinem
Schwager nichtvertragen,deswegener ihnAo. 1567.absetzte.Denn
solcheMacht war den Superintendenten in der Kirchen-Ordnung
beygelegtFol. 147. a. 2(ber HertzogJohann Albrecht hielte den
abgesetztenRorrmann für unschuldig,und nahm ihn deswegenzum
Hof-Prediger an.

z. Die Rostocker fingendis Jahr sowiederan, als siedas
vorigegeendiget. Am r.Febr. ließendie 60. durchdieStadt-Die-
rier diegantzeBürgerschaftnachNlaricn-Ritchc fodern,dieauchsehr
stnrckerschien. Hier ward ihr vorgetragen: derNaht habe sichver«
nehmenlassen,dieStadt wäre in so tiefenSchulden, daß siejährlich
8 bis 9 tausendGülden Zinsen erlegen müste; worüber sich die Bür«
gerschafthöchlichverwunderte. Um dieStadt nun wiederaus den
Schulden zudringen,sowurdendrei)aus den60. als Jürgen Tonne,
Claus Rröger und perer Brandt erwehlct, diesesoltendemRaht
folgendes.Puncte, Jeder 2. davon,vortragen. Als:

Jürgen Tonne: Ob derNaht gemeinetwäre, denBürgern
ihreStatuten und Privilegien zu halten? Ob nichtdiegantzeGe-
meine desRahts Richter wäre, und ob derRaht, wenn er was ver-
sähe,dieBürger nichtdafür,vermögeihrerErringe, erkennenwolte?
Was Gelinge sey, davon finde ichkeineNachricht» Mrmuhtlich

kommt
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kommtdas Wort her von Ge (Gesetz)Md ding (Recht)folglichwür«
de es soviel seyn, als GesetzesRecht.

Claus Kröger: Der Raht solteweiterkeineRechnungvon
den Landereyender Stadt führen, es mögteNahmen haben, wie es
wolle; sondernalles, was hinführofallenwürde, soltein einenKasten
gestecktwerden; demRaht aber solte dennochseinbisherigesunver¬
änderlichgereichetwerden. Der Raht, solte bei)ersterGelegenheit,
an einenAusschußder Sechziger Rechnungablegen.

Pcecr Ärandr: Daß man über die geistlichenGüter erster
Tagen Visitatton anstellensolte,es mvgtePrediger.,Profefloresoder
Schul-Diener treffen; indemsiedochalle aus demBürger-Kasten
besoldetwürden. Hinführo solte»dieGeistlichenmit geistlichenLe-
nekcien und nichtmehr mit 25ürgee-Gcld besoldetwerden. Es sey
auchkeinegeringeUnordnung in Gerichten, und wo Raht gehalten
würde. Es wäre einegantzungereimtepolicey, da dochdergantzen
Bürgerschaft hieran nichtweniggelegensey.

Aus diese6.Puncte begehrteeinJeder der ?roponentcn einecat-hegorischeAntwort, mitJa oderNein. Der Naht verlangtedar-auf eine ztägigeBedenck-Zeit. Am drittenTage erfolgteeineweit-lauftigeAntwort,wölcheda hinaus lief: Wegen derStadt-Statuten,
und daß derRaht sichdemGerichtderBürger unterwerfensolte,dar-über müstensiesichnochweiterbcrahtschlagen. Die andernPunctetönten siewohl leiden. Die Bürgerschaftließdarauf denRaht am
9. Febr.wiederzusichin dieKirche fodern. Als derRaht nichter-schien,so musteer auf die Schreibereykommen; dahin schicktedieBürgerschafteinenAusschuß,welcherheftigin denRaht drang, sichauf diebeydenerstenPuncte, soJürgen Tonne vorgetragen,mit JavderNein zuerklähren. Endlichsagteder gantzeRaht einhelligJa!und wiederhohltees zuunterschledlichenmahlen. Aber dieBürger-schafthatte dennochwenigVertrauen zu demselben.

4. Der Ausschußoder die co. mustenalsoam folgendenTa¬ge nocheinmahlvordemRaht treten,und fragen: ob er auchnochvo-rigerMeinung wäre. Nach langer Unterredungbestätigteder wort-habendeBurgemcister,Bercnd parvels, nochmahlsdiegestrigeZusageimNahmen des gantzenRahts: daßer dergemeinenBürgerschaftih¬ren versiegeltenBrief und allederStadt Statuten handhabenwolte,
und
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«iiDsoltederRaht demVolcke,als seinemOber-Richter.unterworfen

ftyn, vermögederErringe, so der Jucht öffentlichunter freiemHim-

mel alleJahr zuhalten pflegte/da es hieß: „wofernJemand aus dem

„Raht, es wäreBurgemeisteroderRahtmann, sichin feinemAmpte

„nichtgebührlichverhielte,oderfeinemgethanenEyde nach, nichtder

„Stadt Bestes geflieht,daß alsdenn dieGemeineMacht haben solte,

»einUttel über ihn zu sprechen.,,
AmTage Pcrri Snchl-Feyer (d.22.?ebr.) schicktendie 60.

etlicheBürger nachderHeide und nachden Dörfern derStadt, sie

zubesehen. Mit dicsmsandtensieeinen, den siezumEinnehmerdcr

Stadt Güter gesetzet,ob er wohl fo wenig lesenals schreibenkonte.

Sein Nähme war Hans 2)ccke»irm,er ward aberinsgemeinvon sei-

nein Ampt, Hans Vogdr, genant. Denn somachten sieihn d. ?.
Mart. zumPeg&t oder'Hauprmann überalleGüter derStadt, dar-

über zugebieten,die davonfallendeGeldereinzunehmen,und hiernächst

Rechnungabzulegen. Weil eraber mitRechnungennichtumzugehen

wüste; fo nahmen sieeinenLcuciioluman, Nicolaus Möller genant

der aus (Barnim in Pommern gebürtig war, welcherdem Haupt¬

mann die Rechnung machen folte. Dieser Hauptmann ward am

Dingstage nachFastnacht hinaus geschicktnach denDörfern, da ihm

alleBaurcn schwerenmusten.
Um Harare sprachendie 60. mit E. E. Naht, wegenAuftich-

hing einesgemeinenKastens, darin alles Geld soltcausgehobenwer¬

den, was sowohlin-als ausserhalbder Stadt falle, um dieStadt--

Schulden abzutragen. Hiezu folten 4. aus denSechzigern und 4.

aus der gemeinenBürgerfchaft erwehletwerden, welcheeinenEyd

thlm, und sowohlvor denSechzigern, als vor dem Naht, Rechnung

ablegen solten. Den n. .Apr.FeimdieBürgerschaft wiederzusam¬

men inMarl'en-Zxtrche, um nun den gemeinenKastenaufzurichten.

Sie hatten E-E. Naht auch dahin kommenlassen,aber dieserwolte

keinenBescheiddaraufgeben, fondernsagte: es seyschonzuspät, sie

wölkenam folgendenTage davon sprechen;von solchenDingen mü-

sieman desMorgens reden. Am folgendenMorgen kamendieBür¬

ger wiederzusammen,aber der Raht erschiennicht. Die Bürger

schicktenetlichenachderSchreiberey an denNaht, dieserbegehrteein

paar Stunden Bedenck-Zeit, bis nachder Mahlzeit, alsdenn wölken
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siekommen,und fernerdavon reden. Nach derMahlzeitwaren die
Bürger wiederin derKirche,und schicktenhin nach der Schreiberey,
zusehen,ob der Naht da wäre. Da waren aber nichtmehr als z.
oder 4. Nahts-Personen,worüberdieBürgerschaftsehrerbittertward,
hieltesichaber doch eingezogen/ und verordneteausserden 60. noch
andere80. Männer/ welchenun fernereUnterredung,desKastcnshal¬
be?/pflegenfoltern.Diese 60. und 80. gingenam iz.Apr. zumNaht
auf dieSchreiberei), und sprachenvon demKasten. Der Naht we-
gertesichersthart; als aber dieBürger auf ihremSinn bestunden,
so willigteer endlichdarin.

5. Gleich an demselben Tage ward alles Geld, so von der bis-
herigen Accisegefallen/ in Beyscin Matthias Möller und Pcrec
L.andeberg, auch 16. andererBürger/ so dazuverordnet/in denKa-
stengeschüttet/welcherauf der Löveringstand. Am folgendenMon-
tagenachPalmaruin ward abermahlvon demgemeinenKastengere-
det/wie es damit ferner zuhalten, aber nichts beschlossen.Endlich,
als amDonnerstagenachPhilippiJacob: jene8°. allerseitszumRaht
kamen,um schließlichzuhandeln,und derNaht wohl sähe,daß keinan-
der Auskommen; sowilligteer darin, und ward beschicken,daß 8.
Personen aus derBürgerschaft,als 4. aus dengrossenWerckenund
4. aus den Sechzigern, den Kasten auf ihren Eyd, nach gegebener In-
ih-uäion, in Empfangnehmenkönten, ohne daßJemand aus dem
Naht einBeysitzcrseynsolte. DieseAnordnungsoltezuewigenZei-
ten bleiben,wobcydcnenEinnehmernaufgegebenward: das gemeine
Beste zu suchen, ohne Scheu der Herren. Um Iacobi hieltendie
Bürger an, das Siegel der Stadt in diesenKastenzulegen; damit
keineSchrift, von derStadt wegen,könteversiegeltwerden,siewäre
denn de»Kasten-Herrenvorgelesen,und damit derNaht in Zukunft
keinGeld mehr heimlichaufZinfennehmenkonte.

Der Hauptmann oderVogdt, HansLeckentm, ließdarauf
dieWiesen derStadt abmehen, derNaht verbotzwar denBauren
unter der Hand, das Heu nichtzusammenzubringen; derVogdt
aber ließdieBauren auspfänden,und brachtesiealsozumGehorsam.
Doch hicmitändertesichnun auchderSchau-Platz.

b) Nüst.Etw. P.L p. 197. *)inAnnal.apudGerdes.indenSams.
p. 279. c) pörk. Saml. I. p. 44. d) Ckerrm. ex Archivo apud

Zehmas S Ungn.



Ungn. in Amoenitat. p. Z2s. e) Rost. Etw. P.I. p. 421. 0
Cordefii Chronic. Parchim. C. z. p. zs. g) Rost. Etw. P. II. p.
506. h) Z. Graf. Evangel. Rost. p. zzs. i) He der. inChron.
Swcrin. ad ann. 1564.

Dasxi. Lay.
RostocksauswendigeUnruhe.

§. !. Der anfgervorfene Hauptmann zu Rostock soll wieder
abgescyec werden.

2. Heryog Johann Albrecht rvil Rostock überrumpelt^

z. Der Hcryogrvlrd, gegen einenRerere, in die Sradt gc-
lasten.

4. Gs gehein derStadt scharfdaher.
5. Der Ra^ser und Nieder-Sachsischer Creiß treten ms

Mittel.

er obgedack)te3)-ncI!cu8zuRostock, Matth«»!» Röseler, wel¬
chemdieSechziger soschlechtfürseinetreueDienstegedancket,
war nach seinerLoßlassungbei)demHertzogeJohann 2ll-

brecht inDiensten getreten. Er war vielleichtdesEantzlarsJohann
K.llkorvseinLandsmann; wie er sichdennsowohlals dieser/ L.nca-
nus, schrieb. Ein Mann der in allenWissenschaftengeübet; denn
anfänglichwar er zuRostock Profefforin derPhilofophie, darauf in
derMedicin,fcrnecJurisnn£)Stadt-8/nciicus, weiterFürstlicherNaht/
endlichPrXsicienrdes Pomesanischen Bischofthums, und wolle zu
XVirtenbcrg Do&or Theologix werden, wobei)doch die Faculcat
daselbsteinBedenckentrug.K) DieserRoseler, welchendieBürgen
schastzuRojrock so hart beleidigethatte, da er nunFürstlicherRaht
war, gab demMagistrat zuRostock den Anschlag,er soltesichzum
Kayserwenden,und denHertzogJohann Albrechc zumCommistä-
rien in diesenHandeln ausbittcn, welchenun schon4. Jahr gedauret
hätten, und wovon das Ende nochnichtabzusehen;da inzwischenE.
E.Naht immerin Gefahr schwebe,um Ehr, Gut und Lebenzukom-

men.
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mcn. Es ward dieserVorschlagzwar von vielen,dieweiterals auf
das gegenwärtigesahen, ernstlichwiederrahten. Aber der Raht
hatte eingutVertrauen zuRöselern, weil er, als einklugerMann,
derzeit, da er Syndikuswar, seinegute Einsicht und Freundschaft
gegen ihm genugsam erwiesen, deswegen sein Anschlagvor sich
ging. I)

Der KayserFerdinand I. war im vorhergehendenJahr d.2s.
Julii gestorben,und regiertenun dessenSohn Maximilian II. An
denselbenhatte sichalsoderNaht zuRostock unvermercktgewandt.
Denn obzwarHertzogJohann Albrecht schonvor z.Jahren einen
KayserlichcnAuftrag zu dergleichenVerrichtung erhalten hatte; so
war dochderselbedurchdesKaysersTod erloschen,undmustealsonun
ein neuer gesuchetwerden. Ehe aber dieser ersolgetc, kam vom
KaysereinernstlichesMandat wiederdieBürgerschaft,ausAnsuchen
desMagistrats: daß derHauptmann oder sogenanteHansVogdt,
die Stadt-Güter strackswiederräumen solte. Die Bürger hatten
bishergemeinet; weil der Magistrat schonso oft nachgegeben,daß
solchesdahergeschehen,weil der Raht DieGerechtigkeitihrer Sache
eingesehen,und waren also immerdreistergeworden. Wie nun der
KayserlicheBefehl soscharfals unvermuhtlichan siekam; sowurden
sienichttvcnigbestürtzt,weitenaber dennochnichtsofortgehorsamen,
sondernzuvor (wie siesagten) einenbeständigenwahrenBericht an
Kayserl.Majest.abstaten,m)

2. Indessen bemühetesiel)HertzogJohann Albrecht um
Volck, dieRostockcr anzugreifen,welcheserauchvon demMarckgra-
vcn zuBrandenburg, in Lüstrin erhielte. Dazu kamder
Kayserl.Auftrag, daß er, jedochmit ZuziehungseinesBruders des
HertzogsUlrich,dieRostockschcHandel, entwederin derGüte, oder
wenn dienichtverfangenwolte,gerichtlichbeylegen,dieUngehorsamen
ernstlichstrafen,und dieRuhe daselbstwiederherstellensolte. Der
Hertzogsetztedarauf alsbald einenTag zumVerhör an; daß abersol,
chernichtvor sichging,hatte dieUrsach,weil einestrengePest dazwi«
schenkam, woran allein in Rostock 12000. (Chöraus schreibt
9000. n) L.indcnberg 8000.) o) Menschen,jungundalt dahin stur,
ven,die dochum Michaelis wiederaufhörete; da denn7. t'rol'ello-
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res 2. Prediger 48. Studenten darauf gegangen. In andern See-
Städten war sie ebensalssehr grimmiggewesen. Unter dem Vor-
wand solcherPest wichenetlicheder Vornehmsienaus Rostock, als
v.L.ambertusR.irchhoff, einRaht-Mann, v. Laurentius Rirch-
hoff, Lazarus Möller, einObrister,Hans Reddingk, 2)archold
Bröker und anderemehr. Diese verfügtensichzuHertzogJohann
Albrecht, und gossn dieBürgerschaft dergestaltbey demselbenan,
daß nichterst dieGüte, wie der Hertzogsonstwillenswar, versuchet
ward.

Der Hertzogwarb indessenVolck, seineReuterey kambey
Neustadt an derLide, unter AnführungReimar von V?interfcld,
und feinFuß-Volck zu Gvanc-lVlistrorv beyRibniy, unter dem
Obristen,ü.azartts Möller, zusammen. Es verzogsichhiemitbis an
L.uctaTag, (d. i8.0äobr.) da brachder HertzoggegendemAbend
auf mit 600. Pferden von Neustadt nach Rostock, um nochin der
Nacht daselbstvor dem Stein-Thor anzukommen,als welches,der
Abrede mich, so mit demMagistrat genommen, alsdenn sichoffen
findenwürde. Zu gleicherZeit soltesichauch Obrist Möller mit
2000. Fuß-Knechtenvon Ribniy her, einfinden,um also dieStadt
urplötzlichzuüberfallen. Die Reuterey kam zur bestimtenZeit an, ob
siegleichio.Meilen fort gemust,und setztesichbeydemZtmett^atu
se zuSc. Georg, tmir aber auch sehrmüde. Das Fuß-Volck, wel¬
chesüber z. Meilen hatte, kontein stockfinstererNacht,da überallkein
Mond-Lichtwar, soweitnichtgelangen. Das Thor ward vilirirtund
offenbefunden. Da wolte derHertzoggernedieStadt mit denReu-
kern allein überrumpeln, aber es ward ihm wiederrahten, weil die
Strassen der Stadt des Nachts mit Ketten gesperretwären, d^iher
man mit der Reuterey nichtsottkommenkonte, man müssealso das
Fuß-Volck erwarten,p) Hierüber brachderTag an.

Wie dieBürger erwachten,und gewahrwurden,was ihnenzu-
gedacht: sogriffen sieeiligstzumGewehr, kamen in vollerRüstung
auf demMarckt zusammen. Sie waren aber in langerZeit nichtge-
mustert, als welchesderNaht, der mit diesemAnschlageschonlange
umgegangenwar, mit Fleiß unterlassenhatte, daher allesin dergrö-
stenUnordnungwar. Wie es völligTag ward, erwähltensie 2.

Haupt.
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Haupt-Leute, um Ordnung unter ihnen zu machen. Geworbenes
Krieges-Volckhatten sienicht; dennobzwarHertzogUlrichsder sei¬
nesBruders Anschlaggemercket,siekurtzvorherverwarnethatte, auf
ihrer Hut zuseyn,und dieBürgerschaftdeswegeneineWerbung an-
stellen'wollen;so hatte dochder Raht solchesverhindert. Für den
HertzogJohann Albrecht war indessennichtanders zuthun,als daß
er nur wiederausbrechen,und diesenerstenAnschlagverlohrengeben
niuste.

z. Es ging alsoder Hertzogmit seinerManschastin ei»Feld-
Lagerbei)Polchow. Etlichevon denLand-Rähtenmachtensichsamt
andern aus demAdel eilendauf, für dieStadt zu bitten. In der
Stadt selbstwar D. Simon Pauli, (Profeffor der H. Schrift und
Partor an Jaeobi) v. Friderich -c^cinc und I.ic. 2)arrholon»älw
Glinge. Diese gaben sichvieleMühe, beyder Gemeine eingutes
Zutrauen gegendemHertzogezuerwecken,und siezubereden,er wür-
de nichtals ihrFeind,sondernals Vater in dieStadt kommen;wor-
auf auchderHertzogselbstam 27.Odtobr. imFeld-LagerzuPolchow
eineVersicherunggab,dieer eigenhändigunterzeichnete,wie siehiebey
zu lesen. Am folgendenTage, welcherSimonis undInda war, so
ebenauf einenSontag sicl,zogder Hertzogmit seinen600. Reutern
und einemFahnlein Knechteein. (Man nante damahls das Fuß--
Volck, Knechte,somanjetzolnkmrenenennet,von demalten Wort:
Fanter, der unter einer Fahnen stehet).^) Die Bürgerschaft verließ
sichindessenfestauf ihrenunterschriebenenund versiegeltenBrief, hof-
fete auch, es würde nun alles gütlich oder gerichtlich beygeleget
werden.

Der Hertzogritte am folgendenDingstage (d. 30.O&of»-.)zu
Raht-Hause, wohin er auchdenRaht samtder Bürgerschaftbeschie-
den hatte. Den Vortrag that, im Nahmen desFürsten,der Ritter
Fridcrich Speer, (Spieß) er vermeldeteerstlich:aus was Ursachen
derHertzogin die^tadt gekommen,laß dasKayserlicheCommtffori-
um ab, und verlangtedarauf von den 60, alleSiegel und Briefe der
Bürger, um ihren Inhalt zusehen; desgleichenalleSchlüsselzuden
Thören Kämmerey, Aeeise-Kastenund das Stadt»Siegel, welches
auch alles sofort gebrachtund überreichetward. Der Hertzogbe-

S z hielte
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hieltees bcysich,und besetztedarauf mit seinemVolckalleThöre und
Wälle, ließnocheinFähnleinFuß-Volcks einrücken,und einenGal-
gen aufdemMarckt, fürUebelthaterunter denSoldaten, aufrichten;
zuzeigen,daß guteOrdre svltegehaltenwerden._

Am 4. Nov. ward der obgedachteSeÄ)ziger,Jürgen Tonne,
als Anführer der Dreyen, wel6)edemRaht dies.Puncte vorgetra-
gen,zuerstgefänglichangenommen. Den 9. ritte derHertzogwieder
juRaht-Hause. Da ward nunGeld fürdieSoldaten gefedert,wel¬
chesRaht ynd Bürgerschaftaufbringen solte. Sie baten um eine
Frist, sichzubesprechen,die sie aucherhielten. AchtTage darnach
als d. 17.N0V. kamderHertzog,samtRaht und Bürgerschaftwieder
auf demRaht-Hause zusammen. Da foderte nun derHertzogaus
der Stadt von Jedem der 2s. Thaler in Vermögen hatte, i.Thlr.
welchesman den viertenPfenning »ante, weil es von 100. THIr. 4.
betrug. Diß soltevon allenGütern , es fcpinn-oder ausserhalbder
Stadt, gegeben,und damit zugleichdießoooo st.Land-Schuld bezah¬
let werden. Der Naht hatte nichtwilligenwollcnvon iOc>fl.nur cü
nen zugeben, woraus alleIrrungen entstandenwaren, nun solteer
im 100. sowohlals derBürger 4fl. geben, damit der, sovielhätte,
auch vielbeytrüge,die algemeineSchuld abzulegen. Am folgenden
Tage schickteder Raht Jemand an denHertzog, diesenSteur-An--
schlagzuverbitten,und verordnetedagegen,ohneVorwissenderBür¬
gerschaftund des Hertzogs, daß alsofortvon jederTonne Bier 6ßl.
Acciscgegebenwürden,da cSvordemnur 2ßl.gewesenwaren. Von
Stund an, kamdieKanne Bier auf 9. Pfenning (z. Witten) die bis--
her nur 6. Pfenninggegolten,wöbe»es auchnachherogeblieben.Der
Hertzogließden viertenPfenning nach, und fodertenun dendritten,
d. i. von 33 iDrittel si. einenGulden. Bey der Lassa sollenauch
1. Fürst!. Rähte seyn,und nebendemSchloß derStadt desHertzogs
Schloß hängen. Der Raht that solchesalles derBürgerschaftkund.
Diese gab nun den vernünftigenAnschlag: derRaht solte mit dem
Hertzogeauf einegewisseSumme schliessen,und darauf den hunder-
ftenpfennin« ergehenlassen,wie sievon jehergesucht. Der Raht
hinterbrachtesolchesdemHertzogeam 23. Nov. darauf derHertzog
ihnen diesenBescheidgab: „Wenn der Raht und dieBürgerschaft
,m Abfindung deö KrieMVvlcfs 6s tausend Thaler aufbringen
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würden, sowölkeer damit friedlichseyn.„ Den 26. Xov. besprach

sichdeswegenNaht undBürgerschaft/ der Schluß war: Sie wvlten
demHertzvgeso tausendGülden Mecklenburgischer XVchrlNigge-
den, wenn er ihnenversichernwolte, daß dieStadt deswegenvom
HertzogeUlrich llnangefochtenbliebe, als welchervermuhtlicheben
sovielverlangenwürde. Am 24. ^»v. ward adermahls einervon
denSechzigern,Rahmens Iochnn Gilorv, auf des Her-tzogsBefehl
gefangengefetzt.

4. HerhogJohann Albrecht hatte diesesalles, was bisher
trzehlet,für sichallein,ohneMilzuziehungfeinesBruders desHertzogs
Ulrich, gethan. Ehe nun nochRaht und Bürgerschaftihrengefaß-
tenSchluß, wegender s0000 fl. übergebenkonten,weilder Svmag
darüber einfiel: sokam ein sehrscharfesSchreiben am 25.Nov. so
ebengeregterSontag war, darinHertzogUlrich dieStadt mit gros-
serUngnadebedrohete,fals sieseinemBruder mehr als ihm einräu¬
men würde. E. E. Naht beantwortetesolchesalsbald d. 26. Nov.
und bat um gründlichenMrhaltungs Befehl, wornachsiesichrichten
tönten, ehesienochdie70000fl. auf diegefoderte60000THI1'.anbie¬
ten wölken. Indessen musteGeld für dieSoldaten zusammenge-bracht werden. Es ward also d. 2. Dec. als am erstenAdvems-Gonrage von allenCantzelnabgekündiget,daß ein Jeder, zurBefol-dung der eingeführtenKrieges-Völcker,denhundertstenPfenning er-leUn solte,welchesauchgeschähe. Was also nichtvorherzurStadtBesten wollenbewilligetwerden,das ging nun sürFrembde hin»

Den 7. Dec. ward vorgedachterJochim Gilorv, auf öffent¬lichemMarckt inGegenwart des Hertzogsund seinerNähte, enthaup»tet. Sein Verbrechenwar, daher ineinerGeselschaftgesagt: „Lamb-„rechtundLomitz,dieKirchhöfe,habenübelbeyder Stadt gehandelt,
„DerTopfmit demFleischistnunzumFeuer gebracht,aber er istnoch„nichtgahr. AllerTage Abend sindnoch nicht gekommen,,welcheWorte ihm als Bedrohungenausgelegetwurden. Die Leichewardsofortin seinHaus getragen,vnd am folgendenTage, mit allenCeri-meinen inSc. Iacobi Kirchebegraben. Der anderegefangensitzen«deJürgen Tonne,musteseinenHals lösenmit2000MarckSundisch(666Thlr. nachjetzigemGelde) Pctcr rvcllcr undHinrich Hundt,MistensichmitHans Sröker, wegendes niedergerissenenHanfes ve»--
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gleichen. Dieses olles fieberteder mitgebrachteRitter Speer. Wer
sichnach desselbenAusspruchnichtvergleichenwolte, dessenGüter er-
klahrteer sürverfallene. Wie denndemAndreas Iunckherr seine
Güter würcklichgenommenwurden. AndereBeklagten waren vor-
gewichen,derselbenGüter wurden invcnciretund versiegelt,wer von
Beklagtennochzugegenwar, der ward eingezogen.Am Christ-Abend
d. 24. Dec. ward diegantzeBürgerschaftentwafnet,und ihr Gewehr,
dey etlichenWagens voll,auf das sogenanteNeue Haus unter dem
Raht-Hause geführet; weil demHertzogeberichtetworden, daß sich
etlichehundertBürger miteinander,wiederihn undseinKrieges-Volck
verbunden. EtlichevomNaht waren mit dabei)als dieEntwafinmg
durchdieKmges-Knechtegeschähe,welchesdenBürgern am meisten
schmertzete. Zwey Soldaten wurden aufdemMarckt aufgehenckt,
weil sieihreWachen versäumethatten, docham dritten Tage wieder
abgenommenund begraben.

5. InzwischenhatteHertzogJohauu Albrecht, durchseinen
Gesandtenan denKayser,IXChilian Goldsicin, berichtenlassen,was
er wieder die Stadt Rostock vorgenommen; aber die Stadt thüt
nichtwenigerVorstellung,wie es ihr mit demHertzogeergangen,uuv
wie schlechter ihnenseinversiegeltesWort gehalten. HertzogUlrich
beschweretesichgleichfalsbeymKayser,daß seinBruder alles einseitig
vorgenommen,und ihn ausgeschlossen. Der Kayser empfand des
Hertzogs Unternehmen sehr hoch, daß ex. im Nieder-Sächsischen

Lreise,ohnedesC^eiß-ObristenVorwissen,Kriegangefangen,undgab
ihm solches,wie beykommendesSchreiben ausführlichbesaget,d. 7.
vec. ernstlichzu erkennen.

So schriebauchderKayseran die Nieder-SächsischeCreiß-
Fürsten, was hieveyvorzunehmen/daraufdieseeinenCreiß-Tag auf
den io.Dcc. ansetzten,welchenauchunserHertzvgUlrich besuchte,r)
und sichdaselbstüber das Verfahren feinesBruders beschwerte.Die
Fürsten fertigtenbald darauf ihre Gesandten nachRostock ab, um
dieIrrungen zwischenbeydenHertzogenauchzwischenNaht undBür¬
gerschaftzuvertragen. Es kamenalsomitdemSchluß diesesJahres,

d. z 1.Dec. allerleyGesandteninRostock an, als vonKayserl.SWa/est.
vondemThür-FürstenzuBrandenburg,vondemHertzogeausPr«is-
sen, vom Hertzog«Adolph aus Holstein/ welcherdamahls Creiß.

Odri-
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Öbristerwar, s) vonderStadt Lübeck,undvonderStadt ^runs,
rvick, womitalsodiesesJahr geendigetward. Mir habennun
nochzu sehen,was sonstin demselbenanderswoimLandevorcje»
gangen.

K) Rost.Etw. ?.II.p-722. I) deBeehrdeReb MecIeb.L.V. C.4.
,p.788. m) Ursachund Beschreib,der jüngstenRostockerFeiöe
Ao. ifßf.MSC. n) ChytraiSaxon. p. sss. o) Lindenb.Chron.
Roftoch. L. V. C. 7. p. 166. Rost. EtW. P.I. p- s6. 596. p)Mylri Annal. in Gerdes. Saml. p. 28r. q) LocceniiAntiqu.
Sveo-Gothicae L. Iii. C. 2. p. 13". r) llhetmeyersBraunschw.
Lüneb.Chron. ?. III. G.61. p. 946. s) MyliiArinal.inGeldes.
Saml. p. 284.

I.
Vertrag zwischen Herhog Johann Albrecht und der

Stadt RostockgeschehenzuPolchow 1565.
ir Johanns AlbrcchtvonGottesGnadenHertzogkzucMecklenburg,Für«siezu Wenden,GraffzuSchwerinderLandtRostockundStargard Herrzc.Thun kundtundt bekennenhiermittfür menniglich,NachdemBürgemcister,

Rhatt undtdie gantzegemeineunserStadt Rostocksichzuevielenmahlenwiederunns, als Ihren Landes-Fürstenwiedersetziggcmachttundtungehorsamlichverhal-ten,michuntersichselbstgantzergerlicheundgefehrlicheZwispalttundEmpörungdar-anßUnSundunsergemeinerLandschafftgesahr,undunsererStadt RostockentlicherVerderbentstanden,angefangen;dadurchdieRömischeKayserl.Majest.unseraller-gnedigsterHerr bewogen,Unsanfferlegt,aus tragendenFürstlichenAmpt,bemelt-te unsereUnterthanen,zumbilligenGehorsamundFreundschafftzu bringen,derowir zummitertheuigstengehorsam,auchfürunsselber,nachdemdieGüttlicheHand-hingund Warnnugbe»Ihnen keine»stadtfindenwollen,UnsmiteinerstattlichenAnzahlReutterundKne6)teninsFeld-LagerfürdieStadt begeben,und jtebela»gcrtcauchdenErnst solchenUngehorsamzustraffenundEinigkeitzuerrichtenfuhr*genommen.Aberauj etzlicherunserUnterthanenundNähte intercessionund un-terthenigsiefleissigeFürbitt, denenvonRostockIhre vielfältigeVerschuldungzuver-zeihenundtans gnadennachzugebenUns angernffen,dahinbewogenworden,deaErnstgegensiefallenzu lassenundwiederumzuGnadenauffgenommen,in maßenwiefolget»
Erstlichhabenwir zugcsagtt,undversprochen,aus FürstlicherGüte undMattigkeitdiewollvcrwirckteLeibs-Straffgnediglichfallenzulassen,gegenMen-

ZchnresZuch. T nigli-
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«»glichen:denRhadt, Professoren,Fürstlichediener,Sechsicherund gantzeGemci-
»e auchderStadt Knechteundbefehlichlhaber'auchdenen,sosichzubefahrenhaben
möchten/ vonwegeneinigerKayserl.Majest. Mandaten odersonsten,anIhren Hab
«ad Gütternnichtszu confiscirenodereinziehenzulassen. Wollenaber'nff dieK.
M. Mandat« xndbesehlichdieIrrungen undGebrechenverhörenundnachbefinden
derselben,wasrechtnndtbilligist,darinnenbeschaffen.

ZumAndern wollenwir uns mit der AnzahlRcntter und Knechtein die
Stadt begeben,als unsFürstlichseinundtunsererStadt mttl zumbestengereichen
»nd kommensoll. Wir gedenckenauchnichtunserKriegesVolcksemptlichhineinzu
führen,vielwenigerdamittjemandtan seinenLeib,Hab undGüttern beschcdigenzu
Wen, und solleinjederdasjenige,soer beydenBürgernverzehrenwirdtzurGnüge
smtdBilligkeittbezahlen. Wir wollensie auchbey ihrenalten wohlhergebrachten
Privilegiis,auchbeyderHeide,HaseundtWeidein Summa beyIhren LandGut«
lern bleibenlassen. Sie auchbeydenHochgebohrnenFürsten/HerrnUlrichen,Her-
tzogzueMecklenburg,UnsernfreundlichenliebenBruderentschuldigenundvertreten.
Undwollenhiemitöffentlichprotestiretundbedingthaben,daßunserEinzugkSeiner
Hiebenichtpräjudieirensoll.

Solchesallesundjglicheszuesagenwir hiermitt,undverpflichtenUns beyun-
ftrnFürstlichenWürdteuundglittenglaubenzuhallen.

DarentgegenwollenSic Uns nndtdenUnfern(die) Stadt Rostockeröffnen
«ndsichallesn.tterthenigsGehorpmsgegenuns,als'ihre vonGott verordneteObrig-
keitverhalten; wiesie sichdessenin einemversiegeltenRevers gegenUnsverschrie«
ben,verheissenundverpflichte»,diesesallesstette,fest,undtrewlichzuhaltenhaben
wir dieseunsreZusagemitt unsernPitzschierversieget«und n«ttEigenHändenunter¬
schrieben. Gescheheni» nnsermFeldlagerzuPolchowden-7.Oetobr.Annoderwe-
NigerZallFunffhundertsünffundSechzigk.

Johann AldrcchtHerhogkzu
Mecklendlirgkmppri«.

II.

Kaysers ^ximiliamll. Schreiben an Herhog Iohmm Al-
brcchrzuMecklenburg/wegendesVerfahrensmitRostock

VVNIs6s.

ir Maximiliander AnderVon Gottes Gnaden;e. k. je. Wir habengne-
diglichvernommen,was deineLiebedurchderoselbenRhadt vnd hieherzil

jjns abgefertigteGesandten D.CHilian Golttstein bey vnns gegen der Stadt Rostock
fürgenommenKriegMüstunghabenanbringen,werben,vnndsuchenlassenk. Nun
wissenwir abervnnsder gnedigenSchafftenvndtBefehlich,soweilandtwnserviel-
geliebterHerr vndtVetter kayserFerdinandushochlöblichergcdächtnus,auchwir
selbst?»vonwegenStillungderentstandennnruhezwischenderDürgerschafftdaselbst



ao. m. Mecklenburgs Ordnungen. 147
an DeiucLiebeergchen[allen,desgleichenauchderMandaten an dieSetzzigetauß»
gangen,gnediglichvndwohlzu erinnern,danebenauchzueberichten,was deiner
LiebevndtderoselbenBruder denHochgebornenVlrich HertzogzueMecckienburgk
vnsernliebenOhm vndtFürstensempilichmitteinandersonderbarden-zMay vndt
dan denizIuly zuschreibenlassen,nemblichdas deineLiebeitzogedachte»selbenBru«
der, von derHandtlung,so deinLiebmitt gedachtenvomRostockweitterfürzune»
tuenbedacht,nichtausschließen,sondernhinforttsamptvndtnebendenselben,solche
Handtlungfürzunemen: wiedieselbigeanzugreissensichbrüderlichv«dt ftenndtlich
mitteinandervergleichen,vndt d>irunttcrseinPflichtdermaßenVerordnungvndl
Versehenthun sollten, damit obgerührtezwischender BürgerschafftzumRostock
entstandenezwitrachtgcstillett,vndtentlief)güttlichhingelegtt,oderabermittRech»
te avertiret,vndt wiederumbglittRegimentPolieeyvndt ordtnungzwischendee
BürgerschafftallerseitsFriedt, Ruhe vndEiuigkeittangerichtettvnderhalttenwer<
denmöge,scrncrEinhaltsSchreybenan deineL. ausgehenlassen. Das nun dein
LiebevngeachusolchervnftrerSchreien vndtBefehlnichtalleinohn Vorwissens
vndtzuthungedachtenderoselbenBruder HertzogsUlrichsfernerHandtlunggegell
denenvonRostockfürznnehmenunterstanden,sonderiiauchvbervndt widervnser»
Kayserl.LandtsFriden, desselbenExeeutionvndam jüngstenWormscherDeputation
Tage, aufgerichteterordnung,ohneVorwissen,BewilligungvndtErlanbnißvnse-
ren als desHaupts, auchdesNiedersechsischenKreißObersten,einenHaussenKriegs
VolckzueRoß vndlFuß zusammengebracht,vndtalsodiesemund andernKreißVr-
sachgegeben,darausdann leichtlichweitter Vurahtt vndt empörungim Heiliger»
RömischenRei6)ehetteerfolgenmögen,oder»ocherfolgenkontte,das hatt deiner
Liebenichtgebührett,vndt gereichetvnns nichtzumgeringstenBefrembdenvndt
Mißfallen; HeltenvnnssolcheszudeinerL.als vusernvndtdesH.Reichs gehvrsa-
menFürstenmittNichten,sondernvielmehrversehen,da ja deineL.dieentstandene
VnruhezuRostockanderergestalltnichtdurchdiese»Wegzuestillengetrawete,vndt
mitt gewalktEtwas gegenihnenfürznnehmenimRhadt befunden,Deine L.würde
solchesan gedachtenDeroselbenBruder auchde»Oberstendes Niedersechsischen
kreißzeitlichzuvor»gelangenlassen,vndt mitt deroselbenFürwiße»vndRhatt ge-
handelnhaben; DicweildannsolchesdeinerL.an vnns auchgedachttesderselben
Bruder vndtdesNiedersachsischenkra»ßObristenVorwissensürgenommeneKriegt
Rüstungvndtbeyeinanderhabendeskriegsvolrkallerleyverdachtt,alsdannwas an'-
ders darundergesuchttwürdeermercketten,vndzu WriderungvndtVnruheVrsach
gebenmöchte,wir abersolcheVnruhevndtWeitternnggernverhütet!sehenwollen«
soistdemnachvnftrernstlicherBefehlan deineL.allesbeyeinanderhabendesKriezi-
volckAngesichtdiesesBriests alsbalt vnverzüglich,ohne menniglichenBeschwer?
SchadenvndtNachtheil,wiederumbvoneinanderlanffenlaßett.

DemnachaberdennochzwischendemRaht, denSechszigervndderGemein
ne zuRostockfernervnruhe,vnrichtigkeitvndWeiterunggeburlicherWeiseverhütet
werde-sosindtwir gnediglichbedacht,aufbeistehendenkriegestag desNiedersach«
Aschenkreises,welcher,wiemir berichtet,aufdengehendengeg«nwertigeöMonatt
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genBraunschweigausgeschriebenvndangesetzetworden/vnfercKaiserlicheCommis-
ftrrlenvndGesandtenabzufertigen,vnd denStanden desselbenKrayßvnscrGemütt
vndMeinung, was hicrinnenfürzunehmen,vndzuverordnen,zuentdecken,vndin-
svndecheitmitr ihnendahinhandelnzulassen,daßsiean vnscrStadt vndin vnserm
NahmeneinodermehrFürstlicheoderandereanfthnlichePersohnenaus ihremMit»
tel verordnen,welchemitt gedachtenverordnetenvnsernCommissarienvndGesand»
ten, auchdeinerL.vndehedachtenderoselbenBrüdern sichin Rostockverfügen,wie
die Sachen daselbstbeschaffen,eygentlicheinnehmen,vndsowollzwischendeiner8.
vnd obgedachtenderselbenBrnder, brüderlichenfrenndtlichenverstandt,als auch
zwischendemRade vndder GemeinezuRostock,Friede, Ruhe, ennichkeitfreundt-
tichNachbarschafft,glittRegiments PoliceyvndOrdnung anzurichten,vndzuer-
halten, möglichenFleiß ankeren Sollen vndwollendeiner8. hiemitabermahlen
a«,lediglichvndernstlichbefehlen,deineL.wollesolchevnscr. auchdesNiedersachsi-
schenkreyßverordtnetenAnkunffcerwarten, derselbenvntcrhaltnng,sosiezwischen
deiner8. vnnd offcermeltc»derselbenfürnehmenwerdenstatt thuu, auchfolgendts
mitt deroselbenvnndvielgedachtesdeiner8. Bruders Raht zuthun, wiedas We-
ftn znRostockzwischendemRaht vndGenieinedaselbstein besserstandt,Richtigkeit,
vndOrdnungzubringenbedachtsein,vnddasjenigefürnehmenvndverordnen,das
der Sachen gclegenheitvndNotturffterfodert,zuAnrichtnngvndcrhalmngfriedes,
Ruhe Einigkeit,guterNachbarschaffrundFreundschafftzwischendemRath vnd der
Gemeine,guterPolicey vndRegimentsvnd gemeinenfriedtlichsWesensdienstlich
vndtreglichansehenwerdenwirdt. Was da» dieErsamen,vusersvnd desReichs
LiebengetrcnwenBürger-Meister vnnd Raht der Stadtt Rostocketlicherihrer
Landtgüterhalben,soihnendurchdeine8. in jüngsterBelagerungderStadt einge«
zogen, vnndbißherodeiner8. Obligationzuwicdervorenthaltenwerden,desgleichen
auchvonwegenCousirmationihrerPrivilegienan vnsgelangenlassen,gesuchtvndtgebet-
ten, das hatt deine8. aus hiebeyverwarctenAuszugksdesselbenArtieuliaus ihren
Schreiben selberzuvernehmen,vndtistdaraufVilserernstlicherBefehl: das deine
8. gedachtenvonRostockihrereingezogene8andtgueterwiederumfolgen,vnd sieda-
beyvermögedeiner8. ihnengegebenenObligationvngehinderttvndt vngeirretblei-
den lassest;desglcichenauchwas sichdeine8. der ConfirmationvndtHandthabung
ihrer Privilegienhalber gegenihncnverpflichtet,denselbenalsowircklichnachkom-
nin vndtgelcben. Insonderheitwolleauchdeine8. vnsermGeneraliMandatt, so
wir ans smttlichcnvndterheblichenVrsachenimReichmisgchenlassen,vnddadurch
vnscrFreundt, König in Schweden,so lang derscldgegenvnscrvndt desReichs
GliedervndtStcnde, sosichzuRecht/ allerStattlicheit, Billig-vndtGleichmessig-
keitterbietten, mitt kriegs-Gewallt fortfahren,vndt siel)der Billigkeitt wehren
nochwissenlassenwerdendenznzugkvonKriegsVolck,auchdie zufuhran Geschütz,
MunitionvnndtanderKriegs-Rüstungsperre»vndabsteurenlassen,ihres theilsge-
horsamlichleben vundt nachkommen,auch bey den Ihren zu geschehen,mitt
Ernstzuverschaffenvndt zuverfügen,auchin allenWegendieVerschlingthun, da-
mitt in Vcrlauffimgdeine8. Kriegsnichtsfeindtlichszu cvmmendiren,auszurichten
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oderzugesehenwerde,das gerürtcmvnsermMandat zu widervndt entgegenftia
möchte. Jmmassenwir VilserBilligkeittnachzudeinerL.viizweiffeiichzu versehen.
Zlndemallenthutt d.L.vnserngeselliggantzernstlichwillenrndt Meinung. Datum
Wien d. 7. Dccemb.1565.

Das XII. Cap.
Staats-undgelehrteNachrichten.

§. i. Von der Sehnte zu Schwerin. Peft 3» Wismar.
Dokn 311Güstrow. Von Dömiy. Äelehnung zu
V?icn. Donnerschl-ag31»Cüstrin. Vom Stift zu
Schwerin.

2. Von Johann Bocerus und Johann Vouk.
z. Vermahlung des Heryogs von Cnrland mit einerkNe-

cklenb.prinyesfln.

lsHertzogJohann 2llbrechtdaraufdachte,wie dm Rosto-
ckernbeyzukommen:so ließsichHertzogUlrich derKirchen
undSchulenin seinemAntheilLandesangelegenseyn. Zu

Schwerin richteteer durchdenSuperintendent»Peristerus nun
dieStifts-Schule an; da seinBruder indessenaufdievonihmange-
legteBurg-SchuleAchthatte,umderselbenWohlseynzubefördern.
Der ersteReäor, welcheran dieStifts-Schule berufenward/ hieß
M. Georg Hcsebctttaus Brunswick. Sein ?ro-R.eÄor(Con-
Redlor) war M. Hinrich Timann, des berühmten Gotts-Gelehrtcn
Johannis Timann, Sohn, aus Amsterdam, derCantorwar M.
Johannes Fabricins, welcherAo.1f72.juniPaftornachSternbcrz
berufenward. Zu solcherLehrerUnterhaltlegtederHertzog,alsAd-
miniltrator des Stifts, was daß Capittel an Hebung zu Iördensha-
gen hatte/ samteinerlabende, so ^ofl. jährlichaus demSaly-XVerckzuLüneburg betrug; desgleicheneinJUH»zuMöllentin,
imAmptGrevismölen,zu16Marek,welchesallesdas Dom-Capit-
telbewilligte.So ward auchnunzuSchwerin eineOeconomie
angerichtet,damitKirchen-undSchul-BedienteihrenSehalt vrdenk-
lichempfangenmosten,r)
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Wie diePest vorgedachterMassenfobcfc,so starbdaranzu
XVismarperpattorzuNicolai, I^.Gcorg N?cnd, welchervorher
dexersteSchul-^eÄor im grauenMimchen(Francifeaner-Closter)
gelbesenwar, woran er r6. Jahr gestanden. Denn manbesoderte
schondamahlsgeschickteSchul-?)!änneretwasspätzuPrediger-Dien¬
sten; dochvergaßmansienichtgantzlich.An solcherPeststarbauch
zuvvismar dev?uiwrzuSt. Georg, Matthias Sprcerrvifth. u)
HertzogJohann Albrcahchieltesichalsodafür nichtmehrsicherin
Schwerin, und gingdessalsnachScrcliy. HertzogUlrich aber
bliebzuGüstrow. DessenGemahlinElisabeth, welchevielausden
öffentlichenGottesdiensthielte,unddasGute allerOrtengernbefoder-
te, ließdaselbstdieDom-Kirche,dieseitderReformation sehrzerfal-
lenwar, wiederausbessern,miteinemprächtigen!Grabmahlfürsich
und ihremGemahlzieren,unddarüberihreBild-Säulen ausstellen;
danebendas HerzoglicheGeschlecht-Registeran der Wand gesetzet
ward, dessenVerfasserdieRichtigkeitdesselbensoweitgetroffen,als
es diedamahligenZeitenerlaubten. AllesdieseswardvonMarmor
gemacht,undin z.Jahren fertig,wieesnochzusehen,w)

WieBürgerzuDömiy hattensichsehrungehorsamerzeiget;
wdemsie7.WiesenunddasSage-Brook in derFürstl.Wild-Bahn
ausgeradet, 8^. Sage-Blöcke weggeführet,und sichdemFürstl.
Vogdt, deres hindernwollen,freventlichwiedersetzet.Die Sache
ward am ai.Junii durchFürstl.Commisiaricnunterst:6)tundbeyge-
legt; da denndieBürgerdiesesarmseligenStädtleins roo.fi.Strafe
geben,unddieRortgicsjerWiesean dieCammerzuSchwerin auf
ewigabtretenmusten.x)

BeyderegierendeHertzogehatteubishernochnichtdieBeleh»
nungbeydemneuenKaysergesucht,sie empfingenabernun dieselbe
durchihreAbgesandtenzuWien £>.6.Julii, wie dererhalteneLehn-
Brief bezeuget,y)

AlsHertzogJohann AlbrechtzuCüstrinbeydemMarckgra-
venJohann vonBrandenburg war, um daselbstdas Volckzuer-
langen,welcheserzuseinemVorhabenwiederRostockbrauchte;so
entstandein sehrmercklichesGewitter, das manchenwürdeabge-
schreckethaben, in seinemUnternehmenfortzufahren.Denn am 4.
LulügeschäheeineintzigerDomm-Schlag, abersoheftig,daßer, als

der



derstärcksteCarthaunen-Schuß,anzuhörenwar. VielesimSchloß
ward davonzerschmettert,unddieMenschenfielenzuBoden. Unser
HertzogharteeinGeschwüramHalse,undlag ebenzuBette. Andre-
asMyliuö(der diesesbeschrieben)undnocheinandererFürst!.Rahk,
fassenzuseinenFüssen. ZwischendiesenbeydengingderStrahl hin«
durch,undfuhrhart überdesHertzogsKopfin dieWand, z)

Damahls wardaucheinVorschlagbekantgemacht,wiedas
Stift undCaplttcl zuSchwerin hinkünftigzuordnen,damitesbey
seinerhabendenGerechtigkeitundHerlichkeitbliebe,unddennochdie
Mißbraucheabgeschafftwürden, also,daßdieEinkünftezuGOtteö
Ehren undWohlfahrt derKirchenmögtenangewendetwerden,a)
Es ist solcherVorschlagnochin ChcmniyensgrossenChronic weit-
lauftigzufinden,aberjchonichtweiterzugebrauchen.

2. Unter den 7. Professoren, welche, wie gesagt, zuRostock
an derPest stürben,war auchdergeschickte?oec utifcHiftoricus,jo-
HannesÄocerns, vondessenVersen,dieeraufMecklenburgischeFür¬
siengemacht,wir imfünftenBuchetlichezurProbeangesühret;da-
herwir auchseinerhiernochzuletztgedenckenwollen,vbschondas vor-
nehmstebereitsbe»Ao.1561.zufinden. Er war zuHusperg ander
XVeser,wiedieRostockscheMarricul saget,etwaAo.15-26.geboh-
ren, hattezuWittenberg den grossenMelanchchon und den be-
rühmtenPoeten Sabinus gehöret, machtesichdurch mancherlei)Elegien, soer aufvornehmeLübeckerschrieb,bereitsAo.1^4. in
ZTlieder-Sachsenbekant.Daraufgab er seinBüchleinvondemUr¬
sprung undThatcn der ^eryoge von Mecklenburgheraus,wel¬
cheser Ao.1556.demHertzogeJohann Albrechtdedicirtc,dereiy
volkommenerKennerderpoetischenGeschicklichkeitwar,undselbstda-
vonProben hinterlassen.DieserHerr beriefihnAo.1558.nachRo¬
stock,da es ihmbisher?wiedenmeistenPoeten, nurkümmerlicher-
gangenwar. In gedachtemBüchlein,welches8 und1halbenBo¬
gengroß,folgeter demMarscbalck,undhebetalsomitAnchyrioan,
welcherdochnichtals einrechtmäßigerBesitzerdiesesLandes,sondern
als einInvaforoderTyrann vonMarscbalck angegebenwird,der
wohletwasvernünstigershätteertichtenmögen; indessenfähretBo-
cerus bis auf HertzogJohann Albrechtfort. 2(lsAo.1564.aller¬
erstdiephilosophischeFaculröt rechtwiedereingerichtetward: so
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setzteihn dieserHertzogzumProfessorderPoesie undHistorie, wie er
denn auchwürcklichdieRömische Historie vortrug, sovieler dazu
Gelegenheithatte, als er Julii L^kris Bücher von den Gallischen
Kriegenerklährte. Seine letzteArbeitwar, daß er auf des öftersge-
dachtenJohann Äouk 4. Kindern,soan derPest stürben,ein schönes
Carmen machte, darauf er bald selbst,samtFrau und Kindern folg-
te. I?) UnterdenMedicis starb an der Pest, Joseph N)üryler, ein
Thüringer. c)

Was Johann 23o»tfbetriff, der von Geburt ein Hambur¬
ger, undauchdaselbstvonden berühmtenSchul-Lchrern,L.ojuus uni)
Tulichius, rühmlichangeführetworden; soward er zuRostock, un¬
ter dem keÄor Andreas Ütggerdcs Ao. 15-43.immatriculiref, Ao.
Iss2. Licentiat, und Ao. 1554.Dotlor Juris Utr. auchum dieseZeit
ProfessorundFürst!. Raht beyHertzogUlrich, bei)welchemer sehr
vielgalt, daher dieRostocker, wie sieAo. 15-61.zuGüstrow, wegen
der obgeregteninArrest genommenenBürger, zu thun hatten, sichzu
ihn wandten, und durchihm die Freiheit ihrer Mit-Bürger erhielten,
welchesdieRostocker mit solcherDankbarkeit erkanten,daß sieihm
in der breitenStrasse, z. Häuser bauenliessen,an welchesieseinWa-
pen setzten. Ao. 1564. d. s.Apr. ward er,als Fürstl. ProfessorJuris,
zumReäor derAcademieerwählet. Ao. If6s. stürbenihm, wiege-
dacht,seineKinder,wi"daucham 27.8eprbr. seineFrau, Gertrud von
Holte, darauf er sichvonRostock weg begab,und findetman weiter
keineNachrichtvon ihm. d)

z. Der Heer-Meisterin Curland,Gotthard Ixettler, war
nunmehroweltlich,und einVasall derCron Pohlen, unter demTitul
einesHeryogs von Curland geworden. Da er nunFreiheithatte
sichzuverehligen;so suchteereineGemahlinaus einemAlt-Fürstlichen
Hause. Seine Absichtwar auf unsrerHertzogenSchwester gerichtet,
so damahls schonz2. Jahr alt war. Er that deswegeneinesehr
prächtigeAnwerbung. Der König von Pohlen, Sigismund 2hu
nust schickteseinenAbgesandten,denHerrn von Zinzlau, desgleichen
derChurfürstvonBrandenburg undHertzogvonpreusstn,dieHer-
renL.evinvon derSchulenburg undFridcricdvonCnmy. Diese
kamend.i. Scptbr. 1564.zuDoberan an, und thatenihreWerbung.

Es



ao.it«. Mecklenburgs Ordnungen. 15z
Es ward darüber Naht gehalten, weil aber ebendieserRcrclcr den
MecklenburgischenHertzogChnstopher, auf Geheißdes Königs von
Pohlen, hatte inLuefland gefangengenommen/welchesdenHertzog
Johann Albrechr sehrschmertzte:soward dieEntschliessungbisnach-
stenOstern verschoben. Als dieselbenun für die Vermählung aus-
gefallen; sogingsieendlichd. 31.Januar. 1566. vor sich. Die Her-
tzoglicheBraut ward nachRömgsberg in Prcusicn gesandt/ wohin
sie deS^HertzogsJohann AlbrcchrGemahlin,nebstihremjungen
Sohn Johann, und demHertzogeFranyvonSachsen-L.aucnburg
begleiteten. Daß HertzogJohann Atbrecht solchesnichtselberthat,
hatte keineandereUrsache,als weil er in Rostock nochgar zuvielzu
tdun fand,wie wir bald hörenwerden. Der Ausbruchgeschähevon
Srreliy, und das Bcylagcr amSontage Reminifcere. Da aberder
Hertzogvon Curland fthnlichwünschte,baß unserHertzogJohann
Älbrecbr mit bei) der Heimführungseynmögte, so reisetedieserauf
derPost eilignach,und kamwenigeTage nachdemBeylager, d. 16.Marc,zuRömZöberg an. Darauf er seineSchwester von da bis
Mcmel begleitete,und nacheinemzärtlichenAbschiedwiederzuRö-
nigsberg auchnacheinerkurtzenVerweilung d. 8-Junii zuSchwe¬
rin eintraf,e) Was dieserHertzogfür einebesondereGabe in derla¬
teinischenPoesie besessen,solcheserkennetmanaus DemPropemtico,
welcheser auf denAbschiedseinerSchwester, aus demStege-Neifge-
macht,und zuMcmel in derHerbergean die Wand geschrieben,wie
es hiererfolget:

Jobannes Albertus Dux Megapoütanus
Anna forori Jponße difeedenti in Curlandiatn.

Exoritur triftis ce difeedence querela
Et lacerat mentem follicitudo Soror!

Sed valsac moeror, valeant fufpiria moefta
Et Iacrymx valeant, improba cura vale

Omine teDeus lxco deducat & addac
Sis fbelix rebus, connubioque, vale!

XXVI. Marc, anno M D LXVI. f)
Ein^ränen-voller Blick,einsehnlichseufzendAch!

hieraus meinerSeel, und folgt dirSchwester,nach!
ZehnttsT'tich- U Jedoch
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Jedoch was sollderSchmertz,was solldas zarteKlagen?
Was sollderThranen-Guß bey diesemWeHselsagen?

GOtt führedichbeglücktin deinesHertzogsLand
Undsegnedichund Ihn, aucheurenEhestand.

Im Stift zuRayebnrgward nunaucheinmahldas Pabsthum
«bgeschast,worüberdas Dom-Capittel daselbstbisher nocheifrigge-
halten hatte. Der damahligeDom-Probst hießRudolph Schach
welcherdieseVeränderung befodertê und ward nun ein evangeli-
scher Prediger verordnet/ dessenNähme war Georg Ulberus. g)
Doch wir müssennun auch den fernemVerlauf der Rostockschen
Händel sehen.

t) Heder. in Gerdes. Saml. p-487- u) Schröd. WisM. Pred.
Histor. p. 49. w) Tbomce Anal. Guftrov. Per. III. §. 11. p. 1^9.
x) Cbemn. in Gerdes. Saml. p. 6s2. y) vid. Remonftration,
daß in MecklenburgkeinJus Primogen. Beyl. lud Lit. C. 7.)
Mylii Annal. in Gerdes. Saml. p. 281. a) pottk. Saml. V.
p. 24. b) Rost. Etw. P. III. p. 695 — 708- c) Rost. Etw.
P.III, p.87- d) Rost. Elw. p. II. p. 6sZ. e) Mylii Annal. in
Gerdes. Saml. p. 280.284. 5) SucberMecklenb. Historie der
Gelehrsamk.L. Z.p. 86. g) Cbytrai Saxon.L. XXIX.

DasXIII.Cap.
DieRostockschenHändelgehensehrweit.

§. i. Heryog Ulrich roird mit ?ur Conwüsßongezogen.
2. ^Lsrvird Anstalt zn einerCiradell«gemacht und rverden

Regierungs-Rahre verordnet,
z. Man rvil die Rosiocker mit Gewalchatigkeiten zum

Gehorsam bringen.
4. Die Citadcllewird gebauec. Handelmit denL.übeckem

be>xGolniy.
s. Die Sache kommt vor demAa^ser, und wird ein Vor¬

bescheidangcftyct.
6. Zustand der Gelehrten be^ dieser Unruhe. Von den

Sacmeistem.
Nach-
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C\%ad)öcm icht!lwlhn>rG-smdtm DomKaystr, und aus demMi-
"l| dcr-Sachsischen-Craiseangelanget, einenVergleich zu Ro-
W stockzwischenNaht und Bürgerschaftzutreffen; soließHer-
hogJohann Ztlbrcchr demNaht und denSechzigernwissen,daß er
gleichfalswillenswäre, siemit einanderzu vergleichen,und sollensie
deßwegenzuRaht-Hause kommen. Er ritte am 22. Januar, selbst
dahin,und fand dieVorbeschiedeneallda. Weil aberHertzogUlrich
der Stadt aufs schärfsteverbotenhatte, sichmit seinemBruder, ohne
Zhw,kciacswcgeseinzulassen;sowarRaht undBürgerschafftsehrzweif«
felhafft, was siebeysolchenUmständenthun sollen.!Als die Nieder-
SächsischeGesandten diesesmerckten:so liessensie siebenaus den
Sechzigernzusichkommen,trugenIhnen vor,welchergcstaltHertzog
Johann Albrecht gedachte,sie zu vertragen, zeigetenaber auchzu«
gleichan, was für Gefahr siedabei)von HertzogsUlrichs Seiten zu
besorgenhätten. Darausgaben siediesensiebenMännern denlisti«
gen Raht; dieBürgerschafft soltesicheilends mit demMamsirat
vergleichen,undwenn es auchjetzonur einBlendwerckwäre, sowür¬
densiedochhiedurchdas beschwerlicheKrieges-Volckloß werden,in-
dem dieKommissionso dann aufhören müste,weil derselbenZwe<L
schonerreichetwäre; auf solcheweisewürde auchdassichäussernde
MißverständniszwischendenHerren Brüdern zukeinerVerbitterung
kommen. Die Sieben hinterbrachtensolchenVorschlagE. E. Raht,
welcherauchdenselbengenehmigte. Hätten sieinsgesamtmehrAuf«
richtigkeitgebraucht,so würde es ihnen auch bessergelungenseyn.
Wie nun dieSieben samt E. E. Naht vorgelassenjwurden,undHer-
tzogJohann Albrecht ihneneinenVortrag zumVergleichthun ließ;
so antwortetensiealleeinmühtig;siehätten sichschonverglichen.Der
Hertzogward hierübersehrentstellet,meintenichtanders, als daß eine
Verrätherey hierunterverborgenwäre, und daß sieeinenheimlichen
Anschlagwiderihnund soinVolckhätten,ließdaheroalsbald 2. aus
den7. als25a!yer Niemann undJohann Älaffert, welchevoran-
dem das Wort führten,gefänglicheinziehen. Doch da derKayserl.
Gesandte sichihrer annahm, als welcherwohl wüste,daß nichtsge»
fährliches hieruntersteckte,so kamen sie am folgendenTage wieder
loß.
_ Iis Am



Am 24. Januar, ließHertzogUlrich alle Zufuhr nachRo-
stockverbieten/und die Land-Strassen mit seinem,inzwischenange-
wordenenVolck, berennen. Weil nun geschärfteSchreiben vom
Kayseran den HertzogJohann Albrccht einliefen,um seinenBru-
der (demAuftrag gemäß) mit zurLommillion zuziehen,auchdiege¬
genwärtigenAbgesandtenallerseitssehrhieraufdrungen; so entschloß
sichendlichHertzogJohann Albrechc seinenBruder mit dazuzulas-
sen; fertigtealsojemandschleunignach2)uyorv ab, und ließihn da-
zu einladen,um je cheje liebermit seinenReutern und Knechtcnnach
Rostock zukommen,mit der Versicherung,er wolte sie,ohnejeman-
des Vorwissen, sichereinziehenlassen. HerzogUlrich hatte 700. zu
Pferde und 600. zuFuß. Mit diesenbrach er eilendauf und kam d.
7. Febr. mit vielen Freuden-Bezeugungen, in die Stadt. Hertzog
Johann Albrecht hielte mit seinenReutern und Knechtenin guter
Ordnung ausdem Marckt,und empfingdaselbstseinenBruder mit la-
chenderMine Das gesamteKrieges-VolckmustenunbeydenHerren
Brüdern zugleichschweren,ihnen treu zuseyn. Am folgendenTage
(d. 8. Febr.) ritten bei)deBrüder zweymahlzuRaht-Hause,welches
sienachhernochöfters thaten.

Die Stadt Rostock bestanddamahls,wie ichin einerHand-
schriftfinde, aus 807. Giebel-Häusern,(worunter 247. Brau-Häu-
ser) 1175.Buden und 494. Kellern.

2. Am Sonntage Septuageßma (d. 10. Febr. ) wurden die
bißherzwischenRath und BürgerschaftstreitiggeweseneAtticul vor-
genommen,und das Begehren derBürger an denRaht für rechtmäs¬
sigund billigerkannnt,auch beydenTheilen schriftlichangefüget,sich
innerhalb 2. Tagen endlichdarauf zuerklähren.

Montags darauf(d. r >. Febr. ) ritten beydeHertzoge,vor
dem Stcin-Thor, auf den Wallen und den sogenanntenRosen-Gar-
ten (alwo 7.Linden stunden)vertraulichherum,und besahendieGe¬
gend, ritten auchdieStadt durch, und besähendas Gefängnis, die

3<iht*. Den 1?. Febr. liesscnsowohl Raht als Bürger die
verlangte schriftlicheErklährung überreichen,und zeigetendarin von
beyden Seiten ihreBeschwerdenan.

Am 16.Febr.erfolgteeinschriftlicherBefcheidvonHertzogen,
wornachsicheinermit denandernzu richtenhätte/ welcherauch bey,
den PaUheyen zugestelletward. Am

/>.O.1s66.
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Am Sonntage SexagefimakamenvieleWagens mitSch«b-
undStürtz-Karren. Am folgendenMontage gingendieFürsil.Rah-
te mit etlichenBaumeistern, Gräbern und Welschen Maur-Lcuten
des Morgens aus der Stadt, ließendieThore hinKrsichzuschließen,
fini>stachenvor demStein-Thor am Rosen-Garten, einenPlatz zur
Cirade-llcoderSchrvang-Schloß ab, womit dieFürsten gedachten/
hiusühroRostock imGehorsamzuerhalten. In allenbenachbarten
Städten ward abgekündiget, wer mit graben und mauren helfen
wolte,der solte kommenund Geld verdienen. Die Herren wölken
derselben400. besolden.

Den 17. Febr. wurden Raht und Bürgerschaft nach dem
Raht-Hause gefordert, und allerlei)2fm'cul vorgelegt,dieihnc«aber
sehr beschwerlichdüncketen.

Den 18.Febr. gieng dievormahls verhinderteRirchcn-Vü
siranon vor sich. Die Stadt verordnetedazu 2. Rahts-Personen
und 2. Bürger; dieHertzogeaber den Land-NahtL.mke2Saflcvly
zuLoburg Erbgesessen,JD.Conrad Becker, Superintendenten zu
Güstrorv und -HcnninZBeselin Rahtmann zuRostock.

Den 19. Febr. wart» der Rosen-Garte und vieleda herum
liegendeKohl-Gärten ebengemacht,diedaselbststehendeScheuren
niedergerissenund derGrund zu einerVestung eingerichtet. Der
Zwinger vor diesemThor soltemit in dieVestung gezogenwerden.

Den 20. Febr.gingendieKaiserlichenGesandtenwiederab,
wie siesahen,daß ihreVorstellungennichtPlatz greifenwollen.

Den 23. Febr. schriebdieferwegender Superintendcns aus
Wismar D. Johann Wigand an denHertzogJohann Albrccbr
in lateinischerSprache, und führtedie triftigstenUrfachenan, welche
den Hertzogbewegensolten, von seinemVorhaben abzustehen, und
dieRostocker bey ihren Gerechtigkeitenund Freyheitenzu lassen.
Es seyschonsoeineschwereSünde vor GOtt, daß der Hertzogvon
der Execunon angefangen,und nichtersteineUnterfuchungangestel-
let. Der HertzoghandelewiderseineeigeneHand und Siegel, so
er der Stadt, vor derEinnehmung,zugcstellet,dergleichenSünden
pflegeGOtt ernstlichenstrafen. Er handelewiederdiePrivilegien
sodie vormahligenFürsten des Landes derStadt gegeben,und der
Kanserausrechtzu haltenbesohlen. Er befleckeseineneigenenguten
, UZ

*
Ruhm,
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Ruhm undwürdedieNachweltübelHievottsprechen. Er thuesich
selbstSchadenmitUnterdrückungund Erschöpfungdieserherrlichen
Stadt. Die Bürger würdenendlichdcrDrangsahlenmüdewer-
den,unddavonMen, sowürdeereinwüstesDorf anstateinerreichen
Stadt haben. Das Huhn sogüldeneEyer legte,müssemannicht
abschlachten.Die EinwohnerwürdendurchsolchesVerfahrennur
immermehrerbittert/undzumAufruhrgereitzet.GOtt habegesagt:
Weh dir duVerstöhrer!meinestdu,duwerdestnchtverstöhretwer--
den? Der RostockcrStrafe sei grösserals ihrVerbrechen,und
müstehierderUnschuldigemitdenSchuldigenleiden. Das Seuf-
je» derUnterdrücktenwürdehinaufgenHimmelsteigen,GOtt wür*
dees hören, und ernstlichstrafen, obgleichnichtzurStunde, wie
davondielLxempelin geist-undweltlichenGeschichtenvorhanden
waren. Dieses SchreibenschienezwaranfänglichohneWirckung
zuseyn,ließaberdochohnzweiffelin demGemühtdesHertzogsman¬
chenStift hintersich,undwar bei)seinenSöhnen wenigSegen, da-
gegenaber beyseinenKindes-KinderndiegrossesteUnruhe.

Den 2s. Febr. ritteHertzogJohann Zibtccbt selbstzum
Stein-Thor hinaus,stiegbeydemgrossenZrvinZcrab,nahmeinen
Spaden in dieHand, und wurf dieersteErde auf, zumgrossen
Rundeel, darauf derZwingerdurchgehauenward. Den 27. Apr.
ward dasStein-Thor niedergerissen,dazudiekleineStraffe an dem-
selben,zurrechtenHand, derRammelsberggenant,auchdesRahts--
Gcbmiede daselbst,und eingrossesStück vonJohannis Clostcr
um Steine zuerlangen. Damahls gingendiebeydenHerzogevon
Rostock weg; HertzogJohann Albrecbr, wie gesagt,nachKö¬
nigsberg und HertzogUlrich nachGüstrow, um Anstaltzum
Reichs-Tage nachLlugsburgzumachen.Die fernereAusführung
diesesWertt^sward den hinterlassendNähtenanbefohlen. Diese
verfuhrenin ihrenStadt-NegimentmitsolcherStrenge, daßesauch
Lhytrans, deres mit angesehen,in seinerSaxonia,nichtgebilliget»
Sie liessenam Sontage Invocavit( d. z. Martii) Raht und Ge¬
meineaufsRaht-Haußkommen,undbefohlenihnen, dieStadt in
4. «Li-uarticrzutheilen,wovontaglicheinO.uarriermitan derVe-
stungarbeitensolte. AberdieStadt woltenichtsogleichdaraufant«
wottm, sonöcrubegehrteBedcnck-Zeil. Dm folgendenTag über-
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gabensieihrenSchluß schriftlich.Die Fürst!.Nähte liessensieso"
gleichd. 5. MartiiwiederzuRaht-Hausefodern,undihnenvorlese»/wie sie es nun allesin derStadt habenwollen,undfeiteniemand
widersprechen,oder etwas dagegeneinbringen.Dem Magistrat
ward eine sehrscharfeVorstellunggethan, die ichmit folgenden
Worten aufgezeichnetfinde: „Sie (die FürstlichenRähte) wüsten
„wohl, wie sie (der Stadt-Magistrat) immerdarin die8o.Jahr„her,bißan dengegenwärtigenTagksichgegendieFürstenvonMeck¬lenburg , ihreLandes-Herren,verhaltenundbey ihnengehandelt.„Jmgleichensieauchnunbei;-DergutenStadt Rostock,ihremeigenen
„VaterlandtunddergautzenGemeinethaten;hättenihrenMit-Bür-
„gernnachLeibundLebengetrachtet,und alsoftlbstendenFürsten„zumKriegaufgesogen.,, Solche und dergleichenWorte, wurdendemRaht, in GegenwartderBürgerfchaft,unterAugengesagt.

z. Den 6. Martii liessen die Regierungs-Rahte nochmahlen
allesGewehrbeyRaht undBürgernaufsuchen,und ln Verwahrung
bringen.

Den 11. Martiiliessensiedas Raht-Haußaufbrechen,undwarddiegantzeArknley(so nennetmeineHandschriftdieArtillerie)derStadt an Geschütz,KrautundLoht,Schwefel,Salpeter, alleshinweggenommen.
Den i2. MartiigingendieRegierungö-Rähte,samtdemMa¬gistratderStadt zuRaht-Hause,und zeigetederRaht dieendlicheMeinungderBürgerschaft,aufvorerwehntenbeschwerlichenVor«trag schriftlichan. Als diesesgeschehen,undsolcheswiederdas er-gangeneVerbot war: so liessendieFürstl. Regierungs-RähtedenHeydenBürgermeisternÄerendParvels undThomas Gerdcv,dm

Rahts-HerrnValentinGerdesundFrany(Q.uanr,wt«aucheinem
Bürger und Seiden-Kramer,Einrieb Ärandt die Faustnehmen
(siewehrloßmachen) EineRotteHacken-Schützennmstesie in einHauß bringen,und bewachen.

Den 12.MartiiliessendieRegl'erungsNähtedenBanm deyNvarttemündc, durchetlicheHacken-Schützen,bescyen,daß alsoniemandaus demHavcnins Meerkommenkonnte. Für jedeLastGüter,esmögreRosiockschoderDänischseyn,sonderltchvomBier,mustcnz. fi, ZollundAccift baar erlegetwerden»
Slky
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AmSontage OculiwardeinFürstlichesSchreibenvonal-
tenCantzelnabgelesen,dchsichdieBürger mjrnichtfürchtensollen,
esgescheheallesz^ihremBesten,es solteauchnichtsmehrherunterge-
rissenwerden. Sie sollensichnur in dieüberreichteArticul ergeben;
so solledas Kriegs-Volckstrackswiederabziehn.

Den iy. MartiiliefendieRegierungs-Rahtealle und jede
Bürger bei)Strafe nachMarien Kirche fodern, undverlangten
vonihnen, daßsiein dieAcciseschriftlichundversiegeltwilligensol-
ten. Aber dieBürger wegertensichsolcheszuthun. Sie wurden
nachherofast taglichzusammenberufen,aberes ward nichtsbewilli-
gel. LetzlichliessendieRegierungs-Rahtesolchesan HertzogUlrech
gegangen,als welchernochnichtzumReichs-Tageabgegangenwar.

HertzogUlricl?kamalsod. 26. Mart.nachRostock, ließso--
gleichbei)Leibes-Strafeansagen,am folgendenTage frühzuRaht-
Hausezukommen. Als solchesd. 27. geschähe,sowardRaht und
Bürgerschaft,mitBewafnetenum undum besetzet,daßniemanddq-
von kommenkonnte,und ihnenangemuhtct,in dievorgeschlagene
Articul znwilligen,unddieselbenzubesiegeln. Abersiewollennicht
daran. Es wardihnenbis auf denAbendzugesetzt,abervergeblich.
Endlichbat derRaht unddieGemeineumAufschubbis auf denfol-
aendenTag. Da wurdensievomRaht-Hausegelassen. Am fol-
gendenTaged. 28.Mart-kamensiewiederzusammen,undgabenden
Fürssl.Rähten zurAntwort: Sie wüstenin die übergebeneArn-
cul nichtzuwilligen,warenfönstzuallerTreu undGehorsamerbötig.
Hierauf ward E. E. Raht angekündigt, schriftliche Rechnung von

derStadt Güterzu thun, inzwischensolteHans Redentin wieder
mmHauptmannüberdieSladtGüter eingesetztseyn,um alleJahr
J>enBürgern und demRaht davonRechnungzuthun,wieer dann
auchwürcklich,in Gegenwart8-Bürgeran seinvmmahligesVogdt-
Amt gewiesenward. Den 2.Apr.wurdendieobgedachleinArrest
genommene Bürgttmeistere, Rahrs-Herren und Bürger in der Nacht

vonihrenLagerngenommen,ẑ. davonnach2)üyc>rvund 2. nach
Schwerin gefänglichweggeführt,unddaselbstvonBürgernaufden
Raht-Häufernbewachet. Doch bliebensienichtlangehier,sondern
diezuAüyow wurdennachPlarv, und diezuSchwerin nachDö¬

mitz.aufdieSchlössergebracht.
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Den Tag vorPalm-Soncag reisel-eHertzogUlrich/samt
seinerGemahlin,vonRostock wiedernachGüstrow, verordnete
daraufStathalter und Nähte/ und zogzu demNeichs-Tagenach
Augsburg, welcherschond. 14. Januar-,angegangenttw. Der
Hertzogvermuhtete,daßdaselbstauchetwasvonReligions-Sachcs
Vorfällen-würde,deßwegener, nebstftinenRahtenundHof-Junckern,
die beydeauserleseneTheologen David Chyrröus und Johann
NOigandmit nahm. HertzogJohann Albrecht, weil er nochin
Preüssenwar, sandteBertold von Mandesloe undAdrian Aldi-
NUS mit Vollmacht nach Augsburg, b) welcher Albinus nicht mit
Johann Albinus zuverwechseln,der ausparchim gebürtig/uni)
zudieserZeitProfessorjuris zuRostockwar. i)

4. D«r Stadt-Raht, so viel davonnochzugegenwaren,
ließam MontagenachPalmarum, die Bürgerschaftin Marien
Kirche kommen,undtrug ihrvor/ daß abermahlinnerhalb6. Ta-
genzurBezahlungderSoldaten 20. tausendGüldenmustenzusam-
mengebrachtwerden. Es warenzwarnur wenigeBürger zugegen,
unddiesebeschwertensichsehr,sowohlüberdiehochanlaufendeSum<°
me, als überdiesokurtzbestimmteZeit/dochbewilligten^sie, im Nah«
menalln, daßeinjeder,ersei)reichoderarm, einKopf-GeldzuF.ßl.
einHauß-Geld(so vieleinHaußwehrtwar) vonjedemivo.Mark
1. Mark, und eineVermögen-Stcur, nach demhunderstenPfen-
ning, zusammenbringensolte. Das Vermögensolteeinjederauf
seinenEidselbstschätzen,es sei)an Baarschaft,Kleinodien,liegenden
Gründenodersonsten. SolchesKopf-Geld,Hauß-GeldundVer-mögeN'Steursolteinnerhalb6. Tagen zuRaht-Haußgebrachtwer-
den. AmMittwochnachPalmarum HessendieRegierungs-Rahte/durchdieQuartier-MeisterüberdieViertelderStadt, diegantzeBür-
gerschaft,einenjedenlxy sO.THlr.Strafe aufsRaht-Haußfodern^undmustenauchderBürger Söhne, sovon16.Jahren waren,mit
erscheinen.Dieseallerseits,alt undjung, mustenallen4.Herzogen,
als Johann Albrecht, Ulrich,Christopher undCarl, denHuldi-
gungsEid leisten,und insonderheitnochdazuschweren,daßsiewie«
derdas nettangefangeneGebäudevormStein-Thor nichtsmitGe-
waltvornehmen,sondernwas siedeswegenetwawiederihreLandes-Herrenhatten,nachordentlichemRecht,ausführenwollen--

Zehntes Such. $ Zwi-
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' ZwischenOsternundPfingstenward dieStadt-Mauer an der
Ost-Seite desStein-Thors, in die{O.Fadenlang,wo derZimmer-
Hof und des Rahts-Marstall war, niedergerissen.Da dennder
Thurm am Rammelsberg, der L.agcbnfchgenannt(dessenbey
1487.gedacht)mitfortmuste,womitalsodieStadt am Begienen-
Bergegantzoffenstand. Auchward das schöneClosterMaricnee
an der XEarttcmjumderSteine willen,abgebrochen.Die Bür-
Zermustenallesherauslangen,was siean Kalck,Steinen undBret¬
tern ĥatten,wo jemanddenOrt, da mandergleichenvermuhtenwar,
nichterösnenwolte, sobrauchtemanGewalt,undnahmallesweg,
ohneEntgeld. Wie nichtKalckgenungwar, maureteman mit
Leim.

Wie das Pfingst-Marckeinfiel,sowurdenalleL.übecksche
Kramermit LeibundGut angehalten. Die Ursachewar: Es hat-
ten dieSchweden KriegmitdenDanen, und dieLübeckerhielten
dieDänische Parthey. Nun kam ein Schwedisches Schif von
Zoo.Lastenaus Zievel, diesesward von einerL.übeckschenPicke
verfolget. Das Schif, umsichzuretten,liefin denGolniyer Ha-
fenansLand,undbat alsbalddenHertzogJohann AlbrechtumGe-
leit, welchesaucherfolgte. Ob nunzwar diesesSchis hiemitunter
Mecklenburgischem Schutz war; so wolte sichdennoch der Lübe¬

cker desselbenbemächtigen. DerHertzog schickteeilends etlicheSchü¬

tzenvonSchwerin dahin, welcheeinekleineSchantzeauswarfen.
Der LübeckeraberlegtesichmitseinerPiekezwischendieserSchantze
und demSchif, und schoßaus dasselbe. Als aber auchaus der
SchantzeaufdenLübeckergeschossenward; solieser wiederab. k)
Dieseswardnunals eineGewalttätigkeitauf fremdenBodenange-
sehen,welchesderHertzogan denL.»ibeckernrächenwolte. Eben
damahlsaufTrinitatis hatteL.übcckein«Zusammenkunftder^>ansc«
Städte ausgeschrieben,umzurahtschlagen,theilswegendesKrieges
mitSchweden, welcherendlichsounglücklichfürdiesemBund ablief,
daß e^beynaheseinenletztenOthem dabei)einbüssete,theilswegen
Rostock, wie dieHändel daselbstbeyzulegen,wovon HertzogJohann

Albrecht ohnezweifelNachrichthatte; so ihmabernichtgefiel,als
welcherlieberfreieHandmitdenRosiockernbehaltenwolte.

Inzwischenließer, mitZuziehungderGüstrowschenRegie-
rung
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rungaus Rostock i). dieLandschaftverwarnen,sichzum
Aufbotin Bereitschaftzuhalten, weildieLauftejetzigerZeitsichselt-
samanliessen;deswegen,sovielimmermöglich,sichJedermanan-
heimenthalten,undfremderBestellungäussernsolle.

AustNargarercn(d. lz.^ulii)kamHertzogJohann Albrecht
mitseinerGemahlinnachRostock,das neueGebäudezubesehen.

UmPerriZ^erren-Feyer(d. i. Augufti)warddas Fuß-Volck
gutentheilsausRostockwiederweggeschaft,also,daßnur einFähn-
lein(450.Mann) auserlesenesVolckdarinnenblieb.

Den 4. Aug. kamenzuRostock aufsneueKayserliche€onu
misjattcn vonL.übeckan,als derGrav2)ogislav FelixvonHasien-
stein,VoÄ.Junge undetlicheandere.DieseermahntendieHertzoge,
vonihremUnternehmen,da siegedachteneineVestungzubauen,nicht
alleinabzustehen,sondernauchderStadt dieSchlüsselzuihrenThö-
ren undzumRaht-Hausewiederzugeben. Sie richtetenaberwenig
damitaus; dochbrachtensiees durchihreFürbittedahin, daßden
L.ubcckschcnKramernerlaubetward, am 8.Aug.wiedermit ihren
Maaren abzureisen.

Am7.Aug.wardderLandtag bei)Sternberg anderSags-
dorsser-Änickegehalten. HertzogJohann Albrechrhatteihn d.
25._J1.il.alleinausgeschrieben,war auchauf demselbenalleinin hoher
Personzugegen,weilHertzogUlrichnochnichtwiederzurückgekom-
men. In demvorhergehendenVerwarnungS-Befehlundin diesem
Ausschreibenfindeichnun, daß derTitul: Von Gottes Gnaden
Iohans AlbrechrHeryogzuMecklenburgs. grösserals derBrief
selbstgedruckt. Aus welchenUnterscheidmanvordemnichtgegeben
hatte,derabermitderZeitimmergrössergeworden.

s. Den 10.Aug.liessendieKayserl.CommisjariendieBür¬
gerschaftaussRaht-Haußfodern,undstelletenihr vor, daß sieselten
stillseyn,nichtsthatlicheswiederdenHertzoglichenStathalter vorneh-
men,sondernsicheinesKayserl.Rechts-Spruchsgetrösten.Der Kay«
serwärederStadt inGnadengewogen,undwürdeihrerimBesten
gedencken.Der Raht bedancktesichsür sohuldreicheErfahrung,
undersuchtedieHerrenComnnsjärien,siemögtendieHertzogedahin
bewegen,daß,siemitdemBau einhielten,unddas nochübrigeVolck
«us derStadt schaften. Aber hierauserlangtendieBekümmerten

X 2
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keine sonderlicheAntwort, doch baten die Gesandten für die Wega»
führte nach Plarv undDömiy, welche darauf auch D.g.Septbr. ihrer
Haft erlassen,und in vorigen Stand gefetzetwurden. Den i j. Aug.
reiferen diese Gesandten wieder davon. Wie solches die Hanscs
Gtadre inLübeck vernahmen, welche sonstwillens waren, ftcl>samt
diesenKayserlichen,derStadt Rostock anzunehmen, so blieben sie zu-
rück/ und gingen gleichfallswieder-auseinander.

HertzogUlrich war von Augsburg, nachdem sichderReichs-
Tag d. zo. Maji geendiget, nach Venedig und Padua gcreiset, kam
aber nun auch wieder zurück, und auf Exalt. Cruc. (d. 14. Septbr.)
nach Rostock, die neue Vestung zu besehen; wobei) ihm doch nicht
sollgefallen haben, daß das Thor und dieMauer niedergerissen.

Nachdem dieKayserl. Gesandten wieder zu VDiert angclanget,
und ihren Bericht abg^statet; so wurden beyde streitigePartheyen vor-
geladen, um d.az.^nuai-. folgenden JahrcszulVienzu erscheinen.!)

6. Ob zwar die Pest und eingetreteneIrrungen in Rostock
unter denGelehrten gleichfalsmancheBekümmernis gemacht: so wa-
ren doch dieHochlehrer immer fleißig,und wachte ihr grosserRuhm,
daß dieseBegebenheiten der Universität nicht sonderlichschädlichwa-
ren. Die Profeflores trieben vornehmlich dieWissenschaften, welche
so angenehm als nützlichsind, dergleichendieSprachen und Historie.
Ioh. posiclius hat alleihre Arbeit sorgfältig aufgezeichnet; nachwcl-
chem aber Niemand gekommen, der solchesWerck fortgefetzet. Doch
haben diesenMangel in unserGelehrten Historie, die geschicktenMan-
ncr v. Manyel v. 2Zl»rgmann und. so das RostockscheErrvas ge,
schrieben, seit Ao. 1737. zureichlichausgebessert. Gedachter posie-
Zins versprach nun über den Homerum zu lesen, nicht allein um der
Sprache willen, sondern weil dieserpoer unter den Griechen weder
einen Vorgänger noch Nachfolger gehabt, der ihn in der Sprach-
Zäunst, Sitten S.ehr-und Staats Wissenschaft übertrossen. M.
-Henning Oldendorp aus Hamburg, war erst neulich vom Hertzog
Ullrich zum Profeffor der Hebräischen Sprache berufen, darin er
Vorlesungen halten wolte. Orvenlw Günther, so jüngst aus
Holstein gekommen war, wolte Melancbthonis Vhyficerklären, L.u-
cas Bacmeistcr die Epistel an die Ebraer, David Chycräus den
Propheten Malachiam, und an stat seines Bruders Nathan. die

Otficia
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OfficiaCiceronis. m) Andere Lehrer versprachen sonstnützlicheSa¬
chen. Von der fyftematifcfyetiTheologie, welche erst 100. Iahe
nachher Georg Lalixms zu Hclmstadr aufgebracht, wüste man da-
mahlS noch nicht/ sondern brauchte dafür Melanchtbonis Locos. trieb
aber auch soviel fleißigerdie H.Schrift/ samt den Grund-Sprachen,
so zu deren richtigenVerstand gehören.

Damahls" starb d. 16. Aug. der ofterwehnte Zlrnold Vl»re-
nilis, welcher dieseUniversität gleichsam aufs neue gepflanyet, und
die z. grossenMannerIohannesAurifabcr, Jacob Börding und
David Chyträus begossen. Er lebte bis ins 8 l. Jahr seinesAlters.
Nach seinemTode brach jemand in seineStudier-Stube, und ent¬
führte die bestenSachen, daher man wenigeSchritten von ihm hat/
weil er bcy seinemLebennicht gerne was heraus geben nogte. n)

Zu dieserZeit lW6KtezuRostock der dänische Edelmann und
grosse^larbemacicus Tycho dc ^rahe. Er hatte hiermancherlei)selt-
sameHa->del, wovon die ?rorocolia noch zeugen,undverlohr darüber
seineNase. 0)

Der Fürstl. R.eÄor, so im Frnh-Iahr antrat, war Simon
panli der am meisten in der Stadt dazu geholfen hatte, daß Her-
tzog Johann Albrcchc war eingelassenworden. Jetzo trat er sein
Rectorat an, wie P>/stHunger und Brandt der Universlrär vielen
Schaden gethan hatte, denn wegen der starckenEinquamrung und
Mangel der Nahrung fand sichgrosseTheumng in Rostock, zudem
war das vornehmste (Lollcgium herunter gebrannt, und dennoch
schrieber in diesemhalben Jahr 102. neueGlieder der Universitätein,
unter welchen auch die Fürstl. Rähte Chilian Golrstein J. U. D.
aus Halle, und M. Andreas Milius waren, die viel mit dazu hal-
fen, daß das abgebrannte Collcgium wieder gebauet ward. AlB
wozu der Hertzog Johann Albrecht d. 26. Julii 300. fl., 26. grosse
Baume und etlichetausend Ziegel schenckte, p) darauf es viel besser
gebauet ward, als es vordem gewesen. Das vorige n>cft zur Zeit,
da die Lülorvn den Bischofö-Stab zu Schwerin sühreten, eine«La--
peUc für dieseBischöfe gewesen. Deren Wapen auch noch daran
zu sehen. Den u. Sept. schenckteHertzog Ulrich zu diesem Bau
gleichfals 300. fl. und 60. Bäume, versprach auch so viel Kor« zu
denCommumrars-Tischenzugeben,als seinBruderHerkogIo-

T z Yann
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Hann Älbrccht, wovon derSchenckungs-Briefhiebey erfolget. Em

Edelmann, Nahmens Joachim Holstein/ Comprcr zu MiroW,

aufAnckcrshagen Erbgesessen,cz) schencktezu dem Bau deeLoUe-

gii !oo. fl.,und Simon Pauli betrieb das Werck, wie solchesal-

les in derMaericul angezeichnet. Zu gedachterLommunirac schenck¬

te auch die Stadt L-üneburg ein Ansehnliches.
Der Rektor,soimHerbstunterdenRahtlichenProfessoren

antrat, war ü.ucuo Backmcistcr TH.D., welcher zz. einschrieb.s)

Dieser Äackmeister ist der erste, dessen Rahme in Mecklenburg

berühmtgeworden. Er kamhieheraus L-üneblirg, woselbstfein
Vater Johann SackincisicreinBürger war. Er wardRähtlicher
ProfessorThepl., Pastor zuSt. Marien, undmit derZeitdesMi«
nisteriiSuperintendens. Sein Sohn, gleichfalöL.ucaswardFürstl.
ProfessorTheo!., Cons:storial>Rahtund Superintendens,überdie
HerrschaftRostock, auch hernachmahlsSuperintendenszu Gü¬
strow. wovon zu seinerZeit ein mehres. Dessen Sohn L.ucas

war Fürstl.Professor. Daß also z. geschickteTheologidenNah-
wen L.ucas Äackmclstcr geführet, da immer einer des andern Sohn

war. Die beyden ersten hatten dieDoctor, der Dritte die Magister-

Würde. t) Die beyden ersten stehen im leipziger gelehrten L.exi-

co. Der dritteaber nicht,ob er gleichauchsichdurchSchriften
bekannt gemacht. Ihre gesamte Schriften sind mit grossem Fleiß

jm Rostockschen £ro>a& angeführet. Wir haben ihrer alle Drey

um Deutlichkeit willen, mit eins gedenckenwollen, obgleichder erste

nur in gegenwärtigen Zeiten gehöret. Dieser sehr fleißige Mann

undLiebhaberderGeschichte,istderVerfasservondenNachrichten
des Minister!!zu Rostock, derensichD. Zach. Grap, iu seinem
EvangelischenRostock, bedienet,undwelchenachherderCantzlar
rvestphal drucken lassen. Sonst sind auch nochjandere berühmte

Männer aus diesemGeschlecht,wie denninsonderheit2. Nahmens
Johann BackmeistergeschickteMedicigeworden,u) Wir kom¬
mennunwiederzudenRostockschenMßhelligkeitenundLandes-Ge-
schichten.

d) Reichs-Absch.p. 647- ') Rost.Etw. ?.!. p. 244- k) AfylU
Annal. in Gerdes. Saml. p. 2go. 1) Ursach und Beschreibung

de?
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derjüngstenRostockerFelde26d.a.MSC. m)Rost.Etw. P.I.
p.613. n)Rost. Etw. ?.I. p. 6s 1. 0)Rost.Etw. P.II, p.238.

p) Rost. Etw. p. IV. p. 236 fq. q) de Beehr de Rebb. Mecleb.
L.V. C. IV. p.792.

*
Rost. Etw. P.III, p.70. r)Rost. Etw.

P. I. p. 68. s) Rost. Etw. P. IV. p. 2Z8. t) Rost. Etw. P. V. p,
113. u) Rost. Etw. P. V. p. 83z.

HerhogsJohannAlbrechtSchcuckungs-Briefandie
Communitxt zu Rostock von 1566.

onGOttes Gnadenwir Johanns Albrecht,HcrtzogkzuMecklenburgs,Fürst
zuWenden, Gravezu Schwerin, der LandeRostockundStargard Herr.

Thun kundund bekennenhicmitöffentlichvor uns unduusreErben, daßwir zur
PflantzungdesheiligengöttlichenWordts uudzubeforderungandrerfteyenKünste»
undSprachen, jehrlichzuErhaltungeinesgemeinenTischesvon armeStudenten,
in UnsrerUniversitätRosrock,acht drömptRoggen und achtdrömptMaltzaus
Gnadengelegtuudgegeben;imniassenwir dieselbeneraffrdiesesunsersoffnenbrie-
ves hicmitdazujehrlichenzuhebenconsirmiren,undgebendaraufallenuusernAmt-
lentcnzuDobran den itzigenund sokünfftigerZeitdahinverordnetwerden,ernst-
lichbevehlend,ihr wolletdemverordnetenOeconomoin derUuiversitetzuRosrock
jehrlichenuffeinemjedenSanet Martini Tag diegedachteachtdrömptRoggenuni»
acht drömptMaltz, ohnealleWeigerungfegenRostockentrichtenundliefern,und
solchesjederzeitzurRechenschafftfttzenundbringen,als solleuchsolchesin Rechen-
schafftpassirenundgestandenwerden,lind euchalsound nichtanders halten,als
liebeuchseyunserStraff undUngnadezu vermeiden. Urkundlichmit unsermPit-
schafftversiegeltund mit eigenHändenunterschrieben.Geschehenundgegebenzu
Rostockden letztenJuly Annoder wenigerZahl66.

Unten stehet: Exdem ysdem verbis funt datx ab llluftriflimo
Principe ac Domino Domino Uldarico, Duce Megapolenfi fratre
germano Ducis Johannis Guftrovy r8. Decembr. Ao. 1*67. *

* WeitereNachrichtenvon gelehrtenRostockschenSachen, von
Ao. 1743. p. 243.

DasXIV.Cap.
DieRostockscheSacheändertsich.

tz. i. Das Zwai^Z-Schloß ;u Rostock jott fequeßrhtt wer.
den. *

2» Vwt
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2* Von Fürst!. L.eib Geding und L.and-Gericht, auch vcit
Sradr-Gerichr zu Rostock,

z. Von gelehrten Männern.

4. Grcny-Irrung mit Pommern. Die Citadelle zu Ro-
stock wirdfiqueßrixct.

5. Streitigkeit zu Rostock mit dem Prediger2)eatus.

ls dieKayserlicheVorladung zuRostock anlangete, daßRaht

und Bürgerschaft zu XVien erscheinensolten, sowar der tTi^

gistrar sowohl/ als die gantze Gemeine darauf bedacht, eine

ansehnliche Gesandschaft an den Kayser abzufertigen. Denn bei;al-

Jen diesentrübseligen Zufällen lebte dennoch in den Rostockern der

prächtige Geist, welchender vormahlige Glücks-Stand in ihnen er-

wecket. Es wurden dazu die ansehnlichstenManner erwählet, als

die bei)den Burgemeistere Thomas Gerdcs und ÄalycrGule,dl'e

HeydenRahts-Herren Henning Beselin und Christopher 2)üyorv,

ein Edelmann/ dazu der wieder hergestellete ^vncücus Nlarrhaus

Roftler, und aus dcn Bürgern Jürgen Tonne, H. Bcrcnds,

Iurge Hans von Hervorden und Andreas Maas. Diese zogen

d. 22. vec. aus mit 4. Wagens, vor jedem 6. starcke Pferde, und

Äo. mit 6. reitenden Dienern und andern wohlgekleidetenjungen Leuten,

1567. um alsod. 23. Jan. 1767.vor demKayser Maximilian II. zuerscheinen.

Sie hatten aber kaum die Mecklenburgische Grentzen verlassen, so

kam vom Kayser Post an sie, darin dieserTag abgeschrieben, und

ein ander, auf dem Sommer bestimmetward. Weil sie aber doch

nun schonauf dem Wege waren, und die Hertzoge ihren Gesandten

zu Vl)ien, an obgedachten Friederich Speer hatten, dem alle Um-

stände bekant waren; so zogensie weiter fort. Als sie zu Merlin ka-

men, zerbrach Henning Beselin ein Bein, und muste also zurück

bleiben. Wie sie zuWien anlangten, wurden sie vom Kayser aufs

gnädigste empfangen, und bemüheten sich dis preißwürdigste Ober-

Haupt den Ruhm seiner weisen Regierung auch an der Ost-See,

durch eine gütlicheHinlegung dieser Sache, auszubreiten. Aber der

FürstlicheGesandte Friederich Speer, wvlte sichnicht einlassen, weit

«r keinenBefehl dazu hatte. Daher nichts fpuchtbarlichcsausgerich-
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tet ward. Doch erhieltendie Rcstockcr endlichmichvielfältiger
Bemühung,daßsieJemand bestellendürften,derihrBestesamKay-
serlichenHofewahrnähme;wozusieeinenStudiofumJuriserwehlten.
Inzwischenbemühetensiesichsehr, es dahinzubringen,daßdieneu-
angelegteFestungmögtedurchdenKayserin diedritteHand gestellt,-
unddemjungenHertzogBarnim vonPommern, Philipp»Sohn,
samtetlichenausdemMecklenburgischenAdeleingeraunietwerden,
um sieimNahmendcsgantzenRömischenReichssolangzubesitzen,
bis alleStreitigkeitenzwischendenHerhvgcnund derStadt güntzlich
ans demGrundegehobenwären. WelcherVorschlagzwarklüglich
ersonnen,aber nichtsogleichins Werck zurichtenwar. Dagegen
kamendieimvorigenJahr schonhiergeweseneKayserl.Gesandtenim
Sommer wiederan, als dervon Harnstein, Pixfidentin derNie-
der-Laußnitz, undI).Timorheus Junge. UnsereHertzogeliesien
sied.9. junü nachSchwerin kommen,undHörstensiedaselbstauf
demRaht-Hause. UnterwahrenderBerahtschlagungüberdieAnt-
wortkamdiePost,daßunsrerHertzogenFr. Mutter,aufihremWitt-
wenS>tzzuL.üpz,d.y.jun. gestorben,deswegendieBerahtschlagung
abgebrochenward. Nach derLeich-BegängniskamendieHertzoge
Johann AlbrechrundUlrichd. a.Jul. inGüstrow zusammen,und
sodertenauchdieKayserlichenCommissariendahin, höretensieauf
demRaht-Hause,undwardwegenderSequeßrativnsehrvielgespro¬
chen; endlichabereinVertrag entworfen,womitTimocheus)unge
nachRostockreisete;welchenjedochanzunehmendieStadt Beden-
ckentrug, deswegendieCommisiarienunverrichteterSache wieder
aus demLandegingen.

2. Der HertzogenMutter Anna, gebohrneMarckgravin von
Brandenburg, war zwar in der papistischen Religion gestorben,
aber ihre Söhne liessensie dennocham 2z. Jun. mit evangelischen
Ceremonicn, in derDom-Kirche zuSchwerin begraben. Hieraus
verglichensichdie beyde regierende Herren wegen der erledigten Leib-
Gedings-Aempter L.ubirz (I^up/.) und Criviy, wie auch überDom»?
und Gorloscn, soHertzogJohann Albrecht, diesesLeib-Gedings hal-
ber, bishero inne gehabt. HertzogUlrich bekam nun Gorloscn, Her¬
tzogJohann Albrechr behielteDömi'y und erhielte dazuL.übiy und
Criviy. als Leibgedings-Aempterfür seineGemahlin, wenn sie Witt-

Zehntes 23i»ch, "P '
we
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we werdensolte. Es wardauchbei)dieserGelegenheitausgemacht,
was HertzogsUlrichGemahlindermahleinszumLeib-Gedinghaben
solle. Da denndurch4. Rähte,zwischendenFürstenHandlungge-
pflogen,unddemHertzogeUlrich das halbeAmpt^Vredenhagcn,
dasAmptNeuen-?.ahlenundderHofÄredenfelde,zusolchemEnd-
zweckd. zr. ^ulüüberantwortetward,x)

Äernhard Hederichsagt,daßauchnuneinConfßaviumzu
Schwerin, durchHertzogUlrich, als Stifts-AckniiMrarorangele-
getworden,welchesauchChemniymeldet. vr.Gerdcs, dersolches
voneinemL.andcs-<Lonslstorioverstanden,hat es an Hederichals
einenFehlerbemerket,y) aberHr. von 2ZcehrbeweisetdieRichtig-
feit dieserMeinungausChemniyens grossenChronico.

Was für eineVerordnungwegender bürgerliche,:Nah-
ruttg auf demLandeergangen,solcheszeigetdieAnlage.

Es istauchgewiß,wasHederichschreibet,daßeineVerände¬
rungmit demLand-Gerichtvorgenommen,indeman statdervorigen
2. Rechts-Tage nun 4. anzustellen verordnet wurden, dav'on 2. am
MontagenachJohannis undMichaelis zuSchwerin inHertzogs
Ioh.Albrechr Hof-Lager,dieandernbeydenamMontagenachUm-
schlag(H. z.Könige)undOsternzuGüstrow, in HertzogsUlrich
Gegenwart,soltengehaltenwerden. Zu demEndedas abgebrante
Raht-HaußzuSchwerin wiedergebauet,und mitGewölbenzuden
Acren,versehenward, z) Die Gerichts-Ordnungkamdaraufimfol-
gendenJahr zuRostockbeyJacob Sicbenbürgcr imDruck,unter
demTitul: „Reformation-undHofgcrichts-OrdnungUnservonGot¬
tes GnadenJohannesAlbrechtenundUlrichen,GebrüdernHertzogen
„zuMecklenburg:c.aufsneueübersehenundverbessert.,Von solcher
Zelt an wurdennun4.ordentlicheGerichts-Tagegehalten;wozuAo.
1^69. nochdieausserordentlichekamen,derengleichfalß4.waren,als
am MontagenachMartini undInvocavic zuGüstrow, undam
MontagenachTrinitatis und25arrholomaizuSchwerin, daßalso
von6.Wochenzu6.WochenUrtheilegesprochenwurden,a)

ZuRostockwar dasUnterGerichtbisd. i s.Xov. ls66.geschlos-
sengewesen,da es nun wiedererösnet,soward dieStraftGerechtig-
keitaufsgenauestebeobachtet. Wie danneinWollenweber,Nah-
mensGucschidseineneigenenSohn d. i z. Aug.mitdemSchweröl

richten
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richtenließ,weiler dieStief-Muttergeschlagen,unddemVater Ki-
ften undKastenerbrochen. Ein Klein-SchmidtsGeselle,derdoch
nunschonvcrehligetundBürger war, hattesichbeymTrunck,beruh-
met, daß er seinesMeistersBraut geschändet,dieserward d. 2z.Aug.gleichsalsgeköpfet:wieaucheinKnecht,der Rechen-Pfenninge
für Gold-Gu^denausgegeben,b)

Es war nunan dem, daß derverordneteAusschußdes Lan-desfetted. 23.Odobr. zuNeu-Ärandcnburg Rechnungablegen.Wohin aucheinigeStädte vondenHertzogenaufsgnädigsteeinge-ladenwurden,umsolcherRechnunge-Aufnahmemit beyzuwohnen,
wiebeykommendesR-eferiprbezeuget,welchesbeynahez. Monaht Ii.vorhererging. Den 16.Dec. warddarauf derLand-TagzuGü-sirov?in GegenwartbeyderregierenderHertzogegehalten,c)z. Was dieGelehrtenbetrift, sowar HertzvgJohann Al-brecht, nachdemdieUniversitär, durchdiePest einenAbganganProfessorengelitten,sorgfältigbemühet,dieerledigtenStellen wiedermit geschicktenMännern zu besetzen.Man stehetsolchesunteran»demaus einemlateinischenBriefe, welchener an Hadrian jfum'nseinenberühmtenMedicumzuHarlem imFebr.eigenhändiggeschrie¬ben. Der Brief istnochvorhanden,undwollenwir ihnanführen,zumBeweiß, daß wir nichtzu viel vondiesesHerrnGelehrsamkeit '
gerühmet.dj

Nunmehr»starboberwehnterConradPegel d. i z. Xov. daer im 8l. Jahr war, undzwarbei)völligemGebrauchderSinnenund richtigenGemühts-Krästen. War rähtlicherProfessorin derMathdiöfters, undauchzuweilenausserordentlichlangekedor dexUniversitärgewesen,e)
Der oftgedachteL-anrentlnsRirchhof,welcherdesHertzogs

Johann AlbrechtNaht undMinister(wie er sichschrieb)aucher-ster ProfessorJuris zuRostockwar, gab nun seinewehrtgeachtete
^.espllnflt juris Lonfulc. heraus, die er aus Deutschland gesamlet,und theils selbstverfertigethatte. Es istdarunteraucheins, wel-chesvomKirchen-Bannhandelt,unddenselbeninEvangelischenKir-chenbilliget,da sonstandereseinesgleichendenBrauchsamtdemMiß-brauchzuverwerfenpflegen,f; A®.

HieraufwardAo. 1568.derNiederländervonHerenchals, l
]) i

"
Petrus
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Pettitö tVkmrtttue, zum rähtlichen Prokellvr in der Metlicin beru¬

fte DergleichenProseßionin 20.Jahren vomNaht nichtwar be-
sehetgewesen. Der Dnc d' Alba vertriebdiesenMemmius, der
ReligionHaider,aus seinemVaterlande, darauf er nichtalleinPro-
felfor, sondernauchSfadt-Phyficuszu Rostock ward, wornächst
ihnHertzogUlrichauchzuseinemgeib=Medicomachte,g) Er und
derFürstl.ProteKor̂ Lciic.<zinrichÄrucarls fingdieMedicinische
FacultätzuRostock aufsneuewiederan, nachdemsiegantzausge-
storben. Da ihnendenn,auf ihrBegehren undConcililim,
welchederFacultätLadeundSiegel an sichgenommenhatte, samt
derLadenun ein neuesSiegel gab, worinderEvangelist L.ucas
zu sehen,h) ohnzweifelweildieserEvangelist ( derein gebohrner
Jude vonAntiochia,undans den70.Jüngern) mitLucademArtzt,
dereinJuden-Genoßwar,damals nochfüreinePersongehaltenwor-
den, /sodochnundilligfür 2.gehaltenwerden.Es gingaberMem-
HUIJ8vonRostockwiederwegnachL.nbeck,woselbsterStadt-PK/-
Lcuzward, und 1589-d. 17.Julii verstarb,h)

Als Gtmon PaNli Oec^nusin derTheologischenFacultät
war; sobrachteer es bei)demNaht zuRostock dahin, daßden 15.
junii dieKircheimFrater^lostcf, wozuderaltePapist HinrichAr-
senins nochdenSchlüsselhatte, denTheologenzu ihrenVorlesim--
geneingeräumetward,auchdieUniversitätdaselbstihrConciliumhal-
tcndurste. Doch mustensiesichauchverschreiben,daßsiedemSradt-
tNagistrac solchenOrt wiedereinräumenwolten,wenner ihnzum
«nderwertigenGebrauchnöthighabenwürden.>)

Damahls kamder grosseTiheolbgusttlattm CHemntgtue
nachRostock,hieltefetneInauguralDiiputationd.28.Junii,undward
am folgendenTage, durchSimon Pauli, zumDortor gemacht.
Vorher war er schonSnperimcndcns zu2Zrnnsrvick. Er istder
Groß-Vater von unftrmMccklcndnrgischcnGeschicht-Schreiber,
Johann FriedcrichChemniy, demwir so vieleszu danckenha-
den. DessenVater, Marrin Chcnmiy warPröfefforJuriszuRo¬
stockgewesen,nachheraberCantzlarzuStettin geworden,woselbst
er unftrnJohann Fricdcricbgezeuget.

4. Was die Landes-Sache anlanget: so ward d. 10. Febr.

«inLand-Tagausgeschrieben,um d. 2-. Mait. zuGüstrow zusam-
men
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menzukommen. Ferner bestätigteHcrtzvgJohann Albrcchrum
24. Febr.ZUSchwerin derStadl Crivitzihrepnviiegia,nachdem
siedieselbenio <!>riginalivorgezeiget,darinenthaltenwar, daßdie
Bürger daselbstseltenfrcyeHöltzungaus derLcuoiv,zu Feurung
undandererNothdurft,jedochnachderbaldzupublieirendenHoltz-
Ordnung, haben,daßsiesollenbefugtseyn,diegrosseWiese an der
L.ewiy zumähen, und solleeher keinBaur darinkommen,bevor
dieBürger ihreKavelnnachihrenHäuserndarausgehohlct. Daß
siekeineFuhren thunsollen,es seydennderHertzogselberzugegen;
daß siesollenausdemFeldePrescicr, desgleichenausdemFeldezu
Parsow überHalsundHandlichten,unddieFischerei)ausderlVur«
now, wievonAltersher,behalten.Daß siejiichlsollenschuldigscim,
jemandin ihrerStadt wohnenzulassen,dernichtdasBürger-Recht
gewonnen;daßsiedendrittenTheilan denBrüchenhabensollende.
I<)Den HosPrescir ( Preeier) halleAo. 1Z02.derErav Niclas
zuSchwerin derStadt geschenckt,und das Dorf parsow hatte
sieAo.1Z9O.vonPenning von Srral?lcndorf gekauft,l)

Die Grentz-Jrrung,welcheMecklenburg mitPommern
hatte,wardnunauchwiederrege. Die Mecklenburgerwoltendie
Fischerei)ausderReckemygantzhaben,dieponnnern abersoweit,
als ihreUsergingen,zurHalste. Es war darüberschonAo.1561.
mit denRibmyer FischernStreit gewesen,als welchedenlD<xm>
gordischendleNetzeweggenommen.Jetzoward deswegenzuTri-
busees von denPommerschenHertzogeneineBeratschlagungmit
ihrenLand-Ständengehalten, undbeschlossen:diesenStreit auf er-
wehlteSchiede-Richterankommenzu lassen,m) Es istabernach-
her nochlangedarübergestritten.

In Mecklenburg ward der Land-TagZULVisrnar d. 2.
Maiigehalten, aus welchembeyderegierendeHertzogezugegenwa-
reu. 11)

Was dieRostockscheS^che anbetrift,sokamen/ibermahls
Kayserl.Commissarien,als derHerr vonSrernberg undTin,orhcns
Junge insLand,welchedenstreitigenPartheyeneinenTag inWismar
ansetzten,sieentwedervölligzuvergleichen,oderauchdieScquelda-
nom-Sache zurRichtigkeitzubringen. Es war d. i2.Scpt.da die¬
selbenerschiene»/aber es wardkemvergleich gestiftet. Die Her»

y z tzvße
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tzogewaren dergäntzlichenMeinung,daßihnensowohl,als andern
Reichs-Chur-undFürsten,freystehenmüste,in ihremLandeVcsiun
genanzulegen,wosiewollen. Die Rostockeraberberiefensichim-
merauf denRevers, so derHertzogJohann Albrechrihnen,vor
derEinlassung,gegeben,undbeschwertensichsehr,daßihnendieMa¬
terialienzu dieserVestung,guten theilsmitGewalt abgenommen,
undnunihnenvonderBesatzung,da ihreStadt offenstünde,aller-
leyUberlastmuhtwilligerweisegeschähe,welchensienichtlangerleiden
konten. Es kam alsozurSequcßration,undwurdendreyaus dem
MecklenburgischenAdel, als Zcrend von plesscn, Philip von
der Osten undVickevon Vülorv, von wegendesgantzenRömi-
schen-Reichs,auf dieVestui^ggewiesen. Da denndesKapsersFah¬
ne mitdemAdler,biszumAustragderSache, daselbstausgerichte:
ward. DiesendreyenMännern,musteRostock ihre Besoldung
schaffen,welchesichalleMonaht, für einenjeglichenauf 100. fl.
nachLandes-Wehrungbelief,o) Es war aber die Landes-Weh-
rnng, wie schonvorhingezeiget,diese,daßderThaler Specics zu
32. ß. genommen ward, der Gulden aber hielte 24. ßl., daher z.
Gpcc. Thaler 4. fl- machten,folglichdiese100. fl.mit75. Thaler
Gpec. bezahletwurden. NachstdemmustendieRostocker diesen
Z.Haupt-Leuten 25. Landes-Knechtehalten, und dieselbenbesolden.
Was manhiebeyauchvoneinemRostockfchenHauptmannfindet,
der mit auf der Vestungsollgelegenhaben, 9) davonweißmeine
N.achrichtnicht,es istauchnichtglaublich,weiles eineSequeßration
scim solte.

v In Kirchen-Sachenwar es zuRostock gleichfalsnicht
gantzruhig. Johannes Äeams (Saliger) derzuL.übeck,wegen
einesStreits vomH. Abendmahlenturlaubct,ward an Nicolai
Kirche, von den Hertzogenzu Mecklenbiirg zumPastor gesetzet.
Das Predigt-AmtmachteSchwierigkeitihnanzunehmen,dochward
dieSache, durchetlicheFürstl. Nahte und Theologenvermittelt.
Beatus sagtezu, daßervonderStreit-Frage, soer inLübeckge-
habt, inRostocknichts«Wehnenwölke. Die Sache kamdarauf
an; er woltebehaupten,daßdas Saerament desH. Abendmahls,
bereitsvordemGenußderCommuniranten,alleindurchdieEinseg¬
nung, einSacramentwäre, SeawL wardalsodurchdenWisma-

rischen
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tischenSuperintendentenIoh. Wigand eingeführet,und vondemRostockschenPredigr-2lnrcals einMt-GliedangenommenÂdecer hielteseineZusagenicht. Die andernPredigerregtensichwiederseinenSatz, als welcherihnenschiene,mitderLehredesPabstthumsvomH. Abendmahlübereinzukommen. Die Gemeineward da-durchirregemacht,weildiePredigersicheinanderauf derCantzelan-griffen. Daher dieFürstennöhtigfanden, eineCommlßic»?anzu¬ordnen. Dav. Chytraus wäreohnzweiselhiezuvoranderngezogenworden, aberjetzthielteer sichzuWien beydemKayserMaximi¬lian II. auf, welcherihn nachseinenErb-L.anden kommenlassen,um daselbstunterdenEvangelischeneineKirchen-undSchul-Ord-nungzuverfassenund einzuführen,womiter nochmchtfertigwar.Es wurdenalso derSuperintendentzuGüstrorv D. Conrad Äe-ckcr,derSuperintendentzuNeu-Ärandenburg ^1Ĝeorg Scher-mer undnoch3. anderePredigeraus vviomar undGüstrow hie- ^o.zuverordnet. DiesekamenmitdemAnfangedesJahrs 1569.nach ^9,RostockundversuchtendieGüte, wiewohlvergeblich.Solchegut-licheHandlungwardetlichemahlwiederholet,aberumsonst. End¬lich mustenin derSache unpartheyischeGolts-Golehrtensprechen,derselbenBedenckenmanin einenAbschiedbrachte,und d. 10. O-ftobr. publicirte. Die Prediger in Rostock hatten zu dessenAnhö-rungaus ihremMittel, D. Simon Pauli, D. L.ucas2)ackmeisterundM. Gllmer ^lemorimontins abgeordnet. Der Abschiedsielwieder̂ carus aus. ^ Weil er nunnichtnachgebenwolte;sowarder seinesDienstesentsetzet,undd. i6.0&ob. öffentlichvonallenCan-tzelnabgelesen:daßBeatus seineAmts-GenossenzurUngebührbe-schuldiget,als lehretensienichtrechtvomH.Abendmahl,womit al-sodieseIrrung gehobenwar. cz)

>v) öoytY£i Sax. L. XXI. p. 5s4. x) Mylii AnnaL in Gcrcles.Saml. p. 286.fq. deBeehrde Rebb.Mecleburg.p.794. >)in den Samlung. p. 487. in nott. de Beehr I.e. p.794. z) Jlc-^1'. Schwerins^Chron. adh.a, a) Ungn.inAmoenit.p.40f.
b) Chemnitz. inChron.M. apudtlngn. in Amoenit. p. 347. c)PörkersSaml. I,p.44. d) Nost.Etw.P.II.p.379. e)'Rost.Etw. P.III.p. ko. f)Rvst. Etw.P.I.p. 812. I) Rost.Etw.
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P.II. p.28s. h) Rost.Elw. P.II. p. 572. i) Rost. Env. P. III.

p. 19.408- * Vorstellung, was c6 für eine Bewandniß mit der

(Convention VSN1748. t)<ibe,gedr. i749'Bci)lage §. p. IZ. k)
Ungnad. Amoenitac. p. 66s. I) Ungn. I.e. p. 660.664. m)

Ailr. GeorgSchwanz de Finib. Princip. Rugix p. 192.203. n)

Pott. Sainl. P.I. p. 44. o) Myhl Annal. in Gerde». Sa ml. p.
288- P) Cbytrtci Sax. L. XXI. p. ^-9. Lindenb.Chron. Ro-

Itoch. L.IV. C.9. p. 129. Ursach und Beschreib, der jüngsten

Rostock«'Feide ad h. a. Chemnitz. Chron. M. in Vita Joh.

Alb. I. in llngn. Amoenit. p. 347. fq. q)
Gryfe in Vira Slüteii,

Lindenberg> Latomus, Chemnitz in Ungn. Amoenitat. p. 349.

Z. Grapii Evang. Rost. p. z^8-

I.

DerHertzogeJohannAlbrcchtsundUlrichsVerordnung
wegen der bürgerlichenNahrung auf demLande de 1567.

ir IohansAlbrcchtvndVlrichGcbrudcrevonGottesGnaden.^>crtzogenzu
Mekcllnbnrgk,FürstenzuWende»/Grave»zuSchwerin,derLandeRostock

vndStargartt -yerrenEntbietendcncrbare»vndersame»allenvnsrenvnderiancn

vonderRilterschafftvndStetten auchvnserenAmbtleutenvnserngünstigenGrußzu-

vor. Liebegetrewen,Wir befindenaus desverordentenAusschosvnd derLandt-

schafftverordnetenBerich«/das sichetlichevomAdcllvnterstehensollen/vffdieKm-

gezubrawen,auchetzlichcKrüeger Möller/ SchmiedevndSchneidervffenDör-

fernmullzenvndbrawen,dasBier ansschenckenvffKoste»undKindelbiervorkanffen,

vndkeineMaltzziesedarvonausgeben;Dicweiledannsolchsallesvnseröffentlichen
außgckundigteiiPolicenOrdennngezuwider/vndderHulffen,sozuBezaluugevnser
beschwerlichenSchuldevndVorledigungevnservorpsandtenHeuservndgüetterzum
Nachteill,vndschadenqcrcichtt;So wolle»wirhiemittJedeninsonderheicr,sodar»

an schuldigernstlichbevohle»haben,das ir vonsolchemBierbrawenvndvorkanffen
wollettabiiehen.bei)VormeidungvnserernsterStraffevudVngnade,Sonder»wir

wolle»/dasdieKrüger,Möller,SchmiedevffenDörferndasselbDiel/ sosieausschen-

<ken,aus de»»egstenLandtStetten, wievonaltersgeschehe»/holen. Wir bevehlen

auchhiemitvnsernAmbtleuttensambtlichvndsonderlichmit ernste/Ir wolle»auff
AnsuchendesRatts i» einerjedenStadtt iirvnfermAmbteewersVorweseusgelt¬

en, inBeiwese»einsRathernansiremMittel vndzwe»vonderGemeinein die
Dörfferziehenŵelchesieeuchangebe»werden,Sie gehörenvns,denenvomAdcll/
GeistlichenoderStettenzu,vnddenKrügeren,Schmiede,MöllerenvndSchneidere»/
diesieeuch»amhafftigmache»werden,wosieschuldigbefunden,alleireBrawzeng
achnie»vnd invnserGewarsanibbringenlassen,vndjedcniinsonderheittmiternste

auffco
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«ufferlegenvndbevehlen,dassievonsolchemiremBierbrawengetttzlichwollenabste-
Yen,denarmenPanrenaber,diein derWochenzuirer notturffteinscheffeioderhal«
denbrawen, abernichtvvrkauffenvndausichencken,dassclbvnverhinderttlassensei«
vndbleiben.

Es sollauchniemandt,er seyvnserDiener, Bürgermeister,Ratmannoder
ZieseInnehmer,ausgenommendiePredicanten,denenzuiremtischedieZiesenachge¬
lassenm̂ittderLandbetevndMaltz-Zieseverschonetwerden,sonderndiegleichander»
contribuieren.Darnachsicheinjederwissezurichten. In dcmegeschichktvnsere
ernstlichezuvorlessigeMeynnnge. ZuVrriindtmittvnsere»anffgetrucktenPitzfthie?
«n vorsiegelttvndgegebenzuGüstrowamerstenMonattstageAugusiiAnnô 67.

(L. S.) (L. S.)

HertzoglichesRefcriptde1567.wegenAufnahmederRech¬
nung vvm Landes-Ausschüsse.

VonGottesGnadenJohansAlbrechtundUlrich,Gebrudere,Hertzogen
zuMeckelnburgk.'t.

^V^nserngünstigenGrus zuvor. - > - Weillwir bedacht!vndwillens,ye-
beneuchvndandernvonvnserLandtschaffthier zuverordentenvvmAusschoß

jreInname vndAufgabeRe6)enschafftzunehmen; So habenwir inendenT-tcie
OctöbriszuNcwenvrandenbnrgvffmAbendtzuerscheinen,vndsolgentsTagesdie
Rechenschaffczuthnenangesatzt,Begerenderhalbengütlich,Ir wolletnebenander«
eweren?)?ittvcrordenlen,denenwir gleichsalsgeschriebenvffdieZeittauchan be-
stimbtenOrt kommen,dieRcchenschafftvomAusschosnehmenvndqnitirenhelffen
Vnd euchdarannichtsverhindernlassen.f In deinethutir vnserezuvorlessigegesel«
ligeMeynnnge,vndseinttsgneigtwiderümbmitt besondere»Gnadenkegeneuchz»bedancken.DatumGüstrowd. istenAugust!Anno1567.

(I.. S.) (L. S.)
Seien. Seren.

III.
HertzogHansAlbrechtsSchreibenan

O.^UNIUMvon 1567.
Johannes Albertus, Dei gratia Dux Megapolenfis, Princeps

Vandalorum &c.

Hadriane» Junio, Hornano, Med. Doftori. Quam pracclare illi
fapienterqve fecerint, qui, in promovendis rebus omnibusad

Öchntes Luch. Z Vei
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Dci gloriam communeqve humani generis emolumencum peitinen-
tibus, neqve ullis laboribus neqve fumpcibus perpercere, quantam-
qve Tibilaudem apud omnes peperere, id non modo per fe manife-
ftum eft, verum etiam a quovis magnoperc prxdicatur. Qua qui-
dem in re cum majores etiam nolhi in erigenda & confiituenda
AcademiaRoftoccenfe non exiguam fibi laudem ac nullis feculis in-
terituram memoriam comparaverint: non minus cuvie & cogitati-
onis ca de re nobis quoqve fufeipiendum efie arbitramur. ltaqve
cum Academia noftra Roftoccenfis anno fuperiore, perniciofisfima
lue hanc noftram provinciam infeftante, non paucis & virtute &
doÄrina praeftantibus viris, cum ingenti deplorandaqve itudiofx ju-
ventucis jattunforbata fit, omnem operam navavimus, ut honq/tis
ftipendiis condudos excellcntes viros, qui juventutem optimis'ar-
tibus informarent, in demortuorum loca furrogaremus. Quarecum
de tuo prseftanti ingenio & qua in arte medica excellis peritia, non-
nulla ex quibusdam, qui te nobis diligentisfime commendarunt, co-
gnoverimus, ab eisdemqve nobis oltenfum fit, haud asgre te per-
fuafum iri, ut te iflinc in Academiam noftram, ubi medicam facul-
tatem publice profiterei e, honelto accerfitus ftipendio conferas:
gratum nobis feceris, fi non modo hac in re, quy. tibi magno hono-
ri, fcholx noftrx eximio ornamento futura, communi autemStudi-
oforum coetui non leveemolumentum alluturx eft, nobis gratifica-
tus fueris, fed &c, qux hsec (ententia fit, vel Bartholome Gryphio
noftro, cui mandavimus ut noftro nomine de his rebus quam dili¬
gentisfime tecum agat, expofueris, vel quod primum ad nos per-
feripferis. Quin potius, fi apud nos commorari volueris, domoqve
labeise poteris, re&ius feceris, fi nofhis fumptibus primo quoqve
tempore ad nos veneris, ubi de toto hoc negotio accuratius tecum
fumus atturi daturiqve operam, ut fi quid ad dignitatem cuam au-
gendam ornamenti a nobis addi potent, in eo nobis nihil prseter-
mifTum efie videatur. Vale: Datx Güftrovii III Non. Febr. anno
falut. MDLXVII. manu propria.

Das
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Das XV, Wp.
VomLand-undKirchen-Gericht.

§. r. Rostocksche Mischelligkeie. Von Heryog Christophen
Spanische Schuld-Fodcrung.

2. Don Veseyung des Hof-Gerichts.
z. Religions-Srreitigkeitctt. D«s Cottjlstoriutn wird aty

geordnet.
4. Rostocksche Ttadt-Sachen werden beym Rayser be-

trieben.
5. Rostocksche Rirchcn-Sachen. Von Klöstern / Consl-

storio und Stipendien.

er Kayser Maximilian II. hatte pvar bereits d. s.Apr. is6K.
die Herhogcn von Mecklenburg erfodert, in der Rostock-
schenSache d. 26.^ajj zuPräge zu erscheinen;es war auch

HertzogJohann Albrcchc dahin gereiset,und schonbis Dresden ge»
.kommen,da ward dieserTag wiederabgeschrieben,und wurden unsre
Fürsten nun nachWien geladen. Die Rostocker sandtenzudiesem
neuen Tage in Ao. i?6&. die Burgemeistere Thomms Gerdes und
ZZcrtold Parvels/ den Rahts-Mann Christoph Äüyow und die
Bürger, Junge Hans von Hervorden, Z7l.25erends, Andreas
Maes, Johann Älaffcrt, u. a. m. Diese zogenam Sontage Quafi-
mod. aus, und kamen glücklichnach Vl)ien. Es ward aber daselbst
wenig ausgerichtet. Nachdem sie wieder zurückgekommen; so ließ
dieStadt aufKayserl.Erlaubniß,wie^indenbcrg davon schreibet,r)
vomKüh-Thor bis an die Stcin-Strasse (so weit die Mauer nieder-
gerissen)ein höltzernesStauet machen. Aber es ward dieVolfüh-
rung desselbenvon denHertzogenverboten/ u«d durchden Staathai-
tix, welcherinRostock lag/ verhindert.

Die Universität daselbstsandte d.4. Au^. drey Professoren,
als v. Simon Pauli, v. 2)orchho!d und Bartholom. Glinge, an
die beydeLandeö-FürstennachSrernbcrg, mit unterthänigsterBitte:
daß dieHertzogewolten dieRostocksche Irrung zumgütlichenVer-
trag kommen lassen; weil auch die Universität darunter leide, s)

Z 2 Darauf
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Daraufzwar cmTag zumVergleich angesetzetward,aber auch dieser
lief unsruchtbarlichab. t)

Der HertzogChristophe«: war des höchstbeschwerlichenGe->
fangnissesin Pohlen nun so mij.degeworden, daß er sichdes Ertzbi-
sthumö in L.icfland gantzlichund zwar eydlichbegab. Darauf kam
«r wieder loß, und d. 20. Junü in Mecklenburg an; wie eben sein
Bruder HertzogJohann Albrcchr zuMirow war. HertzogCarl
fand sichauch bey ihnen ein,und begleiteteseinenBruder Christophcr
bis ins Stift Raycbnrg, u) reisetedarauf d. 29. Jul. nach Schwe¬
rin, um HertzogJohann Albrechr zubitten, daß ihrem zurückgekom-
»neuenBruder der inPohlen grosseSchulden gemacht, auch in sei-
nemStift Raycburg vieleunnöhtigeBedienten gehalten,und daher»
nichtsverübriget gesunden,mogte eineZulage geschehen;welchesauch
dieWirckung hatte, daßHertzogIoh.Albrechr demselbendieAemp-
terGadebnjÄ? undTcmpzin, wie auch soo.Thaler aus seinenCam-
mer-Gefallen, jährlichzu erheben, beylegte,worüber der Vertrag zu
Güstrow d. 27. Januar. 1570. gcjertigctward, w)

Bey solchenUmstandenund da soviel auf die Rostccksche
Cache ging, äussertesichabermahls cin grosserGeld-Mangel, deswe-
gen HertzogJohann Albrcchr wieder an dieSpanische Schuld-Fo»
derung gedachte. Er sandtealsoseininSecretaire Bartholom. Gry-
phinS/Nach Ärüjjcl, an den Hertzogvon Alba, als damahligen(Gou¬
verneur der Niederlande. Dessen vornehmste Minifh-es waren der
PrxfidentPtglu, der Duc de Barlemont und der Comte Alberico de
Lodron; welcheunsern Gryphium mit Höfligkeit abwiesen. Dieser
reisetealso zu demKönigePhilipp II. selbstnachSpanien, hatte auch
eineVorschrift beysichvon demKayser, als desKönigs Vettern, wel-
cheer, samt seinemCrcdiriv, dem Könige überreichte. Darauf zwar
Hofnung gemachtward, allen guten Willen hierinzu!erweisen,wenn
man sichzuvorvon der Sache infonnireu lassen,x) Aber es blieb
auch hier bey leerenWorten, und nuistcman nur abermahls auf eine
Beyhülfe vomLande dencken,wo man Geld haben wolte.

2. Was VaöI"stty-'lVesen anbetrist; soward nun dasil'lbe
mit gantzcmErnst vorgenommen,umsolches,sowohlinwelt-alsKirch-
lichenSachen, bestensanzuordnen. Die neulichkundgemachteLand-
Gerichts-Ordnung ward dem Kapser Maximilianll. zugesandt, lind

dersel-
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derselbenBestätigung ausgeberen, worin c.tichderKapser unsernHer-
tzogcnd. 28. kedr. wilfahrete. Zugleichgab derKayser diesemGericht
das Privilegium, daß man nicht davon an die Reichs-Gerichte ap-
pellircn foltc,wenn die streitigeSumma nichtüber zoo fl.Rheinisch
(22s.Thlr.8pec.) betrüge,welcheSumma dochnachhervon Zeitz»
Zeit erhöhet worden. Von einem Hose-Richter, dergleichendoch
schonvor etlichenhundertJahren imLandebekantgewesenwar, ward
dißmahl nichtgedacht, weil die Fürsten selbstsolcheStelle vertraten.
Doch behieltensichdieFürstenvor, wenn sieverhindert würden, selbst
gegenwärtig zuseyn,einenPräsidenten an ihrer Stelle aus denBei¬
sitzern,zuverordnen. Der Beisitzerwaren nun 12, als 4. Land-Räh-
te, 4. gelehrteNähte, cinDoctor aus derUniversitätRostock, einGe-
lehrter aus dcnl^tist Schwerin und 2. Burgemeister, der eine aus
Rostock dcr andere auSvOismar. I'rvcursrores (ordentlicheSach-
walrer) wurden jcho 5. gesetzt,da es vordem nur z. waren, desglci-
che»2. Protonotavtcti, und 2. beeidigteGerichts-Boten. Das Sie-
gel,sodiesemGericht übergebenward, kammit demordentlichenFürst-
liehenRegierungs-Siegel überein,nur war dieUmschriftanders: diese
bestandaus zweyenCirculn, in dem erstenhießes: SigillumJudicii
Ordin. Illuftrium Dn. Johann. Albrecht & Uldarici, Frar. >*. In dem
andern laßman: Ducum Megapolenfium.PrincipumVandalorum &c.
Diese Gerichts-Ordnung ward daraus durch den Druck bekant ge-
macht, unter demTitul:

Der DurchlauchtigenHochgebohrnenFürsten und Herren, Herrn
Johanns Albrechts und Herrn Ulrichs,Gebrüdere, Hertzogenzu
Mecklenburg, Fürsten zuWenden, Grave» zu Schwerin, der
Lande Rostockund Stargard Herren, Hoff-Gerichts-Ordnung,
aufs neue übersehen, und verbessert. Mit angehängterRömi-
schenKayserl.Majestät Corifhmation und Privilegio. Im Jahr,
nachChristiGebührt 1770. gedrucktzuRostock, durchjacobum
I^ucium.

Wornachst dieseOrdnung auch be»m Cammer-Gericht zu Speier
übergeben,und d. 20. Sept. angenommenward, um darnach dieUr-
tele in MecklenburgischenRechts-Sachen zu fassen,y)

?. Die Kirchen-Sachenanlangend, so waren überhauptzwar
in der Evangelischen Kirche allerlei)Streitigkeiten unter den Leh--

Z z rern,
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rem, doch wüste man davon in mccHcnburg nicht sonderlich. Sie
bestunden auch grossen theils nur in Wort-Gezanck, und waren aus
zweydentigen, aber doch auch gefährlichen Redens-Arten gcfiofjen.
Die Papisten nahmen daher Gelegenheit unsre Evangelische Kirche
auszuschreien, als wenn darin nichts, als lauter Gezänck und keiner
mit dem andern, einig wäre. Solches äusserte sich am allermeisten in
den Ober-Ländern, als Sachsen und VOürrenberg, wo die Evan¬
gelischen mit fremden Glaubens-Verwandten, umgeben waren; die
sicheben deswegen am besten hätten vertragen sollen, aber sichzum hes-
tigsten untereinander zanckten, denn da man bisher inMer mit den Pa-
pisten zu kämpfen gehabt, so waren die Gotts-Gelehrten dadurch zu
den Zänckereyen verwehnet, als sie nun mit diesen fertig waren, so
griffen sie sich untereinander an, welches aber auch vielen rechtschas-
Icnett Männern unsrer Kirche sehr schmertzts. Insonderheit nahm
unter den Reichs-Fürsten der Hertzog Christopher von Xvürrc«-
becg, diesen mehr verwirrenden als erbauenden Zustand, sehr zuHer-
tzen, und schickte deswegen seinen grossen Gotts-Gelehrten zu Tübin¬
gen,IacobAndräe an die Reichs-Fürsten der Protestantischen Religi-
on, um Vorschläge zu thun, wie diese Spaltungen zu heben, und der
Feinde Lästerung von unser Kirche abzuwältzen. Ob nun zwar ge-
gachter Hertzog von VVürccnberg bald starb, so setztedoch derL.and-
Grav von ^csfm, Wilhelm, und der Hertzog von BrlmsrplckIu--
lins, diese Bemühung fort, und kam also gedachter Doäor Andrae,
von Vrunsrvick (unter Begleitung ^inrich von der L.ühc, eines
Mecklenburgischen Vasallen) zu unserm Hertzog Johann Albrcchr,
welcher sich damahls zu ü.üp; aufhielte. Dieser Herr, welcher mit
gantzem Ernst über die Wahrheit und Reinigkeit der Lehre hielte, ob
er wohl keinen Gefallen an den Zänckereyen der Feder-Fechter halte,
gab dem Andrea d. 29. Nov. ein Schreiben mit an die Hoch-L.ch-
rcr und Prediger zu Rostock, dcjsen Anschläge zu hören, und was
er deswegen bereits für einen Aufsatz gemacht, zu erwegen, auch ihm
in seinem Vorhaben und Gesuch beförderlich zu seyn; welcher Brief
noch vorhanden, z)

Hertzog Johann Albrechr war auch schon vorlängst damit
umgegangen, ein besonders Kirchen-Gericht oder Consistorinm im
Lande anzulegen. Wie er denn solches Vorhaben bereits Ao. 52.

in
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in der damahls bekant gemachten Kirchen-Ordnung geäussert/ als
worin e6 heißt: „Und ist derohalben beschlossen, ein neu Lonsisto-
^rittm oder Rirchen-Gcrichr, mit GOttes Hülfe, beständiglich in
„Rostock anzurichten, und dazu tüchtige Personen in der Universität,
aus beyden Facultäten der Theologen und Juristen zu verordnen,, 3)welches in der Polices Ordnung von ^0. ,562. wiederhohletward,
doch die mancherlei) Irrungen, welche sichseitdem gefunden und hiererzählet sind, hatten dieses Vorhaben bisher gehemmet. Nun aberbegehrten die Fürsten beiderseits an die Universitär, d. n. Majiei*
nen Ort im neuen CoUegio anzuweisen. Der solchenVortrag that,war der Güstrorvsche

'Superintendens
O. Conrad Becker" demnoch 2. andere Abgeordnete zuzefüget waren. Die Universität fand

sich auch willig dazu, nur bedung sie dabei), daß das künftigeConsistorium ihre bisherige Rechte und derselben Ausübung nichtbeeinträchtigen mogte. Die Lonsistorml-Ordnung, so aus 12:Articnln bestand, undvermuhtlich schon von dem vorniahligen Cantz-lar L.ucanns, nach Naht der geschicktestenTheologen und anderer Ao.erfahrnen Personen, entworfen: ward d. z i. Januar. 1770. im gan- is?o.tzen Lande von den Cantzeln kund gemacht und gedruckt. DerUil war:
Der Durchlauchtigen Hochgebohrnen Fürsten und Herren, HerrnJohanns Albrechts und Herrn Ulrichs Gebrüdere, Hertzogcnzu Mecklenburg, Fürsten zu Wenden, Graven zu Schwerin,der Lande Rostock und Stargard Herren, Kirchen - Gerichts¬oder Confittory Ordnung, in Ihr F. Gn. Universität zu Ro-stock angerichtet, im Jhar nach Christi unfers Herrn Geburch

>1.0.I^XX. gedruckt durch Jacobum Lucium.
Es erging auch an demfelbigen d. ; i. sanuar. aus Güstrow ein
Landes-Fürstl. Ausschreiben, diese Conftstorial-Ordnung zu beob¬achten, darin unter andern gesaget wird, daß bey Errichtung dersel-den die Land-Rähte mit zugezogen worden.

Die würckliche Eröfnung dieses Gerichts, geschähe d. 27.Marc. und waren die ersten Messorez oder Kirchen-Rähte, wie siein der Conslstorial-Drdiuing genanr werden, z. geistliche, alsDav.Chyrraus, Simon Pauli, Conr^ Vcckcr, und z. Weltliche, als
Frid«.
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Friderich Hein, L-anrentins Nicbnr (alle s. Dolores) und Der

Liceatiat 25arrhol.Clinge, Deren wir sonst schon gedacht. SMcFim-

datiön UNDBestätigung Dieses Gerichts, ward zu Güstrow D. 8.

Febr. 157s. aufPcrgankcnr geschrieben. Das Siegel stellet über

dem Hertzoglichen quadrirrcn Schilde einen Salvaror vor, wel-

cher aus beyden aufgehabcnen Händen Ströhmleins auf 2. Nieder-

kniende rinnen lässtt.
Die Stadt Rostock war zwar wegen damahliger Umstände

sehr aufmerckfam bey dieser Anrichnmg, um so vielmehr, weil sie

bereits in Ao. is66. ein eigen Conftficmim angeleget hatte; indes-

sen kam doch allcs zum guten Stande, c) Da tinter Den ersten As¬

sessoren bereits der Superintendent aus Güstrow war, so sind auch

nachhero seine Amts-Nachfolger in solcher Würde geblieben. Sie

sind aber, gleichwie auch Die andern Assessores, mit dem Anfange

des XVIII. Zahrh. Tonsistorial-Rahre genannt worden.

4. Der Kayser Maximilian II. hatte, um der Rostock«

Irrungen willen , nochmahls einen Tag nach Praga angesetzet, da-

sebst bey Verlust der Sache, zu erscheinen. Die Rostockcr schick-

ten d. 28. Januar. Die beyden Burgemeistere, Thomas Gerdes und

Balthasar Gule Dahin, unD aus Den Bürgern Junge Hans von

Hcrvorden und Jürgen Tonne. DerRahts-Verwandte Niclas

iLlers war schon mit einigen Bürgern vorausgegangen. Hertzog Io-

Hann Zllbrecht sandte D. Hinrich Hnsan unD Den Seerdtar. M.

Zacharias, voran; hielte D. 7. ^larr. Land-Tag zu Güstrow, wo-

selbst auch Hertzog Ulrich zugegen war, 6) und folgte selbst D. 20.

^.lair. nach, e) Im Ostern kam Jürgen Tonne wieder zurück,

höhlte noch einige Schriften nach, machte sich aber auch bald darauf,

mit einem Kutsch-Wagen und reitenden Diener, wieder nach praga.

Hertzog Ulrich schicktegleichstes seine Nähte dahin. Der Kayser

empfing unfern Hertzog Johann Albrcchr mit vieler Wehrtachtung,

und zog ihn an seine Tafel. Der.Hertzog lud darauf wieder die

Kayserlichen Rähte, bewirtete sie aufs beste, ließ für den gemeine»

Mann, Wein, Bier und Malvasier fliegen, auch seine Küche offen

stehen. Die Hertzogl. Nähte, insonderheit O. Husan, hatten vielen

Umgang mit den Kayserlichen. Die Rostockschcn Abgesandten

gingen auch cimgemahl zu Hofe. Der Kapser sab nochmahls Be-
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fehl an seiireR'äthe, die Güte unter den Streitigen zu versuchen / und
zuförderst den Hertzog zu fragen, ob er gedächte die Vestung abzuste¬
hen ? Die Fürstlichen Nähte verwunderten sich der Frage/ und wol-
tcn sich darauf gar nicht einlassen, sondern baten die andern Arn-
cuin erst vorzunehmen. Wie aber die Kayserl. Rahte sagten, daß
sie keinen andern Befehl hatten, als über diesenPunct zuerst des Her-
tzogs Erklahrung zu hören, so ward

'nichts
behandelt. Der Kayser

war auf die Jagd ausgeritten, unser Hertzog setztesich auch zu Pf^r-
de, und ritte nach. Er halte seinGesuch schriftlich ausgesetzet, welches
er dem Kayser übergab; hielte auch mit demselben eine länge Unter-
redung. Der Kayser verordnete zu den vorigen s. Nähten in dieser
Sache noch andere fünft, um die Güte zu versuchen. Diese fingen
abermahlö an, zuerst von derVestung zu sprechen, der Hertzog sagte
endlich: Grund und Boden von der Stadt Rostock wäre sein, uud
könte er darauf bauen, was er wolte. Wenn es nicht anders seyn
könte, so wolte er Rostock den andern Land-Städten gleich mache»,
imangesehen ihrer Privilegien. Als dieCommissarien solches hinter-
„brachten, so sagte der Kayser: „die Rostockcr wieder ihre Privile¬
gien, zu demühtigen und den Land-Städten gleich zu machen, steht
„nicht in^des Hertzogs Ma6)t, den!Besitz des Orts hat er wohletli-
„chermassen, aber die cigenthüniliche Gerechtigkeit gehöret zum Nömi-^
„scheu Reich, denn wenn das alles sein wäre , worüber er herschet,
„warum empfangt er denn vom Kayser die Lehn., ? Es stehen dieseWor¬
te ,so wie sie hier angcsühret, in meiner schriftlichen Nachricht. Hier¬
auf ward beyden Theilen der Bescheid gegeben, daß ihre Sache solte
schier kommenden Iacobi auf dem Reichstage zu Gpcier vorge-
nommen, und daselbst verabfcheidet werden. Die Rostocker kamen
also kurtznach Trinitatis zurück, 5) und derHcrtzog d. n.^ulü zu
Schwerin wieder an. g)

s. Als die Zeit zum gedachten Reichs-Tage herannahete so
reiscte um Vici (d. 15. ^un.) der Burgemeister Äcrcnd Pawels,
mit etlichen des Rahts und aus der Bürgerschaft nachSpeicr. Kurd
nach Johannis ließ Hertzog Johann Albrecht Än Mandat andaF
Naht-Hauß zu Rostock anschlagen, daß die Bürger dem Naht wei-
ter keine Accise geben sollen. Da aber solches dem Naht angemel-

Zehntes ^nch. A a dtt



det ward, schickteer alsbald einen Diener hin, der das Mandat, in
Gegenwart des anschlagenden Boten, wieder abnehmen muste. h)e

UmIacobi (d. sy.Julii) war derSupermtendens von Gü¬

strow Lonrad Becker in Rostock. Sein Wirth ZZcrckmann, so

am Marckt und an der Stein-Strasse wohnte, ließ an seinem Hau-
se bessern< da schenckte ihm der Superintend. gleich andern ein neues
Fenster, und ließ durch de-n Gläser seinen Schild darin soften, mit
derBeyschrist: D.Cotttaims Vec! er, Superintendens zu Rostock.
Wie solches E. E. Naht erfuhr: so ward der Wirth gesodert, und
ihm besohlen, solches Schild nicht ins Fenster zusetzen , auch den
Do&or nicht weiter zu beherbergen. Bald darnach kam der Dotior

wieder, aber er muste nur eine andere Herberge suchen, welche ihm
D. Chyrrans verschaste. Die Hertzoge wolten dennoch Leckcrnan
die Verwaltung des Sllperintcndentcn-Antts weisen, und schickten
also mit ihm den Land-Raht und Hauptmann zu Dobran, Joachim
^rllse, und den Hauptmann zu RibknyDcclcv Rotermund, samt
des Chur-Fürsten von Brandenburg Joachim, seinen Superinten-
denken nach Rostock. Diese ginge» mit Conrad Weckern, nach
demJungfern-Closterzum H.Crcutz, sitzten den Probst desRahts da-
selbst ab, und einen andern in beyder Fürsten Nahmen ein; wie der
Raht solches erfuhr, schickteer den Rahtmann Christoph Buyorv,
samt einen Notarien und Zeugen, auch 4.Landes-Knechte dahin,und
verbot die Einweisung des Fürstl. Probstes. . Es kam auch die Do-
mina, und wieß den neuen Probst mit schnnpflichen Worten ab.
Im Doberanischen--H0fe wolten gedachte Herren gleichfals eine
Anweisung thun, aber sie wurden auch hier gehindert. Die Für-
sten empfunden solches so hoch, daß sie den Rostockern droheten
dieses an ihnen bis ins dritte Glied zu rächen.

Den f.Aug. kam der Rosiockcr-XVciAe von Speicr wieder
zurück, und brachte die Nachricht mit, daß der Kayser selbst auf dem
Reichs-Tage zugegen wäre, und den Rostockern bey ihrer Anmel-
dung sagen lassen, „sie sotten nur nicht sorgen, es könten noch alle
„Dinge gut werden,, worüber Naht und Bürgerschaft sehr erfreuet
wurden, sich aufs neue mit Gewehr versahen und zum Kriege rufeten.
Darauf reisete Hertzog Johann Albrecbr d. ig. Aug. gleichfals nach
Speyer zum ReichS-Tagc, und Hertzvg Ulrich schickte seinen Ge-

1Z6 X. Cap. XV. Ao.t^o,
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sandten dahin. Um Michaelis gab der Kayfer den
Nostockschen Gesandten zu Speier aus beweißlich anzubringen, wie
sich dieHertzöge seit dem Abschiede zu Praga, gegen sie ausgeführt.
Mit solchem Beweiß wtird derBurgemeister2^alyerGule hinaufge-
schickt. Hicnächsi wurden etlichemahl Vorbescheide angesrellet, und
durch die Rähte abgewartet , denn es hatte der Kayser die Rostock-
schc Sache, an Mayny, Sachsen, Bayern, Hessen und ZTlüren-
berg zur Unterhandlung übergeben. Diese schlugen auch allerlei
diensame Mittel zum'Vergleich vor, aber e6 ward nichts ausgerich-
tet. Darauf die Nostockschen Gesandten gegen Weinachten wieder
zurück kamen. Hertzog Johann.Albrecht abcr^nahm einen weiten
Umweg durch Elsas, den Rhein-Strohm herab, bis VL>esel, kam
durch ÄOestphalen und Bremen aw 28. vec. wieder in Schwe¬
rin. l)

Alhie lebten damahls die Dom-Herren Hinr»'ch von der
j!.ühe, Prxpofitus Joachim Vl?opersnorv, Decanus Balyer
Schöneich, 8emc>l-Arend von dervl?endese, Otto XVackerbart/
Georg Hübener und Berend vo'N Danneberz Canonici, welche
ihr Andencken damit erhalten haben, daß sie einen neuen Predigt«
Stuhl in die Dom-Kirche geschenkt, m)

Der obgedachte Compter zu Mirow, Achinl Holste (J»a-
chim Holstein) stiftete auch jetzo ein 8ripen6ium von 100. Rthlr. für
einen Lrucliollim so bisAo. 1672. im Gange gewesen, n)
und Ü.ürke Basseviy aufL.üborv,gab 200. Marck zur völligen Aus¬
bauung des vorhin abgebrannten Collegii, wobei; er sich eine freye
Stube bedung, wenn künftig jemand von seinenLeibes-Erben inRo-
stock studiren folte. c>) Zur Unterhaltung des Confiflorii in Ro¬
stock wurden die Güter des vormahligen Dom-Capircels daselbst
Ao. 157?. geleget, wie die kunclations-Urkunde besaget, p) Daher
die Confiftoriales noch jetzo das an Rostock liegende besi¬
tzen, und über die Kirche daselbst das Parronac haben. Unter sol-
chen Gliedern des Confiftorii ward nun Simon Pauli zum Super-
intendenten in Rostock berufen, welches er dem Predigt-Amt daselbst
im Febr. anzeigete, q) indem er nicht allein über die Fürstl. Herr«
schast Rostock, sondern auch in der Stadt selbst solches Amt führen

A « % solle,
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foltC;wieaus derbalddarnacherfolgtenSuperintendenten-Ordnung
«Hellet,dieaber nachherom diesemStück geändertward.

r) in Chron.Rofloch.L.IV. C.XI. p. izi. s) Myli'tAnnal.in
Gerdes. Samt. p. 290. t) Ürsach und Beschreib, der jüngsten
RostockerFeideadh.a. u) Chemn.in Gerdes.Skttnl. p. 660.
w) Myl. Annal. in Gerd. (Aaml. P*288- %! x) jol}. Schttly
Nachr.vonderSpanischenSchuld-Fvder.in Geld.San,l. p.
604. y) j(ob. pct. Kt'rtffc Meckl. Land - und Hofgerichts-Hist.
in UnZn. Amoenit. p. 407. z) Rost. Etw. P. V. p.809. a) Re-
vid.Kirchen,Ordn« fol. lzi.a. b) Rost.Etw.P.I.p.26I. Letz¬
tesWort vonlysi.Beyl. s2?. p. ZOs. c)MylilAnnal.inGer-
des. Saml. p. 290. d) Potfc. Saml. p. l. p. 44. e) J lylii An¬
nal. in Gerd. Saml. p. 290. f) Ursach u. Beschreib, der jüngst.
RostockerFeideadh. a. g) MyliiAnnal.adh.a. in Gerdes.
Saml. p. 290. h) Chemn.in Chron. M.in Ungn.Amoen.p.
z^O. 1)Myl.AnnaLinGerd.Siciml.p.291. m_)Heder.Chr.
Swer. ad h.a. n) Rost.Etw. P.III.p. 70. fq. o) Rost.Eiw.
P.III.p.778. p) Ungnad.Amoenit.p.zsl. q) Rost.Etw.P.II-
p. ZiA.

Das XVI. Lay.
VonderSuperintendenten-Ordnung

undLand-Tagen.
1. Unglücks-Falle. Die Superintendenten - Ordnung

wird pubhckit.
2. Von HcryogCarl undChristopher. L.and-Tag 311Gü¬

strow.
3. Aberinahliger L.and-T«g zu Güstrow.
4. SLaubtö-Gravamitia.

amahlsward unserHcrhogJohann Albrecht mitverordnet
dasCammcr-Gerichtzuvificircn,wozuer obeuftinenBruder
Christopher vermogte,derauchdarauf baldnachPaln,a<

NIM
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tum dieReisegegenSpcicr antrat. Die 2. grosseSchifte soHer-
tzogJohann Albrcchrhattein Preujsen bauenlassen,waren nach
tUsiabonwohlbefrachtetabgesegelt,aber auf ihrerRückreisegingen
siebeydezuunterschiedlichenZeiten,mit der gantzenLadutigunter.
Die LeutewurdenmehrenIheilsin denBöten geborgen.

Kaumwar diesebetrübteZeitungnachMecklenburg gelan-
get,soschlugdasGewitterim^ulioindenSchloß-ThurmzuDömi^.
HertzogJohann Albrecht war ebenunterwegensdahinzu reisen;
wieer dennauchwenigeStunden nachherzuDöniiy ankam. Da
fander nun, daßallerVorraht vonPulver angezündet,derThurm
aus demGrundeaufgehoben,erschrecklichgerissen,niedergestürhetund
dieGebäudedesSchlossesgrossentheilszerstöret,r)

Es schlugauchdasGewitterzuRostock inNicolai Thurm,
undzernichtetedieSchlag-Uhr; daherman anfingalhiedesAbends
Glock9. mitderWächter-Glockzulauten,s)

Nunmehr»ward dieSupermrondenren-Ordnung publi-
ciret,undzwarunterfolgendemTitul:

(^vnttiruuonderHertzogenzuMecklenburgic. Wie es hinfuhr»
mitdenSuperintendenten,auchKirchen-PersonenundGütern
undetlicherdabei)befundenerMengethalben,inJ.F.G. Lan-
dengehaltenwerdensoll. GedrucktzuRostockdmch^cvbum
SiebenbütgerAo. 1571.

Es istdarindasLandin 6.Creiseeingetheilet/undin jedemCreiseein
Snpcrintcndens verordnet.

Der erstesolteüberdasHerhogthmuMecklenbliegbestellet
seyn,undseinenSitz zuXVisinarhaben. Dahin soltengehörendie
Stadt undAempterN?lsrnar, Mecklenburg,Buckorv, das Land
zuPolen, Teinpzin,Neu-CIoster,Gadebllsch,Rhena, Srernbcrg,
Greviömölen, Darssow,

Der andere im FurstenthumWenden zuGüsiror», wohin
diefolgendenAempterundStädte.gehörensolten,Güstrow ^Mal--
cbin, XVarcn,Stadt, ClosterunddasLandzuMalchow, Röbel,
Cracow, L.age,Scavenhagen, Ivcnack/ Dargnn, Hien&al)*
lcn,23tühl, dasClosterDobbcrrin.

Der drittegleichsalsimFürstenthumXVenden,zuParchim.
Zu dessenSuperintendent gehörensoltenDieAmpter undStädte.'

A a Z
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parchim, (Bolbberg,Grabsrv, Heufiaöc, L.üpze,plawe Elde¬
na/ Dömiy, Gorlosen,Mariny.

Der vierte in derGravfchaftSchwerin,zu Schwer»; wel¬
chernebendemBischofthumSchwerin, unterseinerAufsichthaben
falte,dieAempterundStädte Schwerin, Hagenow, VOalsmüh-

' len, Wittenburg Zerrentin, Boiycnblirg undCriviy.
Der fünfte in demLandeRostock, zuRostock. Diesersol-

te unterseinerLupeiincenäenr?habendieStadt Rostock und nach--
folgendeAempterundStädte, als Ampt, Stadt undClostcrRib-
niy, Doberan, Marienehc Swaan, Gnügen, Kröpelin,Tessin,
Süly undMarlow.

Der sechsteCreißsoltesevnimLandezuSrargard, derSitz
zuNeu-Brandenburg. Zu seinerSuperintendentzsollengehören
dieAempterundStädte Stargard, Frevelnd, Wolbeck, Wre-
denhagen,Fcldbergk,Fürstcnbergk,Wesenbergk,Streliy, My-
row / ^lemerow, wanyka, Broda.

Es istabernachherdieseAnordnungin einoderandernStü¬
cken,durchdieerfolgteLandes-Theilungen,geändertworden. Also
istderSuperintendens zuSchwerin nichtweiteralsüberdasStift
Schwerin, alwoerdieAempterundStädt? Schwerin, 2)üyow
und Warm hat. Die Städte, welcheihm aus der Gravfchast
Schwerin beygelegetwaren, hat nachherder Superintendenszu
parchim erhalten,ausgenommenBoitzenburg, soseit1622. nach
Rostock gehöret. DagegenderParchimschenunwaren hat, so
vormahlsnachGüstrow gelegetwar, auchhat der Parchimsche
Goldberg an denGüstrowschen abgetreten.Güstrow aber hat
Darsiow aus derMecklenburgischen,undMecklenburg hatBrühl
aus derGüstrowschen8uperintenclenrurerhalten.

Die Stadt Rostockhat ihreneigenenSuperintendentener-
langet,welchermitderHerschastRostocknichtszuthungehabt. Der
Sllperintendens überdieHerschastsolte,vermögeFürst!.Verord¬
nungvom12.Marc.1670.seinenordentlichenSitz zuRibniy haben,
wirdauchdaherzuRibniy an seinAmptgewiesen,welchesdoch'anch
derGüstrorvscheSuperintendens öfterszugleichmitverwaltethat.

Wismar, dasLändleinPohl, undAmptNcuen-Llostersind
Ao.

Ao.r^r.
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Ao. 1648. an Schweden abgetreten. Daher der Mecklenburg»-
scheSuperintendensdaselbsterstlichnachRayeburg, unddarauf
nachRostockgegangen,alwoermitimConsistorioundProfessoraufderUniversität ist. Seine Inrrodnction oderVorstellungan dieGeistlichkeitgeschiehstordentlichzuGadebufch, dochistsieauchbei)
I. per. Grünebcrgen zuSchwerin geschehen.

2. Hertzog Ulrich trat nun seinem jüngsten Bruder Carl, des-
senVerpflegungihmkraftdeslVismarifchenVertragesoblag,die
AempterVVredenhagenundNeuen Rahlen, mitallenEinkünften,
ab. Darauf dieserHerr seinenAufenthaltzuBredenhagen nahm,
auchdie meisteZeit sichdaselbstaufhielte,bis seinBruderChristo-
pher starb,da er,nacherlangtemStift zuRayeburg, seinHofiager
zuSchöllberg nahm.

Als d. 16. Oäobr. der Land-Tag zu^Güstrowgehalten
ward, und dieHertzoge,so in hoherPersohngegenwärtig,das
Landum eineBeyhülfefür ihrenBruder HertzogChristopheran-sprachen:sowurdenalsobaldzehntausendGulden, zurTilgungsei-
nerSchulden,bewilliget,u)

So leichtaberging es nicht,als die regierendeHerrenfürsichselbstabermahleineBeyhülfebegehrten. Denn umsolcherUr-fachewillen,mustensechsLand-Tägegehaltenwerden,w) Es war
dieseseinederwichtigstenHandlungensojemahlsaufLand-Tagen
vorgegangen,und wil ichdavoneineausführlicheVorstellungma¬chen.

Daß es mitderBewilligungdieserHülsesoschwerhielte,
daranwar diedamahligethcureZeitam meistenSchuld. Der er-
sieLand-TagwardnachGüstrow d. 15.Aug.sehrernstlichausge-
schrieben;indemdieAusbleibende(wieichin demAusschreibenan
Wismar finde) mit diesenWorten verwarnetwerden:„daß wir
„eurenUngehorsamderGebührnach, unnachläßigzu strafenwollen
„wissen.,, Ami6.0ttobr. geschähefctePropofitiondurchdenCantz-
lar l). HinnchHusan, welcherdieselbemitgrosserBeredsamkeitver-
richtete. Er wiederhohltezuförderst,was auf den Land-Tägenzu
Güstrow nndVAomar in^o. 67.angezeiget,wiedieFürstenbcym
Antrit ihperRegierung,solcheSchuldenschonvorgefunden,unddie

And-
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Landschaftsichtreuhertzigerklähret, dieselbenabzutragen,w.lchcö
aber nochnid>tgantzlichgeschehen,indemnochein gantzerRestda¬
von nachgeblieben.Die Hcrtzogehattendieverpfändeteund da-
durchverwüsteteAmts-Hauser,nachdemsieeingeloset,mitschweren
Kostenwiederbauenmüssen. An dieUnwcrskratRostock undan
demTischderarmenSrudenten seyvielesverwandt. DerThen«
rungwegensei)denFürstenihreHofhaltungsehrschwergeworden.
Mit BeschickungderNeichs-Craiß-unpDeputations^Täge,seyvie-
les daraufgegangen. Die Ausstcurder Herzoginvon <LurUmd,
dieSchicksaledesHerhogsChrisiophcr,dieAbtretungeinigerAem-
ter an diesen,undan denHertzogCarl,haltenvielesweggenommen.
Die Hertzogenwollenzwargerndas LandmitfernerAusgabeüber-
sehen,hattendeswegenfchreingezogenenHof gehalten,wärenaber
dennochgenöthigetworden, abermahlsGeld aufzunehmen.Die
Leute,welchezurRegierungundHofhaltungnöthig, könntennicht
sogeringaufgebrachtwerden,wievorhin. Die Hertzogehattensich
sehrgedruckt,undseit Ao. 68. sichgehütet,ihre Beschwerdendcr
Landschaftkundzumachen,wüstenaberjetzykeinMittelmehrzube-
dencken,um herauszukommen. Die Fürstenwolten gern ihren
gegebenenRevers nachkommen,da sieder Landschaftverheissen,sie
nichtweiterzubeschweren,als im Fall derhohenNvht, hieltenaber
dochfür rahtsamer,das Land dennochwiederanzusprechen,als sich
vonihren«Lredirorenaussaugenzulassen. Es mögtealsodieLand-
schastsieabermahlszugleichenTheilenaus denSchuldenhelfen.So
trottensieauchderLandschaftübergeben?GravaminanachNohtdurft
erwegen,dieBilligkeitdarinbeschaffen,undsolchessonstgegeneine
ErbareLandschaftinallenGnadenwiederumerkennen.

NachdemdieLandschaftüber diesenunvermuhtetenVortrag
ernstlichzuNaht gegangen;soübergabsieam ly.OÄobk.ihreEx.cc-.
//;'wj--0cl?nft, bedaurete,daßdieFürstenabermahlsin Schulden
gsrahten,woltesichabermitUntersuchungderUrsachennichtabgeben,
sondernsagte:Sie hättedurchdieUebernehmungsowohlderväter¬
lichenals selbstgemachtenSchuldenvor is bis 16Jahren dieFürst-
liehenHauserundAemptergantzlichgefrnet,womitauchdieFürsten
gnädiglichzufriedengewesen.ZurAblegungsolcherSchuldenhätten
nichtallemdie Untytthanen,sondernauchsieselbst(dessendochd^c
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vomAdelhättenentfreietsi'ynsollen)sichangegriffen/undzwarhöher,
als siegrossentheilsertragenkönnen,wieauchdieFürstenselbstan
ihrenAmpts-Baurenverspürethätten,als welchesowohl,wiedieÄde¬
rchenüberdieseHülseeinstheilszuGrundegegangen, wozunoch
Reichs-Fraulein-undandereSteuren, auchdietheureZeitgekommen
wäre,dadurchnichtalleindiearmenBauren,sondernauchdievonderRitterschaftfastallezugleichausgezehretund untergesencketworden;
indemman denRockennichteinmahlerlangenkönnen,oderdochmit
Geld aufwagenmüssen. Die BeschickungderReichs-undCreiß-Ta-
geföntesoeineüberschwänglicheSumma nichtmachen;was dieFür-stenan dieUniversität und an denArmen-TischzuRostock ge-wandt,das wäreaus denClösternundandernGestiftenreichlicher-haltenworden. Sie hostenalsonun, nachsolangerBeschwerung
wiedereineErledigung,undverlicssensichdadeyauf derFürstenaus-gestelteBriefe,undSiegel. Die Unterschriftwar: E. F. G. Gehör«
sameundgetreueUnterthanen,allevonderRitterschaftundStetten
derselbengemeinenLandschaftderFürstentum und LandeMeckel¬
burg.

Den 18.Octobi-.erfolgtedie$ivc$UReplica7desInhalts:Die FürstenwüstensichihresgegebenenReverses wohlzuerinnern,-
da sichaber dieGelegenheitzusolchemVersprechengeändert,soseyauch die Zusagemit verändertworden. Die vorigeBeschwerunghätte nichtsosehraus dieRitterschaft,(als auf den vornehmsten
Stand) sondernvielmehrauf denniederstenStand gelegen;daherderniedersteundmittelStand in Armuhtkommen. Es müsteaberdennochderSachen gerahtenwerden,welchesam füglichstengesche-henkönte,wennsichdieRitterschaftetwasbesserangriffe. AndereFürstenwärenauchinSchuldenvertiefet,undihreLandschaftenhat,
tenihnenherausgeholfen. Die Mecklenburgischewürdeja wohlnichtdieersteseynwollen,überwelchesichihreFürstenzubeklagenhatten,daßihreUnterthanensieinKränckungihrerReputation Ho.heit,Wördens undGlaubenskommenlassen. Sie mogtealsoaufMittel dencken,wie den Beschwerungenabzuhelfen,als welchesdocheinmahlgeschehenmüste,woandersFürstenundUnterthanenimLandewohnensollen. Die Gravam'tnasoltennachWilligkeitgehosdenwerden.

ZehntesSuch. Bb Den
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Den 19.Oftobr.übergabendieStände eineweilläuftlgeDu-
xlicam. Sie wärenihrenPflichtenundunterthänigenVerwcmdnis
nach,schuldig,in allenmüglichenSachen auchmitLeidundLebenzu
dienen,gleichwohlaberentschuldigesiedochdieUnmüglichkeit,welche
aus derunerschwinglichenTheurung,dievieleJahre hergedauret,und
ausdenbisherigenHülsenentstanden. UnterderRitterschaft,welche
dochderAdelichenFreiheithättegemessensollen,wärenviele,sonicht
«inmahldiejährlicheZinsenaus derAbnutzungihrerGüter habenkön-
ttn; andere,derenVorfahren nochwohl in fremdenDienstenund
Krieges-Zügenetwaserworben,föntenbei;diesenschwerenSeitenkei¬
nePächteoderPflichtenvonihrenBauren erlangen,undmüstennoch
dazuselbigemitKornundallerandererNvhtdurftunterhalten,solten
dieBaurennichtdieHufenverlassenunddavongehen. Hiernächst
würdedieRitterschaftnochdazuvielfältigdurchdieFürstl.Bemnpte
in ihrenLehn-Güternbeunruhiget,wiediebereitsübergebeneKlagen
zeigeten.Es haltesehrschwerwiedersolcheBeamptezuseinemRecht
zugelangen,undgingengrosseGeld-SpildungenundUnkostendaraus.
Hierzukäme,daßauchdieGeistlichendenAdelwoltenvonihrenKirchs
leihungenundanderngeistlichenBenesicien,soihreVorfahrenver-
liehen,ganhlichentsetzen.Die Stadt Rostock fündesichhochbe¬
schweret,und seyin fastebenfotiefeSchulden gerahten,als vor«
mahlsdieFürsten,derenSchuldendochdieStadt mitübernommen,
und seyihralsoeinmehreözuthunjchounmüglich. Ihre Depittir-
tcn hättenauchkeineVollmachtsichin Lonrnblirion einzulassen,
wäl siediesesPuncts halbermitdenHertzogenbepmKavserimRecht
desangen. Die andernStädte bezeugtengleichfals,daßes ihrewi¬
gerUntergangseynwürde,wennihreEinwohnereinmehresaufbrin»
Kensolten. Baten alsoinsgesamt,an ihrernotwendigenVerwie-
derungkeinMissallenzuhaben.

In dieserSchrift trugendieStande auchbeymSchluß zu-
Kleichvor, daß der bisherige sowohl alter als neuer Ausschuß sich er«
boten,wegender übernommenenund abgelegtenFürstlichenSchul-
denRechenschaftzuthun,um auf bevorstehendenUmschlagquitirefzu
werden; batenalfodieFürstenihrestheilsdazugefälligePersonenzu
verordnen. Von Seiten derRitterschaftund derStädte wurden
hiezu,aufFurstlichemWohlgefallen,ernant-dieEdlen( Ehrcn-Vesten
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undWohlwelsen(ivieihre Worte lauten) als Jochim Rranse zu
Verchencin,Georg Bclon? zuRargow, Claus Fmekezum<5ne*
mcr, Georg von der L.ühezuRölzow, Philipp von der Vsiett
zuRarstcde,ClarvespeccarelzuVielen, Ervald LampzezuDra-
rorv, Claues vonOldenburg zuGremmelin,Diderichplesiezu
Zülorv,2(ct)rni23el?rezuZ^lnsirorv,dieStadt Parchim, dieStadt
Güstcorv unddieStadt Lrandenbnrg. Hier stehtGüstrowvor
Brandenburg.

An ebensolchemTage, als d. ls.OÄvbr.erfolgtenochVor-
mittagsdieFürstlicheTriplica,desInhalts: Die Fürstenhättensich
solcherabschlägigenAntwortnichtversehen. Es wäreihnenmißfäl¬
lig,daßEineEhrbareunterthamgeLandschaft,durchdiein derl'rop»-
fition angeführte Noht nicht mehr und reifer bewogen Wordeft;* sol¬
cheswürdederLandschaftin andernChur-undFürstentümernweni¬
genRuhmbringen;indessenwollendieFürstennichthoffen,daßdie
AbschlagungallerHülfederLandschaftbeharrlicheMeinungsepnwer-
de. Zu demEndesolte,gegendemAusgangedesUmschlages,ein
neuerLand-Tagangesetzetwerden,um daselbstmitmehremErnstund
ErwegungaufMittelzugedencken,wiedieFürstenihrerBeschwerde
mögtenentsetzetwerden. AlsdenntvoltenauchdieFürstendieüber-
gebeneGravamina(womit siebereitsimWerckwären) nachallem
Vermögenabschaffen.Der RoftockcrvermeinteExemtionbelan¬
gend,sowäredieselbegrundloß. Die Fürstenwärenzwarmitdieser
Stadt amKayserl.HosezuRechtegewachsen,abernichtderExemti¬
on, sondern anderer Ursachen halber. „Es waren auch I. F. G. Vor-
„fahrenhochlöblicherGedächtnisnichtmächtiggewesen,dievonRo-
„stockmitsolchenPrivilegienzuversehen,dieJ.F.G. als denNach-
„kommenundgemeinerEhrbarenLandschaftvorgreiflichundbeschwer-
„lich.,,Die vorgefchlagenePersonenzurAufnahmederRechnungen,
woltendieFürstengnädiglichconfirmiren,undihreBefehl-Briesean
sieausgehenlassen. IndessenbegehrtendieFürstennochmahl,die
Landschaftmöchtezusammenbleiben,undsichentschlossen,dieMittel
zuentdecken,welchesie,auf derFürstenBegehren,»«gezweifeltunter
sichwürdengefundenhaben,aber bis anheronur nichtoffenbahren
wollen.

Bd 2 Es
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Es warenabervonderLandschaftnichtmehr, als etwa30,
PersonenannochzurStelle; dieseberedetensichnochmahlsnachdem
Essen,undbeschlossen:weildiemeistenvonderLandschaftschonver-
rückt,sowolledenwenigenannochgegenwartigennichtgebühren,den
gemeinenLand-TagSBeschluß,zu andern, Hessenes alsobey von-
gerEntschuldigung.

z. Am 1. Nov.ward hieraufzuGüstrow ein neuerLand-
Tag ausgeschrieben,um d. 21.Januar.Ao.1572.daselbsteinzukom¬
men, in welchemAusschreibendie Städte mitVerlust aller ihrer
Privilegien undGerechtigkeiten,auchaller ihrerLand-Güterbe-
drohetwurden,sals sienichtihre Abgefertigte,mit vollerGewalt
undMacht,schickenwürden,um beschlossenzuhelfen,wiediemehr-
mahlSangezeigteBeschwerungenfürderlichzuentnehmen.

Die Vropofiäongeschähed. 22. Jan. undwar derHertzog
Johann Albrecht in hoherPersonzugegen,v?) inHertzogsUlrich
Nahmen aberder heimgelasseneStathalter. Hier wardnun, mit
Beziehungauf denvorigenLand-Tag,E. ErbarenLandschaftvorge?
stellet,daß seitletzterfruchtlose,,ZusammenkunftsichdieSchulden
DerFürstennochgemehret. „Es wäreauchjetzonichtFrage, ob
„mandieHülfeschuldigwärezuthun, sondernalleindavondieRede,
„durchwas Wege undMittelmanes zusammenbringenmögte, „
deswegendieFürstenbegehrten,daß E. E. Landschaftzusammen
treffen,undhieraufschließenmögte,„das wollenI.F. G. gegenei-
„nemjedenin allenGnadenwiederumerkennenundbeschulden,auch
„dieVorsehungthun.daß hinführokeineSchulden mehr soltenge¬
dacht werden.„ Was diealgemeinsLravaminaanbeträfe,fol)äl-
ten dieFürstensolcheauszeichnen,unddeswegenVerordnungergehen
lassen, aus welcheneinjederersehensolte,daßdieFürstenniemand
beschwerenoder turbirenwolten, sondernvielmehrgemeinetwaren,
einenjedenzuschützen,undbeydemseinenzulassen. Die besondere
Giavaminawärenschonin denCantzeleyenverabschcidet,da sienur
köntenauWlösetwerden. ZumLand-MarschallverordnetendieFür¬
stenin'dieserSachedenoftgedachtenL.ütke2)ajscviy, zuL.üborg.

In derAntwortundErklärung, welchedieLandschafthier-
aufgab, bedauretesie,daßdieFürstenabermahlin liefeSchulden-
Lastgefallen'seynsolten. Die Fürstenhättensichrevcrsiret, nach-
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dem das LandcwmahlsolcheSchulvenubmiommm,dieSkan?e
künftigmit dergleichenAbtrag zu verschonen,auf welcheFürstli¬
cheZusagesichdasLandverlassen,unddurchalleStände ausshöch-
steangegriffen;mmmehroaberwarensieauchgäntzlicherschöpft.Di«
Ritterschaft,welchesonsteinfreyerStand seynsolte, hättesichnnk
Geld/ Korn-Pächten,Roß-Dienstenund andernmehrbelegt,wo-
beysienochdiearmgewordeneBauren in ihrenHülsenentsetzenmüs¬
sen.Wie starcksichdieStädte undBeurenangegriffen,das säheman
an ihrenverfallenenHäusern,welcheschonvieleverlaufen,wohinsich
auchanderezummehrernTheilnaheten.Was insonderheitdieStadt
Rostock anlange:sohättenihreDeputierengeklagt,daßsiegäntz-
lichinUnterganggerahten.Denn sosoltensievonderdänischenVeh-
deher,woraufsiedochschonvielbezahlet,nochzOOo.fl.schuldigseyn.
Von denFürstlichenSchuldenhättensie8sQOO.fi.übernehmenmüs-
sen,welchesiedochnichtabtragenkönnen,dahersichdieselbenundurch
die aufgeschwolleneZinsenüber 100000. fl.Guldenerhöhet. Zur
Zeitda dieHertzogemitihremKrieges-Volckin derStadt gewesen,
hättensie 120000.fl. abzulegenversprechenmüssen, welchesieaber
nichtaufbringenkönnen,und dahernochgutentheilsverzinsenmü-
sien. Seitdem diedaselbstangelegteVeste, aufKayserl.Befehliu
fequeftrum genommen, so hätten sie darauf bisjetzo schon 25000.
fl.wendenmüssen,welchesieeinestheilsaufRentegenommen;zu-
gefchweigen,was ihnenauf dieGerichts-ProceneamKayserl.Hof-
undCammer-Gericht,und zurErhaltung,£>crDienerginge,welche
siezuderSachen Nohtdurfthinundwiederbestellet.AufdenHa-
fen beyWarnemünde müstensiejährlichbey4000. fl.wenden,je-
tzo,da er bau-undbruchfälliggeworden,sowürdeseinereftauratlot»
in die 50000.fl. kosten. Daß also der Stadt Schuld und Be-
schwerungsichüber400000.fl.belaufe,vahersienichthöherbeschwe-
rct werdenkönte. Die Depurirten voi;Wismar beklagtensich,daß dieseStadt, in demKriegezwischenDancmarckundScbN?e-
den sichverpflichtenmüssen,nichtaufNarva, Rcvcl undGcbrve-
den zusegeln,womitihrebesteNahrunggelegen. AufandernFahr-
tenwärenihr durchdieAuslegerundSee-Räuber, ihreSchiffeund
Euter genommenundgeraubct,w wäresieauchdurchdieübermäs«
sigeZölleimOber-Sm^dundBclt, umalleihreNahrunggekommen.

Bb 3 Was
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^3aö sievormahlsan Fürstl.Schuldenangenommen,hattesienoch
nichtablegenkönnen,undmusteHaupt-SummenzumAbtragderZin¬
senanlechen.AufErhaltungihresStadt-Wesens,BesuchungderLand-
undandererTage gingeeingrosses. Die Land-Städtewiederhohl-
ten ihr voriges,daßsiein äussersteNoht,ArmuthundElendgerahten,
wobei)siesichaufden Augenscheinberufen, dergleichenauchwegen
derBauren, durchdieRitterschaftvorgestellt,ward. Indessener¬
klärtesichdennochdieLandschaft,daßsiederFürsienunversehcneBe-
schwerungen(soviel ihrenPrivilegienund Revers-Briefenunschäd-
licingerneannehmenwollen.

4. Bey dieserSchrift hangetenauchdieStande ihreGra-
vaminaan. derennichtwenigewaren,als:

I.) Daß extrajudicialischeRescriprcn in rechtshörigenSa-
chenergingen,dieAssejioresdesLand-undHof-Gerichtsnichtverei¬
det, unddiesesGerichtnichtmit derOrdnungsmäßigenAnzahlder
Personenbesetzt;dieFürstl.Haupt-undAmt-LeutesichdiesemGericht
entziehen wolten, wobei) sie baten, daß wenn jemand die Hertzogen selbst

zubesprechenhätte, auchdiesesichdemrechtlichenProceß,vermöge
der Reichs-Abschiedeund Cammer-Gerichts-Ordnungunterwerfen
wollen,auchwodieFürsienjemandvonihrenUnterthanenzubespre-
chenhätten, daßsolchesvonordentlichenRechtenund Proceß,nicht
abervonderExecution,angefangenwürde.

II.) Daß dieFürstendieerledigtenStellen derLand-Nähtebe»
setzten,sieabernichtalleinberufenundordnen,sondernsieauchmit
in Sachen, da LandundLeutendarangelegen,zuRahteziehenwol-
ten, wiediehochlöblichenVorfahrengcthan, da eswohlums Land
gestanden,indemdieLand-Rähtedas Wohl undWeh desLandes
mit empfunden,weswegenauchdieFürstenselbstdieErsetzungder
Land-Rähtenohtwendigundnützlichzuseynbefunden. Hieraufka-
mm dieStände zum

III.) AufdieClösterundausdieComtereyMiron»; wovonin
folgenden.

Zum IV.) brachtensieihreBeschwerdenwiederdieMißbrauche
derVisitationvor, daßdas jus Patronatuseingezogenwürde,daß
etlichenwolleaufgebürdetwerden,alteSchuld-Briefe ohnerecht-
licheErkenntnisse,zubezahlen;wobeysichdieVisitalorcöaufFürstl.
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VerordnungenöonAo.70,und71. beriefen,welchedochdieStäii«
denochzurZeitnichtallesämtlicherwogen,dahersiebaten,daßdieFür-
sienetlichevonderLandschafternennenwölken,umgedachteVerord-
nung zu übersehen,ob darin auchetwaswiederdenaltenLandes-
Brauch, ohnihr VorwissenundBewilligung,ausgegangen,damit
dieMängel, soeinigedarin vorhanden,mögtenabgeschast,sonder-
lichaber,daß dieVisitationenmit solchenMännernmögtenbesetzet
werden,die der Rechteunddes Landes-Brauchserfahren. Die
Städte Rostock und Wismar hättenaus unverweißlicherNoht»
dürftgegendieEinsetzungdesConfiftoriiundderVifitation,alsihren
Privilegienzuwieder,sovieldasselbedieJurisdiktionundBohtmäf-
sigkeitihrerBörger belange,öffentlichprotestiret,undwäredieStadt
Rostockdeswegenmit DenFürstenvor Kayserl.Majcst. rechtshän¬
gig, welcheszuerinnerndieseStadt gebeten.

Zum V.) ftelletedieLandschaftvor, wennin altenZeitenan
derSagsdorfcr BrückeLand-undMuster-Tageschaltenworden;
sohättesolcheVersammlungnichtlängerals einenhalbenTag, bis
aufdenAbend,gewähret,darauseinjedersichnachgeschehenemVor-
trageundAntwort,in seineGewahrsambegeben,undhabederhalben
nichtvieldaraufwendendürfen. Nun aber sc»eingerissen,daßdie
Stände in denStädten mitVersäumnisundVerzehrungdes ihn»
genlangeZeitaufwartenmüsse«,deswegensiebäten,sieauf Land«
undMuster-Tägenmit Futterund Mahl zuversorgen,wie in den
umliegendenChur-undFürstenthümerngeschähe,und auchhier vonAlters gebräuchlichgewesen. Daraus kamensie

VI.) auf dieCanheley-Taxa. Nun haktedamahlsjederHer-
tzogseineeigeneCantzeley,welchebeydeaber das Landnurfürein«
ansähe,unddeswegendiegesetzteCantzeley-Taxanur für eineerlegen
wolte, diesodannbeydezutheilenhätten, Alsowas dieAuslösung
derLehn-BriesebeyneuenLehnenaiibetrift,(alte Lehnen,dieeiner
vonseinenAelternundVor-Aelternererbet,dürftenkeineLehn-Brie-
ft nehmen)sowardvonhundertGuldendesWehrts einhalberGul-
den gegeben,welchesinjederCantzeleyein Ortsthalerwar. Eben
alsoward esauchgehalten,wennConfensauf Verpfändungund
Leib-Gedingegebetenwurden, nemlichin jederCantzeleyeinOrts-
thaler. Ein Fürst!.Seleils-BriefkostetedamahlseinenThaier, da»

vyy
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vonjedeCantzeleyeinenhalbenempfangensolte;danebenauchvon
andernCantzeley-Gebührennocheinund anderserinnertward.

ZumVII.) barensie,daßdiePolicey-OrdnungmögtevonLand-
nndHoftRahtenrevidiretwerden. Denn sohattendieStande noch
manchesdaranauszusetzen,insonderheitwas dievorschlicheundböß-
licheTodscblagcranbetraf, da siebaten, daß solchevon denen, so
Jurisdiktion hätten, in Jahr und Tag nicht mögten vergleitet wer-

den, wennaberderTodschlägernachlangerZeirsichmit denBluts-
Freundendes Erschlagenenausgesöhnet,und sichauchnun mir dem
vertragenwolte, derdas Hals-Gerichthätte, so mögteeinemjeden
ftcystehen,sichseinerGerechtigkeitzugebrauchen.

Wegen derJagd IiessensichdieStände gefallen,daß die
Fürstenverordnet,von'Fast-Nacht bis Jacobi, weildas Kornim
Felde, ausserNohtundEhrenFallennichtzujagen; batenaberauch,
daßniemandenmögteerlaubetftyn, auffremdenGrund undBoden
zujagen. Die Fürstenhattendeclariret,daßder, sovierHufenauf
einerFeld-Marckhätte, nur alleindieJagd-Gerechtigkeithabensol«
te. DiesenPunctbatendievonderRitterschaftdahinzuerklahren,
daßdamitnichtdieBrüder oderVettern gemeinetwürden,welche
sichin einerFeld-Marckgetheilet,und daher einjederfür sichnun
wenigerals 4. Hufen hatte, sonderndaß solchedennochnachder
TheilungdieJagd gemeinschaftlichbehaltensollen.

Was vonAusradmig derHölyung in der Policen-Ord¬
nung-gefehet,daßwoltcnsiedahinerklährethaben,daß es nurvon
muhtwilligerVerwüstungzuverstehen,nichtabervondemFall, wen»
einLehn-Gutdadurchverbessertwürde,worinndochaucheinjeder,
als cm-treuerHauswirth,verfahrensolte.^<ÄomBicr-brauen auf den Dörfern, baten die von der
Ritterschaft,(womit michdieStädte einigwaren) daß das Bier-
brauendenBauren nur alleinzuihresHausesNohtdurstund in der
Aerndte,nichtaberzuHochzeiten,KindtaufenundGilden, mögteer-
laubetfeyn;vielwenigeraufdenKaufzubrauenundzuverscheuchen,
werdawiederhandele,daßdemselbendasBier genommenwerde.

Die Fürstenhattenverordnet, daß die Scdmicr-Scdafe
nach«inesJahres Frist feitenabgefthaffetwerden,welchesaberdie
Landschaftverbat; ohnezweifelweilsiewohlwüste,daßdieSchmier-

Schafe
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Schafefeinere,längereundschwerereWollehaben,alsdiereinen; da-
hersieauchbeständigimLandegebliebenundnochsind,obgleichihre
Abschaffungnochnachherbefohlenworden.Es fundensichauchnochetlicheandereGravamina,womitichaber, weilsieauchsonstvorkotm
mcn, DenLesernicht aufhaltenmag, sonderngerahtenun auf die
Clöster.

c) Chemn. in Gerd. @ctnil, p.660. u) Mylius in Annal. in Gercf.
Saml. p. 294' Port. Saml. P.44. w) Potf. ©nml, P.I.
p-44-4s-

Dasxvii. Cap.
Von denJungfrau-Klöstern.

§. i. Von den Clustern und Clostcr-Ordnung. Von det€otmutey tTTivcw.
2, Von,L.and-Tage zuScernbcrg, und Police^^OrdnunF.
3. Von der ClösterOccononne. Ablagern zu Dobbernn.2lbIcgunI derRechnung :c.
4- Von den neucrnUnlande» derClöster.

ie Stande hatten vermögedes Ruppin sehen Machr-
Spruchs Hofnungzudreyen'Jungfer-ClösterN/um darinih-

^ rcTöchterzuerziehen;dasonstdieFürstenalleandereClösterund Stifte zuihrenCammer-Gefalleneingezogenhatten. Nun wa¬ren in solchemMacht-Spruchdie Drei):Dobbcrrin, Ivenack undNeu^Lloster bcnant, derenUebergebungauchdieStande gebeten
hatten. Weil sieaberan stat derbeydenlchteN/RibniyundMal»chou? erlanget;sobatensienun ihnendieselbenohneBeschwerein--zuräumen;dagegendieFürstenwillenswaren,sichallerleyGerechtig¬
keiten âls Aolager-Diensteund anderesmehrzurelerviren. DitLandschaftstelletevor: daßRibmy,sonderlichaberNlalchorv,wegeyderZlocown entstandenerGerechtigkeit/mit Beschwerungbeladenwäre,undbatenalsüdiesê .Clöster,ohneeinigeslielervarplenoju¬
re, der Landschaft zuzustellen, dergestalt/ „daß wir (die Landschaft).und

ZchnceöLuch» Cc „das
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„dasClosterdieProvisorenzunominiren,anzunehmennndaus erheb¬
lichenUrsachenzuerlauben,E.F.G. aberdieselben,zurZeitderAn*
„nehmungzuconfirmirenhabenmögen,dieauchunsunddemClostcr
„sonderlichvereidetundRechenschaftthun'und vonunsunddemClo-
„sterquitiretwerdensollen.,,Anerwogenin allenbenachbartenLan¬
derndieJungfrauen-Clöstcr gantzfrei)undvollkommenderLand-
schaftaufgetragenundübergebenworden.

Da auchdieFürstengeäussert,daßsieWillenswären,wegen
derCerimonien, -Habit undrvand«! derCloster-Iungfem eine
Ordnungabzufassen,undsolchesmitRaht ihrerTheologenvorzunch-
wen; sobatendieStände: ihnensolcheOrdnungzuförderstzuverlesen
zugeben,obsieviekichtin ihrerEinfalt(wiesieschreiben)etwassin-
denmvgten,das zuerinnerndienstlichsey.

Wegen der(Loinrureyen,insonderheitMirorv, stcllctedie
Landschaftvor,daß vormahlsdieselbennichtdergeringsteStand ge-
Wesen,wovondieFürstenFolgeundandereGebührnis,dasLandaber
Raht, Trost undForderungzugeniessengehabt. Da nundieFürsten
solchezuAempternKemacht,derHeermeisterdeswegenbe»mKayfcrl.
Cammer-GerichtKlageangesteller undinüglichwäre,daßnichtallein
dieRefiitutimsondernauchdieAbnutzung erkantwurde,woraus
grosseBeschwerungenerfolgenkönten; so rieht die Landschaftden
Fürsten,solcheCoincureyenwiederzumvorigenStande kommenzu
lassen.

2. AlsausdemLand-TagezuGustrorv am 22.Jan.in keine
Beyhülsegewilliget,unddennochd:eHertzogesolchehochnöhtighat-
ten; so ward abermahlseinLand-TagnachGüsircrv auf d. 2s.
Marc,ausgeschrieben,welcherauchin beyderregierenderFürstenEe-
genwartgehaltenward. Weil aber von denStänden nur wenige
erschienen,und diesesich!nichtnachWunscherkläreten;so ergingd.
2z. ^pr. «inneuesAusschreibenan alle, daßsieunweigerlichzusam-
wenkommen,undaufMittelundWege denckenselten,wiedieSchul¬
denzutilgen. DieBersamlungsvlted. 4.JuniiaufdemIudcnbcr-
gc vorSccrNberg ftnn» In demAusschreibenhießes unterandern:
.,SolchesbeyVerlustderLchn-GüterundPrivilegiennichtanderszu
„halten,dennes beruheeinunersetzlicherSchade daraus.,,-Werrecht-
MäßigeEntschuldigunghätte, der solteeinemandernseineStimme
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auftragen,daßermitdengegenwärtigen/ auchfür ibn7 rahtschlagen
unddeschliessentönte; wer vorsetzlich

"ausbliebe,
densollederFiscal

anklagen.
Die Stände kamenalsoam bestimtenTsgesehrzahlreichzu-stimmen. Beyde regierendeHertzoge,als Johann Albrccht vonSchwerin, undUlrichvonGüstrow, warenin hoherPersonzuge-

gen. LlufdenOrt. weiles dergewöhnlichewar, t>cittedasLandnichts
zusagen. Der SchwerinscheCantzlar.Husan, that denVortrag:daßdieSchuldenderHertzogetäglichanwüchsen;indemdieCam¬
mer»derselbennichteinmahlhätten,wovonsiedieZinsenhaltenkön-tcn; dahero„mmnichtdieFragesey,ob man helfensolleoderwolle,
„sonderndurchwas schleunigeMittelzuhelfensc>)?„EineErbareLand-
schaftmögtealsohieraufdencken,unddiesenHaupt-Punct,darumdieZusammenkunstgeschehe,durchandernPrivat-und N^ben-Sachen
nichtaufhalten.. Die gemeineundsonderbareBeschwerungen,sodieLandschaftübergeben,wäreneinstheils schonnachderBilligkeitge,
hoben. Die nochnichtabgethan,wären nochnichtklargenug,undbrauchteneinegenauereUntersuchung.Die HertzogewoltenCom-mijsaricnverordnen,dieinstreitigenDingen,Vergleichemachensol-ten. Jetzowürdenur daraufzudenckenseyn,wiedieFürstenihrerobliegendenSchuld-Lastzuentfreien. Weil auchdieStände insge-
samt,derungelegenenZeithalber,schwerlichzusammenbleibenkönten,
sogabenZ.F.G. zubedencken,ob esnichtgutseynsolle,„daßE.E.„LandschafteinengewissenAusschußmache,und demselbenbeföhle,„vonsolchenSachenzuredenundzubeschliessen.,,

Bc>)dieserPropofitionwardauchderPolicey-Ordnunger-wehnet,undsagtederCantzlar:„AlssichJ.F.Gn. miteinerErbaren
„unterthänigenLandschaft,überetlichePuncten,soin derzuvor(Ao.
i,i)62.) ausgegangenenPolicey-Ordnungstreitiggewesen,verglichen,
„undsicherboten,dieselbeaufsneueinDruckgehenzulassen,sohät-„tensiedieselbigelassenverfertigen,undalhiegegenwärtigdavonein„Bund derRitterschaftunddas anderedenLand-Städtenzugestellet.„Die Exemplariawärenin Eil nochnichtuntersiegelt,es hättenaber„dieFürsteneinsdavoneinbindenlassen,welchessiebesiegeltundun¬terschrieben,undderLandschaftwoltenzukommenlassen.Es werde' € c a

'
„als»
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/ycilfohiemitdiesePolicey-Ordnungpubliciret,undbegehrtenI. F. G.
»,undbeföhlen/sichderselbengleichförmigundgemäßbeyeinverleibten
^Strafen zuverhalten. Zu demEndedieseOrdnung jährlichzwey-
Mahl soltevondenCantzelnabgelesenwerden.^

z. Die versprocheneClosicr-Grdnung, welchedieTheolo-
genin derUniversitätRostock ausgesetzet,unddieHertzogeebenjetzt
empfingen,wardgleichsalsübergeben,um Dieselbezulesen, undder
Stande Vedenckenaufs förderlichsteeinzubringen,auchdas(Dtiguml,
weildieZeitnichtgestatenwollen,es abschreibenzulassen,wiederzu--
zustellen.Die Landschaftgab solcheOrdnung am folgendenTage
wiederzurück,undbat, dieselbeabschreibenzulassen,unddemHaupt-
mannzuDobbertin,Joachim vondcrL.ühe zuzusenden,ummitden
ZungfernimClosterdavonzureden,ihr Bedenkenzuhörenundein-
zubringen. Ich findenicht,daßdieStände an dieserOrdnunget-
was auszusetzengehabt. Sie wirdjetzodie alte Clostcr-Ordnung
genennet,weilAo.1610.eineneue erfolget. Hiernächstbegehrten
dieFürstenanE.E. Landschaft,daraufzudencken,oderauchdemAus-
schußzubefehlen,daßeinegewisseOeconom'taund richtigeOrdnung
gemachtwerde,wiedieCloster-Güterzugebrauchenundzuerhalten,
daßnichtsdavonunnützlichumkommeundverschwendet,sondernalles
zumGedeyenderClösterundderLandschaftangewandtwerde.

DasClosterDobbertm war schonvorgeraumerZeitan die
Landschaftüberlassen,abermitdenandernbevdenClöstern)alstNal-
chorv undRibniy währetees nochlange,chees soweitkam: inson¬
derheitwas Ribm? anlanget,wiediefolgendeZeitengebenwerden.
Denn hierwar dieFürstlicheAebtissin,welcheZeitlebensdaselbstbl'ei-
denmuste,und die sehrhoheJahre erreichte. Wegen Malchow
gab es nochallerlei)StreitigkeitenmitdenFlotormrvonStur.

In derAntwortwelchedie Landschaftauf dieHertzogliche
?>opoüric>ngab, hicßesunterandern,daßsieaus derFurstl.
lurinn(sojctzobeyder?r«pc)linonübergebenward)vernommen,wie
dieLandes-Herren„vondemHerbstAblager,odervon demAblager
„derHasen-JägersichbeymClosterDobbertmnocheinige,dochmo-
deriit?Stückevorbehaltenwollen.,, Als sichnundieLandschaftbey
denCloster-Jungfrauenerkundigte, was es mit solchenAblagernzu
sagenhätte,soerfuhrsie,daßcs daselbstz.Ablagerhätte, das eine;
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da gewissesanGelde,Korn,Speck,Fischeundanders,andasFürstl.
Hoflagergeschicktwürde.Das andere,dessensichdieFürst!.Hasen--Jä-
ger gebrauchten;das dritte, so von des ClostersBauers - Leuten
aufgenommenwürde. Wegen der beydenletztenAbläger,bat die
Landschaft,daßdieFürstengnädigstgeruhenwollen,solcheilachzk-
geben,sür das erste,wenn es dieFürstennichtwölkenfallenlassen,
erbotsichdieLandschaft32. fi. n. ßl. an Gclde,6. Drömt Rocken,
12.Drömt Gersten, 60.Drömt Haberund2.Ochsenzugeben;da-
nebenbat sie,daß denVerordnetenvon der Landschaftnunmehro
das ClosterDobbcrnn mögteangewiesenund eingeräumetwerden,
da denn zugleichwegen Aufnehmungder Rechnungund anderer
Mängel, in GegenwartderVerordnetenvonder Landschaft,Rich»
tigkeitzutreffen. Es woltenaber dieFürstensolcheAblager-Gerech-
tigkeitnichtfahrenlassen. Da nun insonderheitdieCloster-Bauren
hicvonvieleBeschwerdenhatten; sowardendlich,wiewohlerstnach
langerZeit.'auchhierineineAenderunggetroffen,indemRitter-und
LandschaftdieDörfer Deinen undDabcl, soehedessenzumCloster
Dobbcrcmgehöret,sürdieAblagers-Gerechtigkeitweggegeben,nnd
demAmteCrwiy zugeleget.WegenMalchow undRibnitz ließ
sichdieLandschaftgefallen,was dieFürstenjchoin ihrerKeldlurion
versprochen,undbatendemselbenförderlichnachzukommen.

4. Da wir nunhierauf dieJungftaiicn-Clöstergekommen,
so wilichzugleichmit anfügen, was von derselbenVerfaMng zuwissen

Von derLandschaftwardfür nöthiggehalten,daß die vor-hin schonbekannteProvisorcs auchjchobleibenmüsten,tfmnichtalleinauf dieRechte derCloster,sondernauch auf dieAufführung
derer, sosiegenöljen,zusehen,damitdieClostcr-OrdnungzuGot¬tes EhrenundErlangungdesZwecks,sodieStifter gehabt,erhalt
ten werde. Wie nundiesesallesdenProvisorenzustehet,soistda-nebeneinemClosicr-Hauptmannaufgegeben,„dievollkommeneDi-
„reäion in Wirthschafts-Sachen zuhaken, nach welcher ihm oblie.,,get, dierichtigeVerfertigungder Rechnungen,dieEinhebungaller„ClösterEinnahme,derselbennöhtigeDistribuirung,dieVerbesserung„undVermehrungderPensionen,meliorationesin denVorwerckern„undDorfschaften,dieDirektionüberdasForst-Wesen,undinSum-

C e z
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„tim, was zurClostersVerbesserungundVermehrung derEinkünf-
„te gerechnetwerdenkann.,, Weil aber solchesalles mehr als ei-
nesMenschenArbeit ist,so ward nachher»demClostcr-Halwrmann
auch einKüchenmeisteroder Amts-Schreiber zu geordnet, welchen
der Hauptmann selberaufsuchet,und in Vorschag dringet, weil er
doch den meistenUmgang mit ihm haben muß; jedennochwird er
mit GenehmhaltungderProvisoren und allensalsdes gantzenLandes
bestellet. Dieser mußauf dieRechtedesClostersglcichfalsein wach-
fames Auge haben, dieGrentzender Closter-Güter in Acht nehmen,
Exfpe&antz Zeltuls schreiben, das Archiv verwahren, das Einschreibe-
Bmh halten, (da jede, so eingeschrieben wird, ordentlich 60. Thaler
gibt( die Rechnungenfuhren, und selbigevor derDomina, Proviso¬
ren,undCloster-Hauptmannablegen. Bey UebergabedieserCloster
hatte picDonnna und Priorin nochdieselbigeMacht und Gewalt,
wie zu den pabstlichenZeiten. Sie haben auchdieselbenochlange
nachher behalten und ausgeübtt. Daß es aber dcweynichtgeblie-
den, davon findetsichfolgendeUrsache. „NachdemmahlendieDo-
„nxina des Closters Rlbniy solchAuftoiitxt gemißbraucht, und mit
„demHertzogeHans Albrccbt II. sichin Handlung eingelassen,die
„mehresten zu dem Closter Rtbm'y gehörigeDorfschaften, Sr.
„Durchl. verkaustund abgetreten,auchfastalleGerechtsamedesClo-
„sters vergeben, so daß nach der ausserstenBemühung , das Land
Mum in Ao. 1669.dieDu-ettion beydiesemClosterwiedererhalten
^.mögen: So hatRicrer-und Landschaft für nöthig befunden,hier-
„in eineAenderungzumachen, und denenPi-oviibribusund Closter-
„Haupt ^Leutenalle dergleichenVerrichtungen aufzutragen, welche
„sonst dieDoinina oderwohl gar der Convent sichzugeeignet.,,-

Es hat alsodieDomma nachhernichtweiterzu beobachten
gehabt,als was ihr nachMaßgebungderCloster-Ordnungoblieget,
dochistsiemich,wiegesagt,zugegen,wenndieCloster-Rechnungabs
gelegetwird,unterschreibetdieObligationes,wennGelderanglichen
worden, undempfangetNachsicht,wennCapitaliaabzutragen,da-
mit sieallemahlwisse,wie desClostersSachen stehen. Was sonst
das Direktoriumim Closterbereift,das wirdihr in allenStücken,
nachdemInhalt derCloster-Ordmmggelassen;dafürbekomtsiedop-
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pelt sovielHebung als eineandere«Lsyveimtalin, von denensiejo
derzeitaus ihren Mittel erwähletwird.

Zur Zeit der Ubergabedieser(Dosier, waren dieCouven-
tualinnen zweyerleyArt,wieaus dererstenCloster-Ordmmgbereits
erhellet. Denn so findensichdarin erstlichdiejenigen,so mit Sin-
gen und Lesen,dem GOttes-Hause^vorstunden, welchedenn auch
gantzeHebung genossen,und ferner dieandern,.so nach alten Ge-
brauch dieCottversmnen genannt wurden; denen vermutlich die
Pflege der Kranckenaufgetragenworden, soetwas wemgerszuge-
messenhatten, daher das LandseitAo. 17Z8.wiederWelcheeingesüh»
ret, sonur zur halbenHebung stehen. Vormahls war. dieHebung
der Coiivctttualmnctt, nachdemVermögen derClösterunterschied-
lich, und beliefsichin demDobbercmschen alsjdembesten,etwa auf
sc?.Thaler, nachdemaber dieClvsterHaupt-Leutegut gewirtl>schaf-
tet, und dieRitterschaftauf dem Land-TagezuMalcd»» Ao. 1721.
sichdahin bestrebet,alle Convcntlmllttncn in der Hebung gleichzu
machen, so empfanget nun eine,sozurgantzenHebung stehst, aus-
serfreyer Wohnung, Korn-Deputat, Fischenund andern Natura-
lieh/ nachdemdieselbenbeym Closter vorhanden, jctzoan baarem
Gelde 150. Thlr. an Dritteln, folglichhat die Domma zoo-Tha-,
ler. Von Priorinnci, weißman jetzonicht,dochistfestgefetzet,wo
wiedereinesolteerwähletwerden, daß siesodann200. Thaler haben
solte. Wie vielsolcherCovemuallu»»ctt in jedemCloster seyn
sollen, davon istnichts gewissesverordnet. Man weiß auchnicht,
wie viel zurZeit des Pabstthums in den nochjetztvorhandenenClo-
stern gewesen. Nur findet sicheine.Kapserl. Coiifirmation, so zu
XVicn d. Z.Nov. 1568. demCloster Ribitty gegeben^worin die
Nachricht, daß in diesemCloster zwölfJungfrauen vomAde!einge-
kleidetgewesen,welchezwölfandereJungfrauen vomAdel erziehen
sollen; daher es zwar ordentlichbeysolchenzwölfStellen geblieben^dochsind dieselbenauch, nachdem sichdi-eEinkünftegebessert v̂er-
mittelstderer, sozur halbenHebung.gesetzet,mit der Zeit vermehret
worden. Damit aber die ersteAbsichtder Nonnen-(Erziebungs)
Closter wiedererreichetwerde, so lieget den Convenmatmncn ob,
für Kost-Geld, jungeKinderzusichzunehmen,'und dieselbenzum
gottseligentugendhaftenund ehrbarenLebenanzuführen, als welch'es
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ihnen schonbeytteberlassungder Clöster aufgegeben,und nachher»
denProvisoren und C!osier-Ha»lpt-L.cttrenzurBeobachtungange,
priesenworden; wie solchesalles mit mehrenin einer Relaus» von
1738. zufinden, so gewisseMänner, dievonRitter-und L.andscbafc
darum ersuchetworden, mit vklem Fleiß aufgesetzet.

Das XVIII.
ErledigteBeschwerdendesAdels.

§. 7. Gerichtliche Besch rverden.
2. GeistlicheBeschwerden,
z. Policey Beschwerden.
4. den Roß-Diensten der Ritterschaft.
5. ^rwat-Beschrverden.

ir haben in dem vorhergehendenmancherlei, Laiides-Be-
schwerdenangcführet, und bereits gefaget: daß auf diesem
Land-Tage zu Srcrnberg die Resolution derselben erfolget,

deswegenauch hievoneinezuverläßigeNachrichtmitzutheilen. Sol-
cheKelolunon Hubfolgendcrmassenan:

Von Gottes Gnaden Wir Johanns Albrecht und UlrichenGe-
drüdereHertzogen;u Mefflen'vurgk F̂ürstenauWenden, Graf-
sennzu Gchwerinn derLandeRostogkundStargardt Herren,
gebeneinerErbare Landtsch^ifftauff dennin Jüngst gehaltener
Versammlung über Antwortte schrifftetzlichê ravamina und
sonderbareAngezogenegravamina und dabei) angehengte bitt
und suchungbetrefsentnachfolgendefernereErklerungundAndt?
wordtt.

^as Iustly°)Vesen anlangend, sowilligtendieFürsten in dierecht¬
licheBesprechungihrer Amt-Leute; was aber ihr^ eigePersonen be-
traf, so liessensiees bei)den Mtteln und Wegen, so in den Reichs-
Constitutionenund Abschiedenvorhanden, hieltenalso für unkothig,
sichin sonderlicheAustrage mit ihrenUnterthaneneinzulassen,ermahn-
ten dabcyihreLandschaftzumGehorsam undEhrerbietling,gleichwie

sie
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sieauchversprachenihr Regimentunverweißlichundverantwortlich
zuführen. DieLand-undHof-Rahte,svzurBesetzungdesGerichts,
ernennet,sollenbeharlichdabeybleiben, undmitVerschickungenund
dergleichenverschonetwerden. Zur VerhörungderSache, welche
die Fl^rorrm vonSnir mit demClosterlNalchorv hatten,ward
einGerichtS-Tagauf d. z..juliigegenSchwerin angesetzet.Da sie,
samtdenCloster-Jungfern,vor denLand-undHof-Rähtenerscheinen,
äuchUnterhandlung,dilligerWeisungundendlichenAbschiedesge¬
wärtigensollen. Wegen Rlbiny foltcdieBenennungderZeitzur
würcklichenAnweifimc)diesesClosterserfolgen,auchdarin keinMan-
gelnochVerzugqefpuhretwerden,sobaldnur E. E. Landschaftsich
richtiggegendieFürstenwürdecrklahrethaben,was siederangesov-
neuenSteur undHülfehalberzuthun willenswäre.

2. Der Comrcrcyund des Stifts halber, liessenes die
FürstenbeydemvorigenBescheidebewenden. Wegen desKirchen--
Gerichts,da die Ritterschaftgebeten,daß auchaus ihwm Mittel
mögtenPersonendazu depurirer werden,ließendieFürstengesche¬
hen,„daß Dierrericl?pics zuZülow de»AlbereidtVerordneten
„Assessorenadjungiretwerde,„ mehrerePersonenaberhieltensiefür
unnöthigundderKostenhalberfürunrahtsam. Daß demSuperin-
tendentin jedemCreise,wenn Vifitationesanzustellen,jemandvon
der Landschaftzugeordnetwerde, war denenHertzogennichtzuwi-
der indemsiees auchjeund alleWege alsogehalten,und „wüste
„Clawcspcccarelsichzuberichten,wieofter dazuimLandzuScar-
„gard deputiret,abergleichwohlungehorsamlichsichdavonausgezo-
„gen.,, Es wurdensodannauchdievomAdel,sogebetener-massen
demSuperintendentenadiungirct, dieBescheidenheitzugebrauchen
wissen,daßsieohnevielePferdeundKnechtezur Vifitationkämen.
Da sichauchdieLandschaftbeschwerethatte, wiedasConsistorium
unddieSuperintendentensichunterstünden/allerlei)Sachen, ohneUn-
scheid,siewarengeistlichoderweltlich,anzunehmen,soantworteten
dieFürstenhierauf,es hätten solcheFällesollenspecificiretwerden;
dennwas von dempcccarcln,Hinrich Äülown undHajjcttvon
Blankenburg angezeigetwäre,thätewenigzurSache, weilimEon-
sistorioheilsamlichversehen,„daßmitAnnehmungundAbfetzungder
„Predigernichtleichtfertig/sonderncumcauflxcognitioneverfahren

OchntesLllch» V d „wer-
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^Verdensolle. Damit nichteinjederungeschickterVagant/ vermit.
„telsteigennützigerAbzwackungundGebrauchderKirchen-Husenauf
„dieCantzelgestatet,oderauchnachLustundGefallenderPatronen,
„eintüchtigerSeelsorger,ohnegenügsameUrsachen,enturlaubetwer-
„de, womitaberderLehn-HerrenGerechtigkeitnichtgeschwächetwer-
de.„ Daß das Cottf!storium sowohl.wiederdievonAdelals un-
edleproccdire,darangescheheniemandenunrecht,wennesEhe-Sa-
chenund andereKirchenHandel betreffe,derenbeymLand-Gericht
wegenvielerdahinkommendenKlagen,nichtwohlgewartetwerden
könne; „deswegendiejenigen,so anöKirchen-Gerichtgeladenwür-
„den, ebensowohlfcor§ürftlicherJurisdiktioncitirctwürden,als die,
„sovorsLand-Gerichtkämen. Wolte dasConsistoriumSachen an-
„nehmen,so dahinnichtgehöreten,sostündeeinemjedenfrey,dage-
^,genzuercipiren,unddarübererkennenzulassen. Solte sicheinSu-
„perintendensunterstehen,dieDiensteundGerichtevondenHufen,
„davon alleindiePachte denKirchenzugeeignetwaren, einzuziehen,
„sogebühredemjenigendersichzubeklagenhabe, solchenFall dem
„Consistoriosürzubringcn,welchesdennnichtwenigerals das Land¬
-Gerichtdarüber,ohneAnsehnderPersonerkennenwürde.„

Da aucheinigevonderRitterschaftsichbeschweret,und da-
vonvor derLandschaftvielWeftns gemacht,daßdieSnperintenden-
ten ihnenctctjtltcbe23cnefiaasoihreVorfahrengestiftet,unterdem
Schein der Vifitationentzogen,undvondemSuperintendentenselbst
zuihremundihrergenossenenVortheilgebrauchtworden:So ward
daraufgeantwortet,daßsolcheFalle hättensollenumständlichspcci-
ficircr werden. Da man aberimdunckelngravamimrte, so er-
weckemandamitdenVerdacht,als wollemangernesolchebenencia
in seinenEigennutzziehen,unter demVorwand, als ftudireen ihre
KinderoderFreunde, oderandereBelehntedavon,sodochhernach
falschbefundenwürde, wovondie Fürstenvieleanzeigenfönten,
wennsiederGeschlechternichtschoneten.WohlvermogendevonA-
bel rissendergleichenKleinigkeitenzufich,diedochfür Unvermögende
gestiftet,welchedarunterleidenmüsten. GOtt aberstraffealsdenn
auchdieadelichenKinder,vonwelchenmanvorgäbe,daßsiedavon
swdircn solten,indemkeinegelahrtegeschickteLeutedarauswürden.
Daher eskeinesogrosseSünde, wenneinSuperintendcnssolches

Lene-
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-Leneticium,sozumildenSachen gestiftet,entwederzurKirchegeleget
oderdemSohn einesarmenPastornzumstudircngegönnet.Doch
woltendieFürstenauchdarobseyn,undsolredas Consistoriummit
daraufsehen,daß einjederPationusseinunstreitiges wofernes
zurechtemGebrauch,nemlichderKirchen-undSchul-Diener oder
StipendiatenUnterhaltungangewandtwürde, undnichtalbercitsin
denenhiebevorgehaltenenVisitationen,durchdieFürsten,ais ober-
stePacronos,ins CorpusderOeconomeieinesjedenOrts, dahines
geleget,geschlagenworden,solteungeschwächtbehalten,undihmun-
erkanntenRechtensmitNichtengenommenwerden.

Weil aberauchüberdas Consistoriumviel unnohtigesund
fastunbefugtesKlagenerregetwerde,sosoltehinführoeinemjedenfrey
stehen,„dersichdurchdaselbstgesprocheneUrtelbeschweretfinde,ans
„L.and-Gcricbrzu appelliren,und feineBeschwerungen,auchwas
„er zuvor ta ersterJnstantznichtdargethanund erwiesen, auszu¬
führen.

?. Die Reichunĝ iltrers und Mahls auf L.andTagen
undbei)MusierliiiF betreffend,sowüstensichdieFürstenzuerinnern:
„daßwievormcchlsdie Landschaftdergleichengefuchet,«IcernarivL
„und wechftlsweiftdieserbeydeneinsgebetenworden, nemlichdaß
„dieFürstenentwederaltemGebrauchnach,dieL.and-Tageim Fel-
„dehalten,oderaber in denStädten derLandschaftfrei)Futter und
„Mahl liefernwolten. Weil sichnundieFürstenschonjüngsterklä¬
ret, dieLand-Tagehinführo,(wo nichtunerträglicheWinters-und
„Wetters-Zeit,oderhochwichtigeUmständedieFürstendaran hindere
„ten) imFeldezuhalten,undsolchesebenjetzogeschehe;sohättensie
„derLandschaftlichenBitt? schongenuggethan;siewärenaucherbie-
„tkj, wennsichMusterungzutrüge,es damitzuhalten,wievonAl-
„tersherlandsittlichund gebräuchlichgewefen.„ (Es warenalso
dieVersammlungenzuLand-TägenundzurMusterunggar nichtei-
nerley,wie andereirrig darausgeschlossen/weil sie in denRerek-
salcn zusammenstehen.)

WegenderCanh«lel).Taxa(bey derLehn-Cantzeley)liessen
es dieFürstenbeyvorigerRefolutionbleiben,undzeigetendaneben
an, „daßvormahlseinemjeden'sreygestelletworden,zugeben,was
„seinguterWillewäre, da dennetliche,wiewohlsehrwenigeeinen

D d 2 „Tha-
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,/Thaler, etlicheeinenGülden,etlicheeinMarekLübisch,etlicheauch
„mw6. ßl.gegeben. EingutTheil aberhättediegefordertenMuht-
„Zettulunabgeholetliegenlassen.,,

Als dieHertzogeauf diepoliccyOrdttnnc; kamen, undver¬
weinten,Dn§dieselbenutimchrotu etlichenStückenalsogeändert,als
tieLandschaftgebeten,sowoltensiegar nichtbilligen,daßdieStäd¬
te Rostock undVL)ls>narwiederdieAnnehmungderFürstlichenPo-
licey-Ordnungprotestiret,indemes eineunlcidlicheMißHelligkeitseyn
würde, wenndiesebeydenStädte was eigeneshaben, undalsodie
FürsiennebendergantzenLandschaftmeisternundüberflügelnwolten,
wobeydieFürstendemNachdenckenunddenRatschlägenderLand¬
schaftüberlassen,ob dieseStädte nichtdurchVerbietung der Zu-
fuhrenzu weisenseynsollen,undverlangtenhieraufeineschließliche
Antwort (Es war aber die Ritterschaftnochlangenichtmit dieser
bereitsgedrucktenPolicey-Ordnungzufrieden.)

HiernächstversprachendieFürsten„wennihnenausjetzigerob-
„liegendenSchulden-Lastgeholfen,daßsieohneunumgänglichegrosse
„Röhl ihreUnterthanenmit GelübdenundBürgschaften hinführo
„gerneverschonenwolten.,,

UberdietLmspcnntgcr, welchewiederdiestarckcnBettler
ausgesandt,war Klagegekommen,daßsiein denKrügenmitVoll-
saufen.SchlemmenundZehren,auchmirBeschatzungderEinwobncr
auf demLandesichalsoaufgeführet,daßzwischenihnenund dcnstar-
ckerBettlern (denensiesteurensollen)keingrosserUnterschiedzuma¬
chen,daherodemHof-Marschallbefohlenward, Erkundigungdar-
überzunehmen,undnachBefindenernstlichzubestrasen.

4. Da bcyAblegungdervorigenLandes-Schuldensichdie
Ritterschaftgefallenlassen,nachRoß-Diensten zusteuren,unddar-
aus mercklicheUngelegenheitenentstanden;indemmancher,derviele
Güter hatte,wenigercontribuiret,dennandere,soihman Vermögen
nichtzuvergleichen,auchetlicheGeschlechterundemtzelePersonenneue
LehN'-Güterbekommen,odervonandernKauss-Pfands-oderanderer
Weifean sichgebracht,aber dochnichtmehr, dennsiezuvor,ehesie
solcheGütererlanget,dienenund helfenwolten; solchesabersowohl
denLehn,Herren,als andernLehn-Leutensehrbeschwerlichwar. weil
nachderBilligkeitgleicheGenossen,auchgleicheBürden tragensolten:
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sohattendieFürstenvonE.ErbarenRitterschaftin DerjüngstenP10-
pofition begehret, aufMittcl und Wege zu gedenken, wie eine gewisse
RichtigkeitderRoß-Dienste,nachdemAnschlageundWehrt derLehn-
Güter imLandezumachen,woraufdieLandschaftsichvernehmenlas-
sen,daßohnezweifelbeydenFürstlichen.CammernundCantzeleyenei-
neMatriculoderRegistervorhandensiynwürden,darauszuersehen,
wiehiebevorei»Jeder belehnetwordenund gedienet. Nun hatten
zwardieHertzogenachsolchenRegisternsuchenlassen,aber es waren
keineaufgefundenworden.DeswegensiederLandschaftanHand ge-
geben,nohtdürftigeErkundigunganzustellen,wennund worin, auch
wievielZu-oderAbgangsan Güterngeschehen?und darnacheines
Jeden schuldigeRoß-Dtenstezumaßigen. In gegenwärtigerReso¬
lution gaben nun dieFürsten zu erkennen,daß dergleichenRegister bey
ihrenCantzeleyen,ihresWissens,nichtvorhanden. Dahero siesich
gefallenHessen,denandernfürgeschlagenenWeg zuerwehlen,um die
Roß-DiensteeinesJeden, mitVorwisse»derLandschaftzumäßigen
nndzuberichtigen.Wobei)dieFürstennöhtigerachteten,vorheraus-
zumachen,„auf welcheGüter und auf wasWeise der Anschlagder
„Roß-Dienstezumachen,ob es nachAnzahlderHufenodernachder
„Aussaat,odernachGeld-PächtenoderüberhauptnachdemWehrt
„desgantzenGutesmitallerNutzunganzustellen.Denn auchznbe-
„stimmen,wievielWehrt desGutesauf einPferd Roß-Diensteszu
rechnen.,, SolchebeydePunctezurRichtigkeitzubringen,begehrten
dieFürstenvonderRitterschaft„aufgegenwärtigemLandtage einen
„Ausschußverständigervon Adelzumachen,die solcheSache mit
„VollmachtgemeinerRitterschaftvordieHand nehmen,«wegenund
„ihr GutbedüncöendarüberdenFürsteneröfnensollen,auf daßalso
„einmahldieselangherogestandeneUngewißheitihreEndschaftgewin-
nenmögte.,,(Es istaberdennochdieBerichtigungsolcherRoß-Dien¬
steniemahlserfolget,obwohldieLandschaftdeswegenin ihrerAnt-
wortVorschlägethat.)

5. Hieraufwurdenauch dieBeschwerden,so einzelePer-
sonenangingen,in dieserResolutionerörtert,dereneinesehrgrosseAn-
zahlwar, wovonwirnurwenigeanführenwollen. HastevonÄtan-
kenburghattesichwiederdieFürstlichenLeutezuMarlin beschweret,

D d Z wegev
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wegeneingezogener4.Hufen,dariner diePacht gehabthätte. Die-
seSache znuntersuchen,wurdenderFürstlicheRaht, Jochim Aruse
zuVerchenrin,Otto Hahn zuGivcry, Hinrich plac undJochim
Kapell, LlmptmannzuSrargard, zuCommisiärienverordnet, des
Blankenburgs Zeugen,aufBeweiß-ArtikelUndFragstückemitFleiß
zuvernehmen,zuewigerGedächtnis.

Hartu?ich,ChristophL.üder,Otto rviprecht, Henning,
Claus, CasparundAchimL^üyorvszumEikhofe) hattenStreitig-
feitenmitdenFürstenwegenderFiycrHeide,welchedieFürstendurch
niedergesetzteRähte,zumrechtlichenAustragdringenwollen,aberdie
L.üyown hattensolchesanzunehmensichgeweigert,unddarüberans
Kayserl.Cammer-Gerichtschonvor 12.Jahren appelliret,wo dieSa¬
chenochrechtshängigwar. Daher dieFürstenhievonschrieben:es
sei)„unvonnöhtengewesendieseSache voreineErbareLandschaft;u
„dringen.,.

In demFürstlichenDorf 2llren-(Sarywar einKüstergewe-
sen,NahmensSeverin Hclmich,dieserErtz-Bösewichthattedaselbst
dieGerbe-Kammererbrochen,undalleswas darinverwahrlichnieder-
gesetzet,sogutentheilsunmündigenKinderngehöret,herausgestohlen,
daraufer flüchtiggeworden,aber vorherdas gantzeDorf angesteckt,
und zuGrundeausgebrant. Die Fürstentrachtetenihmnach, und
brachtenihnimAmptVnkorvzumGefängnis. Er brachaberin der
Nachtaus, undentkam. Ob nunzwar seineUebelthatbereitsüber
einJahr imLandewar bekantgewesen;sogabihmdochClavcsRog«
gensack,einHausmannzuDetershagen, UnterschleifundHerberge.
ESkamderAmptmannausFürstl.Besehl,in derNacht inRoggen-
facksHauß,denKirchen-DiebundMord-Brennerzugreifen.

"Aber

erwar nichtmehrda, sondernRoggensack hatte ihn weggebracht,
daherderAmptmanndiesenmitnahm,sichderUmständezuerkundi-
gen. L.evinMoltke, welchemDetershagen zugehörete,machteaus
diesemVerfahren desAmptmannsein(Zrsvsmenan dieLandschaft.
Die FürstenstelletessdaraufE.E.LandschaftzurErkentnisanHeim,ob
derAmptmannrechtoderunrechtgethan? Von CevittMoltken aber
begehrtensie,dieStrafe, welcheRoggensack durchdieRcception
verwirckct,vonihmeinzufodern,und denFürstenzuzustellen.

Curt
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Cmt von derL.ühezupanyorv, hattesichbeschweret:daß

dieFürstl.Beamptenzu2)ukorv, unterAnführungdesHauptmanns
daselbst/̂inrich Magnus prcen, ihnin seinerJurisdictionC'ingrif
gethan; indemsieGerichtgehalten,als einBauer vonCrempineinea
Fürstl.Unterthanen,ausseinemFeldeerschlagen.Die Fürstengaben
daraufzumBescheide:der Todfchlagseyaufd« Land-StraUn ge¬
schehen,„weildann dieGerichteaufallenLand-StrasseninFürstlichen
„Regaliengehörten,und derhohenObrigkeitdurchsgantzeLandzu-
„ständigwären; sohättedenBeamptennichtandersgebührenwol-
„len./, Der von der lube abermeinte,es sei)derMord nichtauf
derLand-Strasse,sondernin einemFeld-Wegegeschehen,welchesdie
Landschaftin ihrerabgegebenenAntwortdenFürstenvermeldete.

Einrieb Passov?zuZidcrichmeinteeinRechtan Scblakcn^
dorff zuhaben. Die Fürstenverordnetendarin zuLommij^aricn/
denAmptmannzuL.upze,ChristopherHagenorv, unddenAmpt-
man»zuDobbertiii, Jochim von derü.ühe.

Die Scrahlcndorffen zuGoldebee hatten eineRechtferti¬
gungwiederdenHcrtzogJohann 2llbrcchr, am Kayftrl.Cammer-
Gericht. Der Hertzogmeinete,baßer ihnendazukeineGelegenheit
gegeben,wolteaberauchnun, daßsiedenWeg gehensollen,densie
einmahlerwählet.

Oswald vonDorn zumReberge hatte Klagewiederdie
Fürsten, wegeneinesKampAckers,sozumFürstl.HofDredenfclde
gelegctworden. Die FürstenverordnetenihrenRaht, AchimRie-
den zuSchönhauscn, denDbßov undProfcflbrzuRostock,Fride-
richHeine,denAmptmannzu^cuenÄukow, Hinrich Magnus
prcen, undgedachtenAmptmannzuStargard, Jochim (Lapellzu
Coinmisiarien,deswegenZcugen-KundsMftvonHeydenSeiten auf-
zunehmen,unddieSache darnachzuentscheiden.

ZxoncHahn hattemitHertzogeUlrichStreit, wegen2.Hu-
fenzuZüorv. HlevonsolleaufdessenferneresAnregen,Erkundigung,
zurAbhelfungderSache, angestelletwerden.

Die Strah'.endorsscn zu Z^rankorvundTrampze hatten
StreitigkeitwegeneinesgeistlichenLehnszuGrevismolen, solchezu
untersuchen,wurdenderDom-DechantzuSchwerin,Jochim

pers^
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pcrsnorv und der Naht HubcrcSieben, zuCommttfaron ver¬
ordnet.

Diepeccateln zulvcissiem undVlomenhagen, sprachen
dasFeldAlmyken.imAmptGrrcliy an, welchesHertzogJohann
AlbrcchcschonseitseinesVatcre Zeither,geruhigbesaß,undsichda-
her„nichtschuldigerachtete,seineneigenenBesitzstreitigzumachen,
„undsichin extrajudicialDifputationundCommisüoneinzulassen
erbotsichaberzumschleunigenrechtlichenAustrag, da DemHertzoge
nichtzuwiederseynsolte, an was Ort diepcccaccln ihnbelangen
wölken.

Cnrt undDcgcner,Gebrüder,derRestorffcn zu 2)oly und
Z^riyow, hattenStreit mitdemAmptL.üpz, über unterschiedliche
Puncte,da dieRestorffenanfänglichgeklaget,aber auchdas Ampt
eineReconvL'ntions-tsiciQeangestellethatte. DieseGebrechenin der
Güte beizulegen,wurdenderFürstl.Naht, Georg Äelorv zu2>ar-
gorv, derDoÄorausRostock,FridcrichHeine,undderZlmptmann
zumGoldberge,ChristophIasmund zuCommisiärienclepuriret.

Hmticb Qcbcncnbcrgzû raucninarck,beschweretcsichüber
dieBeamptenzu2)ukow undCriviy, wegendesHofesMcisken-
dorff und hohenStrassen-Gerichtö,auchandererIrrungen. Der
Dom-DechantzuSchwerin,Jochim )Vopcrsnow, derAmptmann
zuLÜpz,ChristophHagenorvundJohann Crammon zulvoscrm,
wurdenzuCommisiaricnverordne?,allenIrrungen nachBilligkeit,
jedochaufFürstl.Ratification,abzuhelfen.

Diepenycn zuRcdefin, Bralsdorff. Scharbow, Besen-
dorff undNuykorv, hattenmancherlei)Irrungen mit denBeamp-
ten zuSchwerin, wegenderJagdt undans andernUrsachen,auch
das Amptwiederumgegenihnen. Diesegütlichhinzulegen,ward
derHof-Marschalck,HinrichÄelorv, O.FricderichHeineund(!)cro
VOackerbarchzuCominisiärienernant.

Diedericdpic£ zuZnlorv, woltedieFürstlicheUnterthanen
zu^Viyin zuZwang-GastenseinerMühlemachen,abersolcheswaren
»dmdieFürstennichtgeständig,weildieXViymscbenbisheronurwil-
kührlichnachZülon?gemahlen, pleß beriefsichdarauf, weildie
Vviyinscbti»schonüberzo.Jahr dahingemahlen,aberhieraufward
geantwortet;diesesschlösseebenalso,als wennJemand seinenNach-

baren
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barenzwingenwollein seinemOfenzubacken,weiler schonüberzo.
Jahr daringebackenhätte; „indessenwollendieFürstenhierüberger>
„neeineunpartheyischeErkentnisdulden;weilsienichtgemeinetwa¬
ren,Jemandendas Seine wissentlichundvorschlichzuentwehren.,,

Weil auchauf demjüngstenLandtage abermahlneueGra-
vamina übergeben waren, womit nur wichtigere Sachen aufgehalten
wurden;soward indieserResolutionaucheil!gemeinerBescheiddes-
wegenangesüget,wieer hierfolget:

BescheidderHertzogeJohannAlbrechtundUlrich,
dieBeschwerdenderprivat PersonenaufLand-Tagenbetreffend,

vonAo. 1572.
Otts auchfernereinErbare Laudtschaffr,etzlicheneuevermeinteGravaminavott
<A unterschiedlichenprivatPersoneilübergebenundwirdannvormercken,daßsol-
cheszudringlichenKlagensfa|i Feinmaßnochendewerdenwill, sonderneinJeder
mittaltenverlegenennndtzumtheilsankenSache», dieer zuvorbeyUnszumfbcrl
niegesucht,zumtheilauchrechthangigodererörtert̂ ind,zumtheildermassengeschaf¬
fen,daßbilligdamitgeschwiegenwerdensolte,aufdieBaue kompt,darübergleich-
wollauffdenLandtagenndiegntteZeitvergeblichverlohrenundzugebrachtwirdt,und
alsoumbfünf,achtoderzehnKlegerwilleneinegantzeLandtfchafftmitschwerenund
dochunnützenUnkostenliegen»undverharren»mußundnichtdasHaubttwerck,dar-
limmanzusammenkommenist, angegriffenwird, sondernprivatgeringschetzigeNe-
l>e»HandeltraetiretwerdenunddurchsolcheVerursachungimmerdareinLandtagk
aus demandernerwechstundohneFruchtabgehett;So begehrenwirhiemittgne-
diglich,es wolleei»ErbareLandschaffthinführodenJenigen,soalsoneueKlagener¬
wecke»,unders.'gen,dieselbigean unsvorAlle»Dingenzubringen,undgemeinen
Landschafft'znAnffhalt»ndVerzugkgrosserwichtigerundnotwendigerHe»dell,da-
mitt zuverschonen.Denndawir ordentlicherweisedarümersuchetwerden,wollen
wir menniglichzuallergepnrmidpilligkeidtzuverabscheidenwissen,das vonunnot-
teilseinsoll,EineErbareLandschafftauffdenenzusammcnkünfftendeswegenanzulauf«
fei;undzubemühen.

Das XIX. Lop.
ErledigteBeschwerdenderStädte.

§, 1. Der L.and-Stadte lNLgcmcm.
2. Der Seadc Güsit'<?n>.

TchnrcLSuch. Ee z.Dev
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z. Der StadrRostock :»nd des iDcfrere daselbst.

4. Der Stadt Wismar. Schluß der Refolution.

NachdemdieBeschwerdendes Adels möglichsterlediget,auch
> »nanchemseinunbefugtesQuerulircnverwiese»war; indem
^ dieLandes-FürstensowenigvonihrenRechtenvergeben,als

Ändernetwasnehmen wollen: so folgtennun in der Hertzvglichen
Refolutionauchder@tctdteGravamina.Die Land-Städtegingen
hiervoran, diefebeschwertensichsehr,daßwiederdenInhalt derPo--
ttcey-OrdNlliigallerlei)Vorkäufereyengetriebenwürden,da balddie-
scrbaldjeneraufdemLandeherumlaufeundwegkaufe,was sonstder
Land-Mannzum algcmeinenKauf in die Städte bringenwürde.
Hieraufward ihnengeantwortet:siesoltendiePersonennahmhast
machen,sodergleichenVorkaufereyentrieben,sosoltensie,nachMaß--
HebungderPolicey-Ordnungernstlichundunabläßiggestraftwerden.

Die Marek Brandenburg sei)dergestaltgeschlossen,daßkei¬
ner vondenMarckiscbenttnterthanendürsteKorn nachMecklen-
bürg fahren,oderBier aus DicfcmLandehohlen;ja es dürftenauch
dieMecklenburgerselbstnichtBier nachderMarek bringen,dadoch
dieMarckecsonstallerlei)Gewerbehierim Landetrieben. Wo ein
Mecklenburgermit solcherAbfuhrbetretenwürde,demnahmendie
dazubestelleLand-Reuterallesweg. Da dochausMecklenburg so
vielanKorn,Weh undanderndergleichenWaaren nachderMarek
gefahrenundgetriebenwürde, daßdieMecklenburgischeStädte,
Mangeldaranleidenmüsten. Hieraufwar dieRefolution: dieHer-
tzogehättenschond. diesesJahres, dasAusfahrenundAustrei-
den,wieauchdieAbholungdesBiers aus DerMarek, unddasMah¬
len auf denMarckiscbenMühlenmitErnstverboten, wollenauch
darüberhalten,bis derChurfürstvonBrandenburg seinVerbot an-
dere, oderanderedenMecklenburgischenLandenunschädlicheMittel
daringefundenwürden..

ZudenAlopp-Iagdten hattenbisherdieFürstl.Jäger Leute
aus denStädten nachGefalleNaufgeboten. Nun aberwardverord¬
net: daßallesolcheJagdlen mifhören solten,nur alleindieschuldige
Schwein-Jagdtausgenommen,(welchedochauchmitderZeitaufge-
hörethat.) Ueber
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UcbctDieFürst!.Dienerward geklagt,daßsiedenStädten

Wagens abtrotzeten,dieKnechteschlügen,wennsienichteiliggenug
führen,hernachmahlsaberwederMenschennochVieh, Futter und
Mahl gebenwölken. HieraufbegehrtendieFürstenvondenStäd-
tcn solcheDiener ausdrücklichzumelden,sowöltensiedieselbender-
Massen strafen, daßIederman ihrMisfallen an solchem Betragen spü¬
ren solte.

Wenn dieFürstendieAblagen'»denStädten bezogen,s»triebdas Hof-GesindeeineübermäßigemutwilligeVerschwendung,
und dieOKcieis(Hof-Bedienten)übersetztendieBürger. Als die
Städte hierübersichbeschwerten:so befahlein jederFürst seinem
Marschalckschriftlich,ein fleißigesundernstesAussehenhinsührozu
haben,daßdieStädte nichtvondenOfficiersübersetzt,nochvondem
Hof-GesindeunddenJungenVerschwendunggetriebenwerde.Denn
ebenumdeswillenbekämendieHof-AemptereineVerehrungvonden
Städten beyAblagern,umdaraufzufehen,daßallesdestosparsamer
zuginge,undlleberflußnebstallemMiebrauchderGabenGOttes ver-
miedenwerde. Solte Jemand hinführodawiederhandeln,derfolte
durchdenMarschalckernstlichgestrafetwerden.

2. Die Sladt Güstrow beschweretesichinsonderheitüber
grosseSchuldenundArmuhfvielerLeute;diegutenVermögensge-
achtetwürden,treffendesAbendsimfinsterndasBrodt vor denThö¬
ren, durchihreKinder, betteln. Die Fürstenantwortetendarauf:
es fty nichtwohlzuglauben,daßdieStadt soltein schwerenSchul-
densitzenoderUrsachedazugehabthaben. In Betracht,daßsievon
demFürstlichenHof-Lager,Vorbescheiden,Reichs-Tagen,Umschla-
genunddergleichenstattlichenZusammenkünften,guteNahrunghat-
te; wie dennauchdieBürgerschaftdafelbstnichtab, sondernzunäh-
me, undvieleneueGebäudeaufgesühret. Die Armuhtseydenbiß-
herigentheurenZeitenzuzumessen,undfündesichnichtalleinin Gü¬
strow sondernauchin andernStädten. Es laufeaberauchinGü,
sirow viellosesGesindelsmit unterdenrechtenArmen. Diesebet-
teltenBrodt, welchessiefürdieJagd-HundederBürgerverkauften.
Wenn derStadt-Raht bessereAufsichthätte, sobedürfteesdieser
Beschwerdenicht. Durch dieungleicheAnlagederLand-Bede,als

E e 2 welche
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welcheauf dieGiebeloderHäusergeschehe/würdendieUnvermögende
nocharmergemacht,indemderArmesohoch/als derReichegeschähet
würde. Man sollehmsühronachdemWehrt derGüter,undnichtnach
AnzahlderHäuser,dieAnlagenmachen. Daß dieKrügerauf dem
Landselbstihr Bier zumVerkaufbraueten', auchauf denDörfern
allerlei)HandthierungundKaufmannschaftmit Mültzenund an-

„dern gebrauchtwerdensolle,worüberdieStadt unumgänglichzu
.„Grundegehenmüste,„ solchesseynichtalleinder Policey-Ord-
nung zu wieder, sondernauch der ergangenenConftitution vom
Bier^brauenundSchencken. WelcheklareMassegäbe,wessendie
Städte wiederdie Uebertreterbefugtwären-,worübernur dieGü-
sirorvcr zuhaltenhätten, dieFürstenwölkensiealsdenngnädiglich
dabei)schützen.DieseStadt hattesichauchüberdievielenDienst-
Fuhrenbeschweret,welchesiedenFürstenthunmüsten,aberdieFür-
stenantwortetendarauf, solcheFuhrenwären einealteGerechtigkeit/
welchesienichtaufgebracht. Den Mißbrauch,welcherdaruntervor-
ginge,woltensiestrafen. Wir habensolcheFuhrenöftersdrobenun-
ter denNahmenangariasundparangariäsgefunden.

UeberdenSupcrtntcndcnrcn I). Conrad Lcckcrn hatte
dieStadt sichbeschweret,daßer ihre Fischereybei)demDorf Gu¬
ten), und in der Stadt-See und Gewässernbeeinträchtige;dar-
auf war dieAntwort:er soltedeswegendesSuperintendentenBe-
stallungnachgesehenwerden, als woraufer sichbei)diesemKlage-
Werckbezogen,daraufdieFürstensichmitbilligemBescheidewolten
vernehmenlassen.

z. Die Stadt Rostock hattesich,wievorhingezeiget,sehr
hochbeklaget,daßsieihresUnvermögenshalber,nichtszuderü.and-
3>ulfcerlegenkönte. Es erbotensichalsodieFürsten,siemit dieser
Besteurungzuverschonen/dagegenaberwoltensiedieFürstliche2lc<
cisewiederzusichnehmen,als welcheder FürstenVor-Aelternden
Rostockcrnnur aufgewisseJahre vergönnet,welchevorlängstihre
Endfchasterreicht.

Die Baurcn des Clostcrs zumH. Creuy daselbst/hatten
sonstihreL.and-Bcdean das AmtSchwan abgegeben. Aberder
Naht zuRostock hatte besohlen,solche2)cde hinführodemProbst
des Clostsrs zuzustellen.Der Amtmann von Schwan schickte

darauf
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darauf seinenKüchenmeisteran diePncrin desClo>tcrs,siedeewc-
genzubesprechen.Diese aberwicßihn an denRaht als auf des-
senBefehlsolchesgeschehen.HertzogUlrich, alSAdminiftratofdes
Stifts Schwerin / hatteeinbesonderesWreress ân diesemCloster,
undbeydeLandes-HerrenwölkendenJungfrauendarinnichtgestat¬
ten, daßsiesichderJurisdiktionund demPatrocinioderLandes-O-
brigkeitentziehen,oderderFürstenRecht demNaht zuRostockzu-
wendensotten. Die Closter-Jungfern also zum Gehorsamzu
dringen,hatten ihnendieFürstendenSprenger See einziehenlas¬
sen,woraufzwardieL.a,»d-DcdewiedernachSchwan war entrich-
tet, aber dennochdergedachteSee nichtabgetretenworden. Hier-
aus.machtennun die Closter-Jungfern eineBeschwerdean das
Land, welchesauchsolchedenFürstenvortrug. Die Fürstenant-
wartetendarauf: „Es feintdieClostcr-Iungfrawen sonstauffihrer
„gefasten,und vomRadt zuRostockihnencingebildettenRebellion
„undWiederfpenndigkeit,bis auf heuttegeplieben,unsermgeordnet-
„tenProbst auff desRadts Auffiviegelnnaus eigenermachtseines
„vonnuns empfangenenAmptSendfttzt,und einennandernan des-
„selbigenstelleungeachtetunsererernstenbepote,aus frevellundmuht-
„willigesgefallens,gefetzt,undmeinendenRadt zuRostockalleinvor
„ihreObrigkeitundPatronenzuerkennen,und uns solchesRechten
„und Gerechtigkeitde faäo zu endfetzenn,wiesolchesnotoriumund
„Landkündigist.„ Die Fürstenthatenhinzu,daß siehiedurchbe-
wogenworden,nichtalleindenSprenyer-See an sichzuhalten,son-
dem da dieCloster-^ZungftrndenselbenmitGewaltfischenwollen,
ihnendieWade ( das grosseFifcher-Garn)̂ bzupfanden,unddenUn-
terthanendesClostersim Amt Schwan verbietenzu lassen,ihnen
diePachtezugeben; wobeyes auchdieFürstenlassenwürden,solan-
gedieJungfern in ihrerRebellion,MuhlwillundUngehorsamver-
harreten, undsichwegenEntsetzungdes Probstes mit den Fürsten
nichtausgesöhnet.Würdensieaberumkehren,dieFürstenvor ihre
ObrigkeitundPatronenerkennen,deneigenmächtiggewähltenProbst
wiederabsetzen,und desClostersVerwaltungdemFürstlichenauf-
tragen; sowölkensiel)auchdieFürstengegenihnenunverweißlichver-
halten. Mit welchemErbietendieLandschaftwürdefriedlichsevn,
undnichtfernerin dieFürstendringen,sonderndieCloster-Jungfem

Ee z zum
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zumschuldigenGehorsamin Untetthanigkeitanweisen. DieseBe-
schwerdeward nachso. Jahren nochgereget.

4. Von ^Vismar schriebendieFürsten,daßdieStadt kci--
neneueGravaminavorgebracht,sondernnur diealtenwiederholet
Hütte,daraufsieschonAblehnungerhalten. Es köntenaberdieFür-
stensowenigderStadt lLVismarals Rostock geständigseyn,sich
in diesenundandernSachen, von dergemeinenLandschaftabzuson-
der». Solche gesamtê .elolurionward mit folgendenWorten be-
schlössen:

Dem allennachundweil!überdenalgemeinengeklagttengrava-
minibusnunmehrdermassennrichtigeerklerunggeschehen,das
wir nichtbchndenkönnen,was weiterdarüberzurbilligkeitzu
suchen; desgleichenauch über den sonderbahrenngeklagtten
mangellnundbeschwerungen,nachGelegenheiteinesjedenfalls
gleichmeßigeVerabscheidunggetroffen,unddenndieUmstenn-
deunsererobliegendenSchulden undTrancksalsalsogeschafft,
daßöicfc(bt£CeinigeStunde,nichtlengerwollennochkönnenVcr-
zugkleiden,wiesolchesin unsernvorigen»zusechsunterschied-
lichenmahlengeschehenenFürtragengenugsam,undnachaller
leng angetzeigtund dargethanworden:Als istnochmahlsun-
sergnedigesundeusserstbegehrent:Es woltesicheineErbare
Landschaftohneweiteredifficultirungund Bedenck-Zeitgegen
Uns derMittel undWege, wie uns schleuniggeholsfennund
gerahtenwerdenmöchte,ausdißmalvernehmenlassen.

Das xx. .Cap.

Von dcsLandesBcyhülft.
§, 1. iLs wird Anstaltdazu gemacht.

2. Wegen der bisherigen Beschwerden wird noch etwas
erinnert.

z. V0cr 5» solcherHülfe mir beytranen soll.
4. Die Hülfe wird auf 400000 fl. bestimmet,
f, VQic solche zusammen zu brmncn.

Die
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Cg^ie Stande nahmenbieRefolutionein,und berahtschlagtensich

'3
J überdieselbesowohl,alsüberdieangehörte?ic»posirwn.Es

geschähesolchesauf demIudenberg nachaltemBrauchun-
ter ihrenGezeiten,wiedieUnterschriftihrer hieraufgegebenenAnt-
wort zeiget,als welchemit diesenWorten beschließet:

A&um auffm Judenberge vorm Sternberge, Freytags mich Trini¬
tatis Anno 72.

Die LandschaftgingsehrernstlichzuRaht über dengethanenVor-
trag. Die VertiefungderFürstenbedauretesie,dieErschöpfungdes
Landeswüstesie. EndlichmachtesieeinenAusschuß,welcherüberle-
gen solte,wievielundaufwasWeisezurBeyhülfeaufzubringen.Hie-
zuwurdengenommendieLand-RähteJoachim 2xrusczuVercden-
ein, L.ürl?eÄasieriy zuL.ül)borg,Jürgen Äelorv zuJargon?,
wieauchJoachim Wopcrsnov?, Dom-Dechantzu Schrverin,
DicdericdvonPlcj'stzuZüiorv, im AmpteGrernberg, Iol)t?nik
L.tnstoro,dieBurgemeisteraus denStädten Rostock, Wismar,
Parchim undNeu-Brandenbl»rg, desgleichenderLand-Marschall
Clarvs L.üyorvaufEikhoff. x) NachlangerBerahtschlagunger-
folgtedieAntwort,welcheanHub:

DurchleuchtjgeHochgebornegnedigeLandes-FürstenundHerrn.
NachdemwirE.F.G. gnedigeMeinungundbegeren,undwas
sieuns mehrdiesesausgeschriebenenLandtagsvortragenlassen,
angehöret,verlesenundüberwogen:sohabenwir daraufeinhel-
liglichenbeschlossenE.F.G. wiederumnachfolgendeunterschied-
licheandtwordtundertheniglicheinzubringen,und dieE.F.G.
vonuns gncdiglichvermerckenwollen.

In derAntwortselbstbatendieStände zuförderstdaßdieLand-Rahts-
Stellen völligmögtenbesetzetwerden,wieihnenschonam 2?.Klart*!
versprochen.Was wegenderClöstervorgefallen,habenwir droben,
da wir vondenClösterninsonderheitgehandelt,schonancieführet.

Beym (lonlistoiio hättederAdelgernemehrals einePerson
gehabt,worübersieendlichkeineerhalten.

DieRostockcr wiederhohlten,was sieschonam 25-,Martiizu
Güstrow vorgetragen, daßdas ConfiftoriumihrenPrivilegiisunD
Gewohnheitenzuwiederwäre.

Auf

t
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AufL.and-undMustcrlings Tagen, wennsieinStädten ge»
haltenwürden,bat dieLandschaftnochmahl:ihnen,alter Gewohnheit
nach,Futter undMahl zureichen.

Die Canyele'x-Ta.rtmvZteschriftlichverfassetund publiciret
werden.

Wie dieLandschaftauf den 2Uttcul vonderPoliccyOrd-
mrng kam; soschriebsie „daßnachkurtzerErsehungderselbensiede-
Kunden,daßnochmahldarinetlicheundgrosseMangel,folglichsieso
„nichtvondenStänden anzunehmen,wiesieabgedruckt,undsollen
solcheMängelin fpecieangezeigtwerden,dahersiediepubiicsrion

„undLxecunonderselbennochzurZeitverbaten.,,Rostockundr^iö-
mar woltenüberallsolchePolicen-Ordnung nichtannehmen,soviel
ihrStadt-Regimentbetreffe.Die übrigeLandschaftaber ernantege-
wissePersonen,welchesamtdenen,sodieFürstendazuverordnenwür¬
den,solcheOrdnungaufsneueübersehensotten. DiesePersonenwa¬
ren: Jochim Riebe zu Galcnbcke und Schonhausen, Achim
Halberstadt 511ALuttenBrüey, XVcrnerHane zuBasedow, Jo¬
chim^.ruse zuVerchenrin, L-ndekeBajscviy zuL.ühborg, Ge¬
org Below zu?»argow, Dicderich plesie zuZülow, HansL.m-

stow zuVelll'N/Claus vonOldenburg zuGremmelm, Oswald
von Dorn zuRehberg, Jacob Holjiein zuAnkershagen, Jo¬
chimCramon zuXVoserm,HinrichMoltzahu zuArendshagen,.
Hans vonBülow zupocrenr, Claws L.üyow zuEickhoff, Ge¬
org von der L.ühc zuDolgow, Barrelr L.:nstorvznCobrow,
AchimI^oßbade zuTorgelow, Matthias ViereckzuRosscviy,
Cure plcssezu Damshagen, Vtckc von Bülow zuHarkensee,
Christoph Penn zuRedcsicn, Gerd Beehr zuZTlustrow,Curc
Restorff zuLolye, Werc L.auyow zuL.eviyow, und die von
Städten Parchim, Güstrow, Brandenburg, Malchin; wiesol-
cheöallesin denLand-TagsActenzufinden,derenOiiginaliazuRo¬
stockausgehobenwerden.

2. Es wurdenaberin dieserAntwortnichtalleineinigealte
Beschwerdenwiedcrhvhlct,sondernes kamenauchnochneuehinzu.
So klagteinsonderheitdas Stadtlein Tcßin: daßderAmtmannzu
Gnoycn, obgleichschonöftersdarüberBeschwerdengeführet,noch
»ichtaufhöre, seineigengebraueteöBier ihnenju zuschicken,sosie

trin-
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frmcfenundausschenkenmüsten,wodurchihreNahrunggestopfet
werde, welchesdieLandschaftgantzlichabzuschaffenbat, weilesdoch
andernverbotenseynsolle. UebcrdieEinspänniger,die aus müs-
siggehendeLandS-Knechteund starckeauslandischeBettler achtha-
densollen,ward geklagt,daß sieim FmstenchumWendenund im
Stargardischengar nicht, undauf desAdelsGüter sparsamkämen,
wobei)sichderAdelerbot, solchenEinspänniger»,im Fall derRoht,
mitHüls undAblager alle guteFederungzubezeigen. Christoph
und2)erend dieDitten batenum unpartheyischeund derSachen
verständigeLeute,ihnenzumRechtzuverhelfen. Den Penyen hat-
teli dieBeampte ihreGüter eingezogen;weilnun in derFürstlichen
Refoiucionverheißenwar,daßzurUntersuchungdervonbeydenSeiten
geklagtenSachen eineEommißionsolteangeordnetwerden;sobaten
diePcnyen, dieGüterihnenentwederzurestitnirenoderauchin^-.
queflrum, zumBesten des gewinnendenTheils zu nehmen. Die
Städte Parchim, Grabow undNeustadt, samtJochim -Halber-
siadt undCurdt Restorf zumÄoly, beklagtensichhöchlich,daß
siezuGadebnschvoneinemjedenMagen mitHopfen,einenhalben
Thaler Zollgebenmüsten,da es vordemnur Pfennige gewesen.
Die Stadt Z7?cn-Vrandenburgbeschweretesich,daß,wennvorzeiten
dieFürstendasAblagerbeyihr genommen,sowärendieUnkostenda-
zuaus einerMühle,dieVierraden Nluhle genant,gereichet,welche
MühledasGeschlechtvon Aschengehabt. JetzohattendieFürsten
solcheMuhleunddieStadt dennochdasAblager. DieStädteRib-
ttiy undSchwerin, diepresicntinen zuPrestcnrin, Sriten und
XVeirendorff,wieauchHenning &obm zuGollm, hattenebenfalö
mancherleyKlagen,welchedieLandschaftannahm,und denFürsten
übergab,auchum abhelflicheMassederselbenanhielte.

Für dieCloster-Ordmmg, sodie Fmsten fertigenlassen,
dancktedieLandschaft. Die EinrichtungdesOeconomieXVesens
daselbst,trugsiedemAusschuß,sozurRevision derPoliceyOrd-
ttnng gemacht,mitauf; stelleteauchdanebenvor,daßsiezwar,dem
HertzoglichenBegehrengemäß,sichbei)Privar-Gachen nichtgerne
wolteaufhalten,weilaberdochnochimmerMängelvorgefundenwür-
den,welcheeinstheilsvieleJahre her,unerledigtgestanden,unddoch
dieErledigungsolcherBeschwerden,auf Land-Tagendervornehmste

Zehntes F f Haupt-
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Haupt-Punctsey; soFöntensienichtumhin,zuwiederhohlen,daßdas
FürstlicheVersprechenum Land-undHof-Gerichts-Rähtezuverord-
neu,nochnichtvolzogen;derPunct vonReichungFutters undMahls
aufLand-Tagen,dieBestellungdesConfistorial-Gerichtes,dieAuftich-
tungderPolieey-Ordnung,dieEinantwortungderCiösterundandere
Dinge mehr,nochnichtberichtiget.Sie, dieLandschaft,hatteihrem
vorerwchntenAusschußausgetragen,allesolcheStücke,mitdenFürst-
ZiehendazuverordnendenPersonen,ohneAufhältundsonderlicheUn-
kostenzuvergleichen,batenaberauch- daßihnendieFürstenzusolcher
HandlungwoltenFutterundMahl reichenlassen. Es wärenvielen
vomAdelihreGütereingezogen, und köntensiesich,nachkündbaren
RechtennichteherzumiudicialijchenoderextrajudidalischenProceß
einlassen,bis diewürcklicheReftitutiongeschehen.Etlichedavonhat-
ttn sichan dasKayserl.Cammer-Gerichtgewandt,womitsieabersich
unddieHertzogegerneverschonetgesehen. Waren gleichalleGrava-
minanichtliquida, so föntendochdieIiquidazur völligenEndschast
befördertwerden. Danebenbat dieLandschaft,dieBeschwerungen,
welchennunihreMaaß undOcrtenmggegeben,um künftigerNach-
richtungwillen,zuverfassen,unddarüberfchristlicheUrkundaufzurich-
ten,auchsolcheJHCotulderLandschaftzumUebersehenanzufügen,in-
sonderheitaberderselbenzuversichern,„niemanden,wes Standes er
„auchsey,ohneordentlicheLimrion und unverhörterSachen, zube¬
schweren,oderdas Seine einziehenzulassen.,,

z. HiernachsterinnertensichdieStände, was sieimJariuario
diesesJahres, wegenUebernehmungderFürstlichenSchuldenverspro-
chen,underkläretensichsolchemVersprechennachzugehen,folglich„ih-
„rerLatides-Fürstenobliegendesaus unterthänigerwahrerTreu und
„Zuneigunganzunehmen,,batenaberauchdievorigenReverlalesbes¬
serzubekräftigenundzuerneuren,einegewisseNorul darüberzuser-
ligen,und denStanden zumVerlesengnadiglichzustellenzulassen.
Ferner,daßzudieseralgemeinenLandes-NohtauchmänniglichHülfe
leistensolte,undniemanddavonausgezogenwürde,nichtderFürsten
eigene,nochauchihrerHerrnBrüderChnsiopher undCarl, Aemp-
ter,Bauren undalleandereStände, nichtdieFürstlicheundderAde-
ÜchenWütwennenLeib-Gedinge,nichtderauswertigenPralatcn zu
Havelberg undRaycburgGütsr CommendenundCapmul, nicht

die



^->--57-.MecklenburgsOrdnungen. 227
dieGeistlichen,sowenigin denStädten als auf demLande,sondern
daß auchdazugebenselten„dieSuperintendenten,FürstlicheRahte
„undDiener,Kirchen-Diener,Prädicanten,Küsterund andereKir-
„chen-undSchulvcrwandten,Oeconomienunddennsonstalleandere
„UnterthaneundSchutz-Genossene,soHandelundWandel trieben,
„es seyan Handeis-Leuten,Schäfern, Hirten, Schmieden,Pacht«
„Müllern, einjedernachGelegenheitund Vermögen;,, desgleichen
auchdieStädte RostockundvOismar zuihremgebührlichenTheil.
Die BeytreibungundAnwendungdieserHülfe,woltensichdieStan-
devorbehaltenhaben,undwas siedamitbezahlet,denFürstendurch
angehändigte(ßLmtuoctenvorlegen,auchwas sonstnochaus Fürstli-
chenundappanagirtenÄemptemrückständig,das soltein dieseHülfe
miteinfließen;worübersiesicheinenohtdürftigeUrkunden denFür-
stenausbaten,undhiemitbeschlossen.

DenHertzogenwar dieseAntwortzwarangenehm,aberwe-
gendesBisthumsSchrverm gab es vielBedenckens,dennHertzog
Ulrichhatte derRitt/rschaftunddenStädten daselbstAo. is6z. d.
13.Febr.wiedrobengemeldet,dieVersicherunggegeben,daßsienach
einmahlgeschehenemBeytrag vondergleichenAnsinnensollenbefreiet
seyn. Der HertzogUlrichüberließalsodenLand-Ständen, was sie
beydemStift würdenauswürfen können,,als welchesihmnichtzu-
wiederseynsolte.

NachdemdieserLand-Tagbis in denviertenTag gestanden:
soreisetenam?.^unü, vieleausdemAdeldavon,welchesaberdie
Landes-Fürstensehrempfunden. IndessenwurdendieLandes-^»
vaittin;»,soaufsneueübergeben,dennocherlediget,unddieRefolutio-
nes, sodarüberergangen,demL-and-MarschalekimN?endtschen
zugestellet.Was aberdieseroderjenerPrivatusfürBeschwerdenhat¬
te,das wardzurgerichtlichenUntersuchungverwiesen,wozuniederge-
setzteRähte soltenverordnetwerden. Die Policey-Ordnung wolten
dieHertzogeanfänglichnichtnochcinmahlübersehen,und verbessern
lassen,dvchwilligtensieendlichdarin,weilabernur wenigemehrvon
denStänden zugegenwaren; so mustezurVollziehungdes bisher
abgehandeltenabermahlseinneuerLand-Tagangesetzetwerden.In-
MischenverordnetederHertzogUlrichseinenSecretariumJohann
vonHägen, einerKirchen-VisitationzuStcxnherZ beyzuwohnen,

F f 2 dessen
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Sessengehaltenesl'rowcollllmnochvorhanden/ und vonseinenFleiß
zeuget.

4. Hieraufward der 2,Julii, als Maria Heimsuchungs-
Fest,zumLand-Tagebestimmet/ da dennHertzogJohann Albrechr
selbstwiedernachSternberg kam,y) undwardnunfestgefetzet,daß
das Landannochfür dieHertzogeviermahl hunderr tausend Gül-
den (nachdamaligemGelde, sojetzo4. TonnenGoldes ftynwür-
den)übernehmenwolte; woraufd.4.^ulii derbekanteundvomKay-
sexAo. 1626.bestätigteAsiecurarions-Revers^ erfolgte,darindie
HertzogeVersicherten,daßdieseHülfedenStauden an ihrersonstha-
bendenFreiheitunschädlichseynsolte. Es wardauchdenselbenfreie
Hand gelassen,di^Steur herbei)zuschaffenundanzuwenden,dadenn
dieaus demStift Schwerin sichgleichfalszu einemBeytrag frey-
willigerboten.

An statderverstorbenen4.Land-Rähtewurdenneuevondem
Landevorgeschlagen,und vondenHertzogenerwählt,als Joachim
Rohr zumt^cnen-Hause,Rune Hahne, zuÄascdorv,HansLun-
fiov?zuLeUin, undClausFinekezuGnemern, welcheauchauf die-
femLand-Tagevereidetwurden,undversprachendieHertzoge:selbige,
samtdenalteninLandes-SachenzuNahtezuziehen,z)

Mehrgedachtez. Clösterwurdender Landschaftangewiesen/
undihrevonderLandschafverordneteProviforesvondenHertzogen
bestätiget. Selbigewaren für das ClosterDobbertinGeorg Be¬
ton?zuZ^argorv, DiederichPIeß zuZülorv, Clans von Olden¬
burg zuGremmelin. Für Malchow,JohannZ^rilse.zuVerchentin,
undJohann Cramon zulVoserin. Diese waren also dieersten
Provifores fo bei;denen nochverhandenen Clöstern, die neueOrdnung
einführten. IndessenbliebdiePrintzeßinUrsula beymClosterRib--
ttiy invollkommenerRegierung;obwohlauchfür diesesClosterL.üd-
LeÄaj^cviyzuL»ühborgundJürgen von der L.ühezuRölyorv/
zu Provisoren erwähletwurden. Hiernächstward vonderLand-
schaftverordnet,wennbeysolchenClösterngrosseMängel vorfielen;
so soltenVOerner, Hahne undJochim Aruse mit dazugezogen
werden. Daß alsodiesebeyde,als Ober-Provifores,waren,wovon
man nachhernichtweitergewust. Georg Belorv trat darauf bey
HertzogUlrich in Diensten, daheran feinerStelle Hans lUnsiorv
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zuSellin erwähletnwih Viele sindvordemin denGedanckenge-
standen,als wenn diesez«ClüsterderLandschaftfür die4. Wonnen
Goldes überlassenworden,aber es zeigetderRuppinschc Macht-
Spruch schon,daßsolcheSofter demLandezugebilligetworden,ehe
man nochan diegegenwärtigeBeyhülfegedacht. Der Grund da-
vonwar dieser,weilauchdieLandschaftvieleszurStiftung derClö-
sur mitbeygetragen,als wovonmanZeugnissegenuginvorigenBil-
chernfindet,auchnochmehrerein Schröders papistiscbcslNeckl.
antrift. a) Als hierüberdieKorn-Erndteeinfiel,so gingeinjeder
nachdemseinigen,und überließdemAnschußdas nochhintersteilige
zu berichtigen.

5. So bald dicErndte vorbeywar, kamderAusschußzu
Güstrow zusammen,d. that derCantzlar-HllsandenÄor-
trag, „daß kurtzverschienenerTage derPolicey-Ordnunghalberzu
,Güstrorv gehandelt,dieselbeauchungefärlichauf dieHalsterevidi¬
eret undan etlichenOrten geändertworden,weilaber derLandschaft
„RedenerIdhann lVulfVerhindernisgehabt- daßer zuGüstrow
„nichtseynkönnen,so sei)disGeschäftbeliegengeblieben. Nun sey
„zwarderselbewiedergekommen,aberseingnädigerFürst undHerr,
„HertzogJohanns Albrecht, sehevor rahtsamundnothigan, daß
„mitderRevision undAenderungderPolicey-undLandes-Ordnung
„solangestillegehaltenwerde,bisdicHaupt-Sachederhochbeschwer-
„lichenSchuldenberatschlaget,mitwasfürEontributionmandersel-
„benambestenabhelfenkönte.DennseinemgnadigenFürstenundHer-
„renwarenvieleundhoheSummen, gegenbevorstehendenUmschlag,
„bereitsaufgekündigt;dahernöthigseynwolle,daßin denStädten
„dieAcciseund doppelteL.and-Lede wiederangenommenwerde,
„undmogtealsoderAusschußdieserwegenan dieStädte schreiben.,,

Der Ausschußgab daraufdurchgedachtenRednerJohann
XVulf dieseAntwort: obsiezwarzusammengekommen,wegenAusi-
dringungderbewilligtenHülfezurahtschlagen,wie und wovonsol-
cheam bestenzuthun; soköntensiedochsofort nochnichtdieL.and-
Bede und Acciseeinräumen,vielwenigerBriefe deswegenergehen
lassen,sondernsiehätten,was hierbcrahtschlaget,aufkünftigenLand-
Tag zubringendamites diegantzeLandschafterwege,unddarinend¬
lichschliesse.

Ff 3 Der
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Der CantzlarzeigeteauchdemAusschlißdenRevers, so
am 4. Juliicütiret abernochnichtouegefcrrigcf,mm aber ins reine
gebrachtwar, mitderVersicherung,wo derAusschußetwasMangel-
hastdarinfünde,feite es sosottgeändert,und der Reversdarauf
versiegeltwerden. Der AusschußnahmsolchenRevers an, undließ
ihn durchJohann XVulf,nachallenbewilligtenPuncren crgan'tzen.
Der CantzlarübergabetlicheAuszüge,so die Chur-Brandenburg-
undSächsische,auchandereHerren, des modihalber,in ihrenLän¬
derngemacht,damit derAusschußdas Zuträglichstedarauserwäh-
lenmögte. DieseAuszügegab derAußschuß,wiederzurück,undsag-
te dabey,daß ihm nichtgebührenwolle,dergleichenZettulanzuneh-
men. Nach diesemward angezeiget,daß zu der bewilligtenHülse
alleStände ihreGebührerlegen,und keinercxcmrseynsolte, ohne
alleindiePrediger, diegar keinebürgerlicheNahrungundGütcr in-
ne hätten,womitalsodas vorhinalzustrengeBegehrenderLandschaft,
durchsie selbstgemildertward.

Die Adelichenbei)diesemAusschußgingenlangzuraht,nach
welchemmodo siesteurenwolten, endlicherwähletcnsie, nach der
Aussaat, als von jedemMispel (24. Schfi. Parchuncr tNaaß )
hartenKorns, an Meitzer?,,Gersten,RockenundErbsen,einenGül-
den, von welchemaber, als Haber und Buchweitzeneinenhalben
Gülden(i2. ßl.) Von ihrenGeld-Pächternden10. Pfenning,und
von jedemDrömt Korn-Pacht8. ßl.

Daneben war derAdeldenStädtischenAbgeordnetenan-
muhten, die doppelteÜ.and-Lcde, dieAcciseund den 10. Pfen¬
ning vonallenihrenGüternzugeben,zudemauchetwasvonihrer
Saat, so vielsieAckerbautrieben;desgleichendenNachstandvon
OerAccist,sosieeineZeitlanginnebehalten. Die Dcputtrren der
Städte batenumBedenck-Zeit,sichhierüberzuberatschlagen,wel¬
cheihnenaucheingeräumetward. Darauf erklahrtensiesichzuder
altenHülse,dergedoppeltenÜ.and-BcdeundAccise,dochmitdem
Bedinge,fals ausnächstkünftigemLand-Tage,dieandernStädte auch
darinwilligenwürden. DenenRitterschastlichenGliederngefieldie.
seAntwortnicht,sondernbegehrten:dieStädte sottensicheinesbes.
ferncrklähren,stelletendabei)vor, was für FreyheitundGerechtig-
kcitdochgleichwohlderAdelgegendieStädte hätte, undwäre den-
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nochwillens,sichsohochanzugreifen.Wenn dieStädte sichnicht
zueinemmehrernherauslassenwölken;sowürdedieseTage-Leistung
vergeblichfeyn,diegemachteUnkostenaberhernachmahlsausdieStäd-
te fallen. Nach vielerRede undGegen-RedebatendieStädte am
Z. Septbr. den Adel, er mogte sichetwas höher angreifen, wenn sol¬
chesgeschähe,wollendieStädtischesichmichmit andererAntwort
vernehmenlassen. In derRelationwelchedie beydenDeplirirren
vonparchim, NahmensNicolalis Schncdcr undHans Mindcl-
mann, von derbishererzehltenHandlungzuGüstrow, an denRaht
.zuparchim abgestatet,wirdgesagt:daß daraufderAdel sichgegen
dieStädte erklähret,vonjedemWispelhartesKorns,an statdesei»
nenhinführo2ff.zugeben,und alsoauchdas übrigezuverdoppeln.
AndereaberwissenvondieserErhöhungnicht. Indessenfahrtmeine'
Relation fort: Die Stadtischen erklährten sichdaraus, wenn derAdel
sichgedachterMassenmitderHülsebelegenwürde, sowölkensievon
jedemWispelMaltzzfl.AcciseunddazudieLand-Bedefubfpe rati
bewilligen,sichaberauchsonstmitkeinerandernSteur belegenlassen,
dennes würdediesesschonderArmuhtschwergenugfallen.

Hieraufwardnunbeliebet,dieZulagevomAdelfoltejährlich
ausNicolai, dieLand-BedevondenStädten ausMarum, unddieAccisequavtaliterentrichtetwerden. Die Bauren inallenAemptern
solkenihreLand-BedeausMartuti geben. ?iufMifericoudias.folte
jahrlichvondenEinnehmernRechnungaufgenommen,inzwischenaber
dasGeld in einemKastenverschickenwerden,welchesalsowohlderersteKastenseynwird,welchendas LandzurEinhebungdieserSteur
aufgerichtet,unddarüberdieAufsichtundAnordnunggehabt,welches
mannachherdenL.and-Aastcngenant. Die ClösterundStifte sol-
ten gleichdemAdel zudieserHiilfegeben. Die Müller, soeigene.
Mühlenhätten,solkenvon icofi. 2fl. erlegen.EinHeur-Mülleraber
von jeglichemKor 2$. vomSchwein 1ßl. die Schafer und ihreKnechtevonjeglichemSchaaf 1ßl. Von einemKopf-Geld,das ein
jederSteur-pfiichtigenochüberangeregteshättegchensollen,wuste^man damahlsnochnicht.

Solches a'lcs ward bewilliget,sals dieLandes-Fürstenihre
ZusageFürstlichhalten,diez.ClösterDol'bcrrm Ribmy undMal-
chsw endlichabtreten,undderLandschafteinräumenwürden,auch

die
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dievonAdelundStädten, sofür dieFürstengelobetvonihrerBürg-
schüftwiederloßgemacht,undsienichtfernermit hattenSchreiben
oder sonstenzuBürgschaftengedrungenwürden; sonderneinJeder
beyseinenaltenPrivilegien erhaltenbliebe,auchdieübergebeneBe-
schwerdeninnerhalbJahres-Fristerlediget,undalleStande zudieser
Hülfeangehaltenwürden.FalSdievonRostockundWismar nicht
ihreGebührzusolcherHülfegäben;sosoltees denLandes-Fürstenvon
dergantzenSumma gekürtzetwerden. Wenn auchvorgemeldeteAr-
ticul vondenFürstenüberschrittenwürden,soltevonStund an mit
derHülfeaufgehaltenwerden,undniemandschuldigseyn,dieselbefer-
nerzuleisten.

Damit nun dieHertzogeihr Wort, wegenEinräumungder
Clöster,sovielvorderHand geschehenkonte,erfüllenmögten;sogab
HertzogJohann Albrcchr an denLicentiatRubere ©ybot, und
Hertzogtflticb anGeorg Äclorv,als ihrenNähten,Befehl:dasClo-
sierDobbmitt, den gedachtenProvisoren,als plcsie vonOlden-
dlirq undL.instov?anzuweisen,wiesieauchthaten; daDenndiePro-
vifores einenRevers von sichstelleten: daß hinführo solte beobachtet

werden,was dieHertzogesichalhiewegenderZlblägerbedungen,b)

x) de Beehr de Reb. Mecleb. I.. V. C. 4. p. 79 g. y) pötk. Saml.
P.I. p.45. *Allerunterth.LlctenmäßigeBerichtvondenenzwi-
schendenLand-StändenobwaltendenStreitigkeitende 174z.
Beyl. P.4Z. z) Aflecurat.Revers,de Ao. 17-2.'§.u
a) Ungn. Amcenit. p. 876. b) Klüver. Beschreib. Meckl. P.I.

p. 15s. de Beehr I.e. p. 804. & 8c>s.

Der Herhogc Johann All'recht und Ulrichs ^sversales, so
derRitter undLandschaftd. 2.Julii1572.zuSrernbcrg ettheilet.

(^t?ir JohannesAlbrcchtund Ulrich,Gebrüdere,vonGOttcs Gnaden Ĥer-
tzogcnzuMcckelnburg,FürstenzuWenden,GrafenzuSchwerin,derLan-

de RostocknndStargardt Herren,Thunkundundbekennenhicmit,Nachdemlln-
sere»nterihaniaeLandschaffk,anffetlichenbißherogehaltenenLand-Tagenllns im«
terschiedlicheBeschwerungen,so einesTheüs die gemeine,einesTheiisaber son-
derbahrcPersohnenangehennndbetreffen,Stückweisefnrgebrachtundgeklaget,nni>
darüberliufctcgnädigeVerbesserunggebeten,daßWir Unsdaranffgegengedach-

ter
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tcrUnsergetreuenLandsckafftgnadigkicherbvreu,Undcrklahrct,thiin auchsolchestu ftafftdiesesBrieffcs,wievonPunetenzuPunetenfolget:

Erstlich Nachdemaus demMittel llnsererLand-Racheetlichemit Todeabgangen,sohabenWir znErsetzungderselbenledigenStelle/ dieEdrbahrenUnse¬re Lehn-LeuteundliebeGetreuenJochimRchrn zumNeuenhause,KuneHauenjk
Basedow/HansLmswwcuzuBellin, undClausFinekenzumGnemer,verordnet,undzuLaud-Rahteuerwehlet,dieauchdurchsonderbahreSchrifftendarzuermahn
netsindworden sichzusolchemStandegutwilligvermügen,undauffdiesemLand-Tagevereyden̂ lassen,diewollenWir hinfnhro,nebenden altenLand-Rachen,zudenLand-Sachen,in fnrfallendenNöthenzuRathsziehenundgebrauchen,nachdemlöblichenExempelUnsererGottseligenVor -EltcxnmilderGcdachtniß.

Zum Andern, sollenzuvolleukömmencrund warhaffrigerBestellungUn-sersHoff-Gerichts,zwolffPersonenjederzeitauffden.RechtsTagensitzen,laut undInhalts Unserer'Hoff-Gerichtsj
"Ordnung,

nemlichvierLand-Rache,vierHoff«Rache,einvomSüfft Schwerin,einvonderHohe«Schul zuRostock,zweyvonRostockundWißmar,unddenBeysitzer-Eyd, sodarinnverleibt,uffitzigenRechts»Tag wnrcklichschweren/auchdarben,ohneVerenderungin solcherAnzahl,jederzeitgelassenwerden.
ZumDritten, sollenUnsereHaupt-undAmpt-Leute,zudenenKlagen,diein ihreranbefohlenenAmpts-Verwaltungsichzutragenoderverursachetwerden,an UnscrmHoff-Gerichtezu antwortenschuldigseyn,midkeinercleclinatoii?.cxceptionis fori, wie ei»Zeitlangbißherogeschehen,sichdawiderzu gebraw

(hathaben. Sv sollenauchdieAmpt-LeutedurcheinigeR.etcripta vonUnsnicht
aus demGerichts-Zwangeximirtodervocirtwerden,undda gleichsolchesper
obreptionem geschehe,sollesdochKrafftloßundnichtigseyn. So sollauchkei«
Pönal-MandatumansderGerichts-oderHoff-Cantzeley,imAnfang,ohneIusti«sieatoriClaufulaußgeheu.Wolleauchjemandlitis selbstbesprechen,sowollenWir,vermügedes heiligenReichsAuftrage,odervermittelstNiedersetzungderPartum
curix, einemjedenunweigerlichRechtspflegen.HattenaberWir jemandenvon
UnsernUnterthanenztibelangen,undsolchesnichtoffenbahrehochstrafflichepeinli«cheFalle betreffe, in welchenvomgefänglichenAngriffe,nachVerordnungde»Rechneder Anfanggemachtwird,So sollwiederdenselbigeunichtmit gewaltsah-merThai, odervomZngriffundEinziehungder Güter, oderExemtion,sonder«CitationzuVerhör-undErkundigungderSachenverfahrenwerden,wiesolchesinGöttlichen,natürlichenundbeschriebenenRechtenversehen,damiteinesjedernEin-redeundEntschuldigungangehöret,Beweißauffgenommen,undordentlichdarübererkant werde. _ „

Hum Vierdten, überweisenWir UnsererLandschafft,diedreyJungfrau¬en-Clöster,Dobbertiu,Ribnitz^undMalchow,dergestalt,daß siezu ChristlicheehrbahrerAiiffcrziehungder inländischenJungfrauen,sosichdarinzubegebenLuftöchmesÄuch. Gs hatte^
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hatten, angewandtundgebrauchtwerde»,und dieLandschafftMacht habe»soll,
einenAmptman»,VorsteheroderVerwalter,doch»ermittelstUnsererConfirination
U8öBestätigung,darinzusetzen,undauserheblichenUrsachenwiederzu enturlan-
den, welchersamptlrchenUns und etlichen,so dieLandschafftverordnet,nemlich,
GeorgBelowzuKargow,DieterichPlessezuZülow,ElansvonOldenburgzuGrem-
nicliii,undJohann CramonzuWueriu, von seinerHanßhalttmgJährlichRech¬
nungthun, undwasau Einkommenerspadretlinderübrigtwird, demClosterzum
bestenangewendet,DagegenauchdieJungfrauennachUnserergesafienReformati¬
onlebeitundwandele»,unddurchdie^LandschaffteinegewisseOrdnungderHanß-
Haltung,aussUnsereRatification,geniachtunddaringehaltenwerdensoll. Es soll
ober dieHoch-GebohrueFürstin,FräuleinUrsula,HerzoginzuMecklenburĝ!e.
nndAbtissiunzuRibuitz,UnserefreundlicheliebeVetterche,an vollkommenerRe¬
gierung,Administrirung,BestellungundGeuiessunggemeldtesClostersRihnitz,die
ZeitIhrer L.Lebens,dadurchin nichtsgehindert,t^ineJungfrauauchohiuIhrer
S. VvrwissenundBewilligunghineinbegeben,sondernallesin vorigemStande(oh
nc daßsichdieJungfrauen,UnsererneuenCloster-Ordnung,glei6)denandern,ge¬
nießverhaltensollen)bei,Ihrer L.Lebengelassenwerden. Wann abergeuandtes
Franlein, dieitzigeAbtissiun,nachGOTTES Willenverstürbe,sosolldißCloster
Ribnitz,in allerMaß, wieDolb'.un an eineehrbahreLandschafftmiddersclbi-
genVerordnung,kommen,daranWir sieauchnichthindernsollennochwollen,Wir
wollenauchaus sondernGnaden,nmbUnserergetreuenLandschafftBitte willen,das
ClosterDobbertin,RibnitzundMalchowmitTage-Leistungen,sojebißweilenhie-
bevord«rinngehaltenworden,desgleichenmit demAuffristund.Atzung,Uns und
unsererDiener und Gesindes,und dann derseibigenZugehörigeUnterfassennnd
Banrs-Leute,mitallenFuß-undFuhr Diensten füruemlichauchmit denVierze-
hentagigenHasen-JägerAblagern,soWir vonAlters-heroimClostergehabt,hin-
führoverschonen,undUns derselbige»hiemitbegebenhaben,jedochvorbehaltlich
UusersHerbstAblagersimClosterDobbertin,unddes altenJager-Ablagers, so
Wir a»ffdesClostersBands-Leute,vonUnfernVor-Eltern erblick)hergebracht,
Wie Wir dannauchdiealten wollhergcbrachtcnAbleger,in beydeuCloster«Ri&?
Ritz und Malchow gleichergestalt Uns fürbehalren.

ZumFünffken,sollmäniiiglichcnfrei?stehendersichanUnserniCvnsisty-
rio oderKirchen-Gerichtbeschwertznseynvermeint,davonordentlicherWeise air
UnserHoff-Gerichtezn appellircn,undsuwmarieseineBeschwerungzu dcdiieircu,
«uchderrechtlichenWohlthat,non dcduda deducam & non probata pro-
babo zu gebrauchen;Wann auchhinführoeinervonUnser»Superintendentenin
seinemCraißvisitirenwürde,sollenihmallezeitetlichenahgesessenetüchtigePcrsoh-
nenvon derLandschafftadjnngiretwerden.

Zum Sechsten, wollenwir hinfüro,UnsereLand-undMusternngsTa»
ze7anff demIndenberge,vor UnserStadt Sternbrcghalten.

Zum Siebenden, sollhiuführvin Unser»Hoff-Caiitzleyen,nachfolgende
Tart, jnAnßlösungderDriessc.gehaltenwerden.'' ' I»
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In detideCantzleyenzusammen.

VoneinemWilbrieffaiiffverpfändete.-oderzumLcib-EedingvermachteGüter,vomhunderteinenhalben.
Bon neu.nLehens-BrieffennachWirderungdesLehnGuts/ vomhunderteinen

halben.
Von einemGleidteinenThaler.
Von einemArrest-oderRelaxation<Brieff̂ wölffSchillina.
VoneinemAbschiedoderVertrag, nachmündlicherVerhör, odergehaltenemPal'theyenVorbeschiedeeinenThaler.
VoneinemPaß-BrieffezurSeewärts oderzuLande,einenThaler.
Von einemTutoriooderEuratorio,sechszeheuSchillingLübisch.
Von einerCitationoderCommission,in beydeCantzeleyenzusammen,sechsSchilling.Von einemMuht-Zettel/stchzehenSchillingLübisch.
Vor ein.-Vorschriftan PotentatenoderFürsten,oderansehnlicheCommunen,sechs

Schilling.
Zum A6)ten, wollenwir hinführokeinemvonder Ritterschafft,der zu

Ablegun?seinerSchulden- oderWendung andererobliegendenNoht, seinattStamm-^Lchn,sonichtauffdeneusserstenFall, derAnwartingoderEröffnungstün-
de. verpfänden,versetzenoderauchzumLeib-Bedingvermachenwolle/UnfernEon»sensundMibrieffweigern,dochdaßdasselbeden nächstenAgnatenzuvornangebo-ten werde.

SolcheobgesetzteArtieulsamptundsonderlich/geredenWir beyUnfernFürjl-lichcnEhren'/vor Uns, unsereErben, und alle nachkommendeHertzvgenzuMe-ckelnburg.:c. UnserergetreuengehorsamenLandschafftgnadiglichundfestjederzeitzu halten. Zu llhrkundhabenWir Uns mit eigenenHändenunterschriebenundUnserSeeret zuEni>diesesBrieffsanffgedrücket,Der gegebenist zuSlernebe'rge.-denandernJuki, Annoder wenigerZahlZweyundsiebenzig
(L.S.)

' '
(LS.)

-^ans Albrccht, Ulrich, ^eryez
M. zuMecklenburg,

manu propria. manu propra,

REIHERS qvarta 'Julu,
Anno FunffzehenHundert Zwcy undSiebenzig, zum

Sternebergegegeben.
^V^ir vonGOttcsGuadenJohannesAlbrccht»mdUlrich,Gebrüdere,Hertzs»XU genzuMecklenburg,FürstenzuWenden,GrafenzuSchwerin,derLandsRostockundStargardt Herren,?e. Bekennenhiemitfür Uns, unserErben tmfenachkommendeHertzvgenzuMecklenburg.NachdemUnsereliebegetreuenUnter-

G g - tbane«
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thanenallerStande, auff unservielfältigesgnädigesBegehrenundAnrege» sich
«»s nnterthanigerZuneigung,Treue und Liebe,sosiegegenlins, als ihreErbher-
ren undLandes-Fürsten,tragen, und daß wir ihnen, die Vre»zugesagteClöster,
Dobbertin, RjbnitzundMalchow,mit mehrerBefreyungundErlassungdererhie-
bevordaranffhafftendenBeschwerungeneingeraumerund übergeben,auchetzlichen
allgemeinenund sonderbahrenBeschwerungen• zmuTheil abgeholffen.und noch-
mahln den übrigen,souoch nicht abgeholffen/gnadiglichund förderlichabhelffen
wollen, solchesauchvouUns ihnenasscniriret oder versichert,und daßauchdieje¬
nigen vom Adel, und Städten in UnsererLandschafftgesessen,sofür Uns sichin
Bürgschafftgelassen,oderUns ihr Ĝeld fürsirecket,entfreyetund bezahletwerden
sollen,dochunschädlichundunverfänglichUnferszuvorihnengegebenenRevers, sich

tinserewarhafftigerichtigeundausgezahlKSchulde(fürnehuüichaber, undhaßfür
allenandernunsereBürgen vomAdelundStädten unsererLauöschafflsolcherihrer
Gelübdenentfreyet,und die lins Geldgeliehen, bezahletwerden)abzutragen,sich
auchderMiml.mid Hülff, dadurchsolchesgeschehensoll,nüt einanderunverzüger-
lichvergleichenwollen. Daß Wir demnach,wie zuvorn, in der Erb -Huldigung/
««chMmichimijigder vorige Schuld«:gcschcheu,denenvomAdel, undStädte«
gnadiglichzugesagt,Sie bei)allenihrenhabendenPrivilegien,Freiheiten undGe¬
rechtigkeit,(die Sie w» UnfernlöblichenVorfahren,den HerizsgenzuMecklcn-
bürg, erworben,geruhiglichMd wo!hergebrachthaben) insonderi>ciidie vomAde!,
die sonstenmit ihrenRitterlichenGüterneinfreyerStand ist, und fetmsoll,Hav-ru
lassen,auchdarbeydcßgkichenbeyder wahrenReligion der AugspnrgischenCouses-
siön, undbenFried undRechtgnadiglichschünenund handhabe» auchdenallge¬
meinenund sonderbahrenUns fürgebrachtenBeschwerungenund Klagen̂ welchen
nochnichtabgeh.olffen,aberdennochliqvide,und anffSiegel undBrieffe,oderkund-
barlichenEntwehrimgenberuhen,unverzüglich,undohne^illefernerVorweisenoder
Rechtsg^ngabgeholffen:Die andernaber, sonichtsokundbahr?sondernaltiorem
indagmem erfordern,durchdie nachgesesseneMparthemsche.EoMMissarien(wel-
chesichniwerzüglichdarzuerledigensollenundwollen)oderdurchNiebersetzungder
Rache, oberParium curiae, wiesolchesdem klagendenTheilam bestengelegen
undvon uns bittenwerden, noch fiw^Michirclid̂enAnfanggeben/undsolgends
mit demallerförderlichsren/il-'Wzum /c-Äneshalh.Jahrsfrist znendlicherEr¬
örterung, gnädigeruni'billlgerEndschasttkommenMd OkaWenlassenwollen, mit
diesemAnhangeundgnaSigeoZusage'daßdich derLandschaffkitztabermahlŝ elei-
st»iefreywilligeHalff-,Ihnen und allenihrenNachkommendaran, undalso^m.ih-
ren Privilegien,Freyheiten, Gewo»l)eiten,undvon lins habendemRevers) ^
chenWir hiemicin der allerbestenForiu Maß undGestaltwie-sojK/svonRechts

W..M
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wegengeschehenfbl, kanodermag, vemeuert,erweitertundcbnfirmirthabenwol
len) gantzunschädlichund»nnachtdeiligseynfüthSie fcffettauchsolcheundderglei¬
chenBeschwerungenauffsichzuueymen,undHülff zu leisten/hinführonichtschul-
dignochverpflichtetseyu,sondernallewegebeyihren altenPrivilegienundFreche--
teN/ und deraltengewöhnlichencinfachtigenLandbeten(wann in künffngenZeiten
einFürstlichFräuleinanßgegebenundaußgesteuretwurde/ daßSie auchundnicht
anders,dannauffvorhergehendefteycundgutwilligeBewilligung,'undsonstennicht;»
leistensollenschuldigseyn)gelassenundweiterunser,oderunsernErben undnach¬
kommendenHerzogenzuMsckelnburg,Schuldeanzunehmenundzubezahlennicht
schuldigseyn- unddamitin keinem'-WcgmitNichtenbcschwchrctwerdensollen-D«
«uchdurchsolchebewilligteSumma, alle unsereaußgesatzeteBürgennichtbefrei)«
werdenkontcn,sosollenundwollenWir undunsereErbenundnachkommendeHer¬
ingen ;» Meckelnburg,diewelcheein jeder vorsetzet,für uns selbstihrerGelübde
FürstlichohneunsererLandschafftBeschwerungbesreyen,Noch-undschadloßhalten.

Ferner,obUnswölsreysieh'cnsvlundmnß,obWirunsereMterchanen
zuBürgenaußsetzenivvlldnodernicht, so versprechenWir dochunserunterthänigen
Landschafft,daßWir hinfuhr»niemandl>onunsererRitterschafft,Städten unddero
Einwohner,zueinigenGelübden,oder in Bürgschaffteinziilassenzwingenwollen;
Damit auchpiche itzkbewilligkeSumma det Viermal hundert tausend Gül-
den Müntz destosüglicherund traglicherkönne»ndmögeaus-und zusammen-g'e-
brachtwerden,wollenWir nichtalieingewilliaetUndnachgegebenhaben daß <rf(e
unsereKlösterNnöAempterUnteithanen(ob Wir gleichetzlichedenHoch-Gebohr
neu Fürsien,unsern-sicnndlichcnliebenBrüdern, Herrn Christöffcrn und Herrn'Carolir

HertzogenznMeckelnbnr-g,zuIhrer L.Unterhaltübergeben»ndeinge-
räumt?) desgleichenauchgeistlicheund weltlichGüter (jedochausgenommendas
Sriffr Schwerin, solangewir dasselbe,in seinenReichs-Anlagen,laut habender
Vertrage-nichtvertretenwerden,odersichsonstendie Stande des Stiffts, auffAn-
suchenunseroderunserc^Landschafft,welchesWir HerzogUlrichihnengnadignach-
gegeben,wvrm'iteinlaM wollen)derFürstlichenLeib-Geding,Unterthanen,und
der vomAdelLeib-Geding,undsrembderPrälaten oderandererausseroderinner-
halbLandesgesessenenGüter- joihre Nahrungin unfernLandenhaben, undunsers
SchutzesundBeschirmunggemessen,wes Standes oderConditiondieseyn,vonim?
fernVorfahre.«>oderuns Mvilegiretoder nicht,wie dieMihmen-Wen mögen,
niemandabgezogen,syrnehinli âberunserebeydenSee Städte RoilockundWiß¬
mar, sowol .ls unsereLandStädte, in solcheContributiongezogen,undnachihrer,
unsererLandschM,Willen ,mdGefallenmögenbelcgŵerden,sondernWir sollen
undwollenauchdaramiescyn,diegnadigeVerordnungundVorsehungzuthun,daß
allerdingeniemandhiermnenbenanntodernichtbenannt,ausserhalbbemeldtesStifft
Schwerinsichseilst odersonstenjemandaußuchenunderimiren,sonderndievonge-
.meinttßaadschafftbewilligteHülffwürcklichprastirenundleistensollen.Wir sollenund
>Mksulu<:!)einerehrbahrenLandschafftdi'!freyeDisposition,»ndDispensationüberda:

G g 3 Jusaiii-
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Zusammenbringung/undgleichvo»einanderTheilungderbewilligte»Snmüieü so-
wol anderAnßgabensolcherHülffgeruhiglichlassen,und ihnendas sonderlichvor-
schreibenundasscemiren;So sollauchder.Nachstandvon denvorigenLand-Hüls-
seil, soverbanden,odernochin unsernAempternoder bey andernunfernUmercha
nenrestlrcn,oderauchvonneuenvonunsernBefehlshabernanffgenommcnworden,
j»dieftSummaderViermahlhunderttausendGüldengeschlagen,unddar
jit gebrachtundangewandtwerde». Da auchvon obgemeldtenPunettn undArt!-
eulneinerodermehr sollübergangen,nachlassenund in Versaumnißgesiellet,und
vonuns nichtwürcklichvollnzogen,und ins Werckgerichtetwerden, (welchesdoch
nichtgeschehensol)sosolalsdannanffdenFall michdagegeneineunterthanigeLand-
schafftderbewilligtenHülffFolgezu leisten,ferner undweiterzu eontribuirenun
verstricketundunverbundenseyn,sonderndieselbeanffvorhergehendeCognitionderSa»
djen, sofür unsernniedergesetztenLand-undHoff Nähten . anffder klagendenPar¬
theyAnsuchung,alsbaldundunverzügerlichangestelletwerdensoll/ solangeinzusttl-
len undfallenzulassen,sambtundein jederinsonderheitgutFug undMacht haben,
anff welchemFall Wir sieauch mit ernstlichenSchreibe»,Mandaten undPfau«
düngengantzund gar verschonen,undnichtbeschwerenwollen Solches alles und
ledeswie^geschrieben,habenWir samptundsonderlich/als dieregierendeLandes-
Fürsten, fürUns, undMiserefreundlicheliebeBrüder, HertzogChrisioffcrn und
HertzogCaroln, undunsereErbenundnachkommendeHertzogenzu Meckelttburg
unsernUnterthanen,vomAdel, und Städten, zugesagtund-versprochen;Zusagen
undversprechenihnensolchesallesssmptllch'und jedes insonderheit,-inKrafftund
Macht dieses»nftrs offene/»Brieffs und Reverses, bey imsernwahrenWorten,
FürstlichenEhren, Würden und Glauben, solchesstetund fest uuverbrüchlichund
auffrichtigzu halten, und zu wllenziehen,darwiedernichtsfürzunehmenund zu
bandeln, nochjemandandersdawiderzuthungestatten,allesgetreulichundohnge»
Ehrlich. UhrkündlichhabenWir unserInsigel wissentlichan diesenBrieff hangen
lassen,denWir anchmit eigenerHand unterschriebenhaben, GeschehenzumSter-
nebergeden vierdtenJulii, Anno der wenigerZahlM Jwey und siebenzigsten
Ichre-

(L,S.) (LS.)

Ulrich/ Heryog
z»iMecklenburg/
Riaimpvopria»

Hans 2tlbrccht,
Hertzogzu Mecklend»

MANUproxil^.
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DasXXI,Lop.

DieRostockscheIrrungwirdverglichen.
§. i. fotbetetttmg dazu. Vom L.and-Gerichrlindvon der

Poltcc^d}rbmintt.
2. 2(n(ialtc»tdicRos!ockerzumVergleichzu nohtigett.
z. DerVergleict) wird gerrofscn.
4. Der Vergleichwird vollzogen. Heryogs Johann 21UbrechrsTestament.

Cllflö dergedachteAusschuß mit AnfangdesSeptemb.zuGü-ö/I strorvbeysammenwar; so bchertzigtederselbeauchdieweitaussehendeIrrung mitder Stadt Rostock, und fi^ppHciite
deswegenan diebeydeChur-FürstenzuSachsen undBrandenburg,
die schonvorlängstvomKayserzuLomuiWrien in Mecklenburg"-
schenStreitigkeitenernamwaren. Des AusschustesWorte werdenin vorerwehnterl^el^ion derParckimschcnDeputirren folgender
gestaltangeführet:„daßJhroLhurfürstI.En»ldeallervleißiastzwischen
„unsernG. F. undHerrndenHertzogenzuMecklenburgundderStadt„Rostockhandelnwollen; damitEinigkeiterhaltenundhierauskeine„Weiterung erfolgenmögte.,, Es hatten auchdie 6. Wendischen
Städte eineZusammenkunftin Lübeckgehalten,daraufeinHansee»Tag war veranlassetworden,auf welchemdieRostockergleichfalöGesandtenhatten dieihreNohl vorstelleten.d)

Inzwischenward d. 2z. Septbr.nochmahlseinLand-TagzuScernberg gehalten,da dennendlicheinComriburions-Edicr, zurAufbringungderbewilligtenHülfe,durchbevdegegenwärtigeHertzoge
d. l.diovbr.e) pnbliciretward,f)

Daß dieBemühungdesAusschussesinderRostockerSachenichtvergeblichgewesen,äussertesichbald, indemvondenChur-Für-stenzuSacvscn undBrandenburg Unterhändlerim^ovemd.nachTVismar kennen. Die SächsischenGesandtenwaren^Jan vonZeschund1).Joachim Peuster,diê randenburgischen einervonZ^ockeriyund I).Andreas Zoch. Zu diesenkamenauchvonLx'u
deck.
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deckderRahtmannFrany von Srircn undO.CalixmoSchc:n
welchesichangelegenscynljessen-,dielangwierigenHändel mitRo>
stockeinmahlzuendigen,g) obcv.DieZeitwar noch nichtda. doch
auchnichtmehr ferne,weitH<rtzogJohann Älbrccht schwächlich,
und alsoendlichderWeitläuftigtenüderdrüßigward,auchdaheraus
seinTestamentgedachte,hj

Mit demLand-undHoftGerichtzuGn§?rorvgingin diesem
Jahr aucheineVeränderungvor. Denn nunmchroentschlossensich
dieHcrtzoge,dasselbemiteinergewissenAnzahlPersonenzubesetzen,
diedazubeeidigetwerdenundbeständigdaraufwartensollen,damit
es in destorichtigerOrdnungverwaltetwürde,wieaus beygehendem

I. Schreibenan dieUniversitätRostockerhellet.
Die AnmerckttttgeN,welchebisherdieLandschaftüberdiePo-

licey-OrdnungvonAo. 1562.gemacht undvorgedachterAusschuß
zuGüstrow schriftlichverfasset,hattendie Landes-Fürstenerwogen,
unddaherdieseabermahligemitvielenneuenDtuln vermehret.£pic
ward auchzuRostockdurchI. L..Stebeni?ürr;engedruckt,undaus
demBtul abermahlsgefctzet:„MitJ. F. Gn.UnterthancnundSten-
^deRaht undBewilligung/,wolteaber dennochdemAdelnichtgefal-
Ich,weil darin das Brau-Recht auf Kvügen allein den Städten zuer-
kantwar. Sonst aberwardauchan derselbenausgesetzt,daßetliche
Punctezuhart abgefasset,indemdarinenthalten,wenneinervonAdel
Hurerei)begangen,sosvlteer allerseinerLehn-undAllodial-Güterver-
luftigftyn. Wer geringemStandes eineAdelicheJungfrauschwä-
chete,soltedenKopfverlohrenhaben. Wo ein Bräutigam seine
Braut, vor der priesterlichenLopulation, erkennete,solteer aus
AmptundGildegestossenwerden. LaufeeinUnterthan(Leibeigener)
weg,somögtederHerr desselbenihnauchm fremderJurisdiktionan¬
greifenundfestnehmen. Wer Geld auf GüterundHäusernehmen
wölke,,dersoltees erstbei)denLandes-Herrenmelden. Wolte eil!
Edelmannin einerStadt wohnen;sosolteer Bürger werden.Von
Land-GüternsoltcnkeinePertinenrien veräussertwerden. Auf dem
LandesollenkeineHandwerkerftyn,undwo welchewären,da soltcn
sieabgeschafftwerden.i) Die Hertzogeschriebendavon, als wenn
alle bisherstreitiggeweseneP^cte endlkchverglichen,zeigetenauch
vielenErnst-,diesePolicep-OrdnunZinallenStückenundan allenOr»

tcn
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tcngültigzumachen,wieman insonderheitaus demhierfolgenden
Befehlerfiehct. Sie habenauchdieselbevomKayftpRlidolphoil. II.Ao. 157<).bestätigen lasse«. Weil aber Lontirmariones einer Sache
zwarmehrAnsehen, abernichtmehrGültigkeitgeben,als sievorher
hat; sowoltederAdeldieselbenichtfürvolgültigannehmen,undka-wen auchdamahls schonDi?Land-Städte mit einerwritläustigen
Vorstellungan dieLandes-Fürstenein; warumsie dieselbenichtin
allen'Stückenbeobachtenfönten; zugeschweige»,was insonderheit
dieSchusterwegendesalzugeringenPreisesihrerArbeitdagegenein-
wandten, diesichauchniemahlsdarangckehret,und nochweniger
darankehrenkönnen,nachdemdas Geld immerschlechtergeworden.AlsosoltedcrSchusterfür einpaar Mannes-StieselneinenThaler
nehmen,undfür dieOchsen-HauteinenThaler geben. Nun âber
nimmtundgidter ?bis4Thaler. WelcheSteigerungvonderVer-
Minderung des Geldes nach seineminwendigenWehrt herrühret.
GleichergestalrverhaltessichauchmitallenandernPreisenderWaa«
ren,soin dieserPolicey-Ordnunggesetzet.

511sAo.\s73- b.7.Januar,derLand-TagzuGüstrow Mal- 157?^tenward, auf welchensichdieFürsten in erwehntemSchreibenbe-ziehen;sowarHertzogJohann Aibrecht kranck,und daheronichtzugegen,k)
2. EndlichkamnundieZeit,daßdieRostockscheIrrung ein-

mahl solteverglichenwerden, wiewohles deswegennochmanche
SchwierigkeitundherbenStand setzte:indemdas Uebelgar zusehr
eingerissenwar. Der KayserMa?ümltmnj«ILtrugdieSache dem
HertzogFrayy vonSachsen L.attenbur,'gunddemRahr zuL.üne-
bnrg auf,wozuaucheinervondenKayserl.Nähtenkam,umdieZeu-
geninRostockzuverhören,welchevondiesemgantzenHandeldiesi-chersteNachrichthätten. GedachterHertzogFrany und derRahe
vonL.üiicl?nrg,schicktenibreGevollmachtigtenachRostock, diesamt
demKayserl.GesandtendieVorgeschlageneZeugenverhörten;unter
welchenl). Simon Pauli und D. Laurentius Kirchhofs dievor«
nehmstenwaren. Sie hieltenauchmancheZusammenkunftmitdm
Part Heyenselbst,kontenabernichtsausrichten. Als dieregierende
Landes-Fürstenvernahmen,daßdieRostockcr nichtnachgebenwol-
ten; sosandtensied.4.JuniioffeneSchreibenandieganfteLandschaft,

ZehntesLuch. HH dari»
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darin befohlenward,denRostockcrnweiternichtdiegeringsteZufuhr
zuthun. Den 10.JuniiwurdenBefehlean dieLand-Städtegesandt,
sovielHaken-Schützen,al6 ihrePflichtgegendieLandes-Fürstener-
fodere,nachSrvaai; zuschicken.Es gingaberauchhiemitwaslang-
samzu. Denn soberahtschlagtensichdieStädte parchnn undGü¬
strow nochd. s.Aug. miteinander,wassiehierinthunwollen.Die
Stadt Gnoyen hattein solchemFall is. Knechtezusenden,aberihr
BurgemeisterMarquard Glasow undderRahts-Ve,wandtePaul
Rodcbusch, batenfo langebeyHertzogUlrich, bissiean stat der
is. nur 8. schickendurften,welchesihnend. 16. Junii nachgegeben
ward.

Den 17. Juniiwar Land-TagzuScernbcrg, woselbstbeyde
Hertzogezugegenwaren. Die RostockcrschicktenDarid Chyrraus
undIohatttt poj^clius dahin, um bei)DenHertzogenzubitten, daß
siegeruhenwollen,dieSache zurgütlichenHandlungkommenzulas-
sen.l) Die HertzogestelletenderversamletenLandschaftausführlich
vor,was siefür einenZuspruchanRostock hätten,undwas dieRo¬
stocks fürGegenberichtundEntschuldigunggethan, begehrtenauch
vonderLandschaftihrGucdüncken.Diesesähenunfür rahtsaman,
daß 4.Personenaus demAdel, und 2. aus denStädten nachRo-
stockgesandtwürden,dieGemühterdaselbst'zuerforschen.Zu solchen
UnterhändlernwurdenL.ürccKajfcvin zuL.ühborg,Dlcderick)von
^>lcj^zuZülow,ClausL.»yorvzuEickhoff undJoachim Basic-
Vly zu^ohen-L.ukov?,.nebstetlichenaus dcm Raht zuVTUsmar
undparchim genommen,sowiesieauf demdamahligenLand-Tage
allerseitszugegenwaren. Diese kamenam folgendenSontage zu
Rostock an, und fundendieGemühterdaselbstzumVergleichge-
neigt.

Indessenversamletenjichauchzu Swaau die aufgebotene
Haken-Schützen,undzwarsoftarck,daßsienichtalledaselbstunter-
kommenkontcn,dahersieeinstheilsnachRibnitz verlegetwurden.
Diefer ihr Hauptmannwar Leonhard Siebdrach, undihrRittmei-
ster^mrich Güntcrsberg. Der andereTheil,sozuSrvaan blieb,
hattezumRittmeisterDrro von derL.ühe,Jürgens Sohn zuZxol-
yorv. SolcheManschastwar alsogerüstetbepsammenvonJohan-
kNsbisan denSontag nachMichaelis. Was selbigeverzehretkan

man
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MandarausabnehmenweildenenvonGnoyen ihre8.Mann mo-'
nahtlichi4L>fl.gekostet. DieseKnechtefielennunöftersdenenRo¬
siockernin ihreBauer-Dörfer; wiewohlauchdieRostockcr,da sie
etlicheam7.^uliizumEimkenhagen imSchlaf funden,ihrersolcher-
gestaltwarteten,daß manchermiteinemStiefel, obneSattel und
Hut davonkam. Es würdenalsodiesezuLandewohlwenigausge«
richtethaben,wennnichtderKönigFridcrichII.vonDancmarckzur
See dazugekommenwäre. DieserKönigwar unsersHertz»gsUl¬
rich Schwiegcr-Svhn; indemerdesseneintzigeTochter,Sophia.zur
Gemahlinhatte; daherer seinenSchwieger-Vaternichtlangerim
Verdruß sehenwoltc, sonderndenRostockcrn auchdieZufuhrzur
See sperrete,undihreSchiffein Davcmarckanhielte,m)

Als sichdieserKönigmitunsersHertzoqsTochtervermählete;
sobewilligtedieLandschafteineeinfacheLand-BedezurAussteuer,wel-
chederHertzogauchvonseinenAempternfoderte,um dieselbegegen
Martini zusammenzubringen,wiebegehendesSchreibenvom23. m.
Julii bezeuget.

z. ZumVergleichmitRostockward d. 14.^ulüeineZusam¬
menkunftinGüstrorv angcstellet,vonderRitterschaftwarenzugegen:
Hans Riebe zuSchönhaufcn, AchimHalberstadczuBrüy Wer¬
ner Hahn zuBasedow Jochim Rruse zuVcrchcnrin,L.ürkeBast
ftviy zuL.ühbsrg, Georg Belorv zu^argorv, Diederichvon
plejse zuZülorv, Hans LunstowzuBelli«, Claus L.üyorv zum
Eickhoff,Iohani: Cramon zuLVoserin^lausPreen zumN?olde
und Jochim Basscviy zu Hohen-L.l»kow. Von Rostockscher
Seiten warenda: Berc»:dparvcls, derseitAo.1561.undBaltha¬
sar (Buk, derseitAo. 1^67.Burgemeisterwar. n) Von Raht und
BürgerschaftJohann Borckholc, Marcus L.üskorr>,Albrecht
Dobbin, Marcus Radcleff, Hans Dreves, Hinrich Siebrand,
OausBolte, BerendRcder undAndrcasRehrrvedder. Zuwel-
chcnallensichauchdieFürsil.Hof-Rährefügten,umimNahmender
HertzogedieserHandlungbeyzuwohnen.Sie kamenauchin den
meistenSachen glücklichzumStande, wie deröftersgedruckteErb,
Vergleichbesaget;nur einundandererPunct ward zumCompro-
mifsausgesetzet.Die Stadt erkantedieHertzogefürihreErb-Her-
m und sichfür Erb-Untcrthanen;woranvorhernochniemahlsein

H h 2 Sto;
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Vernünftigergezweifelt.Die Hertzogeversprachen,dieStadt de»
idrenPrivilegien, Hab undGitternzuschützen,worumes nur den
Rostockern hauptsächlichzu thun war. Sie rechnetenaber den
Ort, wodieFürsteneineVesteangelegt,mitzuihrenGütern,dafürsie
dieOrbörs gaben,welcherihnennunwiedereingeraumetward um
damit,wievorhin,zuverfahren. Der Schlußwardd.21.Scptcmbr.
gemacht. Al6 dieseZeitungnachRostock kam, so war diegantze
Stadt vollerFreude; dieGlockenwurdengeläutet,dieStückenad-
gebrant,derMarrhaiTag, daran derVertrag geschlossen,ztimj>e*
ständigenFestverordnet,undallerleyFreuden^Bezeugungengeäussert.
Die ZufuhrnachRostock ward d.28.^epi-k»-.wiederfrei)gegeben,
auchdenRosiockern erlaubet,nachwievor,HandelundWandel im
Landezutreiben.Die Vertriebenekamenwieder,dieinDäncmarck
angehalteneSchissewurdenloßgelassen,undalleswas bisherwiedri-
gesvorgegangen,in einealgemeineVergessenheitgcstellet. Darauf
derKayserMaximilianII. diesenErb-VertragzuRegcnsburg d. r2.
jvil. 1576. bei)Strafe 50«Marek löhtigen Goldes bestätigte, und Her-
tzogUlric!)d. 22. Jan. i>?8-publicivte.

4. Daß HerzogJohann 2ilbrcchrsichzusolchemVergleich
willigfindenließ,hattedieUrsach,weiles immermehrund mehrmit
ihmabbrach,und er seineSöhne nichtgernein solcherWeitläustig-

hinterlassenwolte. Er hatteauchdeswegenbereitsam 2-. Apr.
an feinenBruder denHertzogUlrich geschriebenum seinerKinder
Vormundschaftzuübernehmen,wennseinLebens-Zjelwürdedaseyn;
welchesaberHertzogUlrichverbat, anerwogennochallerleyunauS-
gemachteIrrungen unter ihnenwaren, 0) wieeinstheils aus dem

IV. hierbeykvmmendenSchreibenabzunehmen.IndessenvolzogHer-
tzogJohann AibrcchrwürcklichseinTestament d. 22.1)ec. ließsol¬
ches,nachdengemeinenRechten,von7.Zeugen,dieer selbstdazuer-
beten,p) ordentlichunterschrieben,undvomKayscrMaximilian d.
12. Junii 1574. bestätigen, cz)

Solches Testament war einesder merkwürdigstensohier
im Landegemacht,deswegenwir nochetwas davonmeldenwollen.
HertzogJohann AlbrcchrhatteunterfeinenBrüdern de»Hertzogen
Ulrich, Christopher undCarl, alleinLehnö-Erben,nnd ließes sich
dazuan,daßderwahleinsdasgantzeLanddenfelbenanstammenwürde.

Nun
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Nun hattenfeinesVaters, HertzogsAtbrccbcundseineeigeneGe-
schichteihngelehret,was für schädlicheFolgenesbade,wennzweyRe-
gierungenin einemLande,da es leichtgeschehe»kan.das dereinever-
bietet,was dieandrebefohlen;welchesnichtohnegrosseMißhclligkeit
abgehenkan. Danebenwnsteer auch,mitwas fürZufriedenheitsein
Groß-VaterHertzogMagnus regieret,da erzwareinenBruderhat-
te, dieseraberihmdieRegierungalleinüberließ. Da nunHertzog
Johann Albrecht 2.Söhne hatte, und der jüngsteohnedemnicht
wohlzurRegierungausgelegetwar, weiler anLeibes-undGemühts-
KräftennichtgrosseStärcke zeigete:so war der Vater daraufbe-
dacht, das Recht derErsten-Elebuhrr, wie in andernChur-und
FürstlichenLanden,alsoauchin Mecklenburg einzuführen.An sei-
nenBenderChristopher hatteer schonobgedachtermassendieHeyden
AempterGadcbuschundTempzinüberladen. Für seinenjüngsten
Sohn, Sigismund Anglist, bestimmeteer nunzumUnterhaltdie
z.Aempter,"Streliy,M^row undIvenack, dienochübrige12,als
Schwerin, (Lriviy, Domiy, Neustadt, Zarrentin, Doberan,
Rlbnly, Äuk^n?,Gcargard, Fürstenberg,Goldberg undVOany-
ke,samtdenendarinliegendenStädten undWitthümern,soltennebst
derLandes-HoheitundRegierungdemältestenSohn, Johannes,
bleiben,weichesallesauchderKayserbestätigte.

Was in mebrgedachtemVergleichmit denRostockern ge- Ao.
schrieben,das wardimfolgendenJahr 1574.volzogen. Die Her- K74.
tzogekamenvonDoberan, in GeselschaftdesHertzogsFrany von
Sacksen-L.aueuburg, nachRostock d. 8. Febr.mit ihrergantzen
Hof-Staat unddenvornehmstenaus derRitterschaft,s) Die Pro-
feststes undStudenten stundenin einerReohe.t) L.ucas^acinei-
stcrwar eixiiReäor derUniverfltat. DieserbcwilkommetedieHer-
tzoge,in Begleitungeinigeraus öcniConciliomiteinerwohlgefaßten
lateinischenRede,welcheer vor jedemHertzogebesondershielte,u)Den 9. Febr. ritten die Fürstenaufs Raht-Hauß. Der gantze
Raht und die vornehmstenvon der Bürgerschaft wurdendahin
gefodert. Der CantzlarHusan, hielteeineRedean sie,welchedahin
auslief; wennsiewürdeneineAbbittethun, sowölkendieFürstensie
mirgnädigenAugenanschen,dieFestungschleifen,undalleStückeund

überliefernlassen. DiesenVortrag beantworteteI).
H h z Äerch.
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Verchholt imNahmen des RahtS, utiDthatdie'Abbitte,dadcyer
zugleichin desNichtsundderBürgerschaftNahmenbat, ihnenselbst
zuerlauben,dieVesteherunterm brechen. Die Hertzogegabenih¬
nenauchdieseFreiheit. Da sollemanWunder gesehenhaben,w!e
begierigsiewaren,diesenKap-Zaum,densienun8.Jahr mit deMgrö-
ften Wiederwillen gelitten, einmahl abzustreifen. ES wolre sich aber
dochnichtschicken,solchesvorzunehmen,solangedieFürstenzugegen
waren. DiesebegabensichauchnachdemAudttorio,woselbstHa*
than Chöraus einelateinischeRedehielte,undbesuchtendieKirche
welchedieZuhörernichtallefassenkonte.w) Den 1r.Fcbr. bewir-
tbetederRaht dieHertzogesmutihrenGemahlinnen,Land-undHof-
Nähten aufdemMllettHause, DaraufliessenauchdieHertzogeden
JuchtzurTafel federn,undgingend. 15.kebr.wiederaus Rostock
nachihrenHof-Ladern. Den i6.?ebr. wurdenalleStücke mitZu-
behörigenvonderBeste in dieStadt gebracht, daraufdieBestung
Kcschleifet,dasFundamentausgegraben,undin kurtzemderBodenso
ebengemachtward, daßdieSpur davonnichtmehrzufinden,x)
Die Steine hatten dieHertzogederStadt ohneEntgeldüberlassen,
womitsie,sobaldderWinter vergangen,das niedergerisseneThoruvd
dieMauerwiederaufführeten,Walle undGärten daselbstanlegten,
auchdesKavsersMaximilianiBildnisaufsRaht-HauS,zumAnden-
(kenseinerGnade,setzten,y) unddasZimmerdenKayser-Saalnanten.

d) Chytr.Saxon.L,XXIII. e) Potk. Saml. P.I. p.4s. 5) Vor-
siellungderBewandmßvon errichteter;0ßnventionde 1-48.
gedr. 1749.Beyl.x. p. 14. .g) MyliiAnna],in Gerd.Saml.
p.294. h)3ot?.Schultz vonderSpanis. Sch. Foder.inGerd-^
Saml. p.604. i) deBeehrdeReb.Mecleb.p.807. k) potk.
Saml. p.4s. ])deBeehrl c.p.goö. m) Ursach^tzdBeschreib,
derjüngstenRostockerFeyde. n) Grap.Evangel.Rvst.p.91.
RemonftratLon, daß in Mecklenb. f etilJus Piimogeniturx, Beyl.
N. p) MyhlAnnal.inGerd.Saml. p.29s. cz)Schwerinischer
Vertrag de Ao.1586.in Gerd.Saml. p.zog. AuSfithrl.Be¬
trachtungenüberdieGemeinsch.undLorirnbution^Wersassung
de 17sI. Beyl. 29. 1')deBeehr1.cp. 8io.-^'s) Myl.1.c.
p.295- Rost.Etw.?. V. p.4^2. u)Mst.EtW. p.6is.
!'.ZII.p.l06. v^) ibidemP.II.p.636.643. x) Vngnad.Amoen.

. p-Zs6. y) Lindenb.Chron.Rolloch.L, IV. C. i'i.p. 1zs.
1.Der



I.
DerHertzogevonMecklenburgSchreiben

an dieUniversitär zuRostock, wegeneinesAffefforisbci;mLand-.
Gericht/von 1572.

Von Gottes GnadenIohans Albrechtund UlrichGebrüdereHcrtzbgcn
zu Mecklenburgs.

Unfern günstigenGrußzüvorn,Wirdige, Hoch-undWolgelarte,liebeaydechtige
undgetrene. Wir fügeneuchhiemitgnedigzuwissen,daßwir zulnehrerrich¬

tigerund bestendigerordnungundVerwaltungunfersLand-Gerichts entschlossen/dasselbmitt einergewisseranzaalPersonen,die darauffinsonderheitmitt eidenvK
pflichtetsein,unndallewegewartensollen, zu besetzen,und zubestellenund derent-
wegendieVerordnungyethann,das darzueinermißunserUniversitätewersmittels
auchdeputiertundgebrauchtwerdensoll. Derwegenbegerenwir an euchgnedig-
tich, Ihr wolleteineTugllchequalifieirtePersoudaruebenandernverordentenbersi-
tzernallewegeuusernLand-Gerichtebeywohne,auß ewerenMittel! verordenundiiahmhafftlgmachenunnd auf schirestlünfftigenRechtstagkgegenGüstrowschickenunndabfertigen,das er alldaangeregtencidtschweren,unsereLand-Gerichtobsein,
lindhinfüralleRechts-Tagebesuchenundverrichtenhelffenmüge,undeuch,hierin
alsogutwilligerzeigen. Daran geschiehtunserezuverlässigeMeinung,Seint euch
mirGnaden gewogen. Datum Sterneberckdeni?.Martii Anno t.XX!I. *

* R"st Etw. ?. I. p. 134.

II.
Der HerhogevonMecklenburgBefthl

wegenderPvlicey-Ordnungvon >57Z.
Von GottesGnaden Iohans Albrechtund UlrichGebrüdereHertzogen

zu Mecklenburg.
^Zhrsanie liebegetreuen.Nachdemwir uns aufetlichenhiebevorgehaltenenLand«^ Tagenentlicheinerpolieep-Ordnung,diedurchausin unfernLandengeltensoll,verglichen,unddieauf jüngstalhiegehaltenemLand-Tagepnbliuret, als thun wirauchdieselbigehiemitzusenden,mit gnedigemundernstenhefelch/das ihr de.rselbi-gen in allenpunctenund artickelngehorsamlichnachkommetûnd nichtalleinvorEuch selbstdawidernichtlebet, thut oder handlet, sondernauchdie äbertrater
beymichin gepührlicheernstestraf,wiedarin verleibt,ohneanfthungder persohnen,

. nehmet. Unddamitgleichwolniemantaus ewerGemeinederUnwissenheith>übensichzn entschuldigenhabenmügc. So wollenwir,-das solcheunserepolicey'yrd-niuig alleIar zweimal/ darzuihr einensonderlichentaakansetzensollet,öffentlichausdemrahkhausoderVondemvredigstnlsollabgelesenundunserenntertbanensich
selbst

MecklenburgsOrdnungen. 247
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scibstdarnach\n richtenermanctwerde». Darauf il)c dauntdemalsonachgeleber
werde/gutachtunghabensolleti»idsichemjederdarnachzuachtenundvor schade»
zuhuerenwisse, das meinenwir ernstlich. Datum Güstrowden v- Januar.
Ao.73-

III. .

Fürstl.Schreibenan dieBeampten wegender
Land-VedezurAussteuer,von 157z.

Von GottesGnadenIohans Albrechtund UlrichGebrüdereHertzogen
;» MeckelnburgkFürstenzuWendensc.

^<2rbar^liebegetreuwen/NachdemUnseineerbarennterthenigeLandschafftauf
jüngsten,in ^erschienenJanuario alhiegehaltene»Landtage;»Außsteuruugim

screrHerizogenUlrichs:e. freunttlichenliebenTochterderKöniginzuDennemarck
ze. einegewöhnlicheeinfacheLandbedezuerlegenin nntetthenigkeitbewilliget/und
dieZeit- wensieerlegetwerdensoll-numnehroherzunaher,Alsbegerenwir, wol¬
letdieselbedergestalt»ndmitsolchen,FleisseeinfordernDamit sieunfernAmbtleu-
kenzuGüstrow,denenwir davonalbereitbefehliggethannanfslengstevierzehntage
für Martini nebenHarenRegisierenüberantwortetwer.de. In demgeschichltlin¬
ste ernstlicheMeinung. Datum Güstrowde»2z.Juli) Ao. LXXIII.

An alleAmbtleuteundKüchmeistere
Iti IlmÜiau alleEtedte.

IV.
Hertzogs UlrichSchreiben an die Land-Stadte, wie es

mit derdoppeltenLand-Bedezuhaltenvon is^z.
Von GottesGnadenlllrichHertzogkzuMecklenburgs.

Unseren gnedigenGrußzuvor. Ersameliebegetrewenn. Wie babeuEwrschrei¬
bensein»einhalts,sowir derlengenachdiesorts zuwiederholen»ein unnoti-

durfftachte»/gnedigkvormarektundweillwir uns;dannauch«cheerinnerungezu
bescheidenwissenwaßhievorauf gehaltenenLandTagen wegenentrichtungder
gedoppeltenLandbeteabgeredtworden. Daß uemblichdiefelbdiesesIhares halb
j» Abtragungder bewilligtenFrewleinsSteur unserergeliebtenTochterderKö-
n^innenzuDenneniarekk. angewandt,dieanderhelssceaberdemverordnetenAns-
schutsgereichtwerdensolle,Alß feintwir euchnichtgemeintunserearmeunderiha-
nm insgemeinsollicherabredezugegenmit niedrembeschwerenzulassenu.

Lassendes

dttwegellauchbe»derselben»,ungeachtetwaßeuchdawideretwaans;einemmißver¬
standl angemutetftinnmagk,nochmahlsgnediglichberuhenund wendenundseindt
»uchfamptundsondern»mitgnadengeneigt. DatumGüstrowde»-8.Novembris
Anno LXXIII.

Dinn ErsatnenlinsernunderthanenundliebengetrciveiiallenLandtsttttc»
unscrsZnrskenthnmbsMecklenburgsamptundsonderlich.

Daß
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Das xxu. Lop.

Kirchen - Sachen.
Z. t. Fürst!.Rirchen-Sttchl im Dom zu Schwerin. Sim.

Palüi rvird Superintend.zu Rostock.
2. Johann VOigand. XVoissgangPcrtsberusSuperintend.

zu ÄOismar.
z. tNemo Gogrcvk SuperMendenszuSchwerin.
4. Irrige^ehrer zuRostock. Nlicol. Gryse.

amablsließderHertzogJohann Albrechr,inderDom-Kirche
zuSchwerin, DenFürstlichenStuhl gegenderCantzelüber
bauen,z) wozudieKostenwohlvondenio. tausendGülden

werdengenommenseyn; welchedieRostocker, vermögedesErb-
Vertrages erlegennisten,wovondochauchHertzogUlrich denHalb-
scheidempfing.

DieserVertrag hatte nun auchdie Streitigkeitwegender
Wahl einesStadr-Supcnmcndentcnzu Rostockgeendiget.Denn
bisherwar solchesAmpt,nachFirrels Enturlaubung,nichtwiederbe-
setzetworden; sondernderSupermtendensLVigand zuWismar,
und nachdessenAbzugAo.issz. a) derSupermtendensBeckerzu
Güstrow/ hatten,wennes dieNohterfodert,dergleichenAmpts-Ver-
richnmggehabt.Zwar liessendieHertzogeschonAo.15-69.d.4. Marc,
einBefehlan E.L. Ministerium inRostockergehen,einenSupcr-
lnrendenrenzuerwehienaber dieseswar d.4. Apr. mit einerVor«
stellungeingekommen,darines solcheAnmuhtungverbeten.Alsnun
in demErb-VerttageauchdieseIrrung gehobenworden; soward d.
2. Dcc. is/Z. D. Simon Patüi zum Scadt-Sllpcrinrcndenten er-
wehlet,dochmitdemBcdmge:daßer zuvorderSupcrinrendenrur
überdieHersehastRostock,welchelediglichvondenFürstenabhänget,
solteerlassenwerden,wiewohler dieselbedennochbeibehalten,b)Hieraufward,nachInhalt mehrbesagtenVertrags, d. 9.Mart. die
HertzoglicheBestätigungvondemMagistrat gesucht,dieauchd.2$.
Mart. 1574. erfolgte, wornachst Pauli d. 18. Apr. als am ersten Son-

ZehntesBuch. Ii tage
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tagenachOstern/ durchConrad «ßecfctvonGüstrow eingeführet
ward/ nachdemer 2/^age vorhergewiljeArriculunterschrieben/ die
ihm das Kirchen-Ministeriumvorgelegt. Er war zu sowichtigem
AmptmitkinreichlicherGeschicklichkeitbegabt,führtedasselbemitun-
ermüdetemFleiß,nahmsichauchsonstdesSchadensin derEvangeli-
schenKirchetreulichan; daherersichangelegenseynließ,diebisherige
Zerrüttungenzuheben/unddieEinigkeitin derLehrewiederherzustel¬
len; als welchezwischenderSchwäbischen undSächsischenKirche
schoneinezeithergewanckethatte; deswegenauchobgeoachterIaco-
bus Andrea zuRostockgewesenwar. UnserPauli that gleichfals-
dazuVorschläge/undschriebdeswegenan v- Martin Chemnitz,c)
Denn dieAnhängerderCalvinischenLehr^Satzehatten sichsehrin
Sachsen ausgebreitet,unddaselbstvieleStreitigkeitenauchVerfol¬
gung der aufrichtigenBekennerangefangen;welchesNebelendlich
durchEinführungderbekamenFormulxConcordixgehobenward;
wozuzwarbeyunsDar».Chycräus ammeistengcholfen/aberSimon
payli hmauchda? Seinigemitbeygetragen.

2. ZuWismar war.wiegesagt/derSuperintendensO.Jo¬
hann Wigand Ao.1568.weg,und.nachJena gegangen;dochharte
erverheißen,nacheinemJahr Wiederaukommen;als er aberA0.69.
zuJena ProfessorundSuperintendensward, und derHertzogJo¬
hann Wilhelm zuSachsen, unfernHertzogJohann Albrechrbat,
ihnzuüberlassen:sonahmer Ao.70. d. 19.Aug.schriftlichAbschied
von deinMagistrat zuWismar / welcherihmaucham 7. Sept.ein
herlichesZeugnisübersandte.6)

Es ward hieraufA0.71. Wolffgang Pcristerus, sobisher
zuSchwerin alsSuperintendensgestanden,vondenHertzogcnnach
Wismar berufen,unddemMagistrat daselbst,in einemSchreiben
vom to. Marc,angezeigct,daßSimon Pauli ausRostock amSon-
tageL-ararekommenwürde,ihna»seinAmptzuweisen,pcristcrus
svltenun,nachMaßgebnngderSuperintendenten-Ordnung,nichtal-
leinin derStadt, wiediebisherigen,sondernauchzugleichin deinei-
gentlichalsogenantenHertzogthumMecklcnbl»rg,Superintendens
seyn; daher ermehrArbeitals Wigand hatte, folglichsichmitUn-
terweisungin derSchulenichtabgebenwolte,womitihnauchdieFür¬
stenin einemSchreibenandenMagh^rarvom si.Mart. woltcnver¬

schonet
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schonetwissen. Diß gab nun gleichanfangs ein Mißtrauengegen
Peristerum, welcheser nichthebenkonte,ober sichgleichnachherge-
fallenließ,zuweilenin die(-schulzukommen,wiewohler sodannauch
nichtsanderethat als daßer griechischlehreteundperoritte, wo-
mit DerJugend dochweniggedientewar. Die Predigertrachteten
alsodarnachseinerwiederkoßzuwerden,destofüglichernunzumZweck
zukommen;sobeschuldigtensieihn,irrigerLehre. Er hattedenAuS--
druckgebraucht:Wir werdengerechtund seligum desGlaubens
willenanChristum;seineAmpts-Genossenabersagten, esmüsseheis-
sen: durch denGlaubenanChristum. Pcrisictus wüstewohl,dcH
dieH.Schrift niemahlssage um desGlaubenswillen,als
welchesvoneinerWürdigkeit,soderGlaubevonselbstbei)sichführe,
könteverstandenwerden,sonderndaß siesage: aus demGlauben,
durch demGlauben,in demGlauben,umalsodieseligmachendeKraft
alleindemVerdienstChristizuzuschreiben,woraufderbußfertigeSün-
der,wenner erschrockenseineZuversichtsetzet;sogab er nach,und
erkante,daßseineWorte köntengenißdeutetwerden;womitalsodie
PredigerihresZwecksv«rfehleten.Abernunversuchtensieesaufei-
nenandernWeg. Damahls war iiivOiemar derGebrauch,daß
dieLommunicanren sogleichfür denWein, so sieempfingen,eine
BezahlungaufsAltar legten,wienochjetzoan etlichenOrtenaufdem
Landegebrauchlichist. Dem Superintendenten erginges, gleichallenandern,diesolcheKramerei)zumerstenmahlsehen,daßer sievor
sehrunanständighielte,undwoltesiealsogerneabschaffen.AberdiePrediger,welchedergleichenschongewohnt,woltenvonkeinerNeue-rungWilsen. Es kamdeswegenansWeynachten1572.eineCom-
Mission «achXVismar, und verglichesie. Aber es ging dennochder
LermAo. 157z.wiederan; da diePredigerin einemSchreibenan
dieHertzoge,vielesvonihresSuperintendenten unchristlichemLebenundWandel mit anführten. Es kamnochmahlszurCommission.Hier warenanTheologenzugegen,Dav.Chyrraus, Conrad
cfci*und Simon Pauli, an Rechtö-GelehrtenHubert S>'ben unSN^artin Bolfras, welcher'Hof-RahtbeymHertzogUlrich zuGü¬
strow war, auchaus demNaht zuvOismar, dieHeydenBurgemei-
stere,Dion>'sitisSäger undMatthias 2>och,nebstdemSyndico
Joachim ü.ange. NunwardzwarauchdieseSache inGütehinge-

Ii 2, leget.;
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lege!; weilaberperisterus einBüchleinherausgab, unterdem
tul; BerichswiedasH.AbendmahlinMsmar gehaltenwird: so
gingderHandelaufsneuewiederan. Damahls war derBrauch/
daßkeinSupermrendenc langerals aufeinhalbJahr angenommen
ward; weilnunpcristerus fiel)mit denPredigerngar nichtjrallen
wolte; soward er ^c>.1575. d. 2s. kcbr. durchdieLandes-Fürsten
seinesDienstesentsetzt,darauf er erstlichnachRostock und serner
nachseinemSaterland?preusicn ging,woselbster dochauchnurwe¬
nigeGönnerfand,>biser endlichIiispecror zuL.andoberg in der
VXeivVttatd ward, alwo er Ao. 1^92. starb, e)

Z. Nach Schwerin kam ein neuer Supciintendens, Rah¬

mens Memo Gogrcve, welcherebensalswunderlicheSchicksale
hatte. Er war aiiö der GravschaftL.ippc gebürtig,und vordem
Predigerin derGravschaftHoja gewesen,woselbster seinenDienst,
wieer vorgab, frcywilligniedergelegethatte. Daß er eingeschickter
Mann undsehrstandhaftinderReligion müssegewesensenn, istwohl
daraus abzunehmen,weildie beydegrosseGottsgelehrtenMartin
Lhemniy und Nicolans Sclticcccr ihn an David Chyrraus
recommenciiref.Er kamalsoAo. ls72. nachÄcffocF, undzeiget
die^anicul daselbst,daßer unterdemKeLtorperroMemmio ein-
geschriebenworden. Als HcrtzogJohann Albrecht Ao. 157z. an
D. ChyrröuLbegehrte,ihmeinengeschicktenMann zumpalloracin
Schwerin vorzuschlagen;so geriehtChytraus auf diesenN1e»to.
Da er nunbei)Hofebekanntwar, und dieHertzoge,in wahrenden
Irrungen mitRostock, so wohldieDiaconcnals Paftoiesdaselbst
bestellenwolten; sokamden 14.Apr. 157z.einBefehlandasMmi-
fterium zu Rostock, ihn als einen College» anzunehmen, und an

Simon Pauli, zumLapellan, auf eineZeitlangzuSt.Jacobizu
bestellen.Simon Pauli sprachdavond.25.Apr.mitdemMinifterio.
Weil aberMemo desCalviniomiwarbeschuldigetworden,auchf-ct'rt
ZeugnisseinesvorigenVerhaltenshalberin LehrundLeben,mitge--
bracht:soward sichdas Predig-Ampteinig, erstdeswegenbei)Hose
eineVorstellungzuthun. Aberehenachdieselbeabging, kamder
FürstlicheSecretariusJohannes Molinus, der^nchen-Meistec
vonSwaan, samteinemNotario undetlichenZeugen,undwiesen
DenMenro Go^rcre d. 2. Maji, als am GonnabendvorExiuidi,
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aufBcfehlHesHcrtzogsin dasCapellanen-HauszuSt. Jacob, ein,
darauferauchdieFrüh-Predigtam folgendenSonntag hielte. Das
^iniüeriumaberstelleteden7. Majian HertzogUlrich, vor, daßes
solcheneingedrungenenPredigernichtmitgutemGewissenzumAmpts--
genossenannehmenkönnte. Es erfolgtehieraufden16MajieineAnt»
wort,daßdaölviinitteriumsichallerHeftigkeitenthaltenfeilte;Hertzog
UlrichwoltedieSache mitHertzögIoh. Albrccht überlegen. Im
lunio darauf difputirte !Nenro Gogreve unter Simon Pauli pro
gi-adu, und ward Licentiat. Da er nun vorher war eraminiret worden,
sokonnteerweiterkeinerirrigenLehrebeschuldigetwerden,woraufer
ungehindertnachSchwerin zog.5)

Ob nunzwarbeydenPredigernsowohlzuCismar als zu
Rostock nichtgantzreineAbsichtenmitunterlaufenmögten;sowar
dochihreangstlicheAufmerksamkeitnichtzutadeln, dennsielebtenin
denZeiten,da es sehrgefährlichwar, denenherümfchlcichendenIrr-
Geistern,auchnur was geringes,um FriedensWillen, einzuräu-
men; indemdieErfahrunginSachsengelehrethatte,wiedurchNach¬
geben, dieJrthümerimmerwfiter, biszurOberhand, eingedrungen.

4. Unter solchen Verdächtigen war auch Giimer Ncmore-
monrius zuRostock, welchenHertzogUlrichnoch, alsAdminiftra-
tor des Stifts / nach Schwerin berufen hatte, wie wir droben gehöret.
Er war vomAmphord aus denNiederlanden gebürtig,wardzu
RostockAo. issO.in dieMaciieulgeschrieben,difputirteAo. r^6.
unter Dav. Lhytrao, vonguten Wercken; ward Ao. 1760.im
Augu[toBaccalaureus,»iiö Ac>.is62, Prediger zu Schwerin. Zwei)
Jahr darnachberiefihnHertzogUlrichzumPastor anSt. Petri Ao.
1564.nachdemobgedachterJoachimSchröder (Joach. Schlüters
Nachfolger)alhieverstorbenwar. Er hattebaldAnfangsWieder-
Wertigkeit,indemderältesteCapellanüberdiefenneuenI'aKorsitzen
wolte. Die Sacke kamvordemHertzogUlrich, wacherden4. vec.
i564.für Gilmern sprach,daßihm/weilerFürstl.l^üor wäre, die
Leliion über des Raths Capellan gebühre. Es waren aber die Prediger
damitnichtzufrieden,alswelchelieberdasHaupt unterdenSchultern
tragenwollen. Siekamen daraufd. 4 Jan. 1565.ein,undstelleten.
vor, daßesbisherallezeitimPredig-AmptnachdemAltergegangen,
Graduirte auscjittommen und wobey man ein billiAes Bedencke«

I' 3 gehabt.
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gehabt. Gilmern alsozusrüchen, sobeschuldigtensieihn irriger Lehre,
alcihalte ers mit Flacio, welcherdieErb - Sün-de und da6 Wesen de6
Menschen, soan sichgut, nichtrichtigvon einander unterschiedet,hatte,
welcher Streit damahls vieler Orten, auch inpominern, manche
Weitlauftigkeit verursachte. Der Pastor zu Nicolai, Marchälls
Rüy, hieltees mit diesemGilmer^ da sie denn bendeAo. 1576. d. 13.
Sept. aufFürstl. Befehl f abgesetzt wurden, h)

In diesemJahr 1574. ward Nicolmis Gryse zumabsonder-
lichen Prediger an Carharmen in Rostock berufen. Denn bisher
hatten diePrediger zu St. Petri dieseKirche mit zu verwalten gehabt,
wie auchnachherowieder eingeführet worden. Diesem Manne haben
wir die meisten Historischen Nachrichten ii^Rostockschcn Kirchen-
Sachcnvon 1523.bis i^sz.zudancken; daher auchseinerschonöfters
gedachtworden. Er lebtebis 1614. da er den 6 Aug. verstarb, i) Er
dezcigetegrossenEyfer wieder das paborhum, davon er auch eineigen
Buch geschrieben, denn beyrn Antritt seinesAmpt« warm noch patres
im Johannis Closter, welche mit andern Einwohnern ihr Verkehr
hatten k) wiewohl doch von ihnen nicht zu besorgen war, daß sie der
EvangelischenKirchemögten gefahrlich seyn.

z) bieder. Chron. Swerin. ad h.a. a) Schröd. Wismar. Pred.
Historie p. 59. b) Rost. Etw. P.II. p. §k. c) 6^M'Evangel.
Rost. p. !sZ. Rost. Etw. P.II. p. 338. fqq. d) Sehrod..I.e. p.
s?. Iqq. e) Sehr öd. 1.c. p. 8s. 89- cf. Tbotmz Catal. Biograph,
p.76. f) Grap. Evangel. Rost. p. 184, ?36. Rost. Etw. p. IV.
p.472. 8)Rost.Etw.P.II.p.684- h)Rost.Etw. P.I. p.6s8.
i) Rost. Etw. P. I. p. 820. k) Rost. Etw. p. III. p. sZ4.

Das xxiii. Cap.
Von Gmchts-und Politty^Sachm.

§. 1. Heryog Johann Atbrocht bemühet sich i'im eine abcv
mahllge «SeyHulf?.

2, Von, L.übeckschen »ndL.ehn-Rechr. Jacob.Börding.
z.^om
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z. Vom Hof-Gerichr. Aufborh. Ll.a^dcö-^,nlfe. Po-

licey. HeryogLarl. v. Ronmier.
4. Coiitribmions- l»nd Policey Sachen.
s. Vom Canal aus dem Schrvcrinischen See nach

lvismar.

zwar Hertzog Johann 2Ubrccbt, als ältester Landesherr)
^ J ein Fürstliches Einkommen an seinenCammer-Gefällen hatte,<^y auch die Landschaft eine Hülfe nach der andern bewilligte: so
ward er dochunaufhörlich von seinenCreditorn und ausgesetztenBürgen
gedrenget, daher er seinesLebensnicht recht froh werden konnte, auch
seineKräfte immer mehr und mehr abnahmen, ob er gleichnoch nicht
*0. Jahr alt war. Er wüste also keinen andern Rath, als seineLand-
Stände nochmahls um eine Beyhülfe anzusprechen. Damit aber
HertzogUlrich, der sichbesserbefand, weil er des Stifts Einkommen
voraushatte, hierin nicht mögte zuwieder seyn; sobat Hertzog Ioh.
Albrecht die beyden Chursürstlichen Gesandten von Sachsen und
Zrandenblirg, als l). Veit VVinshci»n und I). Paul Goldstein,
nach Doberan zukonnnen. Hier ersuchteer sie, bei) seinem Bruder
sichzu bewerben, daß er brüderlich bewilligenauch bey gemeinerLand-
schalt mit befodern wolte, die schwereS6)ulden-Last zur nützlichen
Erleichterung zu behandeln, wie der damahlige Hos-Rath Ändr.
Melius davon schreibet,I) deraber auch sogleichhinzuthut, daß nichts
schließlicheserhalten worden, und daß zwar Hertzog Ioh» Albrcchr,
mit seinenCreditoren und ausgesetztenBürgen auch bey denVornehm-'
stcn von der Ritterschaft zu Schwerin d. i". Maii 1574. Handlung
gepflogen; aber auch dieser Weg das gewünschteEnde nicht geb<n
wollen. Der Hertzog schreibetselbstdavon „ daß er seine Lehn-Leute
„und LandsassennachSchrvermkommen lassen, und ihnen vorgetra-
„gen, wie sie, als getreue, fromme, liebe Unterthanen, nach ihrem
„beywohnenden bestenverstände, ihm wollen einräthigftyn, welcher-
„gestalt er doch seinem, nicht mehr heimliche , sondern leider vor
„Augen sichtiglichschwebendenVerderben bey Zeit und diewch nvch zu
„helfenstünde, entfliehenmogte „ worauf dieVersamleten nach einer
Bedenck-Zeit, zurAntwort Legcbcn: „ Sie hätten des Hcrtzogs Be-

„schw»x-
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„schwerden, mitwehmüthigem mitleidigenHertzendernottin>en: damit
„abix der Hertzog ihre unterthänige Äeigjing und guten Willen im
„Werck spüreninögte, so^wären sie desErbietens, wofern der Hertzog
„sichselbstetwas härter angreifen,und etlicheseinerabgelegeneMembter,
,die zur Haus- und Hofhaltung am füglichstenzu entralhei, (die Be-
ampten stunden damahls nicht in Geld-Pension, sondern lieferten Na-
turalien) wiederkäustichveräussern, und das Geld dafür zurAnlegung
„der bedrenglichstenSchulden anwenden würde: so wölken sie demsel-
„den, ihrem Vermögen und der Sache Gelegenheit nach, mit einer
,Freywilligen ungezwungenen Verehrung, Geschenck und Ucbergad,
„unrerthäniglich bedencken; damit der Hertzog bey seinerFürstlichen
„Regierung und Stand erhalten werde, und so lange es dem All-
/.mächtigengefällig, ihr gnädiger Landes-Fürstseyn und bleibenmögte,,
bisher des Hertzogs eigene Worte, wie sie in einem weitläuftigen
Schreiben, aus Schwerin den 26. Anno 74. lauten: Es ist
dasselbe so, wie ich es in Händen habe, an Johann und Hinrich,
Gebrüdern die Molton zu Cottendorf ergangen, welches, da es
gedruckt, ohn Zweifxl auch gleiches lauts an andern von Adel also
gekommen. Wiewohl dem Hertzoge, seines frühzeitigen Llbsterbens
halber, durchsolchesMitleiden , nichtkonnte geholfen werden.

2. Als die Rojrookcr wieder zur Ruhe gelanget waren; so
gedachten sie auf die Verbesserung ihres Iusity - und pollcey-v(?e-
ftns. Denn ob zwar die Hertzvge schon dergleichenVersehung für
das gantzeLand nochneulichgethan, soachtetensichdochdieRojiockcr
hieran nicht verbunden, wie sie vorhin schonauf Landtägen geäussert.
Bey solchemVorhaben stelletensiesich, wk auch in andern Dingen,
die Reichs-Stadt L.ül?cck zum Muster vor, mit welcher sie gerne
emsrley Gescye und Polices haben wölken. Weil aber auch da-
mahls Lübeck seine vormahligen Gevräiiche nicht mehr gantz rein
hatte, sondern theils aus dem Römiscbcn Rechte, thcils aus
dem Magdcburgischcn lveichbildc ein und anders angenom¬
men ; sobaten dieRostocker, samt den vytsmarisehcnund Srrahl-
snndiscdcn solch Eingeschlichenesabzuschaffen, und ihnen em roin
K.übcckscdcs Rccbr anzufügen. Der Magistrat üi JüibccF wolte
ihnen hierin gefällig werden, und mrmo^te denBurgeweister Johann
L.tldlNZhanfttt, den schonerwehnten Calixrnin Schein,
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und den Rahis-Herrn Godschalk von Griten dazu, daß sie die alten
L.übeckschen Gcseye und Gebräuche beschreiben,und die »machten
weglassenwolten, wozu sie zwarjetzo schonAnstalt machten,aber doch
nicht eher als Ao. ,552. damit fertig wurden. Doch stand solchbe-
schriebencVRecht der Stadt L.übeck (welches hiemit zuerst aufkam)
den Rosiockern nicht so völlig an, daß sie es in allen Puneten, bcfon-
dcrs in denen, wo die Rostockschen Gebrauche von Alters her sich
anders gefunden, solten angenommen haben, daher noch immerein
mercklicher Unterscheid unter dem Rostockschen und L.übeckschc>z
Stadt-Recht geblieben, m)

Von gedachtem Godschalk von Seiten ist zu mercken, daß
sein Geschlecht in Hartwig von Stiren, mit dem Ende des XVII.
Iahrh. ausgegangen. Auf dessenKunstreichen iLpitaphio in L.Ü-
bcck stehet,daß er aus Mc^lenburgischem Adel hergestammet. E6
sind auch hier die z«Seiten zwischenHohen-Vicheln und Wismar
im Ampt Mecklenburg, und Gtitcn, im Ampt Scernberg bekant
genug, von welchen d'J Geschlechtwohl DdnNahmen wird gehabt
haben.

Damahls lebte zuRostock der grosseNechtS-Gelehrte Jacob
Börding, dessenauch die Ausländer mit Ruhm gedencken.n) Sein
Vater war der berühmte Medicus, Jacob Börding, dessenzu seiner
Zcit gedacht. Er warAo. 15-47.0,27, Januar.zu Rostock gebohren.
In gegenwärtigem Jahr , >-74. ward er unter dem Decano, Ioh.
Borchholr, ö. 2. Marc.Licentiat, da er denn die Gnade hatte, daß
HcrtzogJohann Albrechr, als ein sonderbahrer Liebhabervon gclehr-
ten Handlungen, seinerInau^ural Dilatation mit beywohnete. Her-
tzogUlrich berief ihn, da er 27. Jahr alt war, zum Professor der
L.chn-Rechre, dergleichensonst noch nicht zu Rostock gewesen, ob-
gleich schonNic. Marschall einenVersuch gemacht hatte, dis Recht
zu lehren. HertzogUlrich ernante ihn auch zugleichzu seinemRaht;
woraus wohl abzunehmen, daß dieserHerr schon derzeitdamit umge«
gangen, einzuverläßigeö L-chn-Rechr in Mecklenburg zum Stän¬
de zubringen, gleichwieer sonstandere guteOrdnungen besorgethatte.
Denn dieser so kluge als gelehrteFürst mercktewohl, daß sichdie mei-
stenRechts-Gelehtten seiner Zeit mehr auf die Römischen Alterthü-
mer, als auf die täglich in ihrem Valerlande vorkommende Rechts-

Zehntes Buch. K k Fragen
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Fragen legten; indem sie lieber wölken bewundert/ als nützlichseyn;
daher sie mehr Lustbezeigetenin vergangenen Dingen zu grübeln, als
die gegenwärtigen in ein besseresLichtzu stellen.0) Es' hat aber den-
noch Hertzog Ulrich sein Vorhaben mit einem Mecklenburgischen
K.ehn-Rechr nicht erreichet. Börding war auch besserzum Hof-
alö zum Schul-Mann aufgelegt, daher er mit der Zeit Cantzlar ward,
wiewohl er dieseStelle, samt der Profeeftcit zu Rostock Ao. 1598.
ablegte, doch so, daß er sichnoch ausserordentlich zu einigen Staats-
Geschäften von Hertzog Ulrich gebrauchen ließ, bis er Ao. 1600. nach
L.übeck ging, und daselbstBurgemeister ward, p)

z. Zu den besondernRechten in Mecklenburg gehöret, daß
wenn Jemand in Bürgschafts Sachen sichnicht zugleichfür feine Er-
den mit verschrieben,auch dieErben desselbennicht schuldigsind zu be¬
zahlen. Dieses solteUlrich N?edige von Osten erweisen, da er in ei-
ner Rechtfertigung zu Wolgast befangen war; weil nun dergleichen
Beweiß, durch Beibringung vieler Zeugen-Kundfchaft schwerzu füh-
ren, so bat der von Osten unsereHertzoge, ihm hierunter beizutreten.
Sie (Hafen auch solches,und erhielte er d. 1i.OLlubr. im damahligen
Hof-Gerieht zuSchwerin, von beyden Hertzogen, unter des Land-
Gerichts Sccret, ein Zeugnis über diesen Mecklenburgischen Ge-
brauch, q)

Es wurden nun solcheLand und Hofgerichts-Tage ordentlich
gehalten, da sie denn, nach alter Gewohnheit,wie noch MDanemarck
beym höchstenGericht gefchiehet,mit grosserFeierlichkeit ervsnet wur-
den, und beydeLandes-Fürsten denselbenbeywohneten. Als dieUni-
vcrsität Rostock keinenBeysitzer zu solchenRechts-Tagen sandte, wie
doch die Hertzoge begehret hatten: so zürneten die Hertzoge darüber,
und schriebenAo. 1773. an dieselbe: „dnß sichdie ProfeiToies vereini¬
gen wollen, welchen sieaus ihrem Mittel, zu diesemGericht zugebrau-
„chen willens.,, Wie hierauf dieUniversitär vorstellete,daß dieLan¬
des-Fürsten geruhen mögtcn, die ernante Person nicht allein mit ci.
ncm Sripendio, sondern auch mit nohtdürstiger Fuhr und Ausrich-
kung in wahrendem Rechts-Tage zu versehen; so ward nun zu beyden
Naht geschaft. Der Amptmann zuDoberan empfing Befehl, für die
Fuhr zu sorgen, und findet sichauch weitereNachricht , daß mit der
Zeit für solchenAssessoreinSalarium von sv.Thlr. bestimmetwor-

den/
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den, nls welchev. Johannes Albinns, Dervon der Universität zum
AlFefTor erwählet ward/ würcklich empfangen, wie seineL^nitnng I)e-
zeuget, r)

Nach errichteter?ormul!z Loncc>s6iXgab es noch mancherlei?Streitigkeiten, zwischender Universität und dem Magistrat der
Stadt, worüber die Universität klagte, und Hertzog Ulrich davon
durch Dicdcrich von Plesien zu Znlorv, im Augulw Nachricht de-
gehrte, wie man in der urkündl. Vcstariglmg von 1754. ausführ-
lich findet, alwo auch derplcsscn Schreiben an dem Magistrat, in
den Beylagen X0.62. anzutreffen.

r Als im Sachscn-L.anenbnrgischen sichein Haufen Krieges-
Volck versamlete welches daselbstnicht allein übel wirthschastete,son-
dern auch ins Mecklenburgische streifte;so boten dieHcrtzoge fowohl
ihre Lelm-Leuteals Städte'd. r.OÄobr. auf, um bis an die Grentze
nachWittenburg zu kommen,da denn den Städten aufgegebenward:
ihreManschaft mit einer monathlichenBesoldung zu versehen, wie die
hier folgendeUrkunde besaget, die mit beyden Fürstlichen Pittschaften l.
versiegelt. Man stehet daraus, wie das Land in beständiger Bereit-
schaft auf solcheFälle gestanden; indem dieseFolge alsofort gesche-
den solle,um welcherBereitschaft willenauch die Muster-Tage öfters
wiederholet wurden.

DaßHertzog Carl auch dasPatronat-Recht in feinerAppa-
nage gehabt, erhellet aus dem Testament, welches der palior Joa¬
chim Grape (des Superintendenten ZachariaGrap Groß-Vater)zuJördeirstorss, im Darglknisch!7leuen-Calcnschcn^nodc>, hin- Aq.
terlajsen, darin er schreibt: „Anno >575. bin ickalhiezuJördenstorff, if7f*
auf seligerGedechtnisseHertzogkLsrolen, der damals denNyen°Kal-
den inne hatte, befehlig,van den Do&or und1Superintendenten Con¬

srade) Beckero, und dem Capitanio Christopher' Strahlendorff,
, (Hauptmann zuDargun) auf dem Sonntage MuslimodnZeniri in-.gewiesetworden, und habe also dissenKaspel in de 57. Jahr - - - ge-

denet.,, Es ist diesesdas Iördenstorff, welches in den neuernZei-
ten einemercklicheStelle in unserKirchen-Historie erlanget.

Der berühmte Rechts-Lehrer D. Georg Aommer, aus
Meisten gebürtig, dessendroben gedacht, hatte bei)mancherGelegen-

K k 2
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l)eif seineGeschicklichkeitgezeiget. Anfänglich war er Nahtljcher Pro-
fesior gewesen , mit der Zeit aber zum Fürstlichen Raht aufgestiegen
davey aber war er doch unglücklich. Denn er hatte nicht allein ein
grossesHaus-Ubel; indem er sichgar nicht mit seinerFrauen vertragen
fönte, sondern kam auch dabey um Dienst und Ehre. Endlich ward
er Ao. 1575'. zu Vi?olffeiibürrcl enthauptet. In derRostockscheu
Matricul wird gesagt, daß solches unbilliger Weift geschehen, t)

4. Als die Fürsten bei) oorgedächter Ausnahme der Rechnun-
Ken erfahren/ daß die Maltz-Ziese ein gar geringes in den Städten be¬
tragen, und daraus schlössen, daß das Maitz entweder nicht treulich
verzieset, oder sonst damit unrichtig umgegangen würde, und dahero
verordnet hatten, daß hinsührö die Nahts-Herren, welche die Ziese-
Zettul schrieben, solten vereidet, auch ein Zxübel in den Mühlen ge°
setzetwerden, mit welchem der Müller (so deswegen zu beeidigen) das
Maltz nachmessen solte: So thaten die Städte, denen solches ungele-
gen war, desfals am 8. ?eb>-.eine weitläustige Vorstellung, darin sie
unter andern sagen: „Wir finden nicht, wie a«s angezogenen Ursa-
„chen, zur höchstbcschwerlichenNeuerung uns fueglich aufgedrungen
„werden kvndte, angezeigter gestalt in dieMuehlenKuefen zusetzenund
/.alles Maltz zumessen. In erwegung derselben Verordnung Zeit der
„Jtzigcn bewilligten Hülsten im geringsten nicht gedacht, wcnigerö dar-
„aufs gewilliget oder geschlossen, daß die Maltz^Ziese jetzo so wenig
„trägt (sagten sie) kommt daher, daß die vom Adell, deren Wittwen
„Und Jungfern auchPawren, schmiede, Müller, fchneider, schefer.Krü-
„ger:c. alle ihres Gefallens mültzen, brawen, bicr schencken und aus
„der Stadt keinen Drunck bier holen,, und was dergleichen Vorfiel-
lungen mehr waren, welche in derFürsilichen Antwort, so allererst d.
is. Septembr. erfolgete, wiederhvhlet wurden, so hier der Lange nach

II. bevgefüget wir^, weil darin allerlei) Merkwürdigkeiten enthalten.
Die Stadt Parckim schrieb darauf am Sonnabend nach Simonis
und Inda eine Zusammenkunft der Städte nach Jabel auf den 8.
Nov. aus, da denn die Deputieren von Parcbim, ZrandenburF,
Güsrrorv. kNalcbiit, Friedlandt, VOarcn, Sternebcrg Ribbc
niy, Gnoien, lVoldcgk, Röbel, plarv, Grabow und Tctcrou?
zusammen waren, welche nochmahls in einer Schrift, so sie d. 28.

Occ.
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Dec. zuJabel daticeten, gedachtes Kübel verbaten, weil davon auf dem
Land-Tage nichts vorgefallen, vielweniger bewilliget worden, und da-
durch das Maitz verspildet würde.

Wegen der Policen-Ordnung hatten die Städte ebenfals
ein und anders zu erinnern, sie wünschten zwar überhaupt, daß sie so
wohl vom Adel, als Bürgern und Bauren möate gehalten werden.
Weil aber der Waaren-Preiß, sodarin bestimmet, nicht bestehen kon-
te, so brachten sie im Vorschlage, „daß in allen Aemptern, neben etzli-
„chen Rahts Personen zwo Alter-Leute beeidiget werden (mögten)
„welche nach demJnkauffe die Wahren nach pilligkcit, wie theur sie
„zusürkaussen, setzensollen, damit beyde Käufer und sürkausser (ver¬
kaufter) etwas daran haben,, daneben thaten sie den Vorschlag, daß
gewisseEinspänniger mögten zu Polieey Reutern bestellet werden, die
aller Orten auf dem Lande Achtung geben müsten, ob auch der Poll-
cey-Ordnung nachgelebet werde. Die sodann Macht haben müsten,
den Uebertretern das aufgekaufte Korn, das ausserhalb Landes zu trei-
bende Vieh, gemachtes Maitz, selbstgebrautes Bier und andere Waa-
ren abzunehmen und zu verkaufen, da denn von dem Wehrt den Her-
tzogen 2Theil, den darunter leidenden Städten aber auch ein Theil,
und denEinspenuigern der 4teTheil fönte zugeeignet werden. Beym
Schluß dieserSchrift hieß es: „bitten derowegen G. F. undH.gantz
„unterthenigk, E.F. G. uysern G. F. und Herren sein und pleiben
„und r^Hieser Newerung (demKübel) unsgnedig verschonen wollen.
„In gnediger erwegung, das Jho unleugbar whar, das wir armen
„Land-Stede in dieser conrnburion und vorigen Hülften, allewege
„das meiste gegeben und das beste gethan, solches auch noch gerne
„thun wollen.,, Es findet sich aber noch über 100. Jahr nach diese?
Zeit, dal? solchesKübel gebraucht worden.

5. Zu dieserZeit ward d. 14. >Iii ein Fürsten-Tag wegen der
Grentz^Irrungen, die Mecklenburg mit Brandenburg hatte, gehal¬
ten, und beschlossen,solche in die Hände desChur-Fürsten vonSach-
je» zu stellen, u) r \

'

Es kam auch nun dieAnrichtung einer Schiffahrt von Urs¬
mar über Vicheln nach Schwerin und so ferner nach Dön«y und
Hamburg wieder vor und in Ueberlegung, wovon schonbei; Ao, 1430,

Kk z gch»>n-
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gehandelt, wiewohl dißmahl es nur uliein beym Rahtschlagen blieb
indem man thcils nicht konte, theils nicht wolte zur Sache thun, denn
sofehlteesdemHertzogeJohann Albrcchr anMitteln, einsokostbah-
res Merck, durch Anrichtung vieler Schleusen, hinaus zu führen.
Hertzog Ulrich wandte zwar hernach noch etwas an diesemCanal wie
er in der Landtags Proposition zu ^lcubrandenbtng Ao. 15z?.zu er¬
kennen gibt. Er hielte aber auch seinenSchwieger-Sohn den ^xönig
von Dännemarck viel zu wehrt, als daß er ihm zum Mißvergnügen
solte Gelegenheit geben. welches unumgänglich würde entstanden sepn,
wenn der König gemcrckt, daß durch dieseneue Fahrt von derOst-See
in die Nord-See, seinem Zoll im Sunde Abbruch geschehe. So
hatte auch Hertzog *X?ilbclin von L.üneburg noch manches zu erin¬
nern, wie Hertzog Ic»h. Albrccht diesesLanals wegen an ihn schrieb,
als welcher die Absicht hiemit hatte, zusördersi den Saltz-Handel von
L.üneburg, welcher nun auf L.übeck ging, wieder auf Cismar zu
verlegen.

I) in Annal. ad h. a. Gerd. Saml. p. 2??. m) Weflph. in Specim,
Monum. Meclenb. p. 25. n) M. Adamus in Vitis Germanor.
JCtor. o) P. Tornow de Feud. Meclenbuvg. in pracfat. p)
Rost. Etw. P. II. p. 660. q) jot>. pccr. Rraffc Mecklenburgis.
Land - und Hos - Gerichts Historie in Ungn. Amoenit. p. 40g.
Potf. Saml. P.III.p. zs. r) Rost. Etw. P.I.p. iz?. --mS)Rost.
Etw. P.II. p. sIs. t) Rost. Etw. P.II. p. 829. u) Myhl An-
nal. in Gerd. Saml. p. 296. w) Potf. Saml. P. IV. p.24.

I. -

Aufboths Bcfehl von 1575.an die Städte.
Von Gottes GnadenIohans Albrechtimi>Ulrich, GebrüdernHer¬

tzoge»zuMecklenburg?.
/Ehrsame liebeg^trewe. Wir muegcueuchgnedigerMcynuug nichtVerhalte»/ daS
vi sichimLandjuSachsen.einHaussenKriegesvolckversamblet/ welcheuichrallein
daselbstinSachsen dieLeuteerbärmlichplünderenund Verderben, sondernauchbiß
in unsereembterestraiffenthuen. Weil wir unsdenkainsandern;u vermuetei«haben,
wanSie daselbstallesVeriehrett, daßSie alßdanfarnerumbsichgreiffe»und nnserm

under^



Mecklenburgs Ordnungen. 26z
«ndertanendasIre wegnehmenundallerleymuhtwiilentreibenwerden. Als können
wir denselbigenlengermehr;nschenSondern werden nottwendigVerursacht unsere
LehnleuteundStettc uffzumahnenund dieVorstehendeGefahrVon unser»Landen, so
vicUmüglichabzuwenden.

Demnacherforderenwir euchhiemit, bei)denPflichten, damit ihr mißver>
wannt seilt und begerengnedigIr wollet alßfortund ohnalle saunniußanderthalb
hundertgerusterManu beyeuchzuunserStadt G. aufmachenunduns dieselbenauf die
GrentznachWittenburg?zuschicken,Sie auchmit besoldnngauff einenMonatt Verse¬
hen. ilnd damitkeineswegessäumen. Daran thntIr unserezuverlessigeMeinung.
In gnadenzuerkennen. Datum denerstenOetobrtf Anno LXXII1I.

II.
Fürsts. Antworts-Schreiben auf der Städte Vorstellung

wegen Contridution und Pvlicey-Sachen von 1^5.
Von Gottes GnadenIohans AlbrechtundNlrich, Gebrüder, Herzog

zuMecklenburg?,FürstenzuWenden:c.
»ferngnedigenGrus zuvor/ Ersame/ liebeGetrewe. Wir habe»ewr Suppli-
eireii/ sovnterm Nahmen allervnserLaudt-Stedte außgangen. entfaugeii

vnddarausvernomnien, daßihr euchzumerstenderKufenin denMühlen vnd Vorei-
dung der Raths Personen, sozu einnehmungder Ziesejederzeitvon euchverordnet
werden/ dieserVrsachenhalbenbeschweret/dassollcheVerordnungenfff gehaltene«
Landttagennichtbewilligt/ auchdieRaths Personenvns one das mittEid vndPflich-
tenvorwanttsein, vndverwegenbillichkeinVordachtvffsiezulege». Mit Bermel-
dung, Ob wolluichtone, das dieZicscwiewollsienochsohochalsziworaufgesetzt,sichsehrverringert, das dochdermaugellnichtbeidenStedten, souderusolchsfürnemlich
daherfliestenthuc, dasdievomAdcll, derenWittwe» undIungffern/ auchPanern,
Schmiede/ Möller/ S6)neider/ Scheffern vnd Krüegcrihrrs Gefallensniulltzeu,
brawenundBier scheucken,aus denStetten keinentrnnckBier holen, vnddenPaiirn
dieselbstnichtbrawenkönne«/ das Bier vondenHoffeHofen/ zuKosten, Kindelbie-
ren/ rnd Gilldengechan/ vnd verkauftwerde, vud solchsdermassenim schwangsei,
vndvberhandtgenommen/dasihmenichtleichtlichzuwehrenseinwerde, Vnd obwir
wollvnser»Amptleuttenhiebevornvnditzoin derPolice: Ordnung solchesabzuschaffen
mit Ernst bevohlen, So werdedochdeinenichtnachgesalzt;sondernvonihnenmitihrenFreundenundVorwantendurchdieFinger gesehen, daß auchaus Stetten, soander MarckvndPommernliegen, nunkeinBier indieMarek vndPommerngeholetvndabgefuretwerde, wiedanauchaußbeidenSehe Sretten RostochvudWissmarsowollauchBntzowvielBier i» vnserLandtvndvff dieDörffer aeholet, vndallso^zhr
keinenAbgangewcrsBiers habet, deretwegenvnddaß auchsolchMessendesMallzesnichtohneSpildung vndSchaden zugehenkönne, vndsichdas Gesindvmbdes Vor-

gangs
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gang»willenznhadernvnd zuzancken,vnd anderVnglückz»t>cturfacf)e«nichtunter¬
lassenwerde, ihr euchmitdenKneffenalseinerNewerungzuverschone»/vnderlhenig
bitten thutt.

Vnd danZum ändernder Polieei Ordnung halben, daß euchallein dieslb
vffgedrungen,vnddieandernstendederselbengleichsalsnachzulebennichtange^allien
werden, sondernderAdelstandtnichtallem seineigenKvtn vndZuwachsseinsGefal¬
lensvndvffsteuerstehalte vnd vorkanffe, sondernauchvonihren Pauern vffVortrill
Kornan sichbringen, vnddaßselbigeauchdas Vieh meisientheilsans demLandevor-
kauffeneuchbeschweret.

Wie Ihr den michvors dritte euchder vielenMarckte halben, sovffden
Dörffern>gehaltenwerdensollen, beklagt, vnd solchesalles abzuschaffendehmüthig
stichenthnt

Hierauff mögenwir euchhinwiedergncdig^rMeinung nichtvorhalten, Ob
es wollnichtohne, das vff gehaltenenLandtage der Küssennichtgedachtseinmagk
das vns dochalß den Landssürsiennichtalleinglitte vnd vleissigeVffsicht, damit die
Hülffen, wie dieselbenvff gemeinenLandtagen bewilligt, gleichmassigeingebracht
werden, zuhaben, Sondern auchalteParttiligkeitten, Vordacht, vndVnordnnng
abzuschaffen,vnddagegenOrdnungznmachen, welchergestaltdasjenige, sobewil-
ligt one Vervorteilnna trewlig, vleissigvnd gleichmessigeingebrachtwerdensolle,
gebüerctvnddessenwollbestiegtsein, wiewirdanauchnewerlicherTage dievomAdell,
soinihrenHnlffevordechtiggeachtetword'en, vor vns gefodert, vnd von ihnencinen
körperlicheneidtgenommen, mittdemsiebeteuret, das siehinfürrecht gebenwollten,
vngeachtet, daßsolchesingemeinenderLandschaffrSchluß nichtbedacht, nochin der
Disposition gesetzt; So wird anchdurchSetzung der Küsse» den Stetten dieZiese nicht

gesteigert, nochder Dispositionznwiederetwas uewesvffgelegt, sondernalleinder
Vordachtvondemsobewilligt, abgeschafft,damitdasselbrechtvnd trewlichgegeben,
vndwir vndgemeineLandschafftdarin nichtvervotteilletwerden; Vnd kaneuchdiese
Vsssickt, daihrRecht zuthnnDrücket, so wchnigals denenvomAdellder leibliche
cidt beschwerlichsein, Es gibt vns aber ewreWeigerungsovielmehr Nachdencken,
daßesnichtrichtigzugehenmüsse, wiedananchdieVoreiduugderRahtspcrsonen, so
die Zieseeinnemen, vnd die Zettelanßgeben, nichtvnbillich, >ondernhochnökigist
danesviel!ein andreGelegenheitvmbeinenHnldnngs eidt vnd diesencidt halt vnd
lestsichsolchWerck, da man mit Gelld vmbgeht, vnd Zettel außgebenmuß die
RahtspersonenauchselbstBrawerscütt, vffeinenschlechtenHnlidnngseidl, in well-
chemderZettel!oderdiesenmitkeinemWorctgedacht ist, nichtsetzennochvortrawen.
Demnachwir ewreemschnUdigungdisfalsnichtannemen, vielwenigerdiSfür erheblich
ansehenkönnen, das durchdasMessenvielMaltz vochilöet, vnd znNichtekomme,
auchdasGesinddesVorgangshalbensichhadern werde, daraus allerleiUnglückcnrt-
stehenmnege. Dan da man sichin Anß-oder einschütten,Spilldung des Malltzes
besvrgeti, kaneinjedersovielArbkitt darznthnn, vnd Seckeodertuecherdorunter

odervmbdasKüffcnher vffbreiten, doranff dasjenige, sodanebengeschüttetwirdt,
fallen
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falle»vndvnc schadenvndAbgang?wieddervffgehabenwerdenkan, So achtenwir
auchdieGefahr, soaus desGesindesZanckdesVorgangeshalbenherkommenmöchte
sogargrosnicht, daßvmbdessenwillenVisnötigevnd nützlicheWerckcingestellet,vnd
gemeinevnservndderLandschafftschadeaugenscheinlichangesehenvndgebullderwerden
falle/ sondernhallccuesdafür, daseinjederHanßwirttseinesGesindesmechtiggenug
sei, vnddahinhaltenkönne, dassiesichFegenandernaller Vngebüervnd mulwiliciis
entthalten; So könnenauchdiejenigen, soVnglückanrick>ten,vnd andernSchaden
zufügen, durchRichtervndRechtwollbezwungen,vndallsoder besorglichenGefahr
vorgekommenvnd gcwehretwerden. Demnach wir hiemit abermaln gnedigvnd
ernstlichbefehlen, Ihr wolleteuchvnsrerBorordnungderKüffeuhalben, sowollauch
Vorciduugderjenigen, sodieZieseeinnemen, keiuswegesfernerwiedersetze»,sondern
nebenvnfernAmptleutteuvff ihr einfoderndieKüsseniu allenMühle», sobei euch
seintt, vnddarin'ihr mahlenlasset, vffdieMaß vndWeise, wiein vuserinden zwei
undzivantzigste»Decembrisvorschieuenvier vnd Siebenzigsre»Jahrs au euchaußge»
gangenenSchreibenverordnetist, machenvnd setzenhclffc», auchdie ZieseEinneh-
mer vffdeneuchzugeschickteneidt voreiden, dessenwir vns enttlichzu euchvorsehen
wollen.

Das Ihr nunineurenschreibenanzeiget, daß dievonAdell, derenWittwe«
und Iungffern auchPaurn, Schmiede, Möller, Scheffer vndKrüegerihres Gc>
fallensmülltzen,brawenundBier schencken,vndausdenStetten keinentrnnckholen,
solchsvornemenwirzwarvngern, tragenauchdarobnichtgeringesMißfallen, Vnd
seintgeneigtvnderbietig, da vns diejenigen, sosolchsthun, von euchnahmkündig
gemachtwerden, mittgebüerlichemernstzustraffe», dicmcilihr aber nur insgemein
über sollcheBeschwerungenklagen, aber niemandenspeeifieireothut vnfereAmpt-
leutteauchewrenBerichtnachvngeachtelVilsersansieaußgegangeneuernstenBevelchs,
denwiritzowiderernewret, vnd ihnenbeieinernahmhafftenGclrstraff, neml.drei-
huudertThalereiugebtmden,nichtdar;» thun, sondernmirGedachtenvonAdelldurch
dieFingersehensollen, Alß habenwir keinenbessernWeg vndMittel sollchcmvnzic-
mendenMülltzenvndBrawen vffdenDorffernfürzukommen,jetztbedenckenmüege»,
«ls dasihr vffsolchvyrbottenMültzeu, Brawen vudBierfcheiicke»mitVleiß achrung
gebet, vnd da ihn jemandtbesinnet, oder auchaus erheblichenVrsacheildeshülbe«
vordechtighalte»werdet, das ihr da«alsofortdenoder dieselbenin gemeinan vnsm
iersck)iedlichgestellten,Schreiben,vnsvormclldetvndanzeiget, darauffwir dieselbe»
vor vns erfordernvnd ihnenvfflcgenwollen, das siesichmitt einemleiblicheneid^
solcherHandlungvndVerdachtpnrgirensollen;Wehr sichdan schuldigweis, wirdt
nichtUichtlichschwere»/kegendieselbe»wir alßda»mitgebüerendemernstzuvorfahre«
wissenwollen.

Das ihr auchfernerklagenthnt, das aus denLandttstetten, (b an dieMarck
und Poinmern grentzeu, nunkeinBier mehr in die jetztgedachteBenachbarteChur-
vndFürstenthumbgeholctwerde, solchesvornehmenwirgleichfalsvngern Ihr habt
aberzuerachten, das dasselbezuendernin vnserMacht nichtstehet; Wir wollenaber
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denChurfnrsten;nBrandenburgk,sowolldieHerzogenznPommer»durchschreiben
rrsnchen,indeinewasconAltershergcbrcnchlichgewesen,keineenderungzumachen.
PnddieAbfuhrdesBicrsausvnsernStettcnnichtznvorbieten,Jmmaßenaus vnscrn
LandenI.LLdenVnderchanennichtsvorbottenwirbt, Seint derZuversicht,sollchs
sollebeiI. LL.sovielbeschaffen,dasdieAbholungdesBiers niemandgewehretwerde,
SonstenwurdenwiresmitdemKornvndandernWahren, So I. LLdenBnderthanen
ausunsernLandenhohlen, widerümballsozuhalltenvorursacht.

Wir könnenauchnichtermessen,mit wasFugedenStedtenRosrockvnd
Wißmarals vnscrnErbeignenStetten, vnddiediegemeinenschuldenabtragenvnd
bezahlenhelffen,gewehretwerdensoll, dassieihrBiernichtinsLandtvffdieDörffcc
ausführenlassen,vndvorkauffensollten;So vielaberdieStadt Bützowanlangt,
trachtenwirbilligsein, das denVndertlMenvnsersFurstenthumbs,sonichtSlis
lischsoint,verbottenwerde, hinsnroans BntzowkeinBier zuholen, wiewir dan
solchVcrbottzuthun,oderdodarwiedergehandelltwirdt, dasBier nemenzulassen
erbottigseint.

Was fürsandervnserePolice!ordminganlangt, d.'seuchdieselbezuhalten
vffgedrungenwerde,vnddagegendievomAdellallesKornnichtalleinanandreOertter
vorführenvndvorkauffen,sondernauchvonihrenPaurnKvrnvndBichan sichbrin¬
gen, vndmittvorteil!wieddervorhandlensollen;da wisstihr euchzuerinnern,das
derürtevusrcPolicciOrdnunggemeinervnserLandtschaftvorschienenjweyvndSic-
bentzigstenJahrs vffmLandttagezumSternbcrgkzugcstellet,diea»ßihremMittel!
vomAöcllvndStedtenertlicheöerordncc,wcllchediegedachtePolice»ordnuiigsürge-
mmmen, vberseheu,auch cvrrigiret,vnd ihres Gefallensalles gesetzt,diewir
darnachalsoin Druckvorsertigen,vndpliblieircnlassen. Dicweillnnn"dieselbmit
zemeinemSchlnssderLandtschaftgedrucktvndaußgegeben;So kanniemandtvntcr
ruchsichdarausziehen,sondernseiftderselbendurchauszugrlebenschnlldig.

Das aberbei euchderAnsangtgemachtwirdt geschiehtvnserscrachtens
nichtvnbillich,danwirnichtwissen,wiewiroff»Dörfferndaniitansahenköntten.
das aberdievonAdellihreigenGewechsvorführen,vndnichtin dienechsieStctte
bringe»,Sagcnsie, gescheedarümb,daŝ ieesbeieuchnichtvorkauffenkönnen,vnd
dieLandt-StedtesovieldieBürgerbezalenkönnen,miteinemgeringenzuerfüllensein;
So werdeihnenauchderbillichewerdttdafürindenLandstettennichtgebotteu,dvrumb
sieesnachRostock,Wissmar,Parchim, DömitzvndandreOrtt vorführenmüssen,
woltensviellieber, dosiedenbillichenWerttin derNaheitkriegenköntten,in die
«echsteSrene alsvberetlicheMeilenvorführen,da vnsaberdiejenigensovonden
PauernKornvndViehvffnVorkanffeinkauffeu,namkündiggemachtwürden,woll-
zenwirdieselbendergebüernachzustraffenwissen.

So vieldieWärcktevffnDörffernbetreffenthut, nimbtvnßwunder,daßihr
titchderenbeschweret,vndwieeuchdochdieselbenzuschadengereichensollten,dandie
KrämervndHanttwercksleutteans denStetten ihreWahrendahinführenvndvor
sauste»,vndallsoderMercktenichtweniggemessen.Welchswireuchvffcwcrschrei¬

ben
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benzugnedigerAntwortnichtvorhallienwollen,vi'.dseintgehorsamerVs>in;ichunk
derPolicewrdnungvnd vnsererVerordnungderKücffeuvndderZieseEinnehmer
Voreidunghalbenvon euchgcwertig. Datum Schwerindeni f. Septembris
Ao. &c. 7s.

Johanns Albrccht, Ulricd
m^inuppria. manu ist.

pp'c
DenErsanlenvnsernVnderthanenvndliefengetreuenallenvndjeden•*.

vnsertNFürsienchiimbgelegenenLandtStettensampt
vndsonderlich

Das XXIV. .Lay.
Hohe TodcS - Falle.

§. r. ^cryogs ChristophcrGemahlin stirbt.
2. Heryog Johann Albrecht stirbt,
z. DessenrühmlicheThaten werden nmderhohlet.
4. Die Begräbnis dcstelben.

fiesenSommer überwar an Petri Thurm-SpitzezuRostock,
welcheAo. i>45.abgebrandt,fleißiggearbeitetworden,und
auchnunallessoweitfertig,daßam folgendenTage nochder

vergüteteKnopffoltcaufgesetzetwerden. Es kamaberam 30.Sept.
cmentsetzlicherSturm-Wind aus Süd-Westen, welcherin derfol--
gendenNacht/ mitAnbrechungdes i.Oüobr., ihn über dieHälfte
herunterwarf. Die gütigeHand GOttes lcnckteihnalso, daß es
ohneBeschädigungeineseintzigenMenschenabging. Denn sofieler
mchrentheilsaufdemKirchhofnieder,unddieHelm-Stangedesselben
in dieDach-Rinne,zwischenzweienHäusern,davoneinigeZiegelund
Lattenzerschmettertwurden. DochzerborstaucheinKirchen-Gewöl¬
be-als woraufeinTheildesThurms niederschlug,x) Der Thurm

Ll Z ward



ward imfolgendenJahr völligwiederaufgerichtet/und der Schade
ausgebessert.Darnächst brantepenylin ab/ y) welches-dochnur
«VorbotenvongrössernTrauer,Fällenwaren.

Denn sostarbHertzogsChristophersGemahlind. i i.Nov.
zuSchönberg imStift Rayebnrg. Sie hießDorothea, undwar
Friderich I. KönigsvonDanemarckjüngsteTochter,z) Ihre Ehe/
sonur wenigeJahre gedauret,bliebunfruchtbar. j£>erverblichene
CörperwardüberWismar undVüyorv, nachGüstrow gebracht,
woselbstihreSchwesterElisabeth, HertzogsUlrichGemahlin,den¬
selbenin ihrBegräbnisnahm. Diesewar beyihremBette/aufwel-
chemdieSterbendezmahlnacheinander,mitgrosserStandhaftig-
keitausrief: Varer in deineHände bcfehlich meinenGeist, du
hast mich erlöset/ du getreuer GOct! darauf sie äugen-
dlicksverschied.Simon Pauli aus Rostock, hielteihr d. z.Oec.
dieLeich-PredigtzuGüstrow, und dieRostockjÄbeyGelehrtenzei¬
gten ihreWissenschaftenin denschönstenVersen, sowohlin griechi-
scher als lateinischerSprache; worunteres damahls Nathan
Lhycraus/ Johann CaselinsundJohann Frederns allenandern
zuvorthaten,dieauchsonstunterdenGelehrtenbekantgenug. Was
Caseliumanbetrift/soginger Ao.rjgy. vonRostock weg, nachder
neuenUniversität̂elmstadt,woselbsterAo. 161z.imZo.Jahr seines
Merö verstarb.2) Nathan Lhyrraus trat Ao. 15-93.zu denRe¬
formirren übernachBremen. Frederus aberbliebzuRostock,und
wirdnochweitervorkommen.ZuderLeich-BegängniswardHertzog
Johann Albrechrgleichsalsgebeten,welcherauch/ samtseinerGe-
mahlinundbeydenSöhnen, nachGüstrow kam. Bey derLeich-
BegleitunggingdieserHerr sehrnicdergeschlagen/undin solcherWeh-
muht, daßauchThranenmitunterliefen. Nach derBesetzungbat
ihnHertzogUlrichzuGaste/daraufersichgegendemselbenrechtfreund-
undbrüderlichbezeigete.

2. LllsHertzogJoh. AlbrechrwiedernachSchwerin kam,
Ao. mercktendieleanihm, daßseinEndenahesey. Gleichnachdemneuen
N?6. Jahr i s76.fuhrernochaufeinemSchlittennachVvittcnblirn, um

daselbstmit demRath zuL.ünebnrg, wegenvorgedachtenSaltz-
HandelsaufWismar/ Nichtigkeitzutreffen. Ams.^an.kamerwieder

an
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anzuSchwerin. Den io. schickteer Gesandtenan HertzogUlrich
dieMilbewilligungzumLandtagevonihmzusuchen;et>cabctdiesenoch
wiederzurückkamen, soüberfielihnsolcheSchwachheit,daßihmauch
dieSpracheverging. DieseschleunigeVeränderungwardnunals¬
bald nachGüstrow berichtet. Den 24 Jan. kamdaraufHertzog
Ulrich/ mitseinerGemahlinnachSchwerin. Hierüberermunterte
sichzwarderTodtkrancke,unddieSprache fandsichinetwaswieder
ein, wiewohlnichtdeutlich. Dochgabergenugsamzuverstehen,daß
erhertzlichwünsche,seinBruderHertzogUlrichmögtedieVormund-
schaftseinerKinderübernehmen;wozusichauchendlichdieserHerr,
durchdenHofrathMelius, bewegenließ. Es ward d. 30.Jan. ein
Instrumentaufgerichtet,damitauchHertzogChristophcrvondieser
Willens-Meinung desSterbenden gewisseNachrichthabenkönte.
Den i.?ebr. schienees, sichzurBesserunganzulassen,HertzogUlrich
reisetealso, famt seinerGemahlinwiederzurück. Die Hof-Räthe
ließendengefährlichenZustanddemLand-RathWerner Hahn wissen,
derauchungesäumetkam. Den io. ward an HertzogUlrich
wiederNachrichtgegeben;EheaberdieserHerr undseineGemahlin
ankamen,etwa einekleineStunde vorder, d. 12.kebr.Nachmittags
zwischen2. und3. Uhr ward diesergrosseGeistin einebessereWelt
gefodert.

Es kamihmderTod nichtunvermuhtet,denner hattesich
schoninitdemselbenbenvölligenLebens-Kräftenbekanntgemacht,wie
er denneineeigeneMeditationvom Tode geschrieben,diedergrosse
Theologus 30. Gerhard wehrt geachtet, seinen Schriften einzu-
verleiben,c) Zugeschweigenwas er sonstfürschoneGedanckenüber
etlicheBücherHeil. Schrift hinterlassen.Die Schriften der alten
Kirchen-Lehrer,Do&orDurbers undanderergeistreicherManner
hatteerfleißiggelesen,dienützlichstenGedanckenderselbenaufgefasset,
undzurErklahrungbiblischerBüchergebraucht,worauser auchschöne
Gebetergezogen, undalso,was ergelesen,sogleichzuseinemNutzen
angewandt,wieM.Matthaus Bszcmus berichtet,derseineSchrif-
tengesehen,unddesHertzogsSöhnen angepriesen.6)

?. DieserHertzogwar einerdervorzüglichstenFürsten; matt
magihnansehen,vonwelcherSeite manwil. Seine grossenFehler

Ll z wird
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wirdeinjederschonau6 demdißherenahltenLebensLaufbemercke»,
wirsehenihnictzoaufdergutenSeite au,- undsowar,er dergelehrteste
Fürst, soMecklenburggehabt, besondersinSchul-Wisscnschafteu.
Es war ihmgleichvielLatein oderDeutsch, ingebundeneroderun-
gebundenerRede zuschreiben,ej Die EvangelischeLehreim Lande
hat ihm ihre Befestigung, die U uversirat ihr Aufnehmendie
Schule zu Schwerin ihreS'istung und derAdel die schriftliche
VersicherunaseinerFreiheitenzudancken. So liebihmdieuralte
FreyheitderReichs-Finstenwar,dieer michmitgewafneterHand in
GcselschaftderSachsen undHessen, wiederdenKayserbehauptete,
sowohlkonteer vertragen.,wennauchseineLand-Stande, für ihre
Rechtesprachen,siemogtenvondcnStädten odervomAdelfem?.

Das gantzeLandsuchteer durchgutePolicey in Nahrung,
die Zxirchedurchgute Ordnung in Uebereinstimmung,durchein
eigenesGerichtinErhaltungundBesserung,diePricsterschafcdurch
dieSuperintendenten-Ordnung,in Fürslchtigkeit,SchutzundVer¬
sorgungzuerhalten.

Die HandhabungderGerechtigkeithatteer durchVenne!)-
rungderGerichtstagedejchicnniget.diearmenSrudenrcn mit freuen
Tischenversorget,undgelehrteManner,durchseineWehrtachtung,
zu mehrerenFleißgereitzet.

Mt den Nachbarenlebteer friedlich,säheauf desLandes
Sicherheit, nahmdieWundenderKirchezuHertzen,und suchtesie
zuverbinden,an welchenrühmlichenThaten dochauchseinBruder
HertzogUlrichmitTheilhatte.

ErhieltesehrüberseineHoheit, undwar prächtig, wenner
Ehre davonhabenkonte,wüsteaber auchnachzugebenund einge-
schräncktzuleben,wennesdieUmständeersodercen.

Er trat dieRegierungmitüberhäuftenSchuldenan, daher
ihmdasLandzwarvieleHülfethat, aberes wardihmdochmemahls
völliggeholfen.

GegenseinemBruderChristopherhatteer einesehrzärtliche
Liebe,undzu seinemBruderUlrichin denletztenZeiteneingrosses
Vertrauen. DiesemhalferzumStift Schwerin, undtrat ihmdas
halbeLandnochdazuab.

Seine
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Seme Bedientenwusieer nachihr«rnöthigenGeschicklichkeitzuwählen, undwarsehrgnädiggegensie, dahererdieHeydenauserle¬seneMannerJLucanusundHusanuszuCantzlarshatte.Unter8. Brüdern hat er alleinmännlicheErbenhinterlassen.Er warAo.15-25-.Den22.Dec.gebogen,undwardalsonichtvielüber

50. Jahr alt. In seiner Meditation, vom Tode,gtebt er genugsam zuerkennen,wieihmdieWelt durchdievieleSorgen undBekümmer-nisse,soer daraufgehabt, verleydetworden, und wie er sichnachseinerAuflösunggesehnet. Sein sofrühzeitigerHintrittwardvondemgantzenLandebedauret.f)
4. So baldHertzogUlrich nachseinemTode ankam, wur-denihn?dieHeydenunmündigenSöhne Johannes undSigismundAuguji zuseinerVormundschaftübergeben,dieer auchwehmühngübernahm,undtreulichführte.^ Es schienaber,als hattesichHertzogChristopher vorgestellet,er würdezusolcherVormundschaftgetan»gen; weildochderVater allezeitmehrLiebefür ihn, als fürHertzogUlrichgeäussert;deswegener zwar 2.Tage nachher

gleichfalls
an¬kam.aber,da ervernahm,daßnichter, fondernHertzogUlrichzumVormundebestellet,nichtnachdemSchloß fuhr,sondernin eineHer-bergeeinkehrte,woselbstdochHertzogUlrichzu ihm ging, und mitihmspeise«;daraufsichHertzogChristophcr wiederwegsind nachDömnz machte.

Die Leicheward in dieSchloßkirche gefetzet,undbis andenBegräbniß-Tagbewachet. Dieserwar derletzteFebruarii,dasienachderDom Kirche getragenward.
Im Gefolge.warenjetztgedachtebeydenSöhne, diez.Brüder,Ulrich,Christopher undCarl, derSächsischeGefand«,Hans vonL.indenorv undderBrandenburgifcheGeorg vonputliy, wieauchdieLandundHof Räthe, samtvielenvonAdel. Darauf dieFürstli¬cheWittwe, undHertzogsUlrichGemahlinmit ihrenHof-Damenfolgeten. Die lateinischeRedehieltegedachterJohann Caselius,als damahligeZierdederRostockschenUniversität;dieLeich-Predigtaber derschonerwchnteMatthäus Bojemus, derauchumdenHer-tzogin seinerSterb-Stunde gewesenwar. g)Zu Doberan findetmanzwarseinGemahlde,aberseinLeich.namundGrabfchriftsindzuSchrvcrin. K)

Läse-
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CaseiltLeich-Redei) undÄojenn'(kokemi)Predigtk) wur-
den darauf gedruckt. Johann Snnonüis schriebihm ein nettes
Epigi'wnma, so hier folget.

Seine Wiwve zognach ihremLeidgedingeL.üpz, woselbst
fk bis 1591. lebte.

x) Nie. Grjiß in vita Slüteri ad h. a. Linguad. Amoenic. p. 557.

y) Cbemn. in Meckl. Stammbaum in. vita Joh. Alb. I. 2) Mylii

Genealogie derHertzvge zuMecklenb. in Geldes Saml. p. 2s2.

a) Rost.Etw. P.III, p.469. b) Rost.Etw. P.III.p.6r. c) in
Locis Theolog. Loco de Mot te p, Z4Z. edit. 1657. d) Thoni<e

Anal. Güftrov. Per. III. par. 14. p. 161. fqq. e) Stieber Mcckl.

HistoriederEelehrs.C. III.p. 86. f) ChytraiSax.LXXIII.p.
638. Job. Simon, in Stemm. Megapol. p. 80. in CordefiiChron.

Parch. edic. 1670. g) Myhus in Annal. in Gerd. Saml. p. 299.

K)Schröd. Wismar. Erstl.p.z^o. i) Rost.Etw. P.i. p. 174.
k) Thom<e Anal. p. 162.

JOHANNES ALBERTUS

Ille ego fum pullus qui diäus Martis & Artis

Et genus atqve orbem dodbus orno meis

Sub me religio, Schola, Templa, Academia vitas
Redduntur; Phcebus me Duce clarus ovat.

Riclutus XJldricUf me frater confilio & re
Adjuvat, ingenio confilioqveDeus.

Obiit Joannes Albertus A.C. 1^76. prid. id,Febr.

d. i. Mars hattemichgezeugt/
Die Musen michgesäugt.
Aircb, Schul undUittvcrsirär
Durch michmOrdnungstebt.
MeinBruderUlrichHilstmitNaht,
GOtt mit derThat.
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Was XXI. Lap.

- | ckscheIrrungwirdverglichen.
" | kng dazll. Vom L.and-Gcrtcht und von der
< ^ cdnling.
co 3 )ie Rostocker zu»n Vergleich zu nöbtizen.m

| eich rvird gerroffen.
5 " eichrvlrd vollzogen. Heryogs Johann Al-
^ stamenc.

e Ausschl;ß mit Anfang des Septemb.zuGu¬mmenwar; so behertzigtederselbeauch die weitZrrung mit der Stadt Rostock/ und 5upp!-icute
)e Chur-FürstenzuSachsen undBrandenburg/vom Kayserzu Lomntiffirien in Mecklenburg!-ernautwaren. Des AusschlistesWorte werden
lation der parchimschen Deputirren folgender
/daßJhroLl)ursürstl.Gn»tdeallcrvlcißjgstzwischenKrrndenHertzogenzuMecklenburgundderStadtölten; damitEinigkeiterhaltenund hieraus keinen mögte.„ Es hatten auch die 6. Wendischennenkunstin Lübeck gehalten,darauf einHansee->t worden, auf welchemdieRostocker gkichfalsie ihre Noht vorstelleten.ci)
ward d. 2Z. Septbr. nochmahlsein Land-Tag zu1, da dennendlicheinComributtons-Edicr, zur
oilligtenHülfe/durchbeißegegenwärtigeHertzvgeiciretward, f)
^mühungdesAusschussesinderRostockcr Sache!sen,äussertesichbald, indemvon denChur-Für-ZBrandenburg Unterhändlerim Xovemb. nachDie Sächsischen Gesandtenwaren Jan vonoun peustcr, dieLrandenburgischen einervonlndreav Zoch. Zu diesenkamenauchvon Lfis

deck/
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